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1	 Einleitung

„Einwanderungspolitik ist das Ergebnis eines politischen Prozesses, der inner-
halb von Bürokratie, Gesetzgebung, Justiz und Öffentlichkeit gegenläufige In-
teressen aufeinander treffen lässt, um politische Maßnahmen auszuarbeiten und 
zu vollziehen, die geeignet sind, Zuwanderung zu fördern, zu hemmen oder auf 
andere Weise zu beeinflussen.“1

Wichtigstes Zielland der Zuwanderung nach West- und Mitteleuropa war in den 
letzten Jahrzehnten die Bundesrepublik Deutschland. Heute leben hier etwa 10,1 
Mio. Zuwanderer. Weltweit ist dies – nach den USA und Russland – die drittgrößte 
zugewanderte Bevölkerung der Welt. Danach folgen Frankreich (6,5 Mio.), Groß-
britannien (5,6 Mio.), Spanien (4,8 Mio.) und Italien (2,5 Mio.). In der Schweiz 
(1,7 Mio.), den Niederlanden (1,6 Mio.), Österreich (1,3 Mio.), Schweden (1,1 
Mio. und Griechenland (1,0 Mio.) ist ein beträchtlicher Teil der Einwohner im 
Ausland geboren.2  

Die Zuwanderung aus Drittstaaten ist eine eminent wichtige Fragestellung 
nicht nur für Deutschland, sondern auch für ganz Europa. Sie soll in der Pro-
motionsschrift an der Zuwanderung nach Deutschland am Beispiel der Gruppe 
der Immigranten aus den GUS-Staaten insbesondere in der Phase nach 1989 bis 
zur Gegenwart dargestellt werden. Anhand dieser Wanderungsbewegungen nach 
Deutschland (und eventuell zurück in die Russische Föderation) soll gezeigt wer-
den, wie sich die Bundesrepublik Deutschland von einem Auswanderungsland in 
ein Einwanderungsland entwickelt hat und welche neuen politischen, rechtlichen, 
sozialen und kulturellen Anforderungen damit einerseits auf Deutschland zukom-
men sowie welche kulturellen und wirtschaftlichen Bereicherungen Deutschland 
andererseits dadurch erfährt.

Der komplexe Charakter des Promotionsthemas erfordert Forschungs- und Li-
teraturrecherchen über eine breite Palette an Fragestellungen aus Politik, Recht, 

1 Massey, D. S., Einwanderungspolitik für ein neues Jahrhundert, in: Husa, K. etc. al. (Hrsg.), 
Internationale Migration: Globale Herausforderung des 21. Jahrhunderts, Frankfurt am 
Main 2000, S. 60.

2 Schleifer, W./Posch, W. (Hrsg.), Rechtsfragen der Migration und Integration, Graz 2008, S. 
35 – 36.
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Sozialökonomie und Kultur. Die Erforschung der Zuwanderungspolitik in dieser 
komplexen Betrachtung ist nicht neu. In bedeutendem Maße ist sie in den Wer-
ken von europäischen und amerikanischen Forschern wie Liebkind, K., Berry, J., 
Arends-Toth, J.V.3 u.a. untersucht worden. In Russland haben Tischkov, V., Osi-
pov, A., Barkurkin S.4 u.a. an diesem Thema gearbeitet. In Deutschland wurde diese 
Thematik bisher nur wenig und eher anhand von Randproblemen untersucht. Erst 
in den letzten Jahren wurden wissenschaftliche Forschungen zur Migrationspolitik 
insbesondere am Beispiel der Wanderung von Arbeitskräften durch Borella, S., An-
genendt, S., Münz, R. sowie Straubhaar, T.5 u.a. aufgenommen.

Bei allen Unterschieden in der Betrachtung und den angewandten Methoden 
waren sich die genannten Wissenschaftler jedoch in einem einig: Die Zuwande-
rung nach Deutschland und Europa wird perspektivisch als ein zentrales Thema der 
Politik und Wissenschaft erkannt, das nur in der Wechselwirkung zwischen Poli-
tikwissenschaft, Rechtswissenschaft und Sozialpsychologie bearbeitet werden kann. 
Dabei ist gerade der spezifische Anteil der Rechtswissenschaft zur Bearbeitung des 
Themas weiter auszuprägen. Dazu will die Promotionsschrift einen Beitrag leisten.

1.1	 Ziel	der	Forschung

Ausgehend von der Aktualität und Bedeutung des Themas stellt sich die Autorin 
das Ziel, mit ihrer Promotionsschrift den konkreten Stand der Zuwanderung nach 
Deutschland am Beispiel der Zuwanderer aus den GUS-Staaten zu untersuchen, 
die dabei bestehenden rechtlichen und politischen Fragen aufzuzeigen, Integrati-
onshemmnisse und Integrationschancen zu analysieren und die bestehende Wech-

3 Liebkind, K., Acculturation and stress. Vietnamese refugees in Finland, in: Journal of Cross 
Cultural Psychology, Vol. 27, 1996, S. 161 – 180; Berry, J. W., Immigration, acculturation 
and adaptation, Applied Psychologies, in: An International Review 46 (1997) (1), S. 11 – 
68; Arends-Toth, J. V., Psychological acculturation of Turkish Migrants in The Netherlands, 
Amsterdam 2003.

4 Tischkov, W., Ethnologisches Monitoring, Moskva 2004; Tischkov, W./Filippov, E. (Hrsg.), 
Die örtliche Leitung der ethnischen Wanderungen in den GUS-Staaten, Moskva 2001; 
Osipov, A., Was bedeutet in Russland der Begriff Migrationsregelung?, in: Barulina, T./
Korpenko, O. (Hrsg.), Einwanderung und nationaler Staat, St. Petersburg 2004.

5 Borella, S., Migrationspolitik in Deutschland und der EU, Tübingen 2008; Angenendt, S. 
(Hrsg.), Migration und Flucht. Aufgaben und Strategien für Deutschland, Europa und die 
internationale Gemeinschaft, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2006, Münz, R./
Kristof, T., Folgen der EU-Osterweiterung für Migration und Arbeitsmärkte in den „alten“ 
EU-Mitgliedstaaten, Hamburg, HWWI Update, N. 9, 2006; Straubhaar, T., Migration im 
21. Jahrhundert. Von der Bedrohung zur Rettung sozialer Marktwirtschaften?, Tübingen 
2002.
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selwirkung von Förderung der Zuwanderung und Integration in Deutschland sowie 
Reintegrationsprogrammen nach Russland zu erläutern.

1.1.1	 Erklärung	der	Begriffe	Zuwanderer	und	Zuwanderung	
sowie	Migrant	und	Migration	und	die	Klassifizierung	in	
Zuwanderergruppen

Es soll zunächst gezeigt werden, dass die Begriffe Zuwanderung, Ausländer und 
Zuwanderer in der Rechtswissenschaft verwendet werden und sich für alle Formen 
der lang- und kurzfristig grenzüberschreitenden Wanderungsbewegungen einge-
bürgert haben. Der Begriff Zuwanderung, Ausländer und die Gruppen der Zuwan-
derer sind im AufenthG aus dem Jahr 2005 definiert.6 Im Vergleich  dazu  werden 
die Begriffe Wanderer oder Migrant sowie Migration im soziologischen Kontext 
verwendet und bezeichnen Flüchtlinge, die in Deutschland und Europa Schutz vor 
Verfolgung in ihrer Heimat suchen, Aussiedler oder auch zirkuläre Arbeitsmig-
ranten und schließlich Mitarbeiter deutscher Firmen, die eine bestimmte Zeit in 
einer ausländischen Niederlassung arbeiten und danach wieder nach Deutschland 
zurückkehren.7 Die Begriffe Migrant und Migration sind als soziologische Begriffe 
nicht legaldefiniert.

In der Promotionsschrift wird primär mit den rechtlichen, aber sekundär auch 
mit den soziologischen Begriffen zur Thematik gearbeitet. Schließlich wird aus-
gehend vom Aufenthaltsstatus gemäß dem AufenthG eine Klassifizierung von 
Zuwanderern nach Gruppen vorgenommen. Diese Zuwanderungsgruppen sollen 
anhand der Zuwanderer aus den GUS-Staaten analysiert werden. Darüber hinaus 
sollen ihre Besonderheiten gegenüber Zuwanderern aus anderen Ländern darge-
stellt werden.

1.1.2	 Der	historische,	ethnisch-nationale	Rahmen	der	Zuwanderung	
nach	Deutschland	anhand	der	Zuwanderer	aus	den	GUS-
Staaten

In diesem Teil der Dissertationsarbeit geht es um die Besonderheiten und Merkma-
le der Migranten, die nach Deutschland gekommen sind. Sie werden als Grundlage 
der Klassifizierung der Migrationswellen von Zuwanderern aus den GUS- Staaten 
herangezogen. Es scheint, dass eine Definition der chronologischen Grenzen der 

6 Siehe §§ 2 I, 13, §§ 16 ff. – 36 AufenthG. Darüber hinaus werden in den rechtlichen Rege-
lungen auch die Begriffe Flüchtling, Spätaussiedler, Asylsuchender u.a.m. definiert.

7 Vgl. Schubert, K./Klein, M., Das Politlexikon, Bonn 2006; von Oswald, A., Migration  gestal-
ten, Projekte zur Einwanderung, Berlin 2002.
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Migrationswellen wegen der Änderungen der rechtlichen, politischen und wirt-
schaftlichen Komponenten der Übersiedlung dennoch unscharf bleiben muss. Es 
wird weiter davon ausgegangen, dass das Ende des Zweiten Weltkrieges als „Aus-
gangspunkt“ der neuen Geschichte und der Umsiedlung von Menschen in der 
ganzen Welt auch als Leistungsspirale der russisch-deutschen Einwanderung zu 
betrachten ist.

1.1.3	 Politische	Strategien	der	Zuwanderungspolitik	in	Deutschland

In einem Schwerpunkt des Kapitels werden die politischen Positionen der Parteien 
in Deutschland im Hinblick auf die Erarbeitung strategischer Konzepte deutscher 
Einwanderungspolitik untersucht. Dabei ist zu zeigen, dass diese strategischen Kon-
zepte der Zuwanderung zu einem „Modethema“ für politische Parteien geworden 
sind. Gleichzeitig gibt es nur  eine niedrige Anzahl von politischen Vertretern mit 
Migrationshintergrund, die Themen und Probleme der eigenen ethnischen Grup-
pe häufiger ansprechen und anbieten können und so dem Mangel im politischen 
Willen, tragfähige Modelle der Integration aufzubauen, entgegenwirken. Bearbei-
tet wird die gegenwärtige deutsche politische Strategie und wie sich diese in der 
Rechtsanwendungspraxis entwickelt hat. Zugleich ist die Strategie so auszurichten, 
dass sich Deutschland angesichts der Verringerung und Alterung der arbeitenden 
Bevölkerung am europaweiten Wettbewerb um hochqualifizierte Arbeitsmigranten 
und ausländische Studierende aktiv und erfolgreich beteiligen kann.

In einem Exkurs sollen auch die Strategien der rechtsextremistischen Parteien 
hinsichtlich ihrer Ausländer- und Einwanderungspolitik in die wissenschaftliche 
Analyse einbezogen werden.

1.1.4	 Rechtliche	Aspekte	und	Probleme	der	Zuwanderung	–	
dargestellt	an	den	Zuwanderern	aus	den	GUS-Staaten

Anhand der rechtlichen Analyse des neuen AufenthG vom 01.01.2005 soll unter-
sucht werden, wie mit Hilfe rechtlicher Instrumentarien und Einrichtungen erstens 
die Ein- und Zuwanderung gesteuert und begrenzt und zweitens der Aufenthalt 
und die Integration von Unionsbürgern und Ausländern geregelt wird.8 (Dabei ist 
davon auszugehen, dass die in der Promotion untersuchten Zuwanderer aus den 
GUS-Staaten zu den Ausländern aus Drittstaaten gehören.)

8 Die Autorin stützt sich dabei insbesondere auf die Kommentierung zum Zuwanderungsge-
setz vom 01.01.2005 von Storr/Wengler/Eberle/Albrecht/Harms, 2. Auflage Stuttgart, Mün-
chen, Berlin, 2008 und auf Borella, S., Migrationspolitik in Deutschland und der Europä-
ischen Union, Tübingen 2008.
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Es soll gezeigt werden, dass die Vorschriften zur Ausländerpolitik (AusländerG 
von 1999, AsylbewerberleistungsG von 1998, AsylverfahrensG und AufenthG/
EWG von 1997) in einem einheitlichen rechtlichen Rahmen zusammengeführt, 
die Rechtslage vereinfacht und eine Neuzuordnung und Bündelung der Kompe-
tenzen in diesem Bereich angestrebt wurden. Insgesamt soll eine transparente und 
effiziente Regelung des Ausländer- und Einwanderungsrechts garantiert werden. 
Dabei trägt das neue deutsche AufenthG der politischen Ausgangslage Rechnung, 
derzufolge die Arbeitsmigration den Kern der Regelung bildet.

Untersucht werden sollen neben den genannten Regelungen vor allem die im 
AufenthG festgelegten Rechte und Ansprüche der Zuwanderer auf Integrations-
förderung. Einbezogen werden soll die Analyse der Rechtsprechung zur Thematik. 
Demzufolge wird auch Verfassungsmäßigkeit des AufenthG, insbesondere seine 
Übereinstimmung mit den Grundrechten überprüft.

Angestrebt wird im Ergebnis die Erarbeitung konkreter Vorschläge für die 
Verbesserung des AufenthG und mögliche Ergänzungen zur Weiterentwicklung 
der Migrations- und Integrationspolitik auf nationaler Ebene. Erörtert werden soll 
dabei auch die streitige Frage eines subjektiven Rechts auf Zuwanderung nicht nur 
für Unionsbürger9, sondern auch für alle Ausländer aus Drittstaaten.

1.1.5	 Die	Zukunft	der	deutschen	Integrationspolitik

In der Dissertation soll gezeigt werden, dass im Vergleich mit den amerikanischen 
Forschungen, die auf dem Gebiet der Migrationsprozesse führend sind, Deutsch-
land und Europa das Thema Ein- und Zuwanderung erst vor fünf bis sieben Jahren 
als Forschungsobjekt entdeckt haben. Seither zeichnet sich in Westeuropa –ein-
schließlich Deutschland – die Migrationsforschung als neuer Trend ab. Allerdings 
konnte in Deutschland eine Konzeption der Einwanderung und Integration aus-
ländischer Bürger bisher nur ansatzweise entwickelt werden. 

Gearbeitet wird mit folgenden Migrationsmodellen: dem assimilativen Modell 
der ethischen Homogenität von Esser und Blahusch, F.,10 dem Modell der Multi-

9 Vgl. § 2 FreizügG/EU, demgemäß freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Fa-
milienangehörigen das Recht auf Einreise und Aufenthalt nach Maßgabe dieses Geset-
zes haben, aus dem sich nach fünf Jahren rechtmäßigen Aufenthalts im Bundesgebiet ein 
Daueraufenthaltsrecht gemäß § 4a des Gesetzes – unabhängig vom weiteren Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 2 II – ergibt.

10 Esser, H., Aspekte der Wanderungssoziologie. Assimilation und Integration von Wanderern 
ethnischer Gruppen und Minderheiten. Eine handlungstheoretische Analyse, Darmstadt/
Neuwied 1980; Blahusch, F., Zuwanderungspolitik im Spannungsfeld ordnungspolitischer 
und ethnisch nationaler Legitimationsmuster, Frankfurt am Main 1994.
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kulturalität von Oberndörfer, D. und Schulte, A.11, dem Modell der Multi-Ethnizi-
tät von Esser, H. und Dallmayr, F.12 sowie dem Migrationsmodell von Grasnik, S.,13 
die in der Promotionsschrift analysiert und bewertet werden sollen

Die Autorin diskutiert das Spannungsverhältnis zwischen verstärkten Harmo-
nisierungsbemühungen und nationalen Herangehensweisen im Hinblick auf be-
stimmte Probleme und Lösungsmöglichkeiten. Demzufolge wird die Integration 
als ein langfristiger, zweiseitiger Prozess der Anpassung von Einwanderern an die 
Gesellschaft des Gastlandes und als gemeinsame Verantwortung und Vereinbarung 
auf der Grundlage gemeinsamer Interessen, Rechte und Pflichten der Zuwanderer 
und der beteiligten Staaten, Bundesländer und Gemeinden untersucht.

Die zentrale Aufgabe der Forschungen besteht darin, die genauen Mechanismen zu 
identifizieren und die Randbedingungen herauszuarbeiten, unter denen Integrati-
on in die deutsche Gesellschaft wirksam werden kann. In einem anderen Schwer-
punkt werden die Grund- und Menschenrechte als wichtige Rahmenbedingungen 
der Migrations- und Integrationspolitik gezeigt, weil die gesetzliche Steuerung von 
Migration und Integration an ihrem Maßstab zu messen ist.

1.1.6	 Integrationshemmnisse	und	-chancen	–	dargestellt	anhand	der	
Zuwanderer	aus	den	GUS-Staaten

Zur Erarbeitung dieses Abschnittes der Dissertation wurde von der Verfasserin ein 
Fragespiegel erarbeitet, auf dessen Grundlage eine Befragung der russischen Zu-
wanderer in den Ländern Berlin und Brandenburg durchgeführt worden ist. Ge-
fragt wird nach persönlich empfundenen Integrationshemmnissen, aber auch nach 
subjektiv gegebenen Integrationschancen. Dabei werden soziale, rechtliche, ökono-
mische und psychologische Integrationshemmnisse untersucht. Insbesondere wer-
den der Sprachtest und die Sprachkurse im Rahmen der Integrationsmaßnahmen 
in die Befragung einbezogen.

Zugleich sollen die Aktivitäten der Zuwanderer bei der eigenverantwortlichen 
Wahrnehmung und der Durchsetzung ihrer rechtlich festgeschriebenen Ansprü-
che auf Integration untersucht werden. In diesem Zusammenhang sollen auch die 

11  Oberndörfer, D., Das Grundgesetz ist die Hausordnung der multikulturellen Gesellschaft 
Deutschlands, in: Oberndörfer, D./Bosbach, W./Müller, P., Zuwanderung und Integration, 
St. Augustin 2001; Schulte, A., Zwischen Diskriminierung und Demokratisierung, Frankfurt 
am Main 2000.

12 Esser, H./Dallmayr, F., Democracy and Multikulturalism, in: Benhabib, S., Democracy and 
Difference, Contesting the Bonudaries of the Political, Princeton 1996.

13 Grasnik, S., Paradigmenwandel in der Migrations- und Familienpolitik. Die bevölkerungs-
politischen Konzepte und Migrations- und Familienmodelle der deutschen Parteien, Ham-
burg 2007, S. 163 – 198. 
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Rückkehr- und Reintegrationsprogramme von Russland, Kasachstan und der Ukra-
ine einer Analyse unterzogen werden. Im Ergebnis sollen in der Promotionsschrift 
Empfehlungen für deutsche und russische Behörden bei der Organisation einer er-
folgreichen Rückkehr russischer Zuwanderer in die GUS-Staaten erarbeitet werden.

1.2	 Gang	der	Untersuchung

Aus den genannten Zielsetzungen und den daraus resultierenden Aufgaben ergibt 
sich folgende Gliederung der Promotionsschrift:

Im ersten	Kapitel stellt die Autorin nach einem kurzen Überblick zur Aktua-
lität der Promotion die Ziele und Hypothesen, den Gegenstand und das Objekt der 
Forschung vor. Es ist zu untersuchen, in welcher Weise rechtliche, politische und 
gesellschaftliche Bedingungen und Traditionen den Handlungsspielraum Deutsch-
lands bei der Zuwanderung – dargestellt anhand der Zuwanderer aus den GUS-
Staaten – determinieren.

Im zweiten	Kapitel wird ein Überblick über die Begrifflichkeiten aus ökono-
mischer, soziologischer, wirtschaftwissenschaftlicher und rechtlicher Betrachtung 
gegeben. Dann wird der rechtliche Status der verschiedenen Zuwanderungsgrup-
pen analysiert.

Im dritten	Kapitel werden die Wellen der Zuwanderung nach dem Zweiten 
Weltkrieg am Beispiel der Zuwanderer aus den GUS-Staaten dargestellt.

Im vierten	 Kapitel wird die Einwanderungsproblematik in der politischen 
Diskussion untersucht. Dabei wird die Analyse der Instrumentalisierung dieses 
Themas durch die politischen Parteien Deutschlands dargestellt.

Das fünfte	Kapitel bildet den Hauptteil der Arbeit. Es umfasst eine rechtliche 
Analyse der neuen Zuwanderungsgesetzgebung und prüft perspektivische Ände-
rungen des AufenthG und Ergänzungen im Bereich des Ausländerrechts.

Im sechsten	Kapitel wird die Zukunft der deutschen Integrationspolitik un-
tersucht. Betrachtet werden sollen hier Integrationsprogramme und Integrations-
förderungsmaßnahmen im Bundesgebiet, aber auch die Rückkehrprogramme, die 
den russisch sprechenden Zuwanderern – insbesondere bei gescheiterter Integration 
in Deutschland – eine Reintegration in die Russische Föderation, Kasachstan und 
die Ukraine ermöglichen sollen. In diesem Zusammenhang ist auf der Grundlage 
soziologischer Untersuchungen auch zu untersuchen, welche Integrationshemm-
nisse und -chancen für die Zuwanderer aus den GUS-Staaten bestehen.

Die Promotionsschrift wird im siebten	Kapitel mit einer Zusammenfassung 
der Ergebnisse in Form von Schlussfolgerungen zur der Arbeit beendet.
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1.3	 Forschungshypothesen

Von folgenden Forschungshypothesen soll in der Promotionsschrift ausgegangen 
werden:

Erste	Hypothese: Die Zuwanderungs- und Integrationspolitik in Deutsch-
land kann nur unter Berücksichtigung der konkreten sozialen, politischen, histori-
schen und rechtlichen Bedingungen erfolgreich und effektiv gestaltet werden. Des-
halb sind diese Fragen bei der Untersuchung zu berücksichtigen. 

Zweite	Hypothese: In den nächsten Jahren wird sich die Zahl der Migran-
ten nach Deutschland verringern. Das moderne Zuwanderungsgesetz ist primär 
auf die hochqualifizierten Spezialisten ausgerichtet. Das erfordert insbesondere die 
Durchführung spezifischer Maßnahmen, die mit dem Aufenthalt zum Zweck der 
Erwerbstätigkeit verknüpft sind.

Dritte	Hypothese: Die deutschen politischen Parteien waren in den Jahren 
der Masseneinwanderung nach Deutschland nicht bereit, Zuwanderer, einschließ-
lich Zuwanderer aus den GUS-Staaten, als eine perspektivische Wählerschaft für 
sich zu sehen und für ihre Probleme und Interessen zu kämpfen.

Vierte	Hypothese: Deutschland braucht eine neue Integrationsstrategie, die 
auf den Grund- und Menschenrechten basiert und durch die eine echte Partner-
schaft zwischen Bund, Ländern, Kommunen und Ausländern zur Steuerung der 
Migration aufgebaut werden kann.

Fünfte	Hypothese: Der gegenwärtige Zustand der Zuwanderungs- und In-
tegrationspolitik in Deutschland – dargestellt an den Immigranten aus den GUS-
Staaten – wird den Interessen der Zuwanderer nicht gerecht, weil eine echte Integ-
ration bisher nur in Einzelfällen erreicht wurde.

Die in Deutschland lebenden Zuwanderer aus den GUS-Staaten erwarten ein 
stärkeres Maß an gelebter Integration. Erforderlich ist dazu zum einen die effektive 
Wahrnehmung der Aufgaben, Zuständigkeiten und Befugnisse der für Zuwande-
rung und Integrationsförderung zuständigen Behörden und Ämter (Ausländer-
behörden, Beauftragte für Migration, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
Bundesamt für Arbeit). Zum anderen ist auch die eigenverantwortliche Aktivität 
der im Bundesgebiet lebenden russischen Zuwanderer bei der Wahrnehmung ihrer 
Rechte, Ansprüche und Verpflichtungen zur Teilnahme an Integrationskursen und 
sonstigen Integrationsmaßnahmen gefordert. 
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1.4	 Praktische	Bedeutung	der	Arbeit

Die Promotionsschrift ist von Interesse für
• Wissenschaftler und Spezialisten, aber auch für Bedienstete der staatlichen 

Behörden (z.B. Ausländerbehörden, Beauftragte für Migration, Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge, Bundesamt für Arbeit), die sich mit dem 
vorliegenden Problem beschäftigen;

• verschiedene Gruppen von Immigranten, insbesondere für die Zuwanderer 
aus den GUS-Staaten;

• die politischen Parteien, die in ihren Programmen aktuelle und perspektivi-
sche Strategien der Zuwanderung und der Integration der im Bundesgebiet 
ansässigen Migranten entwickeln;

• Ausländerbeiräte und Immigrationsvereine, die insbesondere auf kommuna-
ler Ebene, in den Gemeinden und Gemeindeverbänden die Interessen der 
ausländischen Einwohner vertreten und stärker durchsetzen müssen.
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2	 Theoretische	Fragen	der	Migration	und	
Zuwanderung

2.1	 Begrifflichkeiten	

Die Erforschung der Zuwanderung in ökonomischer, sozial-kultureller und wirt-
schaftwissenschaftlicher Betrachtung ist nicht neu. Migration ist so alt wie die 
Menschheit selbst14, sie ist ein Lebensphänomen und ein Lebenszeichen, denn nur 
lebendige Wesen wandern15. Sie wandern, um ihre Leben zu retten oder eine beruf-
liche Betätigung zu finden und sich unter besseren Bedingungen zu entwickeln16.

Migration hat viele Gesichter. Sie ist ein sozialer Prozess aus der Sicht der 
Soziologie, ein demografischer Prozess aus dem Blick der Demographie; ein „spatial 
process, distance and human interaction“ aus der Sicht der Geografie. Die Anthro-
pologie befasst sich mit den kulturellen Aspekten der Migration und die Sozialpsy-
chologie arbeitet mit dem „behaviour approach to migration“.17

Aus rechtlicher Sicht ist Migration ein relativ junges Phänomen. Es entstand 
im 20. Jahrhundert mit dem System der Nationalstaaten und ihrem Pässe- und 
Visumsystem zur Beförderung der Ströme von Menschen über die nationalen 
Grenzen. Die Untersuchung der Migration aus rechtlicher Sicht ist fest verbun-
den mit der Gesetzgebungs- und Rechtsanwendungspraxis. Die damit verknüpften 
juristischen Begriffe im Bereich der Migrationsgeschichte sind nicht vergleichbar 
mit den soziologischen Definitionen. Migration und Staatsangehörigkeit sind die 
gegenwärtigen Sektoren der deutschen Politik und Gesetzgebung, weil diese Be-
reiche Ausdruck staatlicher Souveränität sind und den Zugang zum Staatsgebiet 

14 Martin, Ph./Widgren, J., International Migration: Facing Challenge, in: Population Bulletin, 
2002 (57), No.1, P.3; Klaus J. B., Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhun-
dert bis zum Gegenwart, München 2000, S. 14.

15 Koptagel-Ilal, G., Kreative und destruktive Aspekte der Migration und der Begegnung mit 
dem Fremden, Gurara, 23(2), 2000, S. 105.

16 Portes, A., Immigration theory for a new century: some problems and opportunities, in: 
International Migration Review, 31 (4), P. 799 – 825. 

17 Vgl. Pryor, R.L., Migration and the process of modernization, in: Kosinski, L. A./Prothero, 
R. M. (eds.): People on the Move: Studies on Internal Migration, London 1971, P. 23 – 27; 
de Haas, H., The internal dynamics of migration process. IMISCOE Conference on Theo-
ries of Migration and Social Change. University Oxford, 1. – 3. July, 2008, Working Parer, 
2008, 47p.
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sowie die Zugehörigkeit zum Staatsvolk oder die Einreise und den Aufenthalt im 
Bundesgebiet regeln.

Im vorliegenden Teil der Dissertationsschrift werden die Begriffe aus der so-
ziologischen und wirtschaftswissenschaftlichen Sicht und als juristische Definitio-
nen beschrieben und auf migrationspezifische Aspekte hin untersucht.

2.1.1	 Die	Migrationsbegriffe	aus	ökonomischer,	soziologischer	und	
wirtschaftwissenschaftlicher	Betrachtung

Die Begriffe Migration und Migrant in der Soziologie und Rechtwissenschaft 
überschneiden sich thematisch. 

Migration (aus dem lateinischen „Migratio“- Wanderung) bedeutet in der 
Soziologie begrifflich den dauerhaften Wechsel des Lebensumfeldes einer Person, 
einer Gruppe oder einer Gesellschaft im geografischen und sozialen Raum.18 In der 
wissenschaftlichen Literatur ist Migration unterschiedlich definiert worden. Mig-
ration betrifft „den Übergang eines Individuums oder einer Gruppe von einer Ge-
sellschaft zur anderen“19; „Menschen, die dauerhaft oder für längere Zeit außerhalb 
ihres Herkunftslandes leben“20; den „Wechsel der Gruppenzugehörigkeit“21; jeden 
„Wechsel des Hauptwohnsitzes einer Person“22; das „Verlassen des bisherigen und 
das Aufsuchen eines neuen, als dauerhaft angestrebten Wohnorts in einer signifi-
kanten Entfernung“23. Der Begriff Migration beinhaltet nicht nur die Zuwande-
rung, sondern auch die Abwanderung. Migration steht für die räumliche Bewegung, 
die zur Veränderung des Lebensmittelpunktes von Individuen oder Gruppen führt. 
Die gleiche Formulierung findet man in den Lexika. Migration ist ein „soziologi-
scher Begriff, der für alle Formen räumlicher Mobilität von Individuen, (religiösen, 
ethnischen etc.) Gruppen, Minderheiten und Volksteilen verwendet wird. Mig-
rationprozesse können durch erhöhte individuelle Mobilität (z.B. auf Grund von 
Arbeitssuche) ausgelöst werden. Sie können sich in Form von Land- oder Stadt-
flucht und damit als Binnenmigration. oder in Form von Ein- bzw. Auswanderung 

18 Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 6. überarbeitete Auflage, Mannheim, Leipzig, 
Wien, Zürich 2007, S. 886. 

19 Eisenstadt, S. N., The Absorption of Immigrants. A comparative study based mainly on the 
Jewish community in Palestine and the State of Israel, London 1954, S. 1.

20 Gastles, St./Miller, M .J., The Age of Migration. International Population Movements in the 
Modern World, London 1993, S.1.

21 Elias, N., Scotson, J.L., Etablierte und Außenseiter, Frankfurt am Main 1990, S. 229.
22 Wagner, M., Räumliche Mobilität im Lebenslauf. Eine empirische Untersuchung sozialer 

Bedingungen der Migration, Stuttgart 1989, S. 26.
23 Schrader, A., Migration, in: Endruweit, G., Trommsdorff, G. (Hrsg.):Wörterbuch der Sozio-

logie, Stuttgart 1989, S. 436.
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(Immigration, Emigration), also z.B. als politisch-geographische Wanderungsbe-
wegungen vollziehen“24.

Migrant ist ein neutraler Obergriff für „Wanderer“, d.h. für Menschen, die 
aus verschiedenen Gründen ihr Geburtsland verlassen haben und in einem anderen 
Land leben. Die Wanderung kann ein von vornherein auf Dauer angelegter oder 
dauerhaft werdender Wechsel in eine andere Gesellschaft oder eine andere Region 
bedeuten. Sie kann sich auch zu einer Pendelwanderung zwischen zwei oder meh-
reren Orten entwickeln. Von Migranten im soziologischen Kontext unterscheiden 
sich Flüchtlinge im rechtlichen Kontext25 dadurch, dass sie ihre Länder nicht aus 
freiem Willen verlassen, sondern dazu gezwungen werden. Der markanteste Un-
terschied zwischen Flüchtlingen und Migranten ist, dass Wirtschaftsmigranten 
den Schutz ihrer Heimatländer genießen, Flüchtlinge hingegen nicht. Wirtschafts-
migranten erfüllen nicht die Kriterien für den Flüchtlingsstatus und haben daher 
keinen Anspruch auf internationalen Schutz als Flüchtlinge26. Nach Meinung von 
Bast, J. geht die Trennung der Begriffe von der Natur des Rechts aus. Das Asylrecht 
enthält den Begriff Flüchtlinge und das Ausländerrecht umfasst den Begriff des 
Migranten.27

Aber es gibt auch eine Gegenmeinung. Als „Wanderer“ bezeichnet man na-
mentlich „Flüchtlinge“, die in Deutschland Schutz vor Verfolgung in ihrer Hei-
mat suchen, Aussiedler oder auch Arbeitsmigranten und schließlich Mitarbeiter 
deutscher Firmen, die lange Zeit in einer ausländischen Niederlassung verbrachten 
und danach wieder nach Deutschland zurückkehren. 28 Es ist nicht klar, ob es einen 
grundsätzlichen Unterschied zwischen Wanderer und Flüchtling gibt. Derjenige, 
der für die Betreuung dieser Menschen zuständig ist und dabei welches Mandat 
ausübt, ist für die Differenzierung wichtig und sinnvoll. Es gibt zunehmend Situ-
ationen, in denen diese Unterscheidung schwierig oder gar unmöglich ist. Zudem 
ist eine Differenzierung nicht voll stimmig, da Flüchtlinge ebenfalls wandern, sie 

24 Schubert, K./Klein, M. (Hrsg.): Das Politiklexikon. 4. Auflage, Bonn 2006, S. 327.
25 Z.B. Der Ausdruck „Flüchtling“ gilt auch für jede Person, die auf Grund äußerer Aggressi-

on, Besatzung, Fremdherrschaft oder Ereignissen, die im Herkunfts- oder Heimatland die 
öffentliche Ordnung überall oder in einzelnen Landesteilen ernsthaft stören, gezwungen ist, 
den Ort ihres gewöhnlichen Wohnsitzes zu verlassen, um in einem anderen Ort außerhalb 
ihres Herkunfts- oder Heimatlandes Zuflucht zu suchen“, in: Angenendt, St., Deutsche 
Migrationspolitik im neuen Europa, Opladen 1997.

26 UNHCR Flüchtlingsschutz, Leitfaden für Parlamentarier, deutsche Übersetzung, März 
2003, S. 55.

27 Bast, J., Flüchtling oder Migrant? Was leistet der Begriff des Flüchtlings?, in: Markard, N./
Emmer, S./Tryjanowski, A./Löhr, T./Walter, A., Flüchtling oder Migrant – Braucht Europa 
ein neues Migrationsrecht?, ZAR 2009, S. 30.

28 Diese Meinung hat Anne von Oswald, in: von Oswald, A., Migration gestalten. Projekte zur 
Einwanderung, Berlin 2002, S. 7.
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ist aber notwendig, weil die internationale Gemeinschaft hiernach völkerrechtliche 
Regelungen und institutionelle Zuständigkeiten bestimmt hat.

Die Begriffe „Zuwanderer/Einwanderer“ und „Zuwanderung/Einwande-
rung“ werden in der Rechtswissenschaft verwendet. In den letzten Jahren hat sich 
der Begriff der „Zuwanderung“ für alle Formen der grenzüberschreitenden Migra-
tion (temporäre und permanente) eingebürgert. „Zuwanderer ist ein Begriff, der in 
Deutschland allgemein für Ausländer gebraucht wird, die in den letzten Jahrzehn-
ten nach Deutschland gekommen und hier geblieben sind, aus welchen Gründen 
auch immer“.29 

Nach Meinung von Beck, M. ist der Begriff Zuwanderung keine geeignete 
richtige Definition für die gegenwärtigen Gesellschaften. Die Zuwanderung be-
deutet nämlich die Existenz von Migranten am Rande der Gesellschaft des Gast-
landes, während der Begriff Einwanderung widerspiegelt, dass Migranten ein inte-
graler Bestandteil der deutschen Gesellschaft sind30.

Um Migration als ein gesellschaftliches Phänomen aus sozial-ökonomischer 
Sicht zu konkretisieren, unterscheidet man zwischen räumlichen Aspekten (nati-
onale und internationale Wanderung), zeitlichen Aspekten (lang- und kurzfristige 
Wanderung), rechtlichen Aspekten (illegale und legale Wanderung) und bezüglich 
der Wanderungsmotive (freiwillige vs. erzwungene Migration wie die Vertreibung 
oder Flucht)31.

Die illegale	Migration oder irregulare Migration32 ist ein umgangssprachli-
cher Begriff mit dem rechtlichen Sinn, die Menschen zusammen zu fassen, denen 
nur gemeinsam ist, dass sie nach geltendem Recht keinen Aufenthaltstitel im Land 
besitzen und im Prinzip ausreisepflichtig sind. “In every country governments per-
ception of illegal migration vary greatly from one country to other, reflecting dif-
ferences in legislation and how it applied in practice”.33 Andere Wissenschaftler 
definieren illegale Migration wie „internationale Bewegung oder Residenz im Kon-
flikt mit dem Zuwanderungsgesetz“34 oder die Grenzen ohne richtigen Autorität 
und Erlaubnis der Behörde durchkreuzend oder Bedingungen verletzend, um in 

29 Telöken, S., Tätigkeit des UNHCR in Deutschland, in: Flüchtlingsschutz, Leitfaden für Par-
lamentarier, März 2003, S. 57.

30 Европа-Экспресс, No. 2 (566) , 5.01.2009, S. 1.
31 Vgl. Treibel, A., Migration in modernen Gesellschaften. Soziale Folgen von Einwanderung, 

Gastarbeit und Flucht, Weinheim, München 2003, S. 20 – 21. 
32 Die englischsprachige Literatur benutzt diesen Begriff. S. Jordan, B./Düvell, F., Irregular 

Migration: The dilemmas of transnational Mobility, Cheltenham 2002.
33 Brennan, E. M., Irregular Migration – Policy Responces in Africa and Asia, in: International 

Migration Review 1984, No. 18, P. 409.
34 De Haas, H., The myth of invasion. Irregular migration from West Africa to the Maghreb 

and the EU, IMI Research Report, Oxford, University of Oxford 2007, P. 4.

http://www.euxpress.de/archive/12658.html
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ein anderes Land einzuwandern35. Die deutsche Rechtsordnung kennt die Begriffe 
„Illegalität“ oder „illegale Migration“ nicht. Art. 1, 2 der Richtlinie 2002/90/EG36 
kennt den Ausdruck „Beihilfe zur illegalen Einwanderung“.

Die	legale	Migration ist der rückbezügliche Begriff von illegaler Migration, 
ihr Umfang und ihre Bedeutung sind in der Gesetzgebung jedes Landes (die Vo-
raussetzungen für Aufenthalterlaubnis, Niederlassungserlaubnis, die Zwecke der 
Aufenthalt usw.) festgelegt.

Gemäß neoklassischen Theorien gibt es Pushfaktoren (Arbeitslosigkeit, kaum 
Einkommen, Armut, Katastrophen, politische Konflikte, Gesetzgebung usw.) und 
Pullfaktoren (günstige Einwanderungsgesetze, inklusive die Möglichkeit illegaler 
Einwanderung und sexuelle Akzeptanz) der Migration. Lee, E.37 nennt in seiner 
„Theorie der Migration“ vier Einflüsse, die bei der Entscheidung zur Migration und 
dem Migrationsprozess eine Rolle spielen: 1. Faktoren, die mit dem Herkunftsge-
biet verknüpft sind; 2. Faktoren, die mit dem Zielland verbunden sind; 3. Hinder-
nisse zwischen Herkunfts- und Zielland; 4. individuelle Faktoren. Diese Theorie gilt 
sowohl für die nationale als auch für die internationale Wanderung38. Die Binnen-
wanderung oder nationale Wanderung ist eine Wanderbewegung der Bevölkerung 
innerhalb einer Region, eines Landes oder einer politischen Verwaltungsgliederung 
(z.B. aus Ost- nach Westdeutschland). Sie verändert die Bevölkerungszahl sowie 
die Alters-, Ethik- und Sozialstruktur im Herkunftsland oder in der Zielregion. Die 
internationale Wanderung ist im Gegensatz zur Binnenwanderung eine Wanderbe-
wegung der Bevölkerung von einem Kontinent oder einem Staat in einen anderen 
(z.B. aus Europa nach den USA, Kanada, Brasilien usw.).

Die	Arbeitsmigration wurde in den letzten 50 Jahren einer der dramatischs-
ten und stetig wachsenden Trends jedes europäischen Landes. Es gibt viele Forsc-
hungen in diesem Bereich.39 Arbeitsmigration bedeutet „an unforced spatial and 
social movement of people from one country into another, and from one social 

35 Feller, E., Asylum, Migration and Refugee Protection, in: International Journal of Refugee 
Law, 2006, No. 3/4, Vol. 18, P. 530; Jordan, B./Düvell, F., Irregular Migration: The dilemmas 
of transnational Mobility, Cheltenham 2002, P. 15.

36 Die Richtlinie 2002/90/EG des Rates vom 28.11.2002 zur Definition der Beihilfe zur un-
erlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt, in: Amtsblatt, Nr. L 328 
vom 05.12.2002, S. 0017 – 0018.

37 Lee, E., Eine Theorie der Wanderung, in: Szell, G. (Hrsg.): Regionale Mobilität, Elf Aufsät-
ze, München 1972, S. 115 – 129.

38 Die Theorien der Binnen- und internationalen Wanderung beschreiben Zelinsky, W., The 
Hypothesis of the Mobility Transition, in: Geographical Review, 1971, No. 61 (2), P. 229-
231; Skeldon, R., Interlinkages between internal and international migration and develop-
ment in the Asian region, in: Population, Space and Place, 2006, No. 12(1), P. 15-30  usw.

39 Z.B. Faist, T., The Volume and Dynamic of International Migration and Transnational So-
cial Spaces. Oxford, Oxford University Press 2000; Sassen, S., The Mobility of Labour and 
Capital, Cambridge, Cambridge University Press 1988 u.a.
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system into another intended to last for more that one year and motivated by eco-
nomical reasons”40.

Schließlich ist noch ein Begriff zu nennen, der viele Bedeutungen hat, die Inte-
gration. Integration ist “long lasting process of inclusion and acceptance of migrants 
in the core institutions, relations and statuses of the receiving society. For the migrants 
integration refers to a process of learning new culture, an acquisition of rights, access 
to position and statues, a building of personal relations to members of the receiv-
ing society and a formation of feeling of belonging and identification towards the 
immigration society. Integration is an interactive process between migrants and the 
receiving society, in which the receiving society has much more power and prestige”41. 

Castles, S.42 zeigt eine grundlegende Unterscheidung zwischen den Prozes-
sen der Migration und ihren Auswirkungen im Hinblick auf die Schaffung einer 
komplexen und multikulturellen Gesellschaft. Treiben, A./Heckmann, F./Engbe-
sen, G.43 gliedern Integration in einen wirtschaftlichen, sozialen, politischen und 
räumlichen Bereich. 

Die wirtschaftliche Integration konzentriert sich auf den Arbeitsmarkt (die 
Art der Arbeitsplätze) und das ethnische Unternehmertum44. Die soziale Integra-
tion umfasst die ökonomischen, politischen und kulturellen Aspekte und bedeu-
tet Wohnen, Gesundheit und Ausbildung sowie Interaktion wie Freundschaft und 
Mitgliedschaft in freiwilligen Organisationen45. Die politische Integration bedeutet 
„political participation and citizenship rights of international migrants are likely to 
be different from those of internal migrants“46. 

40 Straubhaar, Th., On the Economics of International Labour Migration, Bern 1988, S. 47.
41 Treiben, A., Migration in modernen Gesellschaften. Soziale Folgen von Einwanderung, 

Gastarbeit und Flucht, München, 2003, S. 17 – 22 ; Heckmann, F., Integration and Integra-
tion Policies., in: Bamberg, European Forum for Migration Studies 2005, P. 14.

42 Beutin, R./Canoy, M./Horvarth, A./Hubert, A./Lerais, F./Sochacki, M., Reassign the Link be-
tween Public Perception and Migration Policy, in: European Journal of Migration and Law, 
2007, No. 4, Vol. 9, P. 395-396; Castles, S., Twenty first Century migration as a challenge to 
sociology, in: Journal of Ethnic and Migration Studies, 2007, No. 33 (3), S. 351 – 371.

43 Heckmann F., Integration and Integration Policies. Bamberg, European Forum for Migra-
tion Studies 2 005, P.13-15; Engbersen, G., Spheres of Integration: towards a differentiated 
and reflexive ethnic minority policy, in: Sackmann, R./Peters, B./Faist, T. (eds): Identity and 
Integration, Aldershot, Ashgate 2003, P. 59-76.

44 Vgl. Bommes, M./Kolb, H., Migrants´ work, entrepreneurship and economical integration, in: 
Pennix, R., Kraal, K., The dynamic of International Migration and Settlement in Europe, 
Amsterdam, Amsterdam University Press 2006, P. 99-132.

45 Asselin, O./Duseau, F./Fonseca,L./Giroud, M./Hamadi, A./Kohlbacher, J./Lindon, F./Malheiros, 
J./Marcadet, Y./Reeger, U., Social Integration of immigrants with special reference to the lo-
cal spatial dimension, in: Pennix, R./Kraal, K. (Hrsg.), The dynamic of International Migra-
tion and Settlement in Europe, Amsterdam, Amsterdam University Press 2006, P. 99-132.

46 King, R./Skeldon, R./Vullnetari, J., Internal and International Migration: Bridging the Theo-
retical Divide, University of Sussex, Bringhton 2008, P. 33.
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2.1.2	 Legaldefinitionen

Der Begriff Migration wird nicht gesetzlich definiert. In der rechtlichen und ge-
richtlichen Sprache findet man nur den Begriff „Zuwanderung“. Die Gesetzesspra-
che in Deutschland verwendet auch die Begriffe „Immigrant“ oder „Migrant“ nicht, 
nur „Ausländer“ oder unter dem Einfluss der EU-Rechtsvorschriften „Drittstaats-
angehörige“. Rechtliche Begriffsbestimmungen wie Ausländer, gesicherter Lebens-
unterhalt, Definitionen des Schengen – Visums waren in § 1 Abs. 2; § 7 Abs. 2 
AuslG enthalten und finden sich heute in § 2 des AufenthG. 

Ausländer i.S.d. GG und § 2 Abs.1 AufenthG ist jeder, der nicht Deutscher 
im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG ist, d.h. nicht die deutsche Staatsangehörigkeit 
besitzt.

Drittstaatsangehöriger i.S.d. Art. 2 (a) der Richtlinie 2003/109/EG47 ist jede 
Person, die nicht Unionsbürger im Sinne des Artikels 17 Abs. 1 des EU Vertrags ist.

Unionsbürger i.S.d. § 1 des FreizügigkeitG/EU und der Art. 2 Abs. 1 der 
Richtlinie 2004/38/EG48 ist jede Person, die die Staatsangehörigkeit eines Mit-
gliedstaates der EU besitzt. 

Flüchtling i.S.d. § 3 Abs. 1 AsylVfG49 ist jeder Ausländer, wenn er in dem 
Staat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt oder in dem er als Staatenloser seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hatte, den Bedrohungen nach § 60 Abs. 1 des AufenthG 
ausgesetzt ist. Das internationale Recht definiert Flüchtling im Art. 1A Abs. 2 der 
GFK als eine Person, die „aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Grup-
pe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, 
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in An-
spruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen 
will“50. 

Hinzu kommt im rechtlichen Sinne noch eine weitere rechtliche Definition. 
Gemäß des Art 16 a GG sind Asylsuchende Personen, die einen Antrag auf Aner-
kennung als politisch Verfolgte gestellt haben. 

Die europäischen Länder legen das Recht auf Asyl und den Status des Asylbe-
werbers unter bestimmten Voraussetzungen fest. Zum Beispiel hat Großbritannien 

47 Amtsblatt der Europäischen Union L 16/44, 23.01.2004.
48 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Recht der 

Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen und aufzuhalten. ABl.  EU Nr. L 229 S. 35.

49 Asylverfahrensgesetz vom 19.08.2007. BGB1.I. S. 1970.
50 Art. 1 A, Abs. 2 der Genfer Flüchtlingskonvention. Die Genfer Flüchtlingskonvention ver-

kündet durch das Gesetz vom 01.09.1953, BGB. II S. 559, in Kraft getreten am 22.04.1954 
gemäß Bekanntmachung des Bundesministers des Auswärtigen Amtes vom 25.04.1954, 
BGBl. II, S. 619.
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die „älteste Asylregulierung“51. Das Recht auf Asyl, festgelegt durch den Aliens Re-
striction Act 1914, schützt die Einreise wegen Verfolgung. Deutschland setzt für die 
Inhaftierung Asylsuchender eine gerichtliche Entscheidung zur Durchsetzung der 
besonderen behördlichen Anordnungen fest, um bestimmte Aufgaben im Rahmen 
des Asylgesetzes zu verwirklichen. Der Gerichtshof des Europarates definiert das 
Recht auf Asyl im Urteil Saadi vs. UK52 wie folgt, dass “Asyl seeker until a poten-
tial immigrant has been granted leave remain in the country, he has not effected a 
lawful entry and detention can reasonably be considered to be aimed at preventing 
unlawful entry“. 

Die rechtliche Konzeption der Einwanderung differenziert sich danach, aus 
welchen Gründen Menschen ihre Heimat verlassen, wie lange sie bereits im Land 
leben oder welchen rechtlichen Status sie besitzen. Das bedeutet, es gibt einen 
Unterschied zwischen dem soziologischen Begriff „Migrant“ und dem rechtlichen 
Begriff des „Zuwanderers“. Erstens, Migrant ist sozialwissenschaftlich gesehen ein 
ziemlich neutraler Begriff, der Flüchtlinge als Wanderer nicht umfasst. Zweitens, 
der Zuwanderer – in diesem definitorischen Sprachspiel – ist geordnet und gesetz-
lich reguliert, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen erwünscht. 

Der Begriff	Zuwanderung variiert aus rechtlicher Sicht zwischen illegaler und 
legaler Migration, d.h. zwischen unerlaubter und erlaubter Einreise, um dem tat-
sächlich stattfindenden Zuzug von Menschen aus anderen Ländern zu bezeichnen.

Die Einreise eines Ausländers in das Bundesgebiet ist i.S.d. § 14 ff. AufenthG 
unerlaubt, wenn er einen erforderlichen Pass oder Passersatz gemäß § 3 Abs. 1 nicht 
besitzt, den nach § 4 erforderlichen Aufenthaltstitel nicht besitzt oder nach § 11 
Abs. 1 nicht einreisen darf, es sei denn, er besitzt eine Betretenserlaubnis nach § 11 
Abs.2 AufenthG. Die Einreise eines Ausländers in die Bundesrepublik Deutsch-
land ist erlaubt, wenn die rechtlichen Voraussetzungen des §§ 3, 4, 5 AufenthG er-
füllt sind. Gem. § 39 AufenthV ist Einreise die zeitlich letzte vor der Anspruchsent-
stehung erfolgte Einreise in das Bundesgebiet; auf den Zeitpunkt der Einreise in 
den Schengenraum kommt es dabei nicht an.53

Die Einwanderungspolitik ist im Verlauf des letzten Jahrzehntes zu einem 
immer wichtigeren Feld der europäischen Politik und gesetzlichen Arbeit gewor-
den54. Die Einwanderungspolitik umfasst einen “Komplex von Regeln, die für die 

51 Vgl. Gardner, C., Can the government manage migration? A Study of UK Legislation from 
1996 – 2006, Oxford 2006, P. 3.

52 Grand Chamber, Judgement of 11.07.2006, Saadi vs. UK, Application No. 13229/03, § 40 ff.
53 Vgl. 2. Kammer des VG des Saarlandes, Beschluss vom 18.03.2009, Az.: 2 L 62/09, Rn. 6.
54 Z.B. Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europä-

ischen Wirtschafts- und Sozialausschluss und den Ausschuss der Regionen. Eine gemeinsa-
me Einwanderungspolitik für Europa: Grundsätze, Maßnahmen und Instrumente. Brüssel, 
den 17.06.2008, KOM (2008) 359, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri=COM:2008:0359:FIN:de:PDF (erfüllt 23. Februar 2009).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0359:FIN:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0359:FIN:de:PDF
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Mitglieder einer Jurisdiktion ausschlaggebend sind, um die Ein- und Auswande-
rung über die Grenzen zu regeln“55. Sie ist „ein Produkt der Politik im weitesten 
Sinne, also das Ergebnis von Interessen, die in Regierung, Parlament, Parteien, Ver-
bänden, Kirchen, Organisationen und Öffentlichkeit wirken“56.

Erwerb der Staatsangehörigkeit i.S.d. § 3 StAG ist die Einbürgerung57 des 
Staatsangehörigen durch Geburt, durch Erklärung nach § 5 StAG; durch Annahme 
als Kind; durch Ausstellung der Bescheinigung gemäß § 15 BVFG; durch Überlei-
tung als Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit i.S. des Art. 16 (1) GG oder 
für einen Ausländer durch §§ 8 bis 16, 40b und 40c StAG.

Die	Integration als Begriff im rechtlichen Sinn wird in § 43 AufenthG defi-
niert. Danach ist Integration Forderung und Förderung von rechtmäßig auf Dauer 
im Bundesgebiet lebenden Ausländern bei ihrer Eingliederung in das wirtschaftli-
che, kulturelle und gesellschaftliche Leben in das Bundesrepublik Deutschland. Die 
Integrations- und Einbürgerungsbemühungen von Ausländern werden durch ein 
Grundangebot zur Integration unterstützt.

Die Autorin folgt dieser Auffassung. Integration aus rechtlicher Sicht kann 
wie folgt definiert werden: Integration ist ein Komplex gesetzlicher Regeln und öf-
fentlicher Initiativen, die sich an Ausländer und Staatenlose richten, mit dem Ziel, 
sie zu einem festen Bestandteil der Gesellschaft und des Staates werden zu lassen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die wissenschaftliche Novität 
der hier vorgenommenen Klassifikation und das Bedürfnis zur Systematisierung zu 
zwei weiteren Aspekten führen: Es gibt bisher zwar viele Klassifikationen von Mi-
granten, aber die in der vorliegenden Arbeit vorgenommenen Klassifikation syste-
matisiert die Gruppen der Zuwanderer ausgehend vom geographischen Kriterium 
(hier: aus den GUS-Staaten) und von den Anforderungen des neuen AufenthG 
aus dem Jahr 2005. Die angebotene Klassifikation soll zudem zu einem besseren 
Verständnis für die Bedürfnisse der Migranten beitragen, auf die einerseits die 
Kräfte der Integrationspolitik Deutschlands und andererseits die politischen und 
ökonomischen Interessen Russlands nach Rückführung der Landsmannschaften 
einwirken.

55 Borella, S., Migrationspolitik in Deutschland und der EU, Tübingen 2008, S. 17.
56 Wollenschläger, M., Konzeption für eine ZU/Einwanderungsgesetzgebung für die Bundesre-

publik Deutschland, ZRP 2001, S. 459.
57 Vgl. Lang, M., Grundkonzeption und Entwicklung des deutschen Staatsangehörigkeits-

rechts, Frankfurt am Main 1990, S. 58; Zur Rechtsnatur des Begriffes: Hailbronner, K. 
(Hrsg.), Staatsangehörigkeitsrecht, 4., Auflage, München 2005.



42 Olga R. Gulina

2.2	 Zuwanderungsgruppen	–	dargestellt	an	den	Immigranten	aus	
den	GUS-Staaten

Die deutsche wissenschaftliche Literatur hat verschiedene Klassifikationen von Zu-
wanderungsgruppen vorgenommen.

Von Oswald, A.58 wählt folgende Gruppen:
• Asylbewerber;
• Spätaussiedler;
• Bürgerkriegsflüchtlinge;
• Familiennachzug;
• Arbeitsmigranten;
• Ausländische Studenten und Angehörige besonderer Berufsgruppen.

Im Handbuch „Ausländer- und Zuwanderungspolitik. Von Afghanistan bis Zy-
pern“ werden von Giedler, W.59 fünf Gruppen von Migranten bestimmt: 
•	 Gruppe	1: Ethnische /deutschstämmige Migrantinnen und Migranten;
•	 Gruppe	2: EU-Ausländerinnen und Ausländer;
•	 Gruppe	3: Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten. (Dazu gehören 

beispielsweise Gastarbeiter/Gastarbeiterinnen; Green-Card-Inhaber/Inhabe-
rinnen; Werksvertrags- und Saisonarbeiter);

•	 Gruppe	4: Asylberechtigte als politisch Verfolgte;
•	 Gruppe	5:	Andere Flüchtlinge (Konventionsflüchtlinge; Kontingentflüchtlin-

ge; de-facto Flüchtlinge).

Nach Auffassung von Borkert, M./Bosswick, W.60 öffnete die Immigrationspolitik 
Deutschlands die Tür für neun Gruppen von Migranten:
• EU-Bürger; 
• Ehegatten und Kinder von Ausländern mit einer Aufenthalterlaubnis;
• Ethnische Deutsche;
• Jüdische Einwanderer aus den GUS-Staaten; 
• Asylsuchende;
• Kontingentflüchtlinge;
• Arbeitsemigranten;
• Ausländische Studierende.

58 von Oswald, A., Migration gestalten. Projekte zur Einwanderung, Berlin 2002, S. 16.
59 Giedler, W. (Hrsg.), Handbuch der Ausländer- und Zuwanderungspolitik. Von Afghanistan 

bis Zypern, München 2003, S. 141 – 142.
60 Borkert, M., Bosswick, W., Migration Policy-Making in Germany – between national reluc-

tance and local pragmatism? Working Paper No. 20, IMISCOE, December 2007, P. 7.
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Im Migrationsbericht des Ausländerbeauftragten der Bundesregierung für Auslän-
derfragen von 1999 wiederum werden folgende Zuwanderungsgruppen unterschie-
den:
• EU-Binnenwanderung;
• Familien- und Ehegattennachzug von Drittstaatenangehörigen;
• Spätaussiedler;
• Asylsuchende;
• Kontingentflüchtlinge;
• Bosnische Kriegsflüchtlinge;
• Zeitlich limitierte Arbeitnehmermigranten aus Nicht-EU-Staaten.

Folgende Arten der Zuwanderung werden auf Grund des neuen AufenhaltG im 
Migrationsbericht von 2007 differenziert:
• EU-Binnenmigration von Unionsbürgern;
• Spätaussiedlerzuwanderung;
• Zuwanderung zum Zweck des Studiums und der Ausbildung;
• Werkvertrags-, Saison- und Gastarbeitnehmermigration und weitere zeitlich 

begrenzte Arbeitsmigration aus den neuen EU-Staaten und aus Nicht-EU-
Staaten;

• Zugang von Asylbewerbern und Konventionsflüchtigen;
• Familien- und Ehegattennachzug von Drittstaatsangehörigen;
• Zuwanderung aus sonstigen Gruppen;
• Rückkehr deutscher Staatangehöriger.

Nach Auffassung der Autorin tragen die Richtungsänderungen der deutschen Zu-
wanderungspolitik, die Gesetzgebung und ein modernes Herangehen an die Mig-
rationsbewegungen insgesamt zur Abänderung der Klassifikation der Zuwanderer-
Typen in Deutschland bei. Migranten unterscheiden sich vor allem hinsichtlich 
ihres Aufenthaltsstatus. Im Rahmen der Dissertation sollen die Zuwanderergrup-
pen aus den GUS-Staten in das Bundesgebiet untersucht werden. Dabei ist da-
von auszugehen dass nicht alle z.Zt. angegebenen Arten der Zuwanderung aus den 
GUS-Staaten stattfinden. Deshalb soll eine Klassifikation der Typen der Zuwan-
derung gegeben werden.

2.2.1	 Spätaussiedler

Status-Deutscher im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG ist, wer die deutsche Staats-
angehörigkeit besitzt. § 6 BVFG definiert als deutsche Volkzugehörige „wer sich 
in seiner Heimat zum deutschen Volkstum bekannt hat, sofern dieses Bekenntnis 
durch bestimmte Merkmale wie Abstammung, Sprache, Erziehung, Kultur bestä-
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tigt wird.“ I. S. des § 6 Abs. 2 S. 1 Nr.1 BVFG stammt auch von einem deutschen 
Staatsangehörigen oder Volkszugehörigen ab, wer deutsche Großeltern hat61.

Die Angabe der Volkzugehörigkeit mit „deutsch“ beim Zensus im Heimatstaat 
kann als Bekenntnis zum deutschen Volkstum i.S.d. § 6 Abs. 2 S. 1 BVFG in seiner 
durch das SpätaussiedlerstatusG vom 30.08.200162 geänderten Fassung gewertet 
werden. Die Nationalitätsangabe „deutsch“ bei einer Volkzählung kann nach Maß-
gabe der näheren Umstände der Volkzählung der Nationalitäten einer Erklärung 
bei der Passbeantragung gleichwertig sein. 63

Wer am 01.08.1999 Deutscher i.S.d. Art. 116 Abs. 1 GG war, ohne die deut-
sche Staatsangehörigkeit zu besitzen, erwarb an diesem Tag die deutsche Staats-
angehörigkeit. Für einen Spätaussiedler, seinen nichtdeutschen Ehegatten und sei-
ne Abkömmlinge i.S. von § 4 des Bundesvertriebenengesetzes galt dies nur dann, 
wenn ihnen vor diesem Zeitpunkt eine Bescheinigung gemäß § 15 Abs. 1 oder 2 
des Bundesvertriebenengesetzes erteilt worden ist. Diese Positionen werden in der 
Rechtsprechung zahlreich zitiert64.

Im Vergleich mit anderen Zuwanderungsgruppen aus den GUS-Staaten sind 
Spätaussiedler in vielen Bereichen privilegiert. Gemäß § 7 StAG erwerben Spät-
aussiedler und die in den Aufnahmebescheid einbezogenen Familienangehörigen 
mit der Ausstellung der Bescheinigung nach § 15 Abs. 1 oder Abs. 2 des BVFG die 
deutsche Staatsangehörigkeit. Gemäß § 10 Abs. 3 ff. BVFG wurde das Recht auf 
Anerkennung der beruflichen Qualifikation und des im Herkunftsland erworbenen 
Abschlusszeugnisses festgelegt:

Haben Spätaussiedler die zur Ausübung ihres Berufes notwendigen oder für den Nach-
weis ihrer Befähigung zweckdienlichen Urkunden (Prüfungs- oder Befähigungsnachweise) 
und die zur Ausstellung von Ersatzurkunden erforderlichen Unterlagen verloren, so ist ih-
nen auf Antrag durch die für die Ausstellung entsprechender Urkunden zuständigen Behör-
den und Stellen eine Bescheinigung auszustellen, wonach der Antragsteller die Ablegung der 
Prüfung oder den Erwerb des Befähigungsnachweises glaubhaft nachgewiesen hat.

Falls Zeugnisse i.S.d. § 10 Abs. 4 BVFG nicht vorlegt werden können, haben Spät-
aussiedler die Möglichkeit, durch eidesstattliche Erklärungen von Zeugen glaub-
haft nachzuweisen, dass sie für einen bestimmten Beruf qualifiziert sind. Aber das 
Recht auf Anerkennung für Spätaussiedler bedeutet nicht, dass automatisch eine 
volle Annerkennung und damit Gleichstellung mit dem deutschen Hauptschul-

61 BVerwG, Urteil vom 25.01.2008, Az.: BVerwG 5 C 8.07.
62 BVB1. I, S. 2266.
63 BVerwG, Urteil vom 18.01.2007, Az.: BVerwG 5C906. 
64 5. Senat des Bayerischen VGH, Urteil vom 09.01.2007, Az: 5 ZB 06.3246; 7. Kammer des 

VG Schleswig-Holstein, Urteil vom 25.06.2006, Az: 7 A 43/03; 3. Senat des Hamburgi-
schen OVG, Urteil vom 19.07.2006, Az: 3 Bf 295/02 u.a.m.
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abschluss gewährt wird65. Das bedeutet nur, dass für Spätaussiedler ein Rechtsan-
spruch auf eine erleichterte Anerkennung der beruflichen und akademischen Qua-
lifikation besteht. Gleichzeitig ist bekannt, dass Spätaussiedler generell nicht mit 
einer vollen Anerkennung rechnen können und sie werden damit auf Arbeiten in 
niedrig qualifizierten Bereichen verwiesen. 66 Nach dieser Regelung wanderten vom 
1990 bis 2006 im Rahmen des Spätaussiedlerzuzugs 2.489.938 Menschen nach 
Deutschland ein. Die stärkste Gruppe der Zuwanderer aus den Nachfolgestaaten 
der ehemaligen Sowjetunion sind Spätaussiedler.

Abb. 1: Spätaussiedler aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion

Im Jahr 2007 sind insgesamt 5.792 Spätaussiedler und ihre Familienangehörigen 
nach Deutschland eingereist. Im Jahr zuvor waren es noch rund 7.750 Personen, 
im Jahr 2005 noch rund 35.500 Personen. Die Zahl der neu gestellten Aufnahme- 

65 Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. (Hrsg.), Leitfaden zur Anerkennung ausländischer 
Schul- und Berufsabschlüsse in Schleswig-Holstein, Kiel 2008, S. 14 – 15.

66 Englmann, B./Müller, M., Brain Waste. Die Anerkennung von ausländischen Qualifikatio-
nen in Deutschland, Augsburg 2007, S. 93 ff.
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und Einbeziehungsanträge ist ebenfalls von rund 23.800 Anträgen im Vorjahr auf 
11.056 im Jahr 2007 auf Grund verschiedener Ursachen zurückgegangen. 

Allerdings lässt sich aus verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen in 
Form von Befragungen feststellen, was die wichtigsten Aussiedlungsmotive sind: 
eine bessere Zukunft für Kinder 39,8 %, Familienzusammenführung 38,4 %, Rück-
kehr ins Abstammungsland 37,3 %, Hoffnung auf materielle Verbesserung 37,1 %, 
bessere Ausbildung 29,6 %, Wunsch, als Deutscher unter Deutschen zu leben 26,1 
%, bessere ärztliche Versorgung 21,9 %, Familienmitglieder wollen ausreisen 20,1 
%, alle Deutschen  reisen  aus 19,6 %, Wunsch,  mit  deutscher  Sprache/Kultur zu 
leben 12,9 %, sonstiges 22,6 %.67

Die gegenwärtige Situation spricht dafür, dass rund 0,41 % (das sind ca. 
350.000) der gesamten Bevölkerung Russlands Deutsche sind, allerdings ohne 
ein Interesse, nach Deutschland zu auszusiedeln. Sie wohnen ihr ganzes Leben in 
Russland, ihre Kinder sind in der russisch sprechenden Umgebung geboren und 
aufgewachsen und nur auf Grund ihrer deutschen Namen als Russlanddeutsche 
ausgewiesen. 

2.2.2	 Asylbewerber	(tschetschenische	Volkszugehörige	aus	Russland)

Asylberechtigte sind von Seiten ihres Heimatstaates wegen ihrer Rasse, Religion 
oder politischen Überzeugung an Leib, Leben und Freiheit Verfolgte. Nach einem 
förmlichen Verfahren anerkannte „Asylberechtigte“ haben das Aufenthaltsrecht 
und die uneingeschränkte Arbeitserlaubnis in der Bundesrepublik Deutschland.

Eine große Gruppe von Asylsuchenden in Deutschland sind Bewerber tschet-
schenischer Volkszugehöriger aus Russland. Die Tschetschenen sind eine große 
Bevölkerungsgruppe im Nordkaukasus. Sie selbst nennen sich „Nochtscho“. Mit 
ihren eng verwandten Nachbarn, den Inguschen, werden sie in die ethnologische 
Gruppe der Wainachen eingeordnet. Ihre Sprache, die tschetschenische Sprache, 
gehört zusammen mit der inguschischen Sprache zum wainachischen Zweig in-
nerhalb des nachischen Zweiges der nacho-dagestanischen (nordostkaukasischen) 
Sprachfamilie. Die Tschetschenen gehören in ihrer großen Mehrheit dem sunniti-
schen Islam an.68 

Tschetschenien ist ein Gebiet der Russischen Föderation. Von 1994 bis 2002 
existierte ein militärischer Konflikt zwischen Russland und Tschetschenien. Dabei 

67 Strobl, R./Kühnel, W. (Hrsg.), Dazugehörig und ausgegrenzt. Analysen zu Integrationschan-
cen junger Aussiedler. Weinheim; München 2000, S. 38 ff., Universität Dortmund (Hrsg.), 
Scharnhorst-Ost – It isn`t lost! Ein sozialräumliches Planungskonzept zur Aufwertung ei-
nes Stadtteils mit einem hohen Anteil osteuropäischer AussiedlerInnen, Dortmund 2005, 
S. 18.

68 http://de.wikipedia.org/wiki/Tschetschenen (erfüllt 12. März 2008).

http://de.wikipedia.org/wiki/Tschetschenen
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war zu konstatieren, dass Russland und die westlichen Länder einen völlig unter-
schiedlichen Blick auf die Situation im Nordkaukasus haben.

Nach der öffentlichen Meinung der Verwaltung in Russland war das ein Krieg 
gegen den Terrorismus in Tschetschenien. Voraussetzung dafür ist aber, dass die 
Verfolgung von der überlegenen staatlichen Macht ausgeht, was nicht mehr der 
Fall ist, wenn der Staat seine effektive Gebietsgewalt verloren hat und – bei offe-
nem Bürgerkrieg – faktisch nunmehr die Rolle einer militärisch kämpfenden Bür-
gerkriegspartei einnimmt, als übergreifende effektive Ordnungsmacht aber nicht 
mehr besteht. Maßnahmen, die ein typisch militärisches Gepräge aufweisen und 
der Rückeroberung eines Gebietes dienen, stellen deshalb grds. keine politische 
Verfolgung dar. Anders bewerteten die westlichen Länder diese Situation.

Nach dem Lagebericht des Auswärtigen Amtes Deutschlands sind Maßnah-
men auf Grund der Asylantragstellung bei Rückkehrern nicht zu erwarten. Es lie-
gen auch keine gesicherten Erkenntnisse darüber vor, ob tschetschenische Volks-
zugehörige nach ihrer Rückkehr Repressionen ausgesetzt werden. Ein erhöhtes 
Risiko einer besonderen Gefährdung kann für Personen bestehen, welche sich in 
der Tschetschenienfrage „besonders engagiert“ haben69.

Es existieren klare Auffassungen über Terrorismusbekämpfung und Bürger-
krieg in der deutschen Rechtsanwendungspraxis. „Eine weitere Grenze liegt dort, 
wo der Asylsuchende seine politische Überzeugung unter Einsatz terroristischer 
Mittel betätigt hat. Maßnahmen des Staates zur Abwehr des Terrorismus sind 
deshalb keine politische Verfolgung, wenn sie dem aktiven Terroristen, dem Teil-
nehmer im strafrechtlichen Sinne oder demjenigen gelten, der im Vorfeld Unter-
stützungshandlungen zugunsten terroristischer Aktivitäten vornimmt, ohne sich an 
diesen Aktivitäten zu beteiligen.70 

Allerdings dürfen solche Maßnahmen auch nicht über das Ziel der Terrorbe-
kämpfung gerechtfertigt werden. Deshalb ist unter asylrechtlichen Gesichtspunkten 
in keinem Fall der Einsatz brutaler Gewalt gegenüber Personen zulässig, bei denen 
keine über allgemeine Merkmale wie Volkszugehörigkeit, Alter und Geschlecht hi-
nausgehenden objektivierbaren Verdachtsmomente bestehen.71 Generell kann der-
jenige, der im Heimatland terroristische Aktivitäten unternommen hat oder deren 
Unterstützung vom Bundesgebiet aus in den hier möglichen Formen fortzuführen 

69 10. Kammer des VGH Ansbach, Urteil vom 27.02.2002, Az: AN 10 K 01.31597; AN 10 K 
01.31598, Rn. 27.

70 Hierzu: Schlenk, K., Asylrecht und Asylverfahrensrecht. Systematische Darstellung für die 
Praxis, Baden-Baden 1993, S. 41.

71 BVerfG, Urteil vom 20.11.1990, InfAuslR 91, 181/183.



48 Olga R. Gulina

trachtet, Asyl nicht beanspruchen, denn er sucht nur einen neuen Kampfplatz und 
nicht den Schutz und Frieden, den das Asylrecht gewähren will72.

„In einem separatistischen Bürgerkrieg stellen auf staatliche Herrschaftssiche-
rung gerichtete Maßnahmen – insbesondere bei Mehrvölkerstaaten – nicht schon 
für sich allein politische Verfolgung dar, auch nicht bei Überreaktionen, etwa in 
Form brutaler Vergeltungsschläge. Ein Anspruch auf Asyl ist aber dann gegeben, 
wenn die Maßnahmen gegen Bürgerkriegsgegner nicht alle Betroffenen gleich-
mäßig treffen sollen, sondern einzelne oder bestimmte Gruppen unter ihnen in 
Abhängigkeit von asylerheblichen Gesichtspunkten selektiert und in asylrelevanter 
Weise anders behandelt werden“73.

Nachfolgende Mitteilung zeigt die Entscheidungen über Asylanfragen aus 
Russland, inklusive der Tschetschenischen Republik. Im Jahre 2000 gab es 3.001 
Asylanträge aus Russland in Deutschland, davon 1.025 aus Tschetschenien; im Jahr 
2001: 4.824 (199474); im Jahr 2002: 4.447 (2017); im Jahr 2003: 3.878 (1946); im 
Jahr 2004: 3330 (1.699); im Jahr 2005: 2.291 (1023); im Jahr 2006: 1.413 (639) und 
im Jahr 2007: 1.079 (453). 75

In den Jahren 2000 bis 2003 (außer 2002), sind die Asylanträge angestiegen, 
in den Jahren 2004 bis 2007 hat sich die Anzahl der Asylanträge wieder verringert. 

Die deutsche Rechtsanwendungspraxis hat keinen einheitlichen Blick auf die 
Asylanträge aus Tschetschenien. Das Urteil des BVerwG76 und das Urteil des OVG 
des Landes Sachsen-Anhalt vom 31. März 2006,77 das aufgehoben wurde, schreiben 
fest, dass eine grundsätzliche Entscheidung zu einer inländischen Fluchtalternati-
ve für Tschetschenen ohne gültigen Inlandspass in verfolgungsfreien Regionen der 
Russischen Föderation nicht möglich ist. 

Nach Auffassung des 3. Senats des Hessischen VGH können Volkszugehörige 
aus Tschetschenien, denen keine tatsächliche oder unterstellte frühere Mitwirkung 
bzw. Einbindung bei den Rebellentruppen oder im Regime Maschadow entgegen-
gehalten werden kann, heute ohne Gefahr für Leib und Leben in ihr Heimatland 
zurückkehren.78 Mit diesem Urteil änderte der Hessische VGH eine anders lautende 
Entscheidung ab, mit der das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zur Feststel-
lung eines Abschiebungsverbotes nach Tschetschenien verpflichtet worden war. 

72 BVerfG, Beschluss vom 10.07.1989, DVBl. 1990, 101/103 ff; Beschluss vom 20.12.1989, 
NVwZ 1990, 453/455; BVerwG, Urteil vom 20.03.1990, InfAuslR 1990, 205/206.

73 BVerwG, Urteil vom 03.12.1985, BVerwGE 72, 269/275 ff.
74 Die Zahlen der Asylanträge aus Tschetschenien. Die Information ist eine öffentliche Stati-

stik nach Volkszugehörigkeiten, Stand 24.01.2008, Bundesamt für Migration und Flücht-
linge, Referat 224.

75 Antwort auf meine Anfrage vom BAMF. Stand 24.01.2008.
76 BVerwG, Urteil vom 01.02.2007, Az.: BVerwG 1 C 24.06.
77 OVG des Landes Sachsen-Anhalt, Urteil vom 31.03.2006, Az.: 2 L 40/06.
78 3. Senat des Hessischen VGH, Urteil vom 21.02.2008, Az: 3 UE 191/07.A, Rn. 13.
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Das Urteil des BVerwG vom 19.01.2009 stellt fest, dass es keine Flüchtlings-
anerkennung für eine Tschetschenin wegen einer behandlungsbedürftigen post-
traumatischen Belastungsstörung und fehlender medizinischer Behandlung gibt79. 
Mit diesem Urteil hat das BVerwG eine Entscheidung des Bayerischen VGH80 auf-
gehoben, mit der eine aus Tschetschenien stammende russische Staatsangehörige 
mit Blick auf das Fehlen einer dringend erforderlichen medizinischen Behandlung 
bei einer Rückkehr nach Russland als Flüchtling anerkannt wurde.

2.2.3	 Flüchtlinge	( Juden)	

Flüchtlinge besitzen Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politi-
schen Gründen. Flüchtlinge nach § 3 AsylVfG sind Ausländer im Sinne des Ab-
kommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, wenn sie in dem Staat, dessen 
Staatsangehörigkeit sie besitzen oder in dem sie als Staatenlose ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hatten, den Bedrohungen nach § 60 Abs. 1 AufenthG ausgesetzt sind.

Gemäß Beschluss des OVG Greifswald vom 20.11.200781 wurde erklärt, dass 
„bei der Prüfung der Frage, ob sich die Verhältnisse i.S. der Rechtsprechung des 
BVerwG zu § 73 Abs. 1 S. 1 AsylVfG, § 60 Abs. 1 AufenthG wesentlich verändert 
haben, auf die konkreten, für die Zuerkennung des Flüchtlingsstatus im Einzelfall 
maßgeblichen Umstände abzustellen ist“.

Der Begriff Flüchtling umschließt zwei Gruppen:
• Personen, die der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UN 

High Commissioner for Refugees) entsprechend ihrem Status als Flüchtlinge 
gemäß der GFK betrachtet. (Art. 1A Nr. 2 GFK);

• Personen, die vom Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flücht-
linge bzw. von einem Gericht als Asylberechtigte anerkannt wurden, gegen 
deren Anerkennung jedoch Rechtsmittel eingelegt worden sind.

a)  Im Sinne der GFK ist Flüchtling, wer begründete Furcht vor Verfolgung we-
gen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozi-
alen Gruppe oder politischen Überzeugung hat, sich außerhalb seines Herkunfts-
landes befindet und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann 
oder aus Furcht vor Verfolgung nicht in Anspruch nehmen will oder nicht dorthin 
zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zu-
rückkehren will. 

79 BVerwG, Urteil vom 19.01.2009, Az: BVerwG 10 C 52.07.
80 11. Senat des BayerischenVGH, Urteil vom 31.08.2007, Az.: 11 B 02.31724.
81 OVG Greifswald, Beschluss vom 20.11.2007, Az.:2L 152/07, EZAR Nf. 60 Nr. 5.
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b)  Bürgerkriegsflüchtlinge

Angesichts der Menge von Asylanträgen wegen ethnischer Säuberungen der kroa-
tischen und serbischen Polizei speziell gegen die muslimische Minderheit im Krieg 
von Bosnien räumte die Bundesrepublik Deutschland 1993 im § 32a AusLG einen 
speziellen Rechtsstatus für Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge ein.

Die Schutzformen für Flüchtlinge in Deutschland sind:
• Gewährung von vorübergehendem Schutz, EU Richtlinie 2001755/EG im 

Falle eines Massenzustroms von Vertrieben, § 24 AufenthG;
• Aufenthaltsgewährung durch die obersten Landesbehörden, § 23 Abs.1 

AufenthG;
• Aufnahme aus dem Ausland, § 33 AufenthG;
• Aufnahme von jüdischen Emigranten nach § 23 Abs. 2 AufenthG;
• Status als heimatloser Ausländer „Gesetz über die Rechtstellung heimatloser 

Ausländer im Bundesgebiet“). 

c)  Im 21. Jahrhundert wird es neben politischen Verfolgten und Vertriebenen 
eine wachsende Zahl sog. „Umweltflüchtlinge“ geben. Forscher erwarten im Jahr 
2010 etwa 50 Mio. Umweltflüchtlinge.82	Die globale Erderwärmung und der damit 
verbundene Anstieg des Meeresspiegels oder katastrophale wetterbedingte Fluten 
führen zur Ausbreitung von Wüsten, zur Versalzung bisher fruchtbaren Bodens und 
zur Überschwemmung küstennaher Regionen.

Seit 1991 gilt in Deutschland das geregelte Aufnahmeverfahren für ausreise-
willige jüdische Personen. Die jüdischen Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjet-
union wurden als besondere Gruppe mit Flüchtlingsstatus aufgenommen. Bislang 
einziger großer Anwendungsfall war die Aufnahme von ca. 35.000 Vietnamesen in 
den Jahren 1980 – 1985. Im Jahre 1990 hielten sich albanische Botschaftsflüchtlinge 
als Kontingentflüchtlinge in Deutschland auf. Im November 2008 hatte der deut-
sche Bundesinnenminister Schäuble beschlossen, bis zu 2.500 irakische Flüchtlinge 
aus Syrien und Jordanien in Deutschland aufzunehmen83. 

82 UNO in Bonn – für nachhaltige Entwicklung weltweit, Bonn, 2005, in: http://www.unric.
org/html/german/UN-in-Bonn.pdf (erfüllt 31. März 2009).

83 Deutschland bietet Irak-Flüchtlingen Schutz, in: http://www.integration-in-deutschland.
de/nn_442016/SubSites/Integration/DE/01__Ueberblick/__Home-Teaser/20090211-
AufnahmeIrakFluechtlinge.html (erfüllt 21. März 2009).

http://www.unric.org/html/german/UN-in-Bonn.pdf
http://www.unric.org/html/german/UN-in-Bonn.pdf
http://www.integration-in-deutschland.de/nn_442016/SubSites/Integration/DE/01__Ueberblick/__Home-Teaser/20090211-AufnahmeIrakFluechtlinge.html
http://www.integration-in-deutschland.de/nn_442016/SubSites/Integration/DE/01__Ueberblick/__Home-Teaser/20090211-AufnahmeIrakFluechtlinge.html
http://www.integration-in-deutschland.de/nn_442016/SubSites/Integration/DE/01__Ueberblick/__Home-Teaser/20090211-AufnahmeIrakFluechtlinge.html
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Die Zuwanderung für Juden aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion 
wurde bis zum 31.12.2004 durch das Kontingentflüchtlingsgesetz84 geregelt. Mo-
tiv für diese Initiative des damaligen Bundeskanzlers Kohl war der Erhalt und die 
Stärkung der jüdischen Gemeinden in Deutschland. Jüdische Emigranten aus der 
ehemaligen Sowjetunion, die in der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen 
worden sind, haben viele Vorteile des deutschen Rechts wahrgenommen. Kon-
tingentflüchtlinge genießen in Deutschland umfangreiche staatliche Unterstüt-
zungen: angefangen von Beihilfe zu Wohnungskosten über anfängliche finanzielle 
Hilfen und Deutschkurse bis zu Sozialleistungen für Arbeitslose. 85 Im Vergleich 
mit Israel und den USA haben jüdische Einwanderer ein großzügigeres Anrecht 
auf materielle Leistungen (mehr als drei Mal höher) als Auswanderer nach Israel 
und in die USA86.

Rechtsgrundlagen für die Aufnahme jüdischer Zuwanderer sind § 23 Abs. 
2 i.V.m. § 75 Nr. 8 AufenthG und die Anordnung des Bundesministeriums des 
Innern vom 24.05.2007. Durch letztere wird das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge mit der Durchführung des Aufnahmeverfahrens und der Erteilung 
von Aufnahmezusagen bei Neufällen beauftragt. Neufälle sind Anträge, die ab 
01.01.2005 gestellt werden.  Ziel der Regelung ist es, keinen jüdischen Emigranten 
aus der ehemaligen Sowjetunion abzuschieben. Diesem Ziel trägt auch die Recht-
sprechung Rechnung.87

Die Neuregelung des Aufnahmeverfahrens beinhaltet folgende Aspekte:88

• Der jüdische Zuwanderer muss Staatsangehöriger eines Nachfolgestaates 
der ehemaligen Sowjetunion sein oder als staatenlose Person mindestens seit 
01.01.2005 dort seinen Wohnsitz haben. 

• Der jüdische Zuwanderer muss jüdischer Nationalität sein bzw. von mindes-
tens einem jüdischen Elternteil abstammen und sich zu keiner anderen als der 
jüdischen Religion bekennen. 

84 Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene 
Flüchtlinge vom 22.07.1980, BGBl I 1980, 1057, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes 
vom 29.10.1997 S 2584. Dieses Gesetz ist durch Art. 15 Abs. 3 Nr. 3 des ZuwanderungG 
am 01.01.2005 außer Kraft getreten.

85 Vgl. Harris, P.A., Russische Juden und Aussiedler: Integrationspolitik und lokale Verant-
wortung, in: Bade, K., Olmer, J. (Hrsg.), Aussiedler: Deutsche Einwanderer aus Osteuropa, 
Osnabrück 1999, S. 247 – 267.

86 Cohen, Y./Haberfeld, Y./Kogan, I., Jüdische Immigration aus der ehemaligen Sowjetunion. 
Ein natürliches Experiment zur Migrationsentscheidung, in: Kalter, F. (Hrsg.), Migration 
und Integration, Wiesbaden 2008, S. 189 – 190.

87 VG Mannheim, Beschluss vom 07.08.2008, Az.: 19 B 07.1777.
88 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge / http://www.bamf.de/cln_043/nn_565180/

DE/Integration/JuedischeZuwanderer/juedische-zuwanderer-node.html__nnn=true (er-
füllt 16. Mai 2008).

http://www.bamf.de/cln_043/nn_565180/DE/Integration/JuedischeZuwanderer/juedische-zuwanderer-node.html__nnn=true
http://www.bamf.de/cln_043/nn_565180/DE/Integration/JuedischeZuwanderer/juedische-zuwanderer-node.html__nnn=true
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• Der jüdische Zuwanderer muss Deutschkenntnisse nachweisen, die mindes-
tens der Niveaustufe A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
für Sprachen entsprechen. Diese Verpflichtung besteht auch für die mitrei-
senden Familienangehörigen. Bei Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, kann hiervon allerdings abgesehen werden. 

• Der jüdische Zuwanderer muss dauerhaft selbst für seinen Lebensunterhalt 
in Deutschland sorgen können. Dazu benötigt der Antragsteller eine positive 
Integrationsprognose. Die Integrationsprognose wird vom Bundesamt auf der 
Grundlage einer Selbstauskunft des Antragstellers und unter Einbeziehung 
des familiären Umfeldes erstellt. Kriterien sind u. a. die Sprachkenntnisse, die 
Qualifikation und Berufserfahrung sowie das Alter des Zuwanderers. 

• Der jüdische Zuwanderer muss den Nachweis zur Aufnahmemöglichkeit in 
einer jüdischen Gemeinde im Bundesgebiet erbringen. Hierzu fordert das 
Bundesamt eine gutachterliche Stellungnahme von der Zentralwohlfahrts-
stelle der Juden in Deutschland e.V. an. Die Union Progressiver Juden wird 
in dieses Verfahren eingebunden und kann ebenfalls eine Stellungnahme 
abgeben.

Seit 1989 sind 190.000 Menschen als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutsch-
land gekommen. Eine unbekannt große Zahl dieser Gruppe sind hochqualifizierte 
berufs- und lebenserfahrene großstädtische Einwandererinnen und Einwanderer, 
die sich bei den Jüdischen Gemeinden angemeldet haben, obwohl sie nicht immer 
Mitglieder derselben wurden. 80.000 von ihnen konnten in die Jüdischen Gemein-
den Deutschlands integriert werden.89 Deutschland hat mit der neuen Regelung 
beschlossen, jüdischen Einwanderern aus de GUS-Staaten nicht länger den Status 
eines Flüchtlings zu verleihen.

Im Folgenden soll die Frage erörtert werden, ob die jüdische Zuwanderung 
nach Deutschland am Ende ist und ob Deutschland die jüdische Zuwanderung 
abgeschlossen hat. Nach einer Auffassung schützt sich Deutschland mit der Neu-
regelung der jüdischen Einwanderung im AufenthG vor „Einwanderung in die 
Sozialsysteme“90, spart Gelder des öffentlichen Haushalts ein und begegnet der ge-
wachsenen antisemitischen Stimmung in der Gesellschaft91. Nach Meinung von 
Raabe, J. und Pfersich, A. ist der rechtliche Status der jüdischen Einwanderer durch 

89 Runge, I., Ist die jüdische Einwanderung nach Deutschland am Ende, Berlin, Rosa Luxem-
burg Stiftung 2008, Nr. 8, S. 3 – 4.

90 Runge, I., a.a.O., S. 4.
91 Боес, Р., Германия вводит ограничения на въезд евреев из России, The Times vom 

20.12.2004, http://www.inopressa.ru/print/times/2004/12/20/16:24:20/evrei. (erfüllt 17. 
Mai 2008).

http://www.inopressa.ru/print/times/2004/12/20/16:24:20/evrei
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die neue Regelung und die sich daraus ergebenden Rechte „kaum haltbar“ und nur 
„rudimentär geregelt“92. 

Die gegenwärtige Rechtspraxis widerspricht dem. Der besondere ausländer-
rechtliche Status der jüdischen Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion ist mit 
dem Inkrafttreten des AufenthG von 2005 nicht entfallen93. Sie können sich ohne 
Vorliegen eines Verfolgungsschicksals auf den Schutz des Abschiebungsverbotes 
nach Art. 33 GFK und § 60 Abs. 1 AufenthG berufen94.

Ein anderer Grund für diese Regelung waren die Beziehungen zwischen 
Deutschland und Israel. Israel, als der Staat der Juden, hat das Ziel, sich der Emi-
gration der Juden in der ganzen Welt zu öffnen. Jedoch übernahm Israel nach den 
Angaben der Statistik mit den angegebenen Beschränkungen eine kleinere Anzahl 
jüdischer Immigranten als Deutschland. Im Jahr 2002 immigrierten z.B. 19.262 
Personen nach Deutschland, hingegen nur 18.878 nach Israel.95 Israel hat Angst 
vor dem Wachstum der arabischen Bevölkerung als langfristige „demographische 
Bombe“. Zehntausende Juden aus der ehemaligen UdSSR, die nach Israel emig-
rierten, haben ihre Fahrten in die GUS-Staaten genutzt, um dort die israelischen 
Pässe zu zerstören und Anträge auf Emigration nach Deutschland einzureichen, 
weil Deutschland derzeit viel mehr Unterstützung für die Juden als Kontingent-
flüchtlinge angeboten hat. Infolgedessen begrüßte die jüdische Agentur die deut-
sche Neuregelung.

Die Immigration der jüdischen Linie nach Deutschland dauert an, aber jeder 
jüdische Zuwanderer muss zuerst die „Integrationsprognose“ von der Organisation 
der Juden in Deutschland erhalten. Das bedeutet, dass vor allem diese Organisation 
prüft, ob der Überbringer des Antrages ein Jude ist, da ein Ziel der erleichterten 
Aufnahme die Verstärkung jüdischer Gemeinden ist.

Die nachfolgende Tabelle96 zeigt die Zahl der jüdischen Zuwanderer, die zwischen 
1991 und 2004 nach Deutschland gekommen sind.

92 Pfersich, A., Kommentar zur Rechtsprechung, ZAR 2008, S. 403 – 406; Raabe, J., Rechts-
widrige Verwaltungspraxis bei der Zuwanderung jüdischer Emigranten aus der ehemaligen 
Sowjetunion, ZAR 2004, S. 410 – 416.

93 VG Osnabrück, Urteil vom 10.07.2006, Az.: 5 A 53/06; vgl. VG Karlsruhe, Urteil vom 
19.12.2005, AZ.: 2 K 3314/04.

94 19. Senat des VG München, Beschluss vom 07.08.2008, Az.: 19 B 07.1777, Rn. 29, 36,46, 
Vgl. VG Augsburg, Beschluss vom 11.07.2007, Az.: Au 1 S 07.622, Rn. 29.

95 More Jews leaving East Europe move to Germany than Israel, in: Ha’aretz Daily vom 
13.02.2004. 

96 Haug, S., Jüdische Zuwanderer in Deutschland. Ein Überblick  über den Stand der For-
schung, Working Paper von Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2005, Nr.3, S. 6 – 7.
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Abb. 2:  Jüdische Zuwanderer und Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion

Die Gruppe der jüdischen Zuwanderer ist gleichzeitig die Gruppe, die den Kern 
für das russische staatliche Programm der Rückführung bilden könnte. Aber in der 
Mehrheit werden die Juden wie kontinentale Flüchtlinge anerkannt, haben eine 
entfaltete Infrastruktur ihrer Organisationen geschaffen; werden finanziell unter-
stützt und planmäßig in die deutscher Gesellschaft integriert und fühlen sich in der 
„neuen“ Heimat gut aufgehoben. 

2.2.4	 Familienreunifikation

Der Familiennachzug ist ein Nachzug von Ehegatten, Kindern und sonstigen Fa-
milienangehörigen in die Bundesrepublik Deutschland zu ansässigen Personen, die 
Deutsche sind oder eine Niederlassungserlaubnis, Erlaubnis zum Daueraufenthalt-
EG oder Aufenthaltserlaubnis besitzen. Die Maßnahmen zur Familienzusammen-
führung stehen im Fokus der europäischen Politik und sollen in Übereinstimmung 
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mit der Verpflichtung zum Schutz der Familie und zur Achtung des Familienlebens 
getroffen werden, die in zahlreichen Dokumenten des Völkerrechts verankert sind97. 

Ihre Rechtsgrundlagen finden sich u. a. Art. 6 Abs. 1 GG (Schutz von Ehe und 
Familie), Art. 8 der EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens), 
§§ 2 Abs.1, § 3 FreizügG/EU, §§ 27 – 36 AufenthG. 

Die rechtliche Regelung des Familiennachzuges hängt vom Status der nachzie-
henden Personen ab. Familienangehörige der Unionsbürger haben gemäß § 3 Frei-
zügG/EU das Recht auf Einreise oder Aufenthalt, wenn sie Unionsbürger begleiten 
oder ihnen nachziehen. Familienangehörige eines Deutschen oder eines Ausländers 
haben das Recht des Familiennachzuges durch §§ 27 – 36 AufenthG, Richtlinie 
2003/86/EG98 vom 22.09.2003, Richtlinie 2003/109/EG vom 25.11.200399. Gemäß 
§ 27 Abs. 1 AufenthG gilt als Grundsatz des Familiennachzugs, dass die Aufent-
haltserlaubnis zur Herstellung und Wahrung der familiären Lebensgemeinschaft im 
Bundesgebiet für ausländische Familienangehörige gemäß Art. 6 GG erteilt und ver-
längert wird. Es stellt keine Ungleichbehandlung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 GG 
dar, dass die ausländischen Ehegatten von deutschen Staatsangehörigen die Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis vom Ausland aus verfolgen müssen, wenn sie die allge-
meinen Erteilungsvoraussetzungen des § 5 AufenthG nicht erfüllen, während für die 
Ehegatten von Unionsbürgern, die sich in einem anderen Mitgliedsstaat als dem ihrer 
Staatsangehörigkeit aufhalten, und für Ehegatten von Drittstaatsangehörigen nach 
den Richtlinien 2003/86 EG und 2004/38 EG solche einschränkenden Vorausset-
zungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nicht zulässig sind100.

Gemäß § 3 FreizügG/EU können Erwerbstätige, aber nach § 4 FreizügG/
EU auch nichterwerbstätige Familienangehörige freizügigkeitsberechtigten Uni-
onsbürgern nach § 2 Abs. 1 FreizügG/EU, die ihre Familienangehörige oder Le-
benspartner sind, nachziehen oder begleiten. 

Der Gesetzgeber gibt den Ehegatten der Unionsbürger aus den Drittstaaten 
ein Privileg gemäß § 4 FreizügG/EU. Der EuGH hat dazu festgestellt, dass kein 
Sprachzertifikat beim Ehegattennachzug zum Unionsbürger vorliegen muss und 
sich mit EU-Bürgern verheiratete “Drittstaatler” mit ihrem Ehepartner innerhalb 
der EU frei bewegen und aufhalten dürfen, wenn diese dort erwerbstätig sind, stu-
diert haben oder über einen umfassenden Krankenversicherungsschutz und aus-

97 EuGH, Urteil vom 27.06.2006, Az.: C-540/ 03, Rn.5.
98 Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22.09.2003 betreffend das Recht auf Familienzu-

sammenführung, in: Amtsblatt Nr. L 251 vom 03.10.2003, S.0012 – 0018. 
99 Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25.11.2003 betreffend die Rechtsstellung der 

langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, in: Amtsblatt Nr. L 16/44, 
23.01.2004.

100 VGH Kassel, Beschluss vom 23.10.2006, Az.: 7 TG 2317/06.



56 Olga R. Gulina

reichende Existenzmittel verfügen, um keine Sozialhilfeleistungen in Anspruch 
nehmen zu müssen101.

Am 11.12.2007 fällte die Große Kammer des EuGH ein Urteil102, in dem es 
Fragen des Aufenthaltsrechts drittstaatsangehöriger Familienangehöriger geklärt 
hat. Erstens: Das Gemeinschaftsrecht verpflichtet im Fall der Rückkehr eines Ge-
meinschaftsarbeitnehmers in den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er be-
sitzt, die Behörden dieses Staates nicht, dem Staatsangehörigen eines Drittstaates, 
der Familienangehöriger dieses Arbeitnehmers ist, ein Einreise- und Aufenthalts-
recht schon deshalb zu gewähren. Zweitens: Die mitziehenden Drittstaatsangehöri-
gen erwerben zugleich unmittelbar Zugang zum Arbeitsmarkt (Art. 1 Verordnung 
Nr. 1612/68103, heute Art. 23 Richtlinie 2004/38/EG); eine Regulierungsmöglich-
keit für den Heimatstaat besteht ebenfalls nicht mehr. 

Durch die Rechtssprechung des VGH Baden-Württemberg vom 18.03.2008 
wird festgestellt, dass das einem langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsange-
hörigen in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union nach Art. 14 Abs. 
1 der Richtlinie 2003/109/EG gewährte Recht zum Aufenthalt im Bundesgebiet 
dann kein Recht auf unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt garantiert, wenn 
der Aufenthalt dem Zweck der Ausübung einer Erwerbstätigkeit dienen soll.104

Würde die Rechtslage anders gesehen, würden die Beschränkungen, die beim 
gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts der Freizügigkeit von Unionsbür-
gern und ihren Familienangehörigen entgegenstehen, in solchen Fällen nicht mehr 
praktisch wirksam.

101 Große Kammer des EuGH, Urteil vom 25.07.2008, Rechtssache C-127/08, in: ABI. C. 116 
vom 09.05.2008.

102 Große Kammer des EuGH, Urteil vom 11.12.2007, Az: C 291/05, ZAR 2008, S. 29 – 30, 
vgl. Große Kammer des EuGH, Urteil vom 25.07.2008, Rechtssache C-127/08, in: ABI. C. 
116 vom 09.05.2008, S.19.

103 Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 15.10.1968 über die Freizügigkeit der Ar-
beitnehmer innerhalb der Gemeinschaft, in: Amtsblatt Nr. L 257 vom 19/10/1968 S. 0002  
–  0012.

104 11. Senat des VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 18.03.2008, Az.: 11 S 378/07.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:116:0019:0019:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:116:0019:0019:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:116:0019:0019:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:116:0019:0019:DE:PDF
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Abb. 3: Arten des Familiennachzuges durch das AufenthG

Der Familiennachzug zu einem Ausländer umschließt nachfolgende Möglichkeiten:
a)  Der Ehegattennachzug wird durch das § 30 Abs. 1 AufenthG von einem Min-

destalter beider Partner von 18 Jahren105 abhängig gemacht. Dies gilt nach § 28 

105 Die Richtlinie 2003/86/EG bietet dem nationalen Gesetzgeber die Option, das Minde-
stalter für den Ehegattennachzug auf i.d.R. 21 Jahre festzulegen, AB1. EU. L.251, S. 12; 
Das Bundesministerium des Innern hat im Frühjahr 2006 den „Entwurf eines Gesetzes zur 
Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der EU“ vorgelegt. Verfassungs-
rechtlich umstritten sind insbesondere zwei der vorgeschlagenen Neuregelungen. Erstens 
soll das Mindestalter für den Ehegattennachzug auf i.d.R. 21 Jahre festgelegt werden, um 
junge Ausländer vor Zwangsehen zu schützen und ihre Integration zu fördern (§ 28 Abs. 1 
Nr. 3, § 30 Abs. 1 Nr. 1 (a) Entwurf des AufenthG). Zweitens soll der Ehegattennachzug 
davon abhängig gemacht werden, dass sich der Nachziehende, i.S. einer Integrationsvorlei-
stung, auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen kann (§ 30 Abs. 2 Entwurf des 
AufenthG). So auch der Vorschlag von Kelek, N. und Hillgruber, Ch., in: Kelek, N., Heirat 
ist keine Frage oder kann durch die Einführung eines Mindestalters für den Nachzug von 
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Abs. 1 grundsätzlich auch für ausländische Ehepartner deutscher Staatsbürger. 
Eine zusätzliche Voraussetzung ist, dass Ausländer, die zu ihren in Deutschland 
lebenden Ehegatten nachziehen wollen, sich zumindest auf einfache Weise in 
deutscher Sprache verständigen können müssen. Das VG Berlin hat die seit 
dem 28.08.2007 geltende Regelung des § 30 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AufenthG bestä-
tigt106. Schließlich, bringt § 30 Abs. 1 S. 2 Nr. 2, 3 AufenthG keine gleichheits-
widrige Bevorzugung von Angehörigen, die aus der EU kommen, mit sich. Die 
Besserstellung derartiger Ausländer gegenüber Ausländern aus Drittstaaten ist 
unproblematisch, aber auch in Bezug auf den deutschen Ehemann nicht zu 
beanstanden. Das deutsche Recht verlangt nicht, Zugeständnisse gegenüber 
der EU auf Inländer zu erstrecken, soweit es sich um nationale Regelungsge-
genstände handelt107. Nach der Meinung von Göbel-Zimmermann, R. stößt 
diese Situation im Hinblick auf den Gleichheitssatz aus Art. 3 GG auf nicht 
unerhebliche verfassungsrechtliche Bedenken und spiegelt sich als „Inländer-
diskriminierung beim Ehegattennachzug“ wider108.

b)  Der Kindernachzug ist eine Art des Familiennachzugs, d.h. einem minderjähri-
gen ledigen Kind, welches das 16. Lebensjahr (oder bis zum 18. Lebensjahr bei 
Kindern von Asylberechtigten und GFK-Flüchtlingen) vollendet hat, ist eine 
Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn es die deutsche Sprache beherrscht109 
oder gewährleistet erscheint, dass es sich auf Grund seiner bisherigen Aus-
bildung und Lebensverhältnisse in die Bundesrepublik Deutschland einfügen 
kann, und beide Eltern oder der allein sorgeberechtigte Elternteil eine Aufent-
haltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt-
EG besitzt (§ 32 AufenthG).

c)  Der Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger gem. § 36 Auf-
enthG ist die dritte Art des Familiennachzugs. Während das alte AuslG den 
Familiennachzug grundsätzlich auf Ehegatten und minderjährige Kinder be-
schränkt, ist heute der Familiennachzug auch sonstigen Familienangehörigen 

Ehegatten auf 21 Jahre als „Zwangsehe“ verhindert werden, ZAR 2006, S. 233 – 237 und 
Hillgruber, Ch., Mindestalter und sprachliche Integrationsvorleistung – verfassungsgemäße 
Voraussetzungen des Ehegattennachzuges, ZAR 2006, S. 304 – 317. Kingreen, Th./Göbel-
Zimmermann, R./Born, M. beziehen die Gegenposition, in: Kingreen, Th., Verfassungsfra-
gen des Ehegatten-  und Familiennachzugs im Aufenthaltsrecht, ZAR 2007, S. 13 – 20; 
Göbel-Zimmermann, R./Born, M., Zwangsverheiratung – Integratives Gesamtkonzept zum 
Schutz Betroffener, ZAR 2007, S. 57.

106 5. Kammer des VG Berlin, Urteil vom 19.12.2007, Az.: VG 5 V 22.07.
107 Oppermann, Th., Europarecht, 3. Auflage, München 2005, §§ 25, 28, vgl. 3. Kammer des  VG 

Berlin, Urteil vom 21.04.2008, Az.: 3 V 42.04, Rn. 25.
108 Göbel-Zimmermann, R., Verfassungswidrige Hürden für den Ehegattennachzug nach dem 

Richtlinienumsetzungsgesetz, ZAR 2008, S. 169 – 176.
109 Genügt es, wenn das letzte Schulzeugnis des Kindes für das Fach „Deutsch“ die Note 4 oder 

besser ausweist, in: BT-Drucks., 15/420, S. 83.
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eines Ausländers gem. § 36 Abs. 2 AufenthG gestattet, wenn er zur Vermei-
dung einer außergewöhnlichen Härte gewährt wird. Das Gesetz enthält keine 
Definition, welche Personen sonstige Familienangehörige i.S. des AufenthG 
sind. Der Nachzug gemäß § 36 Abs. 2 ist die absolute Ausnahme. Es kommen 
insbesondere folgende Nachzugskonstellationen in Betracht:
• Eltern zu ihren volljährigen Kindern;
• volljährige Kinder zu ihren Eltern; 
• Minderjährige zu engen, volljährigen Familienangehörigen, falls diese die 

alleinige Personensorge innehaben.

Die Rechtsanwendungspraxis betrachtet folgende Personen als sonstige Familien-
angehörige: Stiefkinder, volljährige Kinder, Eltern und Schwiegereltern beim Nach-
zug zu Kindern, Waisen und getrennt Lebende, Verwandte von Flüchtlingen110. Der 
ausländische Schwager eines Deutschen gehört auch zu den sonstigen Familienan-
gehörigen111

Der Begriff der außergewöhnlichen Härte (§ 36 Abs. 2 AufenthG) als Ertei-
lungszweck ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Er soll durch die Rechtsprechung 
voll nachprüfbar sein112. Er ist familienbezogen zu verstehen und erfordert eine 
sorgfältige Abwägung des Einzellfalls113. 

Zusammenfassend kann Familiennachzug durch das AufenthG wie folgt charak-
terisiert werden: 
• Kinder unter 16 Jahren114 und Ehegatten von Ausländern, die legal in 

Deutschland leben, haben ein subjektives materielles Recht nachzukommen.

110 HK-AuslR/Oberhäuser, § 36 AufenthG, Rn.1.
111 4. Senat des Hamburgischen OVG, Beschluss vom 23.08.1994, Az.: As IV 150/94; Rn. 3 ff.
112 4. Kammer des VG Berlin, Urteil vom 24.05.2007, Az.: 4 V 22.06 (hierzu: Mutter einer 

deutschen Tochter, die als Ehefrau eines Spätaussiedlers einwanderte), vgl. Eberle, in: Storr/ 
Wenger/Eberle/Albrecht/ Harms/ Kreuzer, ZuwG, § 36 AufenthG, S. 301, Rn. 9.

113 Bei einem ausländischen Volljährigen kann eine außergewöhnliche Härte im Falle der Ver-
sagung des Familiennachzuges nur vorliegen, wenn dieser allein kein eigenständiges Leben 
führen kann, und die von ihm benötigte, tatsächlich und regelmäßig zu erbringende we-
sentliche familiäre Lebenshilfe zumutbar nur in der Bundesrepublik Deutschland erbracht 
werden kann. Eine außergewöhnliche Härte liegt demnach dann nicht vor, wenn die be-
nötigte Lebenshilfe auch im Ausland erbracht werden kann, in: 2. Senat des OVG Berlin-
Brandenburg, Urteil vom 30.03.2007, Az.: 2 B 2.07, Rn. 23 (hier: ein geistig behinderter 
volljähriger Angehöriger aus Kasachstan).

114 Während die Annahme des AufenthG in Deutschland diskutiert wurde, drängte die Op-
position auf ein Verbot der Familienzusammenführung für Kinder über 12 Jahre, das dann 
aber durch die Bundesrepublik Deutschland so umgesetzt wurde, dass alle wichtigen EU-
Richtlinien (Richtlinie 2003/86/EG vom 22.09.2003; RL 2003/109/EG vom 25.11.2003) 
und die Forderung von 16 Jahren realisiert wurden.
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• Minderjährige Kinder, Eltern und Ehegatten von Deutschen haben einen 
Anspruch nachzukommen und seit dem 31.12.2004 eine befristete Aufent-
haltserlaubnis als Ehegatte, minderjähriges Kind, Elternteil von Deutschen (§ 
28 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG), die sie zur Erwerbstätigkeit berechtigt (§ 8 Abs.  
5 AufenthG). 

• Bei Eltern und sonstige Familienangehörigen besteht ein subjektives formales 
Recht auf beurteilungsfehlerfreie Entscheidung. 

Heute leben in Deutschland über 10 Mio. Menschen mit Migrationshintergrund. 
Jedes vierte Neugeborene hat einen ausländischen Elternteil. Jede fünfte Ehe ist 
binational115. Männer wie Frauen entscheiden sich aus unterschiedlichen Gründen, 
ihren Lebensmittelpunkt nach Deutschland zu verlegen und ziehen Familienange-
hörige und Verwandte nach. 

Die Familienzusammenführung umfasst die größte Zahl der Einwanderer, das 
trifft auch auf die GUS-Staaten zu. Im Jahre 2002 wurden 5.523 Visa zum Zwecke 
der Ehegatten- und Familiennachzuführung aus Russland, 1.444 aus der Ukraine, 
2.015 aus Kasachstan nach Deutschland erteilt. Im Jahre 2004 wurden 5.462 Visa 
zum Zuzug aus Russland, 1.924 aus der Ukraine, 2.037 aus Kasachstan, im Jahr 
2006 wurden 4.333 Visa aus Russland, 1.267 aus der Ukraine, 1.250 aus Kasachstan 
nach Deutschland erteilt.116

115 Vgl. Zander, M., Geschlecht Nebensache?: Zur Aktualität einer Gender-Perspektive in der 
sozialen Arbeit, Heidelberg 2008, S. 58.

116 Kreienbrink A./Rühl S., Family Reunification in Germany. Small scale study IV in the 
framework of European Migration Network, Working Paper of the Federal Office of the 
Migration and Refugees, 2007, Nr. 10, S. 43.
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Abb. 4:  Visum für den Zweck der Familienzusammenführung in Deutschland nach 
Herkunftsländern 

Aus dem Migrationsbericht des BAMF geht hervor, dass von 1998 bis 2006 mehr 
Visa an ausländische Ehefrauen eines Deutschen ausgestellt wurden (14.075) als 
an nachziehende Ehegattinnen eines Ausländers in der Bundesrepublik (13.176). 
Zu deutschen Frauen kamen 8.622 ausländische Ehemänner, ausländische Frau-
en holten nur 3.712 Ehegatten nach. Jedes Jahr steigt die Zahl der nachziehen-
den Familienangehörigen an. Bezeichnend ist auch, dass Anträge auf die deutsche 
Staatsangehörigkeit zu 60 % und mehr von Frauen gestellt werden, so z.B. 59,8 % 
von Bürgerinnen der Russischen Föderation, 60,8 % aus der Ukraine, 66,0 % aus 
Tschechien, 73,9 % aus Brasilien, 79,3 % von den Philippinen und an der Spitze so-
gar 85,9 % aus Thailand117. Im Falle von Russland und der Ukraine bilden die größte 
Gruppe der Einwanderer Frauen, die ihren deutschen Ehemännern beitreten. 

117 BAMF (Hrsg): Migrationsbericht 2006, Bonn 2007, S. 270.
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Tab. 1: Familiennachzug im Jahr 2006 aus Russland und der Ukraine118
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Vom ersten Augenblick an barg die Migrationspolitik der deutschen Bundesregie-
rung im Familienbereich einige Widersprüche in sich. Dies betraf z.B. den Famili-
ennachzug der Deutschen aus den GUS-Staaten. Die Familienzusammenführung 
der Spätaussiedler aus den GUS-Staaten in Deutschland stößt durch das neue Auf-
enthG auf Schwierigkeiten. Fakt ist, dass die Familien der Spätaussiedler aus dem 
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion im Laufe der Übersiedlung oft getrennt wer-
den. Zuweilen ist es z. B. wegen der Schule und aus anderen individuellen Gründen 
nicht möglich, zusammen nach Deutschland auszureisen.119 In solchen Fällen wird 
von den Botschafts- und Konsularmitarbeitern gewöhnlich versprochen, dass der 
Rest der Familie später nachreisen kann. Später aber wird den Betroffenen diese 
Möglichkeit mit der Begründung verwehrt, sie müssten den Sprachtest ablegen. Es 
gibt Fälle, wo die Familienangehörigen ohne Erfolg jahrelang um die Familienzu-
sammenführung kämpfen120. 

Die deutsche Regierung geht aber weiterhin davon aus, dass es sich um einen 
„vorübergehenden“ Rückgang der erteilten Visa für den Ehegattennachzug handelt, 
soweit er auf die Einführung des Erfordernisses des Sprachnachweises zurückzu-
führen ist. Die deutsche Rechtsanwendungspraxis bestätigt, dass die Bindungswir-

118 Kreienbrink A./Rühl S., Family Renunification in Germany Smal scale study IV in The 
framework of European Migration Network Working Paper of the Federal Office of the 
Migration and Regugees 2007, Nr. 10, S. 49.

119 VG Berlin, Urteil vom 26.11.2006, Az.: VG 38 V 89/08; VG Berlin, Urteil vom 28.01.2009, 
Az.: 2 V 76.07, Rn. 39 ff.: Wenn das Gericht bei Ehegattennachzug (hier: eine analpha-
betische türkische Frau, die zu ihrem in Deutschland lebenden Ehemann ziehen will) im 
Rahmen des Art. § 30 AufenthG festlegt, dass heutzutage in nahezu allen Regionen der 
Welt technische Möglichkeiten bestehen, Grundkenntnisse einer fremden Sprache mit 
Hilfe von Audio- oder sogar Videosprachkursen zu erwerben (zur u.a. in der Türkei beste-
henden Möglichkeit, den von der Deutschen Welle mit dem Goethe-Institut entwickelten 
Audio- Sprachkurs „Radio D“ zu nutzen.

120 Keller, A., Die Familienzusammenführung der Deutschen aus Russland nach dem neu-
en Zuwanderungsgesetz vom 01.01.2005, Stand 11/2007, in: http://www.bmi.bund.de/
cln_012/nn_122304/Internet/Content/Themen/Aussiedlerbeauftragter/DatenundFakten/
Verantwortung (erfüllt 10. April 2009).

http://www.bmi.bund.de/cln_012/nn_122304/Internet/Content/Themen/Aussiedlerbeauftragter/DatenundFakten/Verantwortung__fuer__Schicksalsgemeinschaft__Russlanddeutsche.html
http://www.bmi.bund.de/cln_012/nn_122304/Internet/Content/Themen/Aussiedlerbeauftragter/DatenundFakten/Verantwortung__fuer__Schicksalsgemeinschaft__Russlanddeutsche.html
http://www.bmi.bund.de/cln_012/nn_122304/Internet/Content/Themen/Aussiedlerbeauftragter/DatenundFakten/Verantwortung__fuer__Schicksalsgemeinschaft__Russlanddeutsche.html
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kung eines in formelle und materielle Rechtskraft erwachsenen Urteils im Erstpro-
zess über den Anspruch auf Ehegattennachzug einer erneuten Sachentscheidung 
über Sprachkenntnisse nicht entgegensteht121. Allerdings sei bei einer Bewertung 
der Zahlen von 2006 und 2008 zu berücksichtigen, dass bereits vorher die Zahl 
der zum Ehegattennachzug erteilten Visa von insgesamt 64.000 im Jahr 2002 auf 
knapp 40.000 im Jahr 2006 zurückgegangen war. 2008 seien knapp 31.000 Visa für 
den Ehegattennachzug erteilt worden. Das seien 1.700 Visa weniger als im Jahr 
2007 (minus 5,2 %). Länder, in denen die erteilten Visa stark rückläufig  seien, seien 
Nigeria (53 %), Kasachstan (50 %), die Russische Föderation (38 %) u.a. 122

Wie ist dann diese Politik der verzögernden Familienzusammenführung zu 
verstehen, wo gerade die deutsche Regierung bemüht ist, eine familienfreundliche 
Politik zu gestalten?

Zukünftig sollte auf folgende Rechtsanwendung abgestellt werden:
a)  Beim Ehegattennachzug zu Deutschen wird generell eine Sicherung des 

Lebensunterhalts verlangt. Einzelfälle konnten bisher mit Hinweis auf die 
Rechtslage (Soll-Regelung gem. § 28 Abs. 1 AufenthG) zwar gelöst werden, 
bedeuten aber für die Betroffenen immer eine unnötige Belastung.

b)  Elternteilen, die zu einem deutschen Ehepartner und einem deutschen Kind 
nachziehen, für das sie sorgeberechtigt sind, wird immer wieder fälschlich ein 
Visum und nicht die Aufenthaltserlaubnis gem. § 28 Abs. 1 Nr. 3 AufenthG 
erteilt und es wird von ihnen ein Sprachtest verlangt, weil fälschlich von „Ehe-
gattennachzug“ ausgegangen wird und nicht wie gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 3 
AufenthG von „Familiennachzug“123. 

c)  Für Personen, die sich bereits legal in Deutschland aufhalten, z. B. mit Besu-
chervisum, und hier die nötigen Deutschkenntnisse erworben haben, wird eine 
Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Ehegattennachzugs oft verweigert124, 
weil die Voraussetzungen von § 30 AufenthG umgangen worden seien125. Da 

121 15. Kammer des VG Berlin, Urteil vom 23.07.2008, Az.: 15 V 03.08, Rn. 23.
122 Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion der Linken Auswirkun-

gen der neuen Sprachanforderungen beim Ehegattennachzug – Bilanz zum 31.12.2008, in: 
Drucks. 16/11997 vom 17.02.2009.

123 Tießler-Marenda, E., Probleme durch die Neuregelungen beim Ehegattennachzug, in: 
KAM-Newsletter vom 13.12.2009.

124 13. Senat des Niedersächsischen OVG, Beschluss vom 28.08.2008, Az.: 28.08.2008 (Hier: 
der Familiennachzug einer weißrussischen Frau zum russischen Ehemann, § 30 AufenthG, 
Ablehnung wegen sog. Heirattourismus). 

125 Das VG Berlin hat die seit dem 28.08.2007 geltende Regelung des § 30 Abs. 1 S. 1 Nr. 
2 AufenthG bestätigt. Das Gericht setzte sich in der Kammerentscheidung ausführlich 
mit der Vereinbarkeit der gesetzlichen Regelung mit höherrangigem Recht auseinander. 
So sei das Spracherfordernis zum einen mit der EU-Familienzusammenführungsrichtlinie 
vereinbar. Zum anderen stehe die Regelung auch mit Artikel 6 GG (Schutz der Ehe und 
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Sinn und Zweck der Regelung eine erleichterte Integration ist, kann im Er-
werb dieser Kenntnisse in Deutschland und der damit einhergehenden Ver-
besserung der Integrationschancen keine „Umgehung“ der Regelung liegen. Es 
kommt allein darauf an, dass die Voraussetzung bei der Erteilung des Aufent-
haltstitels vorliegt.

 In der Rechtsprechung ist festgestellt, dass der Nachzug zum deutschen Ehe-
gatten keine seltene Ausnahme ist, die vom Verordnungsgeber übersehen wur-
de, sondern vielmehr der Standardfall. Dagegen spricht weiter, dass mit dem 
Spracherfordernis den einreisewilligen Ausländern die Integration ggf. auch 
entgegen einem desinteressierten Ehegatten erleichtert wird. Er liegt keines-
wegs auf der Hand, dass sich deutsche Staatsangehörige im Unterschied zu 
Ausländern stets um die Integration ihrer nachziehenden Ehegatten küm-
mern.126

d)  Im AufenthG fehlt eine Härtefallregelung für Schwangere, Analphabeten und 
ältere Menschen127. 

2.2.5	 Arbeitsmigranten

Aktuelle Migrationströme bestehen aus einem ganzen Bereich unterschiedlicher 
„Typen“ von Arbeitsmigranten. Hierzu gehören Auswanderer oder auch permanent 
settlers, die ihre Heimat mit dem Ziel der dauerhaften Niederlassung im Aufnah-
meland verlassen, qualifizierte Fachkräfte sog. transient proffessionals, die nur für 
einen begrenzten Zeitraum zur Erwerbstätigkeit (Saisonarbeit) eingereist sind und 
die Gruppe der illegalen Arbeitskräfte128.

Die Migration qualifizierter Arbeitskräfte erfolgt bis heute aus Ländern mit 
niedrigem Entwicklungsstand. Im Falle der Arbeitsmigranten konkurriert Europa 
inzwischen mit den USA, Kanada und Australien. Im Januar 2008 fand in Stutt-
gart-Hohenheim der Tag zum Ausländerrecht 2008 statt, auf dem Eichenhofer, E. 

Familie) in Einklang, weil die Freiheit, die eheliche Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet 
zu führen, nicht uneingeschränkt gelte. Vielmehr seien verhältnismäßige Eingriffe in die 
Freiheitssphäre der Eheleute zum Schutze öffentlicher Interessen zulässig, in: VG Berlin, 
Urteil vom 19.12.07, Az.: VG 5 V 22.07.

126 15. Kammer des VG Berlin, Urteil vom 23.07.2008, Az.: 15 V 03.08, Rn. 35.
127 Insbesondere sind hiervon Spätaussiedler betroffen. Wie vorauszusehen war, schaffen gera-

de ältere Menschen den Nachweis der Sprachkenntnisse nicht, sonst wären sie im Einbezie-
hungsverfahren nach BVFG nach Deutschland gekommen. Ehepartner, die sich darauf ver-
lassen haben, dass ein ausländerrechtlicher Ehegattennachzug möglich ist und vorausgereist 
sind, sind deshalb auf dauerhafte Trennung vom Partner verwiesen oder oft auf Rückkehr, 
obwohl alle Zelte abgebrochen worden sind und alle jüngeren Verwandten in Deutschland 
leben.

128 Jordan, R., Migrationssysteme in Global Cities. Arbeitsmigration and Globalisierung, Band 
7, Hamburg 1997, S. 31 – 32.
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die deutsche „Blau-Card“ und die amerikanische „Green-Card“ gegenüber stellte. 
Nach seiner Meinung, nimmt Europa 85 % unqualifizierte Arbeitsmigranten auf.129 
Franco Frattini, der EU-Kommissar für Justiz, Freiheit und Sicherheit, betont, dass 
nach Australien 9,9 %, nach Kanada 7,3 %, in die USA 3,5 % und nach Europa 
weniger als 0,9 % der hochqualifizierten Beschäftigten aus Drittstaaten kommen. 130 

Um die Situation zu ändern, hat die EU eine neue Initiative bzgl. der Blauen 
Karte ergriffen. Die Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Mi-
gration, Flüchtlinge und Integration, Maria Böhmer, erwähnt, dass es für Deutsch-
land wichtig ist „über Fachkräftebedarf nachzudenken … und alles dafür zu tun, das 
Potenzial der hier lebenden Migranten voll auszuschöpfen und sie, wo nötig, für den 
Arbeitsmarkt zu qualifizieren“.131

Die AufenthG regelt, dass die Entscheidung über den Aufenthalt und die 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit gegenüber dem Ausländer einheitlich durch die 
Ausländerbehörde gemäß § 4 Abs. 2 S. 1 und 2 AufenthG ergeht. Die Zustimmung 
ist Bestandteil des Aufenthaltstitels. Ausländer, die eine abhängige Beschäftigung 
i.S.d. § 7 Abs. 1 SGB IV aufnehmen möchten, müssen den entsprechenden Aufent-
haltstitel nach § 4 Abs. 3 AufenthG bei der Ausländerbehörde beantragen. Diese 
holt die erforderliche Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit ein.

Die Zustimmung der Bundesagentur ist nur erforderlich, wenn die Erwerbstä-
tigkeit nicht bereits in anderer Weise gestattet ist. Die BeschV befasst sich mit der 
Zulassung von neu einreisenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung. 
Die BeschVerfV regelt die Zulassung von im Inland lebenden Ausländern zur Aus-
übung einer Beschäftigung. Zur Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit ist 
keine Zustimmung der Bundesagentur erforderlich. Über die Zulassung entschei-
det die Ausländerbehörde132.

In den §§ 18 – 21 AufenthG sind folgende Arten der Zuwanderung zum 
Zwecke der Erwerbstätigkeit festgeschrieben:

a)	 Beschäftigung	(§	18). Ein entsprechender Beschluss des 18. Senats des OVG 
für das Land Nordrhein-Westfalen begründet dass „das Einstellungsinteresse eines 
privaten Unternehmers grundsätzlich kein öffentliches Interesse an der Beschäfti-

129 Zitiert nach: Walter, S., Migration nach Europa. Migration in Europa, Bericht über die 
Hohenheimer Tage zum Ausländerrecht 2008, ZAR 2008, S. 138 – 139.

130 Europäisches Informations Zentrum/ http://www.eiz-niedersachsen.de/blue-card.html 
(erfüllt 12. Juni 2008).

131 Presse und Informationsamt der Bundesregierung, Pressemitteilung, Nr.: 394 vom 
23.10.2007.

132 Boxleitner, M., Voraussetzungen für die Zulassung von Ausländern zum deutschen  Ar-
beitsmarkt, in: Wabnitz/Janovsky, Handbuch Wirtschafts- u. Steuerstrafrecht, 3. Auflage, 
München 2007, Rn. 82 – 92.

http://www.eiz-niedersachsen.de/blue-card.html
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gung des Ausländers i.S.d. § 18 Abs. 4 S. 2 AufenthG“ beinhaltet133. „Vorausset-
zung für ein Visum nach § 18 Abs. 2 AufenthG ist – neben der Zustimmung der 
Beigeladenen – allein die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit. Es ist weder 
dargetan noch sonst ersichtlich, dass die Bundesagentur für Arbeit die Zustimmung 
befristet, zurückgenommen oder widerrufen hat. Gleichwohl obliegt es schon nach 
dem eindeutigen Wortlaut des § 20 BeschV allein der Bundesagentur für Arbeit, 
die Voraussetzungen für die Erteilung der Zustimmung zu prüfen. Hierzu gehört 
auch, dass die Person über Grundkenntnisse der deutschen Sprache verfügt. Nur 
soweit die Zustimmung erteilt worden war, obwohl die Voraussetzungen des § 20 
BeschV im Zeitpunkt der Zustimmung nicht vorgelegen haben, darf das Visum 
nicht erteilt werden (§ 18 Abs. 3 AufenthG)“134.

b)		 Hochqualifizierte Ausländer	(§	19). Diese sollen zuwandern können, wenn 
(1) ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt (§ 18 Abs. 5); (2) davon auszugehen 
ist, dass die Integration des Ausländers in die bundesdeutschen Lebensverhältnisse 
gewährleistet und (3) der Lebensunterhalt ohne staatliche Hilfe gesichert ist (§ 19 
Abs. 1). 

Als Hochqualifizierte werden nach § 19 Abs. 2 angesehen: Wissenschaftler 
mit besonderen Fachkenntnissen (Abs. 2 Nr. 1), Lehrpersonen oder wissenschaft-
liche Mitarbeiter in herausgehobenen Funktionen (ohne festgelegte Gehaltsgrenze 
(Abs. 2 Nr. 2) und Spezialisten sowie leitende Angestellte mit besonderer Berufser-
fahrung (Abs. 2 Nr. 3), die ein Gehalt in Höhe von mindestens dem Doppelten der 
Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten.

Nach § 19 Abs. 1 S. 1 AufenthG kann in besonderen Fällen einem hochquali-
fizierten Ausländer eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden, wenn die Bundes-
agentur für Arbeit nach § 39 AufenthG zugestimmt hat oder durch Rechtsverord-
nung nach § 42 AufenthG oder durch zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt 
ist, dass die Niederlassungserlaubnis ohne Zustimmung der Bundesagentur für Ar-
beit erteilt werden kann, und wenn die Annahme gerechtfertigt ist, dass die Integra-
tion in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland und die Sicherung 
des Lebensunterhalts135 ohne staatliche Hilfe gewährleistet sind136. 

133 18. Senat des OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 17.11.2006, Az.: 18 B 613/06.
134 7. Kammer des VGH Berlin, Urteil vom 30.01.2008, Az.: 7 V 46.07, Rn. 23.
135 Im neuen Programm der SPD wurde die Absenkung der Einkommensgrenze für hochqua-

lifizierte Fachkräfte nach § 19 AufenthG von 86.400 Euro auf 63.600 Euro beschlossen. 
Neben den bürokratischen Hürden für die Aufnahme Hochqualifizierter ist die hohe Ein-
kommensgrenze wieder Gegenstand der Kritik, in: SPD-Fraktion (Hrsg.): Eckpunkte für 
eine kohärente Migrationspolitik in Deutschland und in Europa, Berlin 2009, S. 37.

136 13. Senat des VG Baden-Württemberg, Urteil vom 27.07.2007, Az.: 13S 1663/06.
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Zu der nicht unmittelbar nach dem Gesetzeswortlaut zu beantwortenden Fra-
ge, welcher Ausländer als „hochqualifiziert“ nach § 19 Abs. 1 AufenthG angesehen 
werden kann, nennt § 19 Abs. 2 AufenthG Regelbeispiele, die allerdings nicht als 
abschließende Aufzählung zu verstehen sind, sondern den weiten Begriff der hoch-
qualifizierten Personen eingrenzen sollen.137 Bei Wissenschaftlern mit besonderen 
fachlichen Kenntnissen handelt es sich um Spitzenkräfte mit Hochschulabschluss 
und einer überdurchschnittlichen Berufsqualifikation. Besondere fachliche Kennt-
nisse liegen insbesondere vor, wenn der Wissenschaftler über eine besonders hohe 
Qualifikation oder über Kenntnisse in einem speziellen Fachgebiet von herausra-
gender Bedeutung verfügt138.

Eine Qualifizierung bei Lehrpersonen im Sinne des § 19 Abs. 2 Nr. 2 Auf-
enthG ist zwar schon dann anzunehmen, wenn sie eine leitende Funktion inneha-
ben, wie Lehrstuhlinhaber oder Institutsdirektoren, oder wenn sie als wissenschaft-
liche Mitarbeiter eigenständig und verantwortlich wissenschaftliche Projekt- oder 
Arbeitsgruppen leiten. Kriterien für letztere Personengruppe können dabei u.a. Ver-
öffentlichungen, Reputationen, Wissenschaftspreise oder besondere Funktionen in 
wissenschaftlichen Gremien sein139.

Spezialisten sind i.S.d. § 19 Abs. 2 Nr. 3 AufenthG Fachleute, die überdurch-
schnittliche Kenntnisse und Fähigkeiten auf einem Gebiet besitzen. Eine leitende 
Stellung ist dabei nicht zwingend erforderlich140. Die Anforderungen des § 19 Abs. 
2 Nr. 3 AufenthG gehen damit deutlich über die des § 27 Nr. 2 BeschV hinaus, der 
die Erteilung eines Aufenthaltstitels an Fachkräfte mit Hochschul- oder Fachhoch-
schulausbildung ermöglicht, an deren Beschäftigung wegen ihrer fachlichen Kennt-
nisse ein öffentliches Interesse besteht. § 27 Nr. 2 BeschV verlangt damit keine 
überdurchschnittlichen Kenntnisse und Fähigkeiten auf einem Gebiet, sondern er-
laubt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bereits bei ausreichenden fachlichen 
Kenntnissen, wenn – etwa wie in Mangelberufen – ein öffentliches Interesse an 
der Beschäftigung besteht. (z.B. wenn herausragende wissenschaftliche Kenntnisse 
praktisch angewendet werden können oder langjährige praktische Tätigkeit von be-
sonderer Berufserfahrung) zeugt“141.

137 Hailbronner, K., AuslR, § 19 Rn. 1 und 5; vgl. BMI (Hrsg.): Bericht zur Evaluierung des 
Zuwanderungsgesetzes, Berlin 2006, S. 28.

138 Storr, Ch./Kreuzer, Ch., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 19 
AufenthG, S. 148.

139 1. Kammer des VG Stuttgart, Urteil vom 09.06.2006, Az.: 1 K 2150/05, Rn. 24.
140 Storr, Ch./Kreuzer, Ch., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 19 

AufenthG, S. 149.
141 1. Kammer des VG Stuttgart, Urteil vom 09.06.2006, Az.: 1 K 2150/05, Rn. 25.

http://www.juris.de/jportal/portal/t/ey4/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=630&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR195010004BJNE002101310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/ey4/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=630&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR195010004BJNE002101310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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c)		 Forscher	 (§	 20	 AufenthG). Die Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der For-
schung ist eine neue Vorschrift des AufenthG 2004. Unter Hinweis auf die Richt-
linie 2005/71/EG des Rates vom 12.10.2005 über ein besonderes Zulassungsver-
fahren für Drittstaatsangehörige zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung142 
wird in § 20 AufenthG ein neuer Aufenthaltstitel eingeführt. Im Sinne diese Richt-
linie bezeichnet der Ausdruck „Forschung“ die systematisch betriebene, schöpferi-
sche Arbeit mit dem Zweck der Erweiterung des Wissensstandes, einschließlich 
der Erkenntnisse über den Menschen, die Kultur und die Gesellschaft, sowie den 
Einsatz dieses Wissens mit dem Ziel, neue Anwendungsmöglichkeiten zu finden143. 
Forscher ist ein Drittstaatsangehöriger, der „über einen geeigneten Hochschulab-
schluss verfügt, der den Zugang zu Doktoratsprogrammen ermöglicht, und der von 
einer Forschungseinrichtung ausgewählt wird, um ein Forschungsprojekt, für das 
normalerweise der genannte Abschluss erforderlich ist, durchzuführen“.144

Durch das Richtlinienumsetzungsgesetz vom 19.08.2007145 wurde die Mobi-
lität von Forschern aus Drittstaaten in den folgenden Konstellationen erleichtert:
1. Ein Forscher benötigt keinen	Aufenthaltstitel Deutschlands für die Erwerbs-

tätigkeit als Forscher, wenn er
• einen Aufenthaltstitel als Forscher in einem anderen EU-Mitglied-

staat, der Schengen-Staat ist, besitzt;
• seine Forschung in der Bundesrepublik Deutschlands nur für höchs-

tens 3 Monaten betreibt.146

2.  Ein Forscher benötigt einen	Aufenthaltstitel in Deutschland (durch § 39 Nr. 
6 AufenthV wird ein Visum nicht benötigt) für die Erwerbstätigkeit als For-
scher, wenn er

• einen Aufenthaltstitel als Forscher in einem anderen EU-Mitglied-
staat, der Schengen-Staat ist, besitzt;

• seine Forschung in der Bundesrepublik Deutschland für mehr als 3 
Monaten betreibt.147

142 ABl. EU Nr. L 289 S. 15.
143 Art. 2 b. der Richtlinie 2005/71/EG des Rates vom 12.10.2005. Dazu Kluth, W., Der Auf-

enthalt von Forschern nach § 20 AufenthG, ZAR 2008, S. 234 – 235.
144 S. auch.: Hailbronner, K., AuslR, § 20 AufenthG, Rn. 2; Kreuzer, Ch., in: Storr, Ch./Kreu-

zer, Ch., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 20 AufenthG, Rn. 8; 
Kluth, W., Der Aufenthalt von Forschern nach § 20 AufenthG, ZAR 2008, S. 235.

145 BGBl 2007, I., 1970.
146 Art. 21 Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ). Dazu Kluth, W., Der Aufent-

halt von Forschern nach § 20 AufenthG, ZAR, 2008, S. 237.
147 Art. 21 SDÜ, Abs. 5 S. 2 Art. 3 III Forscherrichtlinie 2005/71/EG des Rates vom 12.10. 

2005 über ein besonderes Zulassungsverfahren für Drittstaatsangehörige zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung.
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3.  Ein Forscher benötigt einen Aufenthaltstitel, ggf. in der Form eines nationalen  
Visums für seine Erwerbstätigkeit , wenn er
• einen Aufenthaltstitel als Forscher in anderen Staaten (Drittstaaten), die 

nicht Schengen-Staaten sind, besitzt;
• seine Forschung in der Bundesrepublik Deutschland bis zu 3 Monaten 

betreibt.148

Zuwandernde Forscher (§ 20 AufenthG) sowie andere Hochqualifizierte (§ 19 
AufenthG) haben keinen Teilnahmeanspruch an einem Integrationskurs nach § 44 
Abs. 1, da bei dieser Personengruppe auf Grund der beruflichen Qualifikation, der 
Kenntnisse und des Ausbildungsstands eine Integration auch ohne Integrationskurs 
zu erwarten ist.

d)  Selbständige	 (§	 21	 AufenthG). Die Voraussetzungen für eine Aufenthalts-
erlaubnis für Selbständige sind (1) ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse 
Deutschlands oder ein besonderes regionales Bedürfnis,(2) die Erwartung positiver 
Auswirkungen auf die Wirtschaft sowie (3) die Sicherung der Finanzierung des 
Vorhabens durch Eigenmittel oder eine Kreditzusage. Nach § 21 Abs. 1 AufenthG 
gilt i.d.R., dass Selbständige bei einer Investition von einer halben Mio. Euro149 und 
der Schaffung von fünf Arbeitsplätzen diese Voraussetzungen erfüllen150.

Die Rechtsprechung des VGH Baden-Württemberg präzisiert die Regelung 
des § 21 AufenthG dahingehend, dass im Zeitpunkt der Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit nicht vorausgesetzt wird, 
dass bereits fünf Arbeitsplätze geschaffen worden sind; vielmehr reicht es aus, wenn 
auf der Grundlage einer tragfähigen Planung davon ausgegangen werden kann, dass 
dies in absehbarer Zeit geschieht.151

Auch der Regelfall des § 21 Abs. 1 S. 2 AufenthG setzt nicht voraus, dass die 
dort genannten fünf Arbeitsplätze bereits im Zeitpunkt der Erteilung des Auf-
enthaltstitels geschaffen worden sein müssen. An der entsprechenden Auffassung 

148 Vgl. Kluth, W., Der Aufenthalt von Forschern nach § 20 AufenthG, ZAR 2008, S. 235 – 
239.

149 Im neuen Programm der SPD wurde die Absenkung der Mindestinvestitionssumme für die 
Aufenthaltserlaubnis ausländischer Existenzgründer von 500.000 auf 250.000 beschlossen, 
in: SPD Fraktion (Hrsg.): Eckpunkte für eine kohärente Migrationspolitik in Deutschland 
und in Europa, Berlin 2009, S. 37.

150 Am 28.08.2007 werden diese Voraussetzungen durch das Gesetz geändert. Früher bestand 
die Forderung mindestens einer Million Euro bei einer Investition und der Schaffung von 
zehn Arbeitsplätzen. 

151 11. Senat des VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 17.03.2008, Az.: 11 S 2352/07, 
Rn. 9.
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halten Hailbronner, K./Kreuzer, Ch. fest152. Vielmehr reicht es aus, dass auf der 
Grundlage einer tragfähigen Planung davon ausgegangen werden kann, dass dies 
innerhalb eines überschaubaren Zeitraums nach Aufnahme der erst über die Auf-
enthaltserlaubnis ermöglichten selbständigen Tätigkeit geschieht. Denn die Ertei-
lungsvoraussetzungen des § 21 Abs. 1 S. 1 Nr.1 und 2 AufenthG basieren – ebenso 
wie die Erteilungsvoraussetzung nach § 21 Abs. 1 S. 1 Nr.3 AufenthG – auf einer 
Prognose über die Entwicklung der selbständigen Tätigkeit des Ausländers. Dafür 
spricht auch die im Zusammenhang mit dem Regelfall maßgebliche Erkenntnis, 
dass einem Ausländer die Umsetzung seiner Geschäftsidee in dem hier geforderten 
Maße kaum möglich und zumutbar ist, wenn er sich nicht bereits während der 
Gründungs- und Aufbauphase erlaubt im Bundesgebiet aufhalten darf.153

Dennoch erhalten Selbständige die Niederlassungserlaubnis nicht sofort, son-
dern nach drei Jahren, wenn der selbständige Ausländer seine Geschäftsidee erfolg-
reich verwirklicht hat, ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache besitzt über 
Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung sowie der Lebensverhält-
nisse im Bundesgebiet verfügt und der Lebensunterhalt gesichert ist (§ 9 Abs. 2 
AufenthG). 

Die anderen wichtigen Rechtslagen gemäß AufenthG sind:
• eine selbständige	Erwerbstätigkeit i.S.d. § 21 AufenthG. Diese umfasst:

−	 Heilberufe: Ärzte, Zahnärzte, Dentisten, Krankengymnasten (Physiothe-
rapeuten), Heilpraktiker; 

−	 rechts-, steuer- und wirtschaftsberatende Berufe: Rechtsanwälte, Patent-
anwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, 
beratende Volks- und Betriebswirte, vereidigte Buchprüfer und Bücher-
revisoren; 

−	 naturwissenschaftliche und technische Berufe: Architekten, Lotsen, Inge-
nieure, Vermessungsingenieure, Handelschemiker; 

−	 informationsvermittelnde und sprachliche Berufe: Journalisten, Bildbe-
richterstatter, Dolmetscher, Übersetzer usw.154

• Wer mit einem Visum	zur	Ausübung	einer	unselbständigen	Tätigkeit 
einreist, kann sich nicht auf Vertrauensschutz berufen, wenn er den Aufent-

152 Hailbronner, K., in: Ausländerrecht, Kommentar (Stand 12/2007); Kreuzer, Ch., in: Storr/ 
Wenger/Eberle/ Albrecht/ Harms/ Kreuzer, ZuwG, § 21 AufenthG, Rn. 14 – 15.

153 11. Senat des VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 17.03.2008, Az.: 11 S 2352/07.
154 Liste der frei beruflichen Tätigkeit. Kreud, Th., Alphabetische Arbeitnehmerphänomenolo-

gie, in: Däubler, W./Hummel, D. (Hrsg.): Arbeitsrecht, Handkommentar, 2008, Rn. 16 – 
96; § 18 Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG), http://www.gesetze-im-internet.de/estg/
index.html#BJNR010050934BJNE007816301 (erfüllt 19. Februar 2009).

http://www.gesetze-im-internet.de/estg/index.html#BJNR010050934BJNE007816301
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/index.html#BJNR010050934BJNE007816301
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haltszweck eigenmächtig ändert und eine selbständige Tätigkeit ausübt155. 
Wird einem Ausländer eine nicht auf eine selbständige Tätigkeit bezogene 
Aufenthaltserlaubnis erteilt und nimmt er danach eine derartige Tätigkeit auf, 
führt dies nicht zu einem Wechsel des ursprünglichen Aufenthaltszwecks. Im 
Rahmen der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis kommt es auf das Vorlie-
gen eines Ausweisungsgrunds an.156

• Es gibt nach AufenthG kein Aufenthaltsrecht wegen Fortführung eines 
Familienbetriebs. 

• Der Familiennachzug bestimmt sich nach § 30 und § 32 AufenthG. Gleich-
zeitig begründet die Fortführung eines Familienbetriebs keinen Schutz des 
Familien- und Privatlebens im Sinne von Art. 8 Abs. 1 EMRK und keine 
familiäre Beistandsgemeinschaft i.S.v. Art. 6 Abs. 1 GG157. 

• Arbeitsplätze im Sinne dieses Regelfalles sind nur Vollzeitarbeitsplätze, nicht 
aber Teilzeitarbeitsplätze oder Arbeitsplätze für geringfügig Beschäftigte;158

• Selbständige sind zur Teilnahme an einem Integrationskurs berechtigt (§ 44 
Abs. 1 Nr.1a) und verpflichtet, daran teilzunehmen, wenn sie sich nicht auf 
einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständigen können (§ 44 a 
Abs. 1 AufenthG).

Die ersten Hochrechnungen der wirtschaftlichen Leistungen, die von ausländi-
schen Selbständigen, unter diesen Voraussetzungen erbracht wurden, stammen von 
Loeffelholz aus dem Jahr 1994159. Er schätzt den im Jahr 1992 erzielten Umsatz auf 
70 Mrd. DM und das Beschäftigtenvolumen auf rund 700.000 Arbeitsplätze bei 
einem Investitionsvolumen von 2 Mrd. DM. Die gegenwärtige Situation spricht 
dafür, dass in den letzten zehn Jahren die Zahl ausländischer Selbständiger (+ 50 %) 
im Vergleich zur Zahl deutscher Selbständiger (+ 15 %) stärker zugenommen hat. 
Jeder dreizehnte Selbständige im Bundesgebiet ist ein Ausländer160. Vor 2007 wur-
den 3.933 Aufenthaltserlaubnisse nach § 21 AufenthG an Selbständige erteilt161. 

155 3. Senat des Hamburgischen OVG, Beschluss vom 29.01.2008, Az.: 3Bs 196/07, Rn. 39.
156 13. Senat des VG Baden-Württemberg, Beschluss vom 01.02.2008,  Az.: 13 S 97/07, Rn. 

3 – 4.
157 13. Senat des VG Baden-Württemberg, Beschluss vom 01.02.2008, Az.: 13 S 97/07, Rn.10.
158 11. Senat des VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 17.03.2008,  Az.: 11 S 2352/07, 

Rn. 11.
159 von Loeffelholz, H.D., Ausländische Selbständige in der Bundesrepublik – unter besonderer 

Berücksichtigung von Entwicklungsperspektiven in der neuen Bundesländern, Berlin 1994, 
S. 48.

160 Zuwachs an Selbständigen unter Ausländern stärker als bei Deutschen, in: Forum für Wis-
senschaft, Industrie und Wirtschaft, http://www.innovations-report.de/html/berichte/wirt-
schaft_finanzen_127742.html (erfüllt 20.12. 2008).

161 BAMF (Hrsg.): Migrationbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auf-
trag der Bundesregierung. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Dezember 2007, S. 83.

http://www.innovations-report.de/html/berichte/wirtschaft_finanzen_127742.html
http://www.innovations-report.de/html/berichte/wirtschaft_finanzen_127742.html
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Die ökonomische, gesellschaftliche und integrationspolitische Bedeutung ausländi-
schen Unternehmertums wird der Migrantenökonomie zugeschrieben, soweit sich 
dem Zuwanderer mit dem Schritt in die berufliche Selbständigkeit die Möglichkeit 
zum sozialen Aufstieg bietet. 

Die deutsche wissenschaftliche Literatur nahm die Diskussion auf, die sich mit 
der gesellschaftlichen Positionierung ausländischer Zuwanderer und ihren unter-
nehmerischen Aktivitäten befasst. Z.B. kommen Öscan/Seifert zu dem Ergebnis, 
dass die steigende Zahl selbständiger Immigranten und ihr wirtschaftliche Perfor-
mance als ein Zeichen für deren allmähliche Integration zu sehen ist.162 Dagegen 
gehen Constant, A./Zimmermann, K.F. davon aus, dass der Weg ins Unterneh-
mertum weniger durch Integrationsanstrengungen als vielmehr durch den Wunsch 
geprägt ist, ökonomischen Erfolg unabhängig von den Arbeitsmarktinstitutionen 
zu erzielen.163

Die Voraussetzung von einer Investitionssumme von mindestens einer halben 
Mio. Euro und die Schaffung von fünf Arbeitsplätzen bringen große Firmen nach 
Deutschland. Das verlangt nach einer zugrunden liegende Geschäftsidee, unter-
nehmerischen Erfahrungen des Zuwanderers und nach Kapitaleinsatz, und führt 
zu Auswirkungen auf die Beschäftigungs- und Ausbildungssituation und zu einem 
Beitrag für Innovation und Forschung. Es stellt sich die Frage, ob sich die Ge-
schäftsleader aus Drittstaaten mit ihren besonderen Kompetenzen in die deutsche 
soziale Gesellschaft integrieren können. Die Frage, ob sie das können und wie sie 
das schaffen, hängt allein von den individuellen Persönlichkeiten der Geschäftslea-
der aus den Drittstaaten ab. 

Russische Spezialisten sind nicht die stärkste Gruppe der Arbeitsmigranten 
unter den Drittstaatsangehörigen – davon ausgenommen sind die Hochqualifizier-
ten. Am häufigsten kamen Spezialisten und leitende Angestellte aus den USA und 
Wissenschaftler aus der Russischen Föderation. Die meisten Erlaubnisse nach § 19 
AufenthG erhielten vom 01.01. – 31.07.2006 Personen aus den USA (42), Russland 
(40), der Türkei (24), China (15), Indien (13) und Kroatien (12).164 Vgl. dazu die 
Tabelle zur erteilten Niederlassungserlaubnis nach §19 AufenthG.

162 Zitiert nach: Leicht, R./Leiß, M., Bedeutung der ausländischen Selbständigen für den Ar-
beitsmarkt und den sektoralen Strukturwandel. Expertise für das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, Mannheim 2006, S. 14 – 16.

163 Constant, A./Zimmermann, K.F., The Making of Entrepreneurs in Germany: Are Native 
Men and Immigrants Alike?, in: Small business economics, 2004, No. 24/4, P. 1-22. 

164 Heß, B./Sauer, L., Migration von Hochqualifizierten und hochrangig Beschäftigten aus 
Drittstaaten nach Deutschland, Working Paper von Bundesamt für Migration und Flücht-
linge, 2007, Nr. 9, S. 32.
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Abb. 5:  Erteilte Niederlassungserlaubnis nach § 19 AufenthG

Die Mehrzahl der russischen Wissenschaftler und der hochqualifizierten Spezi-
alisten, die sich entschieden haben, Russland zu verlassen und ihre Karriere im 
Ausland zu verfolgen, stehen vor der Wahl USA oder Europa.165 Die größere Zahl 
der Hochqualifizierten aus Russland (41,7 %) emigrierte in die USA. 22,9 % der 
Hochqualifizierten reiste nach Deutschland und ca. 20,8 % wählte Israel. Anders ist 
die Situation bei der Emigration der Wissenschaftler (Professoren und Dozenten 
aus den Universitäten Russlands). Hier führt Deutschland (35,0 %), danach folgen 
die USA (26,6 %) und Israel (23,5 %).166

Die USA stehen auch auf dem ersten Platz bei der temporären Migration von 
russischen Wissenschaftlern. Nach Auffassung von Nikepelova, Е. gibt es in den 
USA einen Anteil von 26,6 % russischer Forscher, die permanent im Ausland ar-
beiten, z.B. mit einem Arbeitsvertrag, durch ein Austauschprogramm oder auf Ein-
ladung. Den zweiten Platz nimmt mit 17,1 % Deutschland ein, den dritten Platz 
Frankreich mit 9,25 %. Israel befindet sich auf dem zehnten Platz167.

165 Оценка социально-экономических последствий интеллектуальной миграции в Рос-
сии и странах СНГ, Методология подсчета ущерба от эмиграции высококвалифици-
рованных кадров, Москва 2003, S. 7.

166 Аллахвердян, А.Г., Агамова, Н.С., Дискриминация профессиональных прав ученых 
как фактор «утечки умов», http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/all-ag.htm (erfüllt 
26. März 2009).

167 Никепелова, Е.Ф., Эмиграция и профессиональная деятельность российских ученых 
за рубежом, Москва 2008, С.77.
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Das Interesse der Wissenschaftler nicht nur aus Russland, sondern auch aus 
Europa168 an den USA resultiert aus verschiedenen Faktoren. Zumeist sprechen 
sie besser Englisch als Deutsch und Englisch gewinnt als Sprache der Wissen-
schaft weiter an Bedeutung. Zweitens gibt es engeren Kontakt von Spezialisten aus 
Russland mit den amerikanischen Universitäten und den Kollegen in den USA, die 
früher oder schon lange Zeit dort beschäftigt sind. 169 Drittens gibt es in den USA 
wie in Russland keine Altersbeschränkung wie in Deutschland, die bei 65 Jahren 
grds. eine Pensionierung vorgibt. 

Die klassischen Einwanderungsländer wie USA und Ozeanien sind für viele 
potenzielle Migranten attraktiver als die reichen Länder Europas, weil bereits nach 
3 bis 5 Jahren Zuwanderer die Staatsbürgerschaft dieser klassischen Einwande-
rungsländer beantragen können170. Dazu ist in den USA das Budget für wissen-
schaftliche Forschungen wesentlich höher171 und die amerikanischen Universitäten 
und die Forschungszentren führen eine zielgerichtete, ja aggressive Politik durch, 
um ausländische Gelehrte anzuziehen.

Im Jahr 2005 ist in Russland eine Monografie veröffentlicht worden, in der die 
Erfahrungen der deutschen Stiftungen wie DFG, AvH, DAAD u.a zusammenge-
fasst sind. Die Gründe des dauerhaften Interesses von russischen Spezialisten und 
Wissenschaftlern an Deutschland und von Stipendiaten an den deutschen wissen-
schaftlich arbeitenden Stiftungen172 sind folgende: (aufgezählt nach der Frequenz 
der Erwähnung und der Wichtigkeit für die Befragten): 
• Die ausgezeichneten Bedingungen für die Arbeit, die Fassbarkeit der Res-

sourcen, der Erfahrungsaustausch, die gute Basis für die Forschung. Hierzu 
addieren die Befragten aus den GUS-Staaten als Motiv die Liquidation der 
wissenschaftlichen Zentren, Institute und Forschungsgruppen wegen geringer 
Finanzierung in Russland sowie die Liquidation der Akademien der Wissen-
schaften in Turkmenistan und Kasachstan;

• die wirtschaftliche Unsicherheit und die mangelhaften Wohnbedingungen in 
Russland;

168 Hauptziel von Forschern und Studierenden waren und sind die USA. Zitiert nach: Schleifer, 
W./Posch, W. (Hrsg.): Rechtsfragen der Migration und Integration, Graz 2008, S. 29, 38.

169 In den 90-er Jahren reisten ca. 40 % aller russisch sprechenden Spezialisten in die USA ein, 
in: Леденева, Л., Не потеряет ли Россия своих Ньютонов и Платонов, in: Demoskop, 
2002, Nr. 19.

170 Amerikaner kann man als Zuwanderer im Laufe seines Lebens leicht werden, Europäer 
hingegen nicht ohne weiteres. Zitiert nach: Schleifer, W./Posch, W. (Hrsg.): Rechtsfragen der 
Migration und Integration, Graz 2008, S. 39.

171 President’s FY 2008 Budget Requests 1% Increase in R&D Funding, http://www.nsf.gov/
statistics/infbrief/nsf07327/ (erfüllt 26. März 2009).

172 Чепуренко, А./Гохберг, Л., Воспроизводство научной элиты в России: роль заруюеж-
ных научных фондов, Москва 2005, C.192 ff.

http://www.nsf.gov/statistics/infbrief/nsf07327/
http://www.nsf.gov/statistics/infbrief/nsf07327/
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• die gute Bedingungen für die Integration und Adaptation der Familienange-
hörigen und Stipendiaten in Deutschland, einschließlich die Sprachkurse für 
Stipendiaten und deren Familienmitglieder sowie die Einführungsprogram-
me usw.;

• finanzielle Gründe: Bis zu 50 % der Budgets der russischen Universitäten mit 
technischem Profil sind durch Beihilfen ausländischer Stiftungen gesichert. 
15 – 20 % des Budgets der Universitäten mit humanitärem Profil sind durch 
die individuellen Stipendien der Mitarbeiter ausländischer Stiftungen finan-
ziert173;

• der soziogeographische Faktor: Die Lebensweise, die Anhänglichkeit und 
die Verantwortung für die Familienangehörigen, die in Russland verbleiben, 
erlauben es, in Deutschland zu forschen, da es von hier aus leichter und einfa-
cher ist, nach Russland zurückzukehren als aus Amerika, um die Verwandten 
und Freunde zu besuchen174.

Aber Deutschland kann diese Gruppe nicht als zukünftige Bürger betrachten, weil 
viele Gründe für die Rückführung sprechen. Hierfür sind Prestige und Status der 
wissenschaftlichen Stelle entscheidend. In Europa, insbesondere in Deutschland 
ist es schwierig, eine ständige Anstellung zu erreichen, die den Erfahrungen nach 
bei einer solchen Ausbildung der Position in Russland entspricht. Damit wählen 
hochqualifizierte Spezialisten aus Russland folgende Modelle für ihre Wechselbe-
ziehungen zwischen Heimatstaat und wissenschaftlicher Welt im Westen:
• Wohnsitz (Domizil) und Dauerstellung nur in Russland (7 %); 
• 19 % der Befragten, möchten ihren Wohnsitz und eine dauerhafte Anstellung 

in Russland und gleichzeitig die Möglichkeit einer Vertragsbeschäftigung im 
Ausland haben; 

• 61 % der Befragten möchten ihren Wohnsitz und eine dauerhafte Anstellung 
im Ausland und gleichzeitig die Möglichkeit einer kurzen Beschäftigung in 
Russland haben;

• 8 % der Befragten orientieren sich am Domizil und ständiger Beschäftigung 
nur im Ausland;

• 5 % der Befragten enthielten sich der Antwort.175

Das moderne Russland ist von der Abwanderung der Wissenschaftler und anderer 
hochqualifizierter Fachkräfte in den Westen und dem Einfluss der gering qualifi-

173 Миграция и безопастность России, под ред. Витковской Г., Панарина, С., Moskva 2000. 
174 «Утечка умов» из России: масштабы, причины, последствия, Moskva 1999, С. 75.
175 Леденева, Л., Кто вернется, а кто эмигрирует?, in: http://demoscope.ru/weekly/2002/05/

tema06.php  (erfüllt 29. März 2009).

http://demoscope.ru/weekly/2002/05/tema06.php
http://demoscope.ru/weekly/2002/05/tema06.php
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zierten Zuwanderer aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion betroffen. Wenn 
Russland sowie andere GUS-Staaten diesen Braindrain perspektivisch nicht ändern 
können, bleiben sie auch zukünftig international ein großer Spender wissenschaftli-
cher Fachkräfte, Deutschland eingeschlossen.

Die Hauptrichtung der wissenschaftlichen Migration (aus den GUS-Staaten 
nach Nordamerika, Israel, Ozeanien) der hochqualifizierten Fachkräfte und Wis-
senschaftler aus den GUS-Staaten, insbesondere aus Russland, kann sich infolge 
ökonomischer (Finanzkrise in den USA) und geopolitischer Prozesse zukünftig 
ändern. Deutschland hat viele Anstrengungen für den Zuzug und die Integration 
der russisch sprechenden Spezialisten und Fachkräfte unternommen. Deutschland, 
Dänemark, die Niederlande und Österreich haben inzwischen Sprach- und Integ-
rationskurse für die Zuwanderer eingeführt, und die Einreise für hochqualifizierte 
Fachkräfte erleichtert. Am 25.10.2006 unterschrieben Russland und die EU das 
Abkommen über die Erleichterung des Visumsregimes, in dem es heißt, dass rus-
sische Studierende, Wissenschaftler und Künstler das Schengen-Visum in der er-
leichterten Ordnung erhalten können176. 

Schließlich ist die Einreise von Hochqualifizierten und jungen Fachkräften 
nach Deutschland ein kennzeichnender Indikator für die Attraktivität des Landes 
als Forschungs-, Wirtschafts- und Lebensstandort. Dazu ist die rechtliche Grund-
lage zur Einreise der Hochqualifizierten und deren Familienangehörigen zu über-
prüfen und daran mitzuwirken, die Attraktivität Deutschlands für hochqualifizierte 
Spezialisten zu steigern. Die Instrumente zur Anwerbung von hochqualifizierten 
Spezialisten sind in anderen Ländern – wie z.B. die Career-Service Büros für die 
Betreuung und die Orientierung von Wissenschaftlern und Absolventen, die Aner-
kennung ihrer Ausbildung, die erleichterte Einreise ihrer Familienangehörigen usw. 
– sehr ausgefeilt. Deutschland muss die gute Anwendungspraxis und die Erfahrun-
gen anderer Länder prüfen und in der deutschen Gesetzgebung weiter umsetzen. 

2.2.6	 Studenten

Der Begriff „Studium“ umfasst sämtliche Ausbildungsphasen wie z.B. ein grund-
ständiges Studium (Grund- und Hauptstudium einschließlich studienbegleitender 
Praktika, Zwischen- und Abschlussprüfungen) an einer deutschen Hochschule bis 
zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss (auch nach einem vorherigen 
Studium im Ausland), ein Aufbau-, Zusatz- oder Ergänzungs-Studium (Postgra-
duiertenstudium, Sommer- oder Graduierungskurse), aber auch eine sich anschlie-

176 Agreement between the Russian Federation and the European Community on the facilita-
tion of the issuance of visas to the citizens of the Russian Federation and the European Un-
ion of 26.10.2006, http://www.delrus.ec.europa.eu/en/p_508.htm (erfüllt 26. März 2009).

http://www.delrus.ec.europa.eu/en/p_508.htm
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ßende Promotion oder praktische Tätigkeit, sofern diese zum vorgeschriebenen 
Ausbildungsgang gehören (z.B. Referendariat) oder zur umfassenden Erreichung 
des Ausbildungsziels dienen177.

Durch die deutsche Rechtsanwendungspraxis sind folgende Auslegungen zu § 
16 AufenthG vorgenommen worden:
• Ein Ausländer kann die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis, die für 

studienvorbereitende Maßnahmen erteilt worden ist, nach Abschluss der 
Maßnahme nicht mit dem Ziel beanspruchen, bis zu einem späteren, nicht 
gesicherten Studienbeginn im Bundesgebiet bleiben zu dürfen. 

Der 10. Senat des Niedersächsischen OVG178 formuliert zu dieser Rechts-
lage: „Die dem Antragsteller zum Zwecke des Studiums nach § 16 Abs. 1 
erteilte Aufenthaltserlaubnis kann auf dieser Rechtsgrundlage nicht verlängert 
werden, weil der Aufenthaltszweck zwischenzeitlich erreicht ist (§ 16 Abs. 1 S. 
5 AufenthG). Gemäß § 16 Abs. 1 S. umfasst der Aufenthaltszweck Studium 
auch studienvorbereitende Sprachkurse sowie den Besuch eines Studienkol-
legs. Der Einwand des Antragstellers, er verlöre im Falle seiner Rückkehr in 
sein Heimatland die für das Studium erworbenen Kenntnisse der deutschen 
Sprache, rechtfertigt nicht die Verlängerung der ihm erteilten Aufenthaltser-
laubnis. Denn der angeführte Grund stellt keine studienvorbereitende Maß-
nahme im Sinne des § 16 Abs. 1 S. 2 dar“.

• Ist der ursprüngliche Aufenthaltszweck i.S.d. § 16 AufenthG entfallen, 
besteht keine Grundlage für die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis. Im 
vorläufigen Rechtsschutzverfahren kann ein neuer, erstmals genannter Auf-
enthaltszweck nicht geltend gemacht werden. Darüber ist zunächst in einem 
Verwaltungsverfahren zu befinden179.

• Ein Wechsel der Ausbildung stellt grds. eine Änderung des Aufenthalts-
zwecks dar. Es soll aber i.d.R. keine Aufenthaltserlaubnis für einen anderen 
Aufenthaltszweck erteilt oder verlängert werden, sofern nicht ein gesetzlicher 
Anspruch besteht. Im Allgemeinen sind Ausnahmefälle, die ein Abweichen 
von der Regelversagung des Zweckwechsels nach § 16 Abs. 2 AufenthG 
rechtfertigen, dadurch gekennzeichnet, dass eine nicht vorhersehbare wesent-
liche Abweichung vom üblichen Verlauf des Aufenthalts eines Ausländers im 
Bundesgebiet vorliegt180.

177 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 07.09.2006, Az.: 2 M 275/06. 
178 10. Senat des Niedersächsischen OVG, Beschluss vom 31.01.2008, Az.: 10 ME 270/07, Rn. 

6.
179 5. Kammer des VG Ansbach, Beschluss vom 12.09.2007, Az.: AN 5 S 07.02219, Rn. 19-20.
180 1. Kammer des VG Augsburg, Beschluss vom 07.01.2008, Az.: Au 1 S 07.1676, Au 1 S 

07.1678, Rn. 33 – 34.
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Im Hinblick auf ein Studium wird zwischen dem Wechsel der Fachrich-
tung und einer Schwerpunktverlagerung differenziert. Nur der Fachrichtungs-
wechsel wird dabei als Wechsel des Aufenthaltszwecks behandelt. Hierbei 
wird der Aufenthaltszweck bei einem Wechsel des Studienganges oder einem 
Wechsel des Studienfaches innerhalb desselben Studienganges in den ersten 
18 Monaten nach Beginn des Studiums nicht berührt. Die Gewährung einer 
derartigen „Orientierungsphase“ kann als Ausnahme von der Regelversagung 
begriffen werden. Demgegenüber stellen allerdings z.B. der Wechsel von ei-
nem (fehlgeschlagenen) Studium zu einer andersartigen Berufsausbildung so-
wie der Wechsel von einem Universitäts- zu einem Fachhochschulstudium in 
demselben Fach einen unzulässigen Zweckwechsel dar181. 

• Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Ausbildung knüpft 
an eine bestimmte konkrete Ausbildung an. Dies ergibt sich insbesondere 
aus der Regelung des § 16 Abs. 2 S. 2 AufenthG. Diese Regelung würde leer 
laufen, wenn ein Ausländer die Ausbildung, die Grundlage der ihm erteilten 
Aufenthaltserlaubnis ist, nach Belieben und ohne Voraussetzungen wechseln 
dürfte. Aus dem Erfordernis eines bestimmten Zwecks folgt vielmehr, dass 
dieser klar und eindeutig umrissen sein muss182.

• Ein Anspruch auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ergibt sich nicht 
aus § 16 Abs. 2 AufenthG183. § 16 Abs. 5 AufenthG vermittelt kein Ersatz-
aufenthaltsrecht für die Wahrnehmung anderer Aufenthaltszwecke als für das 
Erlernen der deutschen Sprache. (z.B. Daueraufenthalt nach Scheitern einer 
Lebenspartnerschaft)184. Damit dient § 16 Abs. 5 AufenthG seinem eindeuti-
gen Wortlaut folgend dem Zweck der Förderung der deutschen Sprachkennt-
nisse von Ausländern. Dies schließt es aus, die Regelung als Ersatzaufent-
haltsrecht für die Wahrnehmung anderer Aufenthaltszwecke zu nutzen185.

• Die neue Regelung nach § 16 Abs. 4 AufenthG sieht für Studierende nach 
erfolgreichem Abschluss des Studiums die Verlängerung der Aufenthaltser-
laubnis um bis zu einem Jahr zur Suche eines diesem Abschluss angemesse-
nen Arbeitsplatzes vor, sofern er nach §§ 18 bis 21 AufenthG von Auslän-

181 Hailbronner, K., Ausländerrecht, Kommentar, 4 Bände, Heidelberg 2007, Rd. 38 – 43  zu § 
16.

182 13. Senat des VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 19.02.2008, Az.: 13 S 2774/07; 
BVerwG, Beschluss vom 03.03. 1994, Az.: 1B 190/93; Bayerischer VGH, Beschluss vom 
21.06.2007, Az.: 24 CS 063454.

183 1. Kammer des VG Augsburg, Beschluss vom 31.10.2007, Az.: Au 1 S 07.1281, 31 – 35  
ff; 1. Kammer des VG Augsburg, Beschluss vom 07.01.2008, Az.: Au 1 S 07.1676, Au 1 S 
07.1678, Au 1 S 07.1678. 

184 18. Senat des OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss v. 28.05.2008, Az.: 18 E 575/08, Rn. 6.
185 Hailbronner, K., Ausländerrecht, Kommentar, 4 Bände, Heidelberg 2007, § 16 AufenthG, 

Rn. 25.
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dern besetzt werden darf. Nach der alten Regel des ZuwanderungG konnte 
dem Ausländer die Aufenthaltsbewilligung vor seiner Ausreise aus Deutsch-
land nicht für einen anderen Aufenthaltszweck erteilt oder verlängert werden. 
Ausnahmen vom Regelversagungsgrund des § 28 Abs. 3 gab es nur in den 
folgenden Fällen: Aufbau-, Zusatz- oder Ergänzungsstudium; Promotion; 
Habilitation und die sonstige Aufnahme einer zweiten Ausbildung oder die 
berufliche Weiterbildung nach Abschluss der ersten Ausbildung in Deutsch-
land. 

Durch die Neuregelung des § 8 Abs. 1 AufenthG fanden dieselben Vorschriften 
und Voraussetzungen auf die Verlängerung der Aufenthalterlaubnis wie auf die Er-
teilung Anwendung. Das ist eine zusätzliche Ursache dafür, dass Perspektiven und 
Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung ansteigen werden.

Das deutsche Bildungs- und Hochschulsystem befindet sich in einem tief 
greifenden Erneuerungsprozess, der erste Erfolge zeigt: Deutschland ist eines der 
beliebtesten Studienländer, Ort internationaler Spitzforschung und Patentenwick-
lung. In Deutschland besuchen zur Zeit  rund 2 Mio. Studierende  eine Hochschule. 
Deutschland (11,4 %) gehört zusammen mit den USA (27,7 %) und Großbritanni-
en (12,1 %) international zu den beliebtesten Studienländern186. Es gibt 372 Hoch-
schulen, davon 102 Universitäten und 167 Fachhochschulen.

Im Wintersemester 2006/2007 haben sich fast 53.554 Bildungsausländer an 
deutschen Hochschulen immatrikulieren lassen. Die stärkste Gruppe stellen Studi-
enanfänger aus China (7,2 % bzw. 3.856) dar; es folgen Polen und Frankreich, die 
sechsstärkste Gruppe bilden Studierende mit russischer Staatsangehörigkeit (4,7 % 
bzw. 2.512)187 (s.u. Abbildung). 

Die gleiche Entwicklungstendenz verzeichnet man an der Potsdamer Univer-
sität. Gemäß den Statistiken der Potsdamer Universität steigt Jahr für Jahr die Zahl 
der Studierenden aus Russland. Im Sommersemester 2006 waren es insgesamt 136 
Studierende mit russischer Staatsangehörigkeit, davon 15 Promotionsstudenten, 
4„ohne Abschluss“, 40 Diplom-, 4 Bachelor-; 20 Master-, 36 Magisterstudenten, 
5 Examenkandidaten, 10 im Lehramt und 2 mit Zertifikat. Im Wintersemester 
2006/2007 waren es insgesamt 144 russische StudentenInnen (18 Promotionsstu-
denten, 9 „ohne Abschluss“, 37 Diplom-, 13 Bachelor-,   18 Master-,  33   Magis-
terstudenten, 5  Examenkandidaten, 10 arbeiten im Lehramt, 1 mit Zertifikat.). Für 
das Wintersemester 2007/2008 haben sich 164 Studierende (15 Promotionsstuden-
ten, 7 „ohne Abschluss“, 35 Diplom-, 27 Bachelor-, 28 – Master-, 33 Magisterstu-

186 Societäts (Hrsg.): Tatsachen über Deutschland, Frankfurt am Main 2005, S. 110.
187 BAMF (Hrsg.): Migrationbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auf-

trag der Bundesregierung, 1. Auflage, Dezember 2007, S. 59.
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denten, 8 Examenskandidaten und 11 im Lehramt) immatrikuliert. Am häufigsten 
werden Betriebswirtschaftslehre (BWL), Germanistik, Russisch/Russistik, Rechts-
wissenschaft, Informatik studiert188. 

Abb. 6: Die Bildungsausländer im Jahr 2006 nach den häufigsten 
Staatsangehörigkeiten

Das neue Recht sieht für Studierende nach erfolgreichem Abschluss des Studiums 
die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis bis zu einem Jahr zur Suche eines diesem 
Abschluss angemessenen Arbeitsplatzes vor, sofern er nach §§ 18 bis 21 AufenthG 
von Ausländern besetzt werden darf (§ 16 Absatz 4 AufenthG). Mit dieser neuen 
Regelung werden das internationalen Studium und die Forschung in Deutschland 
noch einträglicher und interessanter für ausländische Studierende. Im Jahre 2006 
sind 4.470 Drittstaatsangehörige zu sonstigen Ausbildungszwecken nach Deutsch-
land eingereist. Die Hauptherkunftsländer der Auszubildenden in den Jahren 2005 
und 2006 waren China und die Russische Föderation. Am häufigsten studieren 
russische Studierende folgende Fächer: Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften (372), Sprachen, Kulturwissenschaften (239), Mathematik, Naturwissen-
schaften (199), Ingenieurwissenschaften (125), Kunst, Kunstwissenschaften (106), 
Humanmedizin (68), insgesamt 1.124189. Die Zahl der russischen Studierenden 
wird auch perspektivisch weiter ansteigen.

188 Antwort auf meine Bitte durch das Dezernat 1, Universität Potsdam, erstellt im Februar 
2008 und März 2009.

189 BAMF (Hrsg.): Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im 
Auftrag der Bundesregierung, Bonn 2007, S. 62.
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2.2.7	 Fazit	

Die Zuwanderung aus den GUS-Staaten oder die so genannte „russisch sprechen-
de Migration“ ist multikulturell. Sie umfasst Russen, Ukrainer, Wolgadeutsche, 
Tschetschenen, Kasachen, Georgier, Armenier und viele andere Nationalitäten der 
ehemaligen Sowjetunion, für die die russische Sprache Mutter- oder Zweitsprache 
ist und die so eine Verständigung untereinander ermöglicht.

Um die spezielle Situation russisch sprechender Zuwanderer in Deutschland 
besser zu verstehen, muss zunächst deren geschichtlicher Hintergrund betrachtet 
werden. Bei den russisch sprechenden Zuwanderern aus der ehemaligen UdSSR 
nach Deutschland lassen sich ökonomische, historische und politische Gründe kaum 
voneinander trennen. Nach dem Zerbrechen der UdSSR kamen Spätaussiedler und 
deren Familienangehörige in ihre historische Heimat. Die jüdischen Flüchtlinge sind 
überwiegend aus ökonomischen Motiven eingereist. Auf Grund der unterschiedli-
chen Sicht auf den Kaukasuskonflikt zwischen Russland und Europa hat sich eine 
neue Zuwanderungsgruppe aus Russland – die tschetschenischen Asylsuchenden – 
aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen gebildet.

Die russisch sprechenden Zuwanderer sind in Deutschland keine einheitlich 
zu charakterisierende Gruppe. Sie werden nach dem Rechtsstatus, der Geschichte 
und den Gründen für ihre Übersiedlung und nach dem persönlichen Hintergrund 
unterschieden.

Die als Kontingentflüchtlinge ins Land eingereisten Juden sind im Vergleich 
zu den anderen Zuwanderungsgruppen aus den GUS-Staaten am homogensten 
zusammengesetzt. Diese Homogenität stammt aus der kulturellen, religiösen und 
sprachlichen Einheit. Die Einreise als Kontinentalflüchtling erfolgt durch gutach-
terliche Stellungnahme von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland 
e.V. Somit hängen Autorität und Wohl der Gruppe von der Bestätigung des Status 
seitens der jüdischen Gemeinde ab.

Die Spätaussiedler bilden die größte Zuwanderungsgruppe. Sie sind relativ 
privilegiert, aber gleichzeitig eine abgesonderte Gruppe. Sie haben das schwie-
rigste Schicksal und oft einen widersprüchlichen Rechtsstatus. Vom Standpunkt 
des Rechts sind sie Bürger Deutschlands, die über alle Rechte und Freiheiten des 
GG verfügen. Bedingt durch den Zusammenbruch der Sowjetunion und der dar-
aus resultierenden gesellschaftlich und wirtschaftlich instabilen Lage in den Her-
kunftsländern erwarteten sie viel bessere Lebensbedingungen in der BRD als in den 
Ländern der ehemaligen Sowjetunion. In der Realität stellen sich die Fragen der 
Arbeit, der Anerkennung der Ausbildung und des Rentenanspruchs nach Arbeits-
dienstalter, Fragen, die die Integration in vollem Grad berühren (die ausführliche 
Untersuchung findet im Kapitel 6 statt).
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Die Familienzusammenführung weist wachsende Tendenz auf und umfasst die 
größte Zahl der Einwanderer aus den GUS-Staaten, insbesondere Frauen, die zu 
ihrem Ehegatten gezogen sind. 

Asylsuchende tschetschenischer Volkszugehörigkeit aus Russland sind die 
Gruppe, über die es die wenigsten Informationen gibt und die daher ausführlichere 
Forschungen erforderlich machen. 

Die Zuwanderung von Studierenden und Fachkräften aus den GUS-Staaten 
ist ein Trend. Es ist zu erwarten, dass diese Zuwanderungsgruppen in Deutschland 
in einem größeren Maß zunehmen werden als die Zuwanderer aus anderen Staaten. 
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3	 Die	Wellen	der	Zuwanderung	in	Europa	nach	
dem	Zweiten	Weltkrieg	–	dargestellt	anhand	der	
Zuwanderer	aus	den	GUS-Staaten

Der Versuch, die Zuwanderung nach Deutschland chronologisch und typologisch 
zu systematisieren, ist nicht neu. Die Problematik wurde seit langem von europä-
ischen Forschern wie Lehmann A, Benz W., Emmer P.C., Müller-Schneider, Th. 
usw.190 untersucht. Giedler, W191 analysiert die Typen der Migrationsgruppen in 
westlichen Gesellschaften und in der Übersicht versucht er zeitliche Grenzen zu 
bestimmen. Rieger G.192 unternimmt den Versuch, aus philosophischer Sicht eine 
Klassifizierung der Einwanderung zu formulieren. Angenendt, St. und Bade K. J.193 
beschäftigen sich mit dem zeitlichen Rahmen und inhaltsreichen, qualitativen Kri-
terien der deutschen Migrationsgeschichte. 

In diesem Teil der Dissertationsarbeit geht es um die Besonderheiten und 
Merkmale der Migranten, die nach Deutschland gekommen sind. Diese werden 
als Grundlage der Klassifizierung der Wellen der Zuwanderung anhand der Im-
migranten aus den GUS- Staaten herangezogen. Es scheint, dass eine klare De-
finition der chronologischen Grenzen der Migrationswellen wegen unscharfer 
vorläufiger Grenzen und wegen der Änderungen der rechtlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Komponenten der Übersiedlung anhand der Zuwanderer aus den 

190 Lehmann A., Im Fremden ungewollt zuhaus. Flüchtlinge und Vertriebene in Westdeutsch-
land 1945 – 1990, München 1991, Benz, W., Integration ist machbar. Ausländer in Deutsch-
land, Band 1016, München 1993.; Emmer, P.C., Migration und Expansion. Die europäische 
koloniale Vergangenheit und interkontinentale Völkerwanderung, in: Kälin W./Moser R.: 
Migrationen aus der Dritten Welt. Ursachen Wirkungen Handlungsmöglichkeiten, Bern-
Stuttgart-Wien 1993, S. 32 – 33; Müller-Schneider, Th., Zuwanderung in westliche Gesell-
schaften. Analyse und Steuerungsoptionen, Opladen 2000, S. 27 – 28.

191 Giedler, W. (Hrsg.), Handbuch der Ausländer- und Zuwanderungspolitik. Von Afghanistan 
bis Zypern, München 2003, S. 141 – 142. 

192 Rieger G., Einwanderung und Gerechtigkeit, Mitgliedschaftspolitik auf dem Prüfstand 
amerikanischer Gerechtigkeitstheorien der Gegenwart, Wiesbaden 1998, S. 33 – 49.

193 Angenendt S., Deutsche Migrationspolitik im neuen Europa, Opladen 1997; vgl. Angenendt, 
S., Ausländerforschung in Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland. Gesellschaftli-
che Rahmenbedingungen und inhaltliche Entwicklung eines aktuellen Forschungsbereichs, 
Frankfurt am Main 1992, S. 150; Bade K. J., Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland. 
Migration in Geschichte und Gegenwart, 2., unveränderte Auflage, München 1992, S. 394 ff.
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GUS- Staaten nicht möglich ist. Es wird davon ausgegangen, das Ende des Zweiten 
Weltkrieges als „Ausgangspunkt“ der neuen Geschichte, der Umsiedlung von Men-
schen in der ganzen Welt und der neuen Leistungsspirale der russischen-deutschen 
Einwanderung zu betrachten. 

Tab. 2: Die Wellen der Zuwanderung in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg
Typen von Migranten Zeitliche Grenzen Gründe für Einwanderung 

Deutsche aus den Ostgebieten nach dem Zweiten Weltkrieg 
bis Maueröffnung 

deutsche Volksangehörige 
sammeln sich in der ganzen 
Welt

Kolonialbevölkerung 50er bis 80er Jahre die Unabhängigkeit der 
Kolonialländer; die Schaffung 
neuer unabhängiger Staaten 
in Afrika. 

Gastarbeiter (inkl. Green-
Card-Bewerber)

umfasst zwei Phasen
1. Die 50er Jahre bis zur 

Ölkrise 1973/1974
2.  2000 – 2004 Green-Card-

Initiativen  

Arbeitskräftemangel in 
Deutschland verstärkt sich 

Flüchtlinge 70er Jahre bis heute Verfolgung im Heimatland 
wegen der Rasse, politischer, 
religiöser Gedanken, Gewis-
sensfreiheit usw.

Migranten aus den Staaten 
des Warschauer Paktes

90er Jahre bis heute Zerfall der UdSSR und des 
gesamten Ostblocks; Krieg im 
ehemaligen Jugoslawien usw.

3.1	 Die	erste	Welle	der	Zuwanderung	von	deutschen	
Volksangehörigen	aus	der	ganzen	Welt

Die	 erste	 Migrationsbewegung fand unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg 
statt, als allein nach Schätzungen 11 – 13 Mio. Menschen aus den ehemaligen 
Ostgebieten des Deutschen Reiches und den angrenzenden sozialistischen Staaten 
nach Westdeutschland flohen.

Nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 wurde die Zuwan-
derung als Kriegsfolge durch gesetzliche und staatliche Maßnahmen geregelt. Am 
19.05.1953 trat das BVFG in Kraft. 194 In diesem Gesetz sind die Integration der Aus-
siedler (§ 21 – 25 BVFG), die zentralen Begriffe Aussiedler, Flüchtlinge, Vertriebene 

194 Das Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz wurde am 19.05.1953 erlassen. BGBl. I., S. 
201.
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und ihr Status (§ 1 Abs. 2 BVFG) und andere wichtige Regelungen zur Finanzierung, 
zu beruflichen und sozialen Maßnahmen (§35 ff. BVFG) u.a.m. geregelt worden.

Ab Mitte der fünfziger Jahre bis zum Mauerbau im Jahr 1961 stieg zudem 
jedes Jahr die Zahl der DDR-Bürger, die in die westlichen Länder, speziell die 
Bundesrepublik Deutschland, geflüchtet sind. Im Jahr 1953 sind allein 33.000 
DDR-Bürger übersiedelt, im Jahr 1959 14.5000. Ab 1967 kamen jährlich zwischen 
11.000 und 40.000 DDR-Bürger (insgesamt bis 1988 40.4880) als Rentner, durch 
Familienzusammenführung, durch „Freikauf“ legal oder weiterhin als „Mauer-
flüchtlinge“ illegal in die Bundesrepublik. Nach der Maueröffnung im Jahr 1989 
kamen 343.854 Übersiedler, im Jahr 1991 238.384 Männer aus den Ostgebieten 
nach Deutschland.“195. Dazu reisten Zuwanderer aus anderen östlichen Ländern 
(Polen, ehemalige Sowjetunion, Rumänien usw.) ein. Die Tabelle im Teil 2.2.1 zeigt, 
dass von 1990 bis 2006 2.489.938 Menschen im Rahmen des Spätaussiedlerzuzugs 
nach Deutschland einwanderten.

Am 01.011993 trat das Kriegsfolgenbereinigungsgesetz in Kraft196. Erstens 
wird festgestellt, dass das Tor für die Aussiedler nach Deutschland offen bleibt; 
zweitens betreffen seine Änderungen die Ehegatten anderer Nationalität und Kin-
der, die nach dem 31.12.1992 geboren wurden und noch als Deutsche i.S.d. Art. 116 
GG angesehen werden.

Die Angabe als Volkzugehöriger mit „deutsch“ beim Zensus im Heimatstaat 
kann als Bekenntnis zum deutschen Volkstum i.S.d. § 6 Abs. 2 S. 1. BVFG in seiner 
durch das SpätaussiedlerstatusG197 von 30.08.2001 geänderten Fassung gewertet 
werden. Die Nationalitätsangabe „deutsch“ bei einer Volkzählung kann nach Maß-
gabe der näheren Umstände der Volkzählung der einer Erklärung bei der Passbean-
tragung gleichwertig sein198.

Nicht allen wurde die Aufnahme als Status-Deutsche i.S.d. Art. 116 GG gewährt. 
In dem Urteil des 13. Senats des VG Stuttgart vom 12.09.2002199 wurde erklärt „Deut-
sche Volkszugehörige, die in das Gebiet des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 
31.12.1937 geflüchtet waren und dieses vor Inkrafttreten des Grundgesetzes am 24.05.1949 
wieder verlassen hatten, haben, unabhängig davon, ob dies freiwillig oder auf Grund von 
Zwangsmaßnahmen erfolgte- nicht i.S.d. Art. 116 Abs. 1 GG „Aufnahme gefunden“ und 
daher den Status als Deutsche ohne deutsche Staatsangehörigkeit nicht erworben“.

195 Ingenhorst, H., Die Russland-Deutschen. Aussiedler zwischen Tradition und Moderne, 
Frankfurt am Main 2000, S. 94 – 97 .

196 Gesetz zur Bereinigung von Kriegsfolgen (Kriegsfolgenbereinigungsgesetz – Das KfbG) 
wurde am 21.12.1992 erlassen und trat am 1.01.1993 in Kraft. BGBl. I., S. 506.

197 BVB1. I., S. 2266.
198 BVerwG, Urteil vom 18.01.2007, Az.: BVerwG 5C906. 
199 7. Kammer des VG Stuttgart, Urteil vom 25. April 2001, Az.: 7 K 5292/00; 1. Senat des 

BVerwG, Urteil vom 11.11.2003, Az.: C35/02.
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3.2	 Die	zweite	Welle	der	Zuwanderung	nach	Europa	aus	den	
ehemaligen	Kolonien	und	den	neuen	unabhängigen	Staaten

Die zweite	Migrationsbewegung entwickelte sich als Folge der Entkolonialisie-
rung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges: Auf der einen Seite wanderte den 
europäischen Kolonialmächten (Belgien, Großbritannien, Frankreich usw.) ihre 
„Kolonialbevölkerung“ ab, auf der anderen Seite reisten Angehörige vormals kolo-
nisierter Völker und Nationen nach Europa ein. „Colonial migrants and their de-
scendants had become a clearly visible social group by the 1980s”.200

Deutschland besaß keine Kolonien, so dass die koloniale Einwanderung nach 
Deutschland nicht so stark war. Ganz anders war die Situation in Belgien, Großbri-
tannien, Frankreich, Niederlande. So führte vor der Unabhängigkeit von Surinam 
im Jahr 1975 eine neue Welle der Einwanderung in den Niederlanden zu etwa 
180.000 kolonialen Einwanderern. Seit 1980 ist auch die Zuwanderung nieder-
ländischer Bürger aus den niederländischen Antillen und Aruba angestiegen. Im 
Ergebnis gehörten im Jahr 2006 mehr als 10 % der Bevölkerung entweder zur ers-
ten oder zweiten Generation der Einwanderer aus der Türkei, Marokko, Surinam 
und den Antillen. Das sind rund 1,15 Mio. Einwanderer oder ca. 7 % der Bevöl-
kerung.201 In Folge des Prozesses wurde ein neues Gesetz der staatsbürgerlichen 
Integration (Wet Inburgering) im Dezember 2006 als Schlüssel für die Integration 
neuer Zuwanderer, aber auch so genannter „alter Immigranten“ erlassen.

Die Kolonialbevölkerung aus den ehemaligen britischen Ansiedlungen hat 
viele Probleme nach Europa gebracht. In Jahr 1974 wurde eine Klage von der eu-
ropäischen Kommission des Europarates «East Africans vs. UK» eingereicht. Der 
Grund war die britische Praxis, die Möglichkeit der Einwanderung und die Aus-
siedlung von Besitzern britischer Pässe in Großbritannien nicht zuzulassen. Das 
betraf die von den Engländern während der Kolonialzeit nach Afrika angesiedelten 
Asiaten. In der nachfolgenden Jahren der Entstehung souveräner Staaten, die sich 
von der Kolonialpolitik Großbritanniens befreiten, führte die Politik zur Aussied-
lung und unfreiwilligen Emigration der von den Engländern umgesiedelten Asia-
ten, während die Engländer – ungeachtet des formalen Vorhandenseins britischer 
Pässe – diesen den Zugang zu Großbritannien verweigerten. 

Die europäische Kommission des Europarates stellte fest, dass „eine Behand-
lung einer Menschengruppe auf Grund der Rasse eine demütigende Behandlung 
darstellen kann, wenn aus einem anderen Grund eine ähnliche Situation nicht ent-

200 Castles, St./Müller, M. J (eds.): The Age of Migration. International Population Movements 
in the Modern World, Macmillan Press, London 1998, P. 1998. 

201 Vink Maarten, P., Beyond the Pillarisation Myth, in: Political Studies Review, 2007, Vol.5, S. 
337 – 350.
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standen war“. Dem entspricht im Wesen die britische Praxis des Verzichts auf die 
Möglichkeit der Einfahrt und der Ansiedlung von Besitzern britischer Pässe in 
Großbritannien, insbesondere der, die von den Engländern im Laufe des Kolonia-
lismus nach Afrika übersiedelt wurden. 202

Später wurde eine ähnliche Praxis vom Gericht des Europarates im Straßburg 
als demütigend bezeichnet und als diskriminierend anerkannt. Diese Klage war so-
mit das Beispiel für das spätere, von diesem Delikt abgesonderte Herangehen des 
Europarates gemäß Art. 3 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten von 1950203. Damit wurde diese Auffassung auch auf Personen an-
gewandt, die bereits in Großbritannien wohnten, aber mit ähnlichen Hindernissen 
kämpften (Abdulaziz, Caballes, Bakandali vs. UK)204.

Einige EU-Länder (Belgien, Frankreich, Großbritannien usw.) wurden gegen 
langfristige Einwanderer (inklusive Kolonialbevölkerung) durch den EGMR in 
Straßburg205 oder den EuGH in Luxemburg vertreten.

Die Rechtsanwendungspraxis des EGMR ist zu diesen Fällen ist zahlreich. Zu 
verweisen ist auf die Urteile Dzherud vs. Frankreich; Dalia vs. Frankreich; Mehemi 
vs. Frankreich206, ein Immigrant aus Algerien, der im sehr jungen Alter, getrennt 
von seinem Verwandten nach Frankreich kam; Mustakim vs. Belgien, ein Zuwan-
derer aus Marokko, der im jungen Alter, getrennt von seinen Verwandten nach Bel-
gien kam; Cruz Varas und andere vs. Schweden, die aus Chile kamen und gegen 
die Auffassung der Europäischen Kommission für Menschenrechte ausgewiesen 
wurden; Nasri vs. Frankreich, ein gehörloser Einwanderer aus Algerien, der im Al-
ter von vier Jahren ins Land kam, und nach Algerien abgeschoben wurde; Gul vs. 
Schweiz: Verweigerung der Einreise des minderjährigen Sohnes eines Türken mit 
einer Aufenthaltserlaubnis; Nsona vs. die Niederlande: Vertreibung eines neunjäh-
riges Mädchens nach Zaire.

202 East African Asian vs. UK., EHRR., 76 (1973).
203 Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten von 1950, BGB1. 2002 

II. 1054.
204 Abdulaziz, Cabales & Balkandali vs. the United Kingdom, Judgment of 28.05.1985, www.

echr-base.ru/pravo3.jsp (erfüllt 9. September 2007).
205 Vgl. Berrehab vs. Netherlands vom 21.06.1988; Boughanemi vs. Frankreich vom 24.04.1996; 

Beldjoudi vs. Frankreich vom 26.03.1992 usw., www.echr-base.ru (erfüllt 9. September 
2007).

206 Dzherud vs. Frankreich vom 23.01.91 Az: А 191-В; Dalia vs. Frankreich vom 19.02.98; 
Mehemi vs. Frankreich vom 26.09.1997, Az. 1997- VI; Mustakim vs. Belgien vom 18.02.91 
Az.: A 193; Cruz Varas und andere vs. Schweden vom 20.03.91, Az: A 201; Nasri vs. Frank-
reich v.13.07.95, Az: A 320 – V; Gul vs. die Schweiz vs. 19.02.96, Az: 1996-I; Nsona vs. 
die Niederlande vom 28.11.96, Az: 1996-VI., in: Европейский Суд по правам человека, 
Избранные решения, Moskva, 2000.

www.echr-base.ru/pravo3.jsp
www.echr-base.ru/pravo3.jsp
www.echr-base.ru
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Im Urteil Berrehab vs. Netherlands207 stellt der EGMR für Menschenrech-
te fest: „Das Gericht bestreitet nicht das Recht der Länder, das den Aufenthalt 
von Ausländern regelt. Das Gericht prüft nur die Intervention, die der Grund der 
Beschwerde ist. ... Die zu verfolgenden legitimen Ziele der Behörden müssen im 
Vergleich mit den Eingriffen in das Recht der Kläger auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens“ abgewogen werden.

Die aufgezeigten Urteile der internationalen Gerichtshöfe waren ein erster 
Schritt in ein „Leben ohne Diskriminierung“ für Drittstaatsangehörige, die nach 
Europa eingereist sind.

3.3	 Die	dritte	Welle	der	Zuwanderung	wegen	
Arbeitskräftemangels

Die dritte	Migrationsbewegung begann auf Grund des wachsenden Arbeitskräf-
temangels in West- und Mitteleuropa in den 50er Jahren und entwickelte sich zu 
einer staatlich geplanten und kontrollierten Anwerbung von Arbeitsmigranten aus 
dem Mittelmeerraum. Sie endete in allen europäischen Anwerbeländern mit dem 
wirtschaftlichen Einbruch im Zusammenhang mit der Ölkrise um 1973/1974.

Im Jahre 1960 lebten erst ca. 700.000 Ausländer in der Bundesrepublik 
Deutschland. Im Zuge der Heranziehung von Gastarbeitern stieg ihre Zahl im 
Laufe eines Jahrzehnts um mehr als das Vierfache auf knapp drei Mio. im Jahr 1970 
an; ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung nahm in diesem Zeitraum von 1,2 auf 4,9 
% zu. Die zuständigen deutschen Stellen, die Entsendeländer und nicht zuletzt die 
Betroffenen selbst gingen anfangs vom sog. Rotationsprinzip aus: Die angeworbe-
nen Arbeitnehmer sollten nach einigen Jahren in ihre Heimatländer zurückkehren 
und bei Bedarf der deutschen Wirtschaft durch neue „Gastarbeiter“ ersetzt werden. 
Von 1955 bis 1973 kamen ca. 14 Mio. Ausländer in die Bundesrepublik und etwa 
11 Mio. kehrten wieder zurück.

In Fortführung der Anwerbepolitik der 50er Jahre wurde im März 2000 die 
neue Initiative „Green-Card“ vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder 
und der rot-grünen Bundesregierung initiiert. Mit dieser Idee sollte dem damalige 
Fachkräftemangel auf dem IT-Feld begegnet und dadurch der Wirtschaftsstandort 
Deutschland gestärkt werden. Von den maximal vorgesehenen 20.000 Arbeitser-
laubnissen wurden mehr als 17.000 Green-Cards vergeben. Hauptherkunftslän-
der von „Green-Card-Bewerbern“ waren Indien sowie Ost- und Südeuropa. Vom 
Inkrafttreten der IT-ArGV am 01.08.2000 bis 31.12.2004 sind insgesamt 17.931 

207 § 29 des Urteils Berrehab vs. Niederlande vom 21.06.1988, in: Европейский Суд по пра-
вам человека, Избранные решения, В 2 т., Moskva, 2000.
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ausländische Fachkräfte nach Deutschland gekommen208. Im Jahr 2006 stellte die 
EU Kommission ein Legislativ- und Arbeitsprogramm für ein besseres Manage-
ment der Migrationströme vor. Besondere Aufmerksamkeit verdient nach Auf-
fassung der Kommission der Status der hochqualifizierten Migranten, bei denen 
rascher auf den wechselnden Bedarf reagiert werden müsse – beispielsweise durch 
ein Green-Card- System209. 

3.4	 Die	vierte	Welle	der	Zuwanderung	wegen	Verfolgung,	
ökonomischer	Verzweifelung,	Unruhe	in	den	Heimatstaaten

Die vierte	Migrationsbewegung fand im Zuge kriegerischer Auseinandersetzun-
gen sowie innerer oder zwischenstaatlicher Unruhen in den lateinamerikanischen, 
afrikanischen und asiatischen Staaten seit Mitte der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts 
als Flucht und Asylsuche nach Europa statt. Ganz Europa war Zielpunkt internati-
onaler Migration von politisch Verfolgten und ökonomisch Verzweifelten. Im Jahr 
1999 kamen nach Deutschland 95.113 Asylsuchende, im Jahr 2001: 78.564, 2002:  
71.127, 2003: 50.563, 2004: 35.607, 2005: 28.914, 2006: 21.029, 2007: 19.164 Asyl-
suchende.210 

Der Deutsche Bundestag war am 26.05.1993 mit großer Mehrheit zum Asyl-
kompromiss der Parteien gekommen. Durch Art.16 a GG trafen Angeordnete die 
Entscheidung, dass eine faktische Abschaffung des Asylrechts der internationalen 
Tendenz folgt, Asylsuchende zurückzuweisen.

Seit Mai 1993 steht die Regelung des Asylverfahrens mit Art. 16a GG fest. 
Am 27.07.1993 trat das Asylverfahrensgesetz in Kraft 211 In diesem Gesetz sind die 
Aufgaben der staatlichen Ämter (Bundesämter, Grenzbehörden usw.), der Gerichte 
sowie die rechtliche räumliche Beschränkung des Asylverfahrens geregelt worden. 
Besondere Bedeutung für das Asylverfahren hat zurzeit die so genante Qualifikati-
onsrichtlinie. Mit dieser Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29.04.2004 werden 
die materiell-rechtlichen Voraussetzungen der Flüchtlingsanerkennung und der 
subsidiären Schutzgewährung sowie die an die Schutzgewährung anknüpfenden 
Statusrechte geregelt. 

208 Green-Card-Regelung beim Bundesministerium des Innern. Bericht zur Evaluierung des 
Gesetzes zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufent-
halts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern, Berlin 2006, S. 23.

209 ZAR 2007, S. 38.
210 Quellen: BAMF, AZR, BVA, Auswärtiges Amt.
211 Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) vom 27.07.1993, BGBI I. S. 1361; geändert durch Gesetz 

vom 19.08.2007, BGB1. I. S. 1970.
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3.5	 Die	fünfte	Welle	der	Zuwanderung	aus	den	Staaten	des	
Warschauer	Paktes

Die fünfte	Migrationswelle trieb seit Beginn der 90er Jahre nach dem Ende des Ost-
Westkonflikts und während der Kriege im ehemaligen Jugoslawien sowie nach dem Zer-
fall der Sowjetunion und des Ostblocks viele Menschen nach Mittel- und Westeuropa. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt zwanzig Gruppen von Ausländern (ohne USA 
und westeuropäische Nachbarn wie Österreich, Niederlande, Vereinigtes Königreich, 
Frankreich sowie ohne Eingebürgerte, die von 1980 bis 2003 in Deutschland gelebt 
haben)212.

Tab. 3:  Die 20 größten ethnischen Minderheiten in Deutschland (1980 und 2003213)

Staatsangehörigkeit

1980 2003
Alle Ausländer 
in 1000

Anteil an allen 
Ausländern

Alle Ausländer 
in 1000

Anteil an allen 
Ausländern

Türkei 1462 32,8 1878 25,6
Italien 618 13,9 601 8,2
Bundesrepublik  
Jugoslawien

632 14,2 568 7,8

Griechenland 297 6,7 355 4,8
Kroatien - - 237 3,2
Russland/UdSSR 5 0,0 173 2,4
Bosnien-Herzegowina - - 167 2,4
Portugal 112 2,5 131 1,8
Spanien 180 3,7 126 1,7
Ukraine - - 126 1,7
Rumänien 10 0,2 89 1,2
Vietnam 14 0,3 88 1,1
Iran, Islamische Republik 28 0,6 81 1,1
Marokko 36 1,0 80 1,1
Volksrepublik 
China

2 0,0 77 1,0

Afghanistan 6 0,0 66 0,9
Mazedonien - - 61 0,8
Ungarn k.A. k.A. 55 0,7
Libanon k.A. k.A. 47 0,6
Ausländer insgesamt 4453 100 7336 100

212 Lederer, H.W., Migration und Integration in Zahlen, Statistisches Bundesamt, Bonn 1997, S. 48.
213 Hier und weiter. 2003 nur Serbien und Montenegro als damalige Bundesrepublik Jugosla-

wien 1980; Russische Föderation als UdSSR 1980. Im Jahr 1980 war die Ukraine Bestand-
teil der Sowjetunion; Bosnien Herzegowina gehörte zum damaligen Jugoslawien.
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3.6	 Die	Zuwanderung	nach	Deutschland	anhand	der	
Einwanderer	aus	den	GUS-Staaten

Die Reformpolitik Perestroika des ersten und letzten Präsidenten der UdSSR 
Michail Gorbatschow war zweifellos die Initialzündung für die Wanderungen 
aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion nach West-Europa, einschließlich 
Deutschland. Die fünfte Migrationswelle anhand der Zuwanderer aus den GUS-
Staaten umfasst vier Phasen mit folgenden Gruppen:

Tab. 4: Die Zuwanderungstypen anhand der Einwanderer aus den GUS-Staaten
Typen der Zuwanderer Zeitliche Grenzen Rechtliche Regelungen

Juden als Kontingentflücht-
linge

von 1990 bis 2004 Freie Einreise anhand des Gesetzes über 
Maßnahmen für im Rahmen humanitärer 
Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge 
vom 22.07.1980.
Von 01.01.2005 bis heute können Juden 
im Rahmen der Aufenthalts die jüdische 
Zuwanderung verlangen (§ 23. Abs. 2 
AufenthG)

Aussiedler/Spätaussiedler und 
ihre Familienangehörigen 

90er Jahre bis 
heute

Individuelles Grundrecht auf Einreise 
nach Art. 116 GG; § 15 Abs.1 BVFG; § 
7 StAG; 
§ 27-36 AufenthG. 

Flüchtlinge aus humanitären 
Gründen, wozu die tschet-
schenischen Volks-angehöri-
gen gehören 

90er Jahre bis 
heute

Auf Grund des Art. 1A GFK; §3 AsylV-
fG oder § 23. Abs. 1, § 24; § 25 Abs. 4, 
4a-5 AufenthG

Studierende, Forscher und 
andere Arbeitsmigranten

90er Jahre bis 
heute

§§ 18 bis 21;§ 16 Abs. 4 AufenthG.

3.6.1	 Die	Phase	der	jüdischen	Zuwanderung	

Die erste	Phase erfolgte von 1990 bis 2004 auf Grund der Regelung zur Aufnahme 
von „Kontingentflüchtlingen“. Hier wurden jüdische Zuwanderer als Flüchtlinge 
aus der ehemaligen Sowjetunion im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufge-
nommen.

Seit 1991 wurden jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion als 
Kontingentflüchtlinge in Deutschland anerkannt. Grundlage hierfür war ein Be-
schluss der Innenministerkonferenz vom 09.01.1991, der auf dem HumHAG be-
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ruhte214. Heute werden Juden aus der ehemaligen Sowjetunion (den GUS-Staaten) 
nach § 23 Abs. 2 AufenthG aufgenommen. In einigen Quellen wird die jüdische 
Welle der Zuwanderer nach wie vor als „Verantwortung der Deutschen gegenüber 
der Geschichte“215 bezeichnet. 

Die jüdische Welle der Zuwanderung mit ihren Privilegien, die aus dem Kon-
tingentflüchtlingsstatus folgen, war sehr attraktiv für viele Menschen. Einige ver-
suchten, nach Deutschland mit falschen Dokumenten zu gelangen. Später wurde 
diese Situation ein sehr komplizierter Gegenstand der deutschen Rechtssprechung. 
Das Urteil des BVerwG vom 05.09.2006216 behandelt die Frage, welche verfas-
sungsrechtlichen Grenzen für die Rückgängigmachung des gesetzlichen Erwerbs 
der Staatsangehörigkeit eines Kindes und einer unbefristeten Aufenthalterlaubnis 
durch rückwirkende Aufhebung des Aufenthaltstitels des Elternteils bestehen. Die 
Klägerin aus der Ukraine reiste mit eindeutig falscher Geburtskunde als Jüdin nach 
Deutschland ein. Dann wurde ermittelt, dass die Elternteile der Klägerin mit rus-
sischer Nationalität registriert waren. Später war klar, dass die Voraussetzungen zur 
Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung als jüdische Zuwanderin nach Ansicht 
der Behörde nicht vorlagen. Im gleichen Zeitrahmen war der Sohn der Klägerin in 
der Bundesrepublik Deutschland geboren worden. 

In diesem Urteil stellt das BVerwG fest: 
„Es kann offen bleiben, ob und gegebenenfalls welche verfassungsrechtlichen Grenzen 

sich namentlich aus Art. 16 I GG für die Rückgängigmachung des gesetzlichen Erwerbs 
der Staatsangehörigkeit eines Kindes durch rückwirkende Aufhebung des Aufenthaltstitels 
des Elternteils ergeben“. 

(Das dargestellte Urteil behandelt auch die Rücknahme von rechtswidrigen 
Verwaltungsakten (hier: rechtswidrige Einbürgerungskunde) nach § 48 Abs. 3 
VwVfG sowie die Ermessensausübung  und  ihre   verwaltungsgerichtliche  Über-
prüfung nach § 114 VwGO.) 

Für die jüdischen Zuwanderer in Deutschland ist charakteristisch, dass sie sich 
stark engagieren. Kessler, J. erklärt, dass z.B. in Berlin im Jahr 1995 „11 % der neu 
angekommenen jüdischen Zuwanderer Schulen besuchen, 4,5% sich fortbilden, 3,5 
% an Sprachkursen teil nehmen, 3 % ein Studium aufgenommen haben, 1,5 % eine 
Ausbildung und 13 % regulär erwerbstätig sind.“217 Glöckner, O. der am Moses-

214 Später als KontingentflüchtlingeG anerkannt. Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen 
humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge vom 22.07.1980, BGBl. I, 1057, zu-
letzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 29.10.1997 I 2584. Dieses Gesetz ist durch 
Artikel 15 Abs. 3 Nr. 3 des AufenthG am 01.01.2005 außer Kraft getreten. 

215 Kessler, J., Beispiel Berlin: Jüdische Migration aus der ehemaligen Sowjetunion seit 1990, 
http://www.berlin-judentum.de/gemeinde/migration-4.htm (erfüllt 11. Dezember 2007).

216 BVerwG, Urteil vom 05.09. 2006, Az. 1 C 20/05, JuS 2007, S. 1049 – 1051.
217 Kessler, J., Beispiel Berlin: Jüdische Migration aus der ehemaligen Sowjetunion seit 1990, 

http://www.berlin-judentum.de/gemeinde/migration-4.htm (erfüllt 11. Dezember 2007).

http://www.berlin-judentum.de/gemeinde/migration-4.htm
http://www.berlin-judentum.de/gemeinde/migration-4.htm
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Mendelsohn-Zentrum in Potsdam die Integration der jüdischen Einwanderer er-
forscht, bestätigt diese Einschätzung: „Etwa 70 % der jungen russisch-jüdischen 
Einwanderer gehen an die Universitäten“.218 Das Spektrum der Berufsauswahl der 
jüdischen Zuwanderer verdeutlicht die hohe Qualifikation dieser Gruppe. Ingesamt 
10% der jüdischen Zuwanderer (bei männlichen 12 %) gehören der Berufsgruppe 
der Architekten/Ingenieure an, 13 % der männlichen jüdischen Zuwanderern sind 
Physiker, Mathematiker oder technische Fachkräfte (11 %). Ca. 10 % der jüdischen 
Zuwanderer gehören zu der Berufsgruppe der Angestellten im Rechnungs-, Sta-
tistik- und Finanzwesen. 7 % der jüdischen Zuwanderinnen sind Mediziner, 5 % 
arbeiten als Bankkauffrau, Buchhalterin oder Steuerberaterin.219

Nach Angaben des BAMF sind zwischen 1991 und 2007 insgesamt 209.226 
jüdische Zuwanderer, einschließlich ihrer Familienangehörigen nach Deutschland 
gekommen. Im Jahr 2003 wanderten 15.442 jüdische Zuwanderer zu, womit sich 
der abnehmende Trend weiter fortsetzte220. Zum Vergleich: In diesem Zeitraum 
sind rund 1,9 Mio. deutsche Spätaussiedler aus dem Gebiet der ehemaligen Sowje-
tunion nach Deutschland eingewandert221.

Im Jahr 2007 versandten die Bundesländer insgesamt 3.799 Aufnahmezusagen 
an die deutschen Auslandsvertretungen im Bereich der ehemaligen Sowjetunion. 
Im Jahr 2007 waren 2.502 Menschen auf der Basis des für alle Nachfolgenden nicht 
mehr anzuwendenden alten jüdischen Tickets222 eingewandert. Als „Opfer natio-
nalsozialistischer Verfolgung“ hatte das BAFM 91 Personen akzeptiert, ob diese 
allerdings je ins Land kamen oder nicht, ist der Bundesregierung unbekannt.223

Begrüßenswert ist auf jeden Fall, dass die Vorsitzenden der Parteien im Bun-
destag die zukünftige Zuwanderung von Juden aus den Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion weiter unterstützen. Nach Meinung von Westerwelle, G. setzt sich die 
FDP auch perspektivisch „für eine großzügige Einwanderungsregelung für Jüdin-
nen und Juden aus Osteuropa ein. Es ist unsere historische Verpflichtung, diesen 
Menschen die Einwanderung nach Deutschland weiterhin zu ermöglichen. Die 
Zuwanderung von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion leistet einen wichtigen 

218 Zitiert nach: Busse, T., Die Opferrolle wollen wir nicht, Die Zeit vom 11.05.2005, Nr. 20, S. 4.
219 Haug, S./Wolf, M., Soziodemographische Merkmale, Berufstruktur und Verwandtschafts-

netzwerke jüdischer Zuwanderer, Working paper, Nr. 7, 2007, S. 31 – 33. 
220 Deutschland: Weniger jüdische Zuwanderer, in: Migration und Bevölkerung. Bundeszen-

trale für politische Bildung, Ausgabe  4, 2008.
221 Bundesverwaltungsamt (Hrsg.): Aussiedler und deren Angehörige. Schriftliche und münd-

liche Verfahren, Köln 2006.
222 Ein jüdisches Ticket bedeutet Vorteile für die Einreise nach Deutschland wegen Bestand, 

Religion und Verfolgung der Juden in der nationalsozialistischen Zeit in Deutschland.
223 Runge, I., Ist die jüdische Einwanderung nach Deutschland am Ende?, Berlin, Rosa-Lu-

xemburg-Stiftung 2008, No. 8, S.1.
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und wertvollen Beitrag zur Stärkung und Normalisierung jüdischen Lebens in 
Deutschland“224.

Die Parteivorsitzende der Grünen Roth, C. sagt dazu „Für uns ist es ein un-
schätzbarer Vertrauensbeweis, wenn Jüdinnen und Juden heute in ein Land ziehen, 
das vor nur sechzig Jahren versucht hatte, das europäische Judentum zu vernichten. 
…Die jüdische Einwanderung soll auch weiterhin unser Land bereichern, sie darf 
nicht eingeschränkt werden“. Der Vorsitzende der Linken Bisky, L. fügt hinzu „… 
Sie (die jüdischen Zuwanderer) brauchen hier Schutz und Aufnahme. Wir setzen 
uns dafür ein, dass Jüdinnen und Juden aus Russland ein Recht auf Einwanderung 
nach Deutschland haben“225.

Die Bundeskanzlerin und CDU-Parteivorsitzende Merkel, A. konstatiert, dass 
„sich in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von lebendigen jüdischen Gemein-
den in unserem Land gebildet hat. Vor diesem Hintergrund muss auch die Einwan-
derung von Juden aus Osteuropa betrachtet werden. Um dies zu gewährleisten, be-
darf es des ständigen Dialogs zwischen der Politik und der jüdischen Gemeinschaft 
in Deutschland.“ 226

Der Bundestagsabgeordnete Müntefering, F. vertritt die Auffassung, dass die 
Personen „die jüdischen Glaubens sind oder von mindestens einem jüdischen El-
ternteil abstammen, ohne weitere Vorbedingung nach Deutschland zuwandern 
können“. Gleichzeitig gilt es auch Hürden zu überwinden: „Mangelnde Sprach-
kenntnisse und geringe Chancen auf dem Arbeitsmarkt erschweren die Integration 
in unsere Gesellschaft“, und es ist wichtig, „dass die nach Deutschland kommenden 
Menschen auch tatsächlich in die jüdischen Gemeinden integriert werden. Um dies 
zu gewährleisten, bedarf es des ständigen Dialogs zwischen der Politik und der 
jüdischen Gemeinde“227.

3.6.2	 Übersiedlung	der	Deutschen	aus	der	ehemaligen	UdSSR	als	
Spätaussiedler

Die zweite	 Phase betrifft die Übersiedlung der Deutschen aus der ehemaligen 
UdSSR als Spätaussiedler. Im Jahr 1989 lebten in der Sowjetunion 2.035.807 Deut-
sche, davon 46,9 % in Kasachstan und 41,1 % in Russland. Im weitem Abstand 

224 Wie sollte in Zukunft die Zuwanderung von Juden aus den Ländern der ehemaligen So-
wjetunion geregelt werden? Die Vorsitzenden der sechs im Bundestag vertretenen Parteien 
antworten, http://www.zentralratdjuden.de/de/article/522.html (erfüllt 07. Januar 2008).

225 Ebd.
226 Jüdische Allgemeine vom 29.07.2005, Nr. 7, S. 12 – 13.
227 Wie sollte in Zukunft die Zuwanderung von Juden aus den Ländern der ehemaligen Sowjetu-

nion geregelt werden? A.a.O. Die Vorsitzenden der sechs im Bundestag vertretenen Parteien 
antworten, http: www.zentralratjuden.de/de/article 533.html (erfüllt 07. Januar 2008).

http://www.zentralratdjuden.de/de/article/522.html
http://www.zentralratjuden.de/de/article 533.html
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folgten Kirgisien mit 4,9 %; Tadschikistan und Ukraine mit je ca. 2 %.228 Die Über-
siedlung aus den Staaten der damaligen Sowjetunion war mit vielen Aufgaben für 
die deutschen Behörden und Ämter verbunden. 

Kulturelle	Aufgaben: Russische Deutsche haben keine „einheimischen Stammes-
genossen (Landsmannschaften)“. Es ist ihnen daher auch nicht gelungen zu bewei-
sen, dass sie zu einem Volk gehören. In der UdSSR waren sie „Deutsch-Russen“ 
und in Deutschland bleiben sie „Russland-Deutsche“.

Ökonomisch-soziale	 Aufgaben: Spätaussiedler finden schwer eine Arbeit in 
Deutschland. Als Gründe für die schlechte Arbeitsmarktsituation der Spätaussied-
ler werden von allem mangelnde deutsche Sprachkenntnisse und Schwierigkeiten 
mit der Anerkennung des Studienabschlusses genannt. Die Situation auf dem Ar-
beitsmarkt geht einher mit einer schlechten sozialen Sicherung. So leben 85 % der 
Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion in Deutschland mit Sozialhilfe229.

Die Rechtsprechung hat die soziale Situation der russischen Spätaussiedler 
bisher nicht verbessert. So wird im Urteil des 2. Senats des OVG  für das Land 
Nordrhein-Westfalen230 festgestellt, dass das in der Russischen Föderation betrie-
bene Lehramtsstudium keine förderungsrechtlich relevante bisherige Ausbildung 
ist, weil das Studium (der Klägerin) mit keinem Studiengang an einer deutschen 
Hochschule vergleichbar ist“. Das Urteil erging gegenüber der Tochter eines Spät-
aussiedlers, die in der Russischen Föderation ein Lehramtsstudium mit den Fä-
chern Deutsch und Englisch als Fremdsprachen erfolgreich abgeschlossen hat und 
deren Ausbildungsabschluss in der Bundesrepublik Deutschland nicht als gleich-
wertig anerkannt wird. 

Das VG Würzburg hat seine Entscheidung für die Ablehnung des akademi-
schen Grades „Dipl.-Ing.“ einer Spätaussiedlerin damit begründet, dass sich Teile 
der Ausbildung der Klägerin auf die Vermittlung von gesellschaftspolitischen Fä-
chern, wie z.B. Sport, marxistisch-leninistische Philosophie u.a. bezogen hätten und 
die Gesamtausbildungszeit der Klägerin nur ca. 14 ¾ Jahre betrage, während im 
Bundesgebiet die Gesamtausbildungsdauer 16 bis 17 Jahre umfasse. 231

Die deutsche Rechtsanwendungspraxis vertritt bzgl. der Immigranten aus der 
ehemaligen Sowjetunion, die aus den GUS-Staaten nach Deutschland gekommen 
sind, und der Immigranten, die aus den neuen EU-Mitgliedstaaten wie Lettland, 

228 Bade, K.J. (Hrsg.), Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland. Migration in Geschich-
te und Gegenwart, München 1993, S. 132.

229 Гусейнов, Г., Русский в контексте немецкого, in: Oтечественные записки, 2005, Nr. 2 
(22), S. 143.

230 2. Senat des OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 26.10.2007, Az.: 2 A 126/07.
231 8. Kammer des VG Würzburg, Urteil vom 18.04.2005, Az.: W 8 K 04.84, Az. 47 (a).
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Estland und Litauen eingereist sind, eine janusköpfige Auffassung und eine Po-
litik von doppelten Standards. Ein Spätaussiedler aus der Ukraine beruft sich im 
Wesentlichen darauf, dass seine in der ehemaligen Sowjetunion durchlaufene Aus-
bildung gleichwertig sei. Er betont dies, weil Staatsangehörige der inzwischen selb-
ständigen Staaten der früheren Sowjetunion, die heute EU-Mitglieder seien, den 
zahnärztlichen Beruf in Deutschland ausüben könnten, wenn sie ihre zahnärztliche 
Ausbildung in der ehemaligen Sowjetunion absolviert hätten.232 Nach Auffassung 
des VG Hamburg ist die Zahnarztausbildung in der ehemaligen Sowjetunion aber 
nicht gleichwertig zur deutschen Ausbildung233. Gleichzeitig spricht das Gericht 
davon, dass bei EU-Staatsangehörigen aus den baltischen Staaten, die ihr Studium 
in der UdSSR absolviert und anschließend in einem der baltischen Staaten tätig 
geworden sind und dort die Rechte und Pflichten eines Arztes hatten, keine Mög-
lichkeit besteht, diese Ausbildung nicht anzuerkennen234.

Integrationsaufgaben: Die ungenügende Integration bewirkt die Freizügigkeit 
und die Verfügbarkeit von elektronischen und gedruckten Medien in russischer 
Sprache, die Verstärkung der russischen Diaspora. Die Mehrheit der Russen leben 
und wohnen in Deutschland und verbleiben dennoch in der informationellen und 
politischen Welt Russlands, d.h. in einem Raum, in dem andere Verhaltensregeln, 
andere Werte als in Deutschlands praktiziert werden. Heute stellt der bevölke-
rungsreichste europäische Teil Europas – das Land Nordrhein-Westfalen – alle Ar-
ten von Diensten (von der Geburtshilfe bis zur Beerdigung) in russischer Sprache 
bereit. Die gleiche Situation besteht in Berlin, Hamburg, München und anderen 
deutschen Großstädten.

Rechtliche	Aufgaben: Eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der Zuwan-
derung von Spätaussiedlern spielen aber auch die rechtlichen Voraussetzungen. 
Diese haben in den letzten Jahren die Aussiedlung zunehmend erschwert. Dies 
gilt insbesondere für Familienangehörige, die die Spätaussiedler nicht zurücklas-
sen möchten. Früher konnten Ehegatten und Abkömmlinge von Spätaussiedlern 
ohne besondere Voraussetzungen in den Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers 
einbezogen werden und gemeinsam mit ihm aussiedeln. Heute müssen sie vor-
her nachweisen, dass sie Grundkenntnisse der deutschen Sprache besitzen. Seit 

232 10. Kammer des VG Hamburg, Urteil vom 16.05.2006, Az.: 10 K 4943/04, Rn. 10.
233 10. Kammer des VG Hamburg, Urteil vom 16.05.2006, Az.: 10 K 4943/04, Rn. 27.
234 Asselin, O./Duseau, F./Fonseca, L./Giroud, M./Hammadi, A./Kohlbacher, J./Lindon, F./Malhei-

ros, J./Marcadet, Y./Reeger, U., Social Intergration of immigrants sith spezial reference to 
the local spatial dimension: in: Pennic, R./Kraal, K. (Hrsg.), The dynamic of International 
Migration and Settlement in Europe, Amsterdam, Amsterdam University Press 2006, P. 
99-132.
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der letzten Änderung des Aufenthaltsrechts ist überdies nun auch der ausländer-
rechtliche Familiennachzug von Ehegatten in der Regel vom Nachweis einfacher 
Deutschkenntnisse abhängig. In den Staaten Ost- und Südosteuropas sowie in den 
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion leben heute (mit abnehmender Ten-
denz) noch ca. 1,4 Mio. Angehörige der deutschen Minderheit, davon rund 350.000 
in Russland (s. Kapitel 2.2.1).

Der schon seit vielen Jahren anhaltende Rückgang der Zuwanderung Deut-
scher aus den GUS-Staaten hat verschiedene Ursachen. Eine davon ist der Fortfall 
klassischer Aussiedlungsmotive. Lange Zeit spielte insbesondere der Wunsch nach 
Zusammenführung der im Zweiten Weltkrieg und der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit getrennten Familien eine entscheidende Rolle. Eine weitere Ursache war die 
Verbesserung der Situation der deutschen Minderheiten in den Herkunftsgebieten. 
Hinzu kommt, dass sich die allgemeinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Bedingungen nach den Jahren des Zerfalls der Sowjetunion konsolidiert haben. 
Eine konsequente Politik der Hilfe und Einordnung seitens der Bundesregierung 
hat zudem die Angehörigen der deutschen Minderheit wirkungsvoll unterstützt. 235

3.6.3	 Die	Flüchtlinge	und	Asylsuchenden	aus	den	GUS-Staaten

Die dritte	Phase ist von der Einfügung in Art.16 a Abs. 2 GG (s. Tabelle in der 
Anlage) bestimmt. Er betrifft Flüchtlinge ohne formalen Flüchtlingsstatus, die aus 
humanitären Gründen aufgenommen werden, keinen Asylantrag gestellt haben 
oder deren Antrag abgelehnt wurde. 

Die Flüchtlinge und Asylsuchenden sind eine große Gruppe der Zuwanderer, 
die aus Russland nach Europa gekommen sind. 

235 Zuwanderung von Spätaussiedlern weiter rückläufig, http://www.bmi.bund.de/cln_028/
nn_122304/Internet/Content/Nachrichten/Pressemitteilungen/2008/01/Zuwanderung,te
mplateId=renderPrint.html (erfüllt 13. Januar 2008).

http://www.bmi.bund.de/cln_028/nn_122304/Internet/Content/Nachrichten/Pressemitteilungen/2008/01/Zuwanderung,templateId=renderPrint.html
http://www.bmi.bund.de/cln_028/nn_122304/Internet/Content/Nachrichten/Pressemitteilungen/2008/01/Zuwanderung,templateId=renderPrint.html
http://www.bmi.bund.de/cln_028/nn_122304/Internet/Content/Nachrichten/Pressemitteilungen/2008/01/Zuwanderung,templateId=renderPrint.html
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Tab. 5: Flüchtlinge und Asylsuchende aus den GUS-Staaten

 

Aufschlüsselung

LS ASYLANTRÄGE ENTSCHEIDUNGEN über Asylanträge

nach
Herkunftsländern

Anerken- Gewäh- Abschie- Ableh- sonstige
nungen rung bungs- nungen Verfah-

als von Ab- verbot renser-
Asylbe- schieb.- gem. § 60 (unbegr. ledigun-
rechtigte schutz II,III,V,VII abgelehnt/ gen

davon davon (Art. 16a gem. AufenthG o�ens.
insge- Erst- Folge- insge- u. Famil.  § 60 I festge- unbegr.
samt anträge anträge samt asyl) AufenthG* stellt * abgelehnt)

Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2000

Russische Föderation 160 3.001 2.763 238 1.863 8 3 22 1.261 569
Tschetschenen 1.025 1.004 21 118 2 - - 67 49

% - Anteil 34,2 36,3 8,8 6,3 25,0 - - 5,3 8,6

2001
Russische Föderation 160 4.824 4.523 301 4.485 81 567 81 3.206 550
Tschetschenen 1.994 1.960 34 1.921 51 483 50 1.238 99

% - Anteil 41,3 43,3 11,3 42,8 63,0 85,2 61,7 38,6 18,0

2002
Russische Föderation 160 4.447 4.058 389 4.493 46 337 57 3.354 699
Tschetschenen 2.017 1.886 131 1.884 37 305 35 1.343 164

% - Anteil 45,4 46,5 33,7 41,9 80,4 90,5 61,4 40,0 23,5

2003
Russische Föderation 160 3.878 3.383 495 3.851 65 298 135 2.536 817
Tschetschenen 1.946 1.735 211 1.700 53 264 101 925 357

% - Anteil 50,2 51,3 42,6 44,1 81,5 88,6 74,8 36,5 43,7

2004
Russische Föderation 160 3.330 2.757 573 3.650 38 512 114 1.766 1.220
Tschetschenen 1.699 1.372 327 1.797 31 468 81 606 611

% - Anteil 51,0 49,8 57,1 49,2 81,6 91,4 71,1 34,3 50,1

2005
Russische Föderation 160 2.291 1.719 572 3.896 31 439 94 2.048 1.284
Tschetschenen 1.023 676 347 2.340 29 397 68 1.115 731

% - Anteil 44,7 39,3 60,7 60,1 93,5 90,4 72,3 54,4 56,9

2006
Russische Föderation 160 1.413 1.040 373 1.472 26 147 24 715 560
Tschetschenen 639 418 221 677 17 112 17 232 299

% - Anteil 45,2 40,2 59,2 46,0 65,4 76,2 70,8 32,4 53,4

2007
Russische Föderation 160 1.079 772 307 1.210 15 184 26 569 416
Tschetschenen 453 317 136 547 14 152 21 163 197

% - Anteil 42,0 41,1 44,3 45,2 93,3 82,6 80,8 28,6 47,4

* Seit 01.01.2005 ersetzt § 60 Abs. 1 bzw. Abs. 2 bis 7 AufenthG die §§ 51 Abs. 1 bzw. 53 Abs. 1 bis 6 AuslG.
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Nach der UNCHR236 steht Russland hinsichtlich der Menge der Flüchtlinge an 
zweiter Stelle in der Welt. Im Jahr 2007 versuchten 18.800 Russen, den Status eines 
Flüchtlings in Europa oder Nordamerika zu bekommen. Ein hoher Anteil davon 
sind Bewohner des Nordkaukasus-Gebietes der Russischen Föderation. Ursache 
dafür war der Konflikt zwischen Russland und Tschetschenien, der in zwei Phasen 
verlief. 

Der tschetschenische Konflikt in den Jahren 1994 bis 1996 ist durch die 
Kampfhandlungen in Tschetschenien und einigen benachbarten Regionen des rus-
sischen Nordkaukasus dadurch gekennzeichnet, Tschetschenien im Bestand Russ-
lands festzuhalten und gegen den Terrorismus vorzugehen. Häufig bezeichnet man 
diesen Konflikt als «ersten tschetschenischen Krieg», obwohl offiziell von «der Auf-
rechterhaltung der konstitutionellen Ordnung» gesprochen wurde. Der Konflikt 
und die ihm vorangehenden Ereignisse brachten eine hohe Zahl von Opfern in der 
Bevölkerung mit sich. Unterlassungen seitens der föderalen und rechtsschützenden 
Organe waren durch den Wegzug russischer und anderer Nationalitäten sowie der 
Bewohner aus Tschetschenien charakterisiert. Der zweite tschetschenische Krieg 
begann am 25.08.1999 und wurde offiziell als eine Serie von antiterroristischen 
Operationen bezeichnet. Die aktive Phase der Kampfhandlungen dauerte von 1999 
bis 2000; dann, von 2000 bis 2004, wurde der glimmende Konflikt mit der Er-
richtung der Kontrolle der föderalen Kräfte über das Territorium Tschetscheniens 
beseitigt.

Asylsuchende, die aus Tschetschenien nach Deutschland einreisten, haben bei 
den Bundesrepublik viele Fragen über die politische Verfolgung der tschetsche-
nischen Volkszugehörigen und die Perspektiven der inländischen Flüchtlinge in 
Russland aufgeworfen, die bis hin zu den Bundesgerichten erörtert wurden. 

Im Jahre 2000 gab es 1.025 Asylanträge aus Tschetschenien in Deutschland, 
im Jahr 2001: 1.994237, im Jahr 2002: 2.017, im Jahr 2003: 1.946, im Jahr 2004: 
1.699, im Jahr 2005: 1.023, im Jahr 2006: 639 und im Jahr 2007: 453. Alle hatten 
keine Chance auf Asylanerkennung gemäß Art. 16 a Abs. 2 GG i. V. m. § 51 Abs. 
1 AuslG.

Nach § 51 Abs. 1 AuslG darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgescho-
ben werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, 
Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist. Die Frage, wann Verfol-

236 Asylum claims in industrialized countries, 2007. Statistical Overview on the 18.03.2008. 
UNHCR, 2008, P. 10, http://www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/47daae862.pdf (er-
füllt 15. Januar 2008).

237 Die Zahlen der Asylanträge aus Tschetschenien./ Information ist öffentliche Statistik nach 
Volkszugehörigkeiten. Stand 24.01.2008. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Refe-
rat 224.

http://www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/47daae862.pdf
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gungsmaßnahmen den Charakter politischer Verfolgung aufweisen, ist daher im 
Rahmen der Prüfung der Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG in gleicher Weise 
zu beurteilen wie nach Art. 16 a Abs. 1 GG238. § 51 Abs. 1 AuslG unterscheidet 
sich dabei lediglich dadurch von Art. 16 a Abs. 1 GG, dass dessen Voraussetzun-
gen auch dann erfüllt sind, wenn ein Asylanspruch aus Art. 16 a Abs. 1 GG trotz 
drohender politischer Verfolgung – etwa auf Grund der Drittstaatenregelung des 
§ 26 a Abs. 1 AsylVfG – ausgeschlossen ist. Denn die Beantwortung der Frage, 
ob ein Tschetschene nach den Maßstäben des in der Bundesrepublik Deutschland 
geltenden nationalen und internationalen Rechts dann vor politischer Verfolgung 
hinreichend sicher ist, wenn er sich in hierfür in Betracht kommenden Teilen der 
Russischen Föderation niederlässt, obliegt ausschließlich den zuständigen deut-
schen Amtsträgern.

Politische Verfolgung ist deshalb grds. staatliche Verfolgung. Verfolgungs-
handlungen Dritter stellen nur dann einen Asylgrund dar, wenn der Staat für sol-
che Handlungen verantwortlich ist, etwa weil die Verfolgungsmaßnahmen seine 
Unterstützung oder einvernehmliche Duldung finden oder der Staat nicht bereit ist 
oder sich nicht in der Lage sieht, die ihm an sich verfügbaren Mittel im konkreten 
Fall gegenüber den Verfolgungsmaßnahmen Dritter zum Schutz der Betroffenen 
einzusetzen (sog. mittelbare staatliche Verfolgung).239

Eine Verfolgung ist dann eine politische, wenn sie dem Einzelnen in Anknüp-
fung an asylerhebliche Merkmale – seine politische Überzeugung, seine religiöse 
Grundentscheidung oder sonstige für ihn unverfügbare Merkmale, die sein Anders-
sein prägen – gezielt Rechtsverletzungen zufügt, die ihn ihrer Intensität nach aus 
der übergreifenden Friedensordnung der staatlichen Einheit ausgrenzen.240

So hält der 11. Senat des Bayerischen VGH an seiner bereits in der Entschei-
dung vom 31.01.2005 vertretenen Auffassung fest, auf die insoweit Bezug genom-
men wird, dass tschetschenischen Volkszugehörigen jedenfalls außerhalb Tschet-
scheniens, Inguschetiens, Kabardino-Balkariens und der Regionen Krasnodar und 
Stawropol grds. eine inländische Fluchtalternative innerhalb der Russischen Föde-
ration zur Verfügung steht. 241.

Das Bestehen einer inländischen Fluchtalternative hat nach der Rechtspre-
chung des BVerfG und des BVerwG zur Voraussetzung, dass der Betroffene dort 
vor politischer Verfolgung hinreichend sicher sein muss und ihm dort auch kei-
ne anderen Gefahren und Nachteile drohen dürfen, die nach ihrer Intensität und 
Schwere einer asylrechtserheblichen Rechtsgutbeeinträchtigung aus politischen 

238 BVerwG, Beschluss vom 13.08.1990, Az.: 9 B 100/99, NVwZ-RR 1991, S. 215; 25. Kam-
mer des VGH Düsseldorf, Urteil vom 21.05.2003, Az: 25 K 7010/01.A, § 20, 21.

239 25. Kammer des VG Düsseldorf, Urteil vom 21.05.2003, Az: 25 K 7010/01.A, § 20.
240 BVerfG, Beschluss vom 10. Juli 1989, Az.: 2 BvR 502/86.
241 11. Senat des Bayerischen VGH, Urteil vom 24.04.2007, Az:11 B 03.30133, § 34-36.
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Gründen gleichkommen, sofern diese existenzielle Gefährdung am Herkunftsort 
so nicht bestünde242. Zu fragen ist bezogen auf tschetschenische Volkszugehörige 
aus der Russischen Föderation, ob die Existenz am Ort der Fluchtalternative auch 
ohne förmliche Gewährung eines Aufenthaltsrechts und ohne Inanspruchnahme 
staatlicher Sozialleistungen in zumutbarer Weise gesichert werden kann. 

Obwohl der Krieg in Tschetschenien von offizieller Seite gegen „Terroristen“ 
geführt wurde und mehr und mehr die Kennzeichen eines Guerillakrieges annahm 
und die Auseinandersetzungen im tschetschenischen Kampfgebiet von beiden Sei-
ten brutal und unter Außerachtlassung elementarer Menschenrechte geführt wur-
den, bestehen aber keine beachtlichen Anhaltspunkte dafür, dass nunmehr  jeder 
Tschetschene allein wegen seiner Volkszugehörigkeit außerhalb des Territoriums 
der Republik Tschetschenien derart intensiv verfolgt wurde und wird, dass er in eine 
ausweglose Lage geriete. Eine neue Qualität des Umgangs des russischen Staates 
mit tschetschenischen Volkszugehörigen, welche nicht direkt – vor  allem auf dem 
Gebiet Tschetscheniens – in die Auseinandersetzungen verwickelt waren, ist vor 
den deutschen Gerichten nicht erkennbar geworden. Die dort beschriebenen Dis-
kriminierungen, Benachteiligungen und behördlichen  Behinderungen sind zum 
einem zumindest nicht für die gesamte Russische Föderation belegt, zum anderen 
stellen sie im Hinblick auf die Intensität von Maßnahmen zwar Diskriminierun-
gen dar, belegen aber keine ausweglose Lage aller Tschetschenen in der Russischen 
Föderation. „Kaukasier“ und insbesondere Tschetschenen werden sicher mit den 
oben beschriebenen sicherheitsbehördlichen Maßnahmen weiter rechnen müssen, 
für die Entwicklung zu einer Gruppenverfolgung tschetschenischer Volkszuge-
höriger in der gesamten Russischen Föderation gibt es aber keine überzeugenden 
Hinweise. Für ein derartiges Vorgehen des russischen Staates gegen Tausende von 
tschetschenischen Flüchtlingen und Tausende von jeher außerhalb Tschetscheniens 
in der übrigen Russischen Föderation lebende Tschetschenen gibt es auch keinen 
einsehbaren Grund, denn egal, ob die Absichten des russischen Staates dahinter 
stehen mögen, Tschetschenien wieder unter Kontrolle zu bringen, würde ein Vorge-
hen gegen Tschetschenen, welche nicht direkt in Tschetschenien kämpfen oder ge-
kämpft haben und auch nicht außerhalb Tschetscheniens Anschläge verüben oder 
sich sonst wie besonders für die tschetschenische Sache engagieren, den russischen 
Staat diesem Ziel nicht näher bringen. Im Gegenteil, die Russische Föderation sähe 
sich dann einem nochmals verstärkten internationalen Druck ausgesetzt und trüge 
zudem das Risiko, dass die Auseinandersetzung großflächig in die Russische Föde-
ration getragen würde, ohne dass dem Vorteile in Richtung auf eine „Befriedung“ 
Tschetscheniens gegenüberstünden.

242 BVerfG vom 10.07.1989, BVerfGE 80, 315 ff; BVerwG vom 15.5.1990; BVerwGE 85, 139 ff.
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Ob bezogen auf das Territorium von Tschetschenien das Vorliegen der ge-
nannten Voraussetzungen für die Annahme einer „regionalen Gruppenverfolgung“ 
anzunehmen ist, bleibt offen. Selbst wenn man den in der Rechtsprechung für die 
Fälle der so genannten  Vorverfolgung im Heimatland entwickelten „herabgestuf-
ten“ Prognosemaßstab für die Feststellung einer Rückkehrgefährdung anlegt, steht 
den aus Tschetschenien stammenden Bürgern der Russischen Föderation russischer 
Volkszugehörigkeit, aber auch ethnischen Tschetschenen in anderen Regionen der 
Russischen Föderation eine auch unter wirtschaftlichen Aspekten zumutbare und 
für die Betroffenen tatsächlich erreichbare inländische Fluchtalternative  zur Verfü-
gung, die mit Blick auf den im Flüchtlingsrecht geltenden Grundsatz der Subsidi-
arität des Schutzes vor politischer  Verfolgung im Zufluchtsstaat, hier in der Bun-
desrepublik  Deutschland, einen Anspruch auf Anerkennung als Flüchtling nach § 
60 Abs. 1 AufenthG ausschließt.

Auch die Voraussetzungen für die Feststellung eines Abschiebungshindernis-
ses nach § 60 Abs. 7 S. 1 AufenthG liegen in diesen Fällen nicht vor. Insoweit 
ist, was die Geltendmachung einer Gefährdung durch die allgemeine wirtschaft-
liche Versorgungslage angeht, zusätzlich die vom Bundesgesetzgeber beibehaltene 
Sperrwirkung nach den §§ 60 Abs. 7 S. 2, 60 a AufenthG für die Berücksich-
tigungsfähigkeit von sog. Allgemeingefahren für die Bevölkerung oder auch nur 
Bevölkerungsgruppen im Herkunftsstaat zu beachten. Ob darüber hinausgehen-
de humanitäre Gesichtspunkte, wie sie sich beispielsweise aus den Empfehlungen 
verschiedener Menschenrechtsgruppen ergeben, gegenwärtig auf die Rückführung 
von tschetschenischen Volkszugehörigen in die Russische Föderation zu verzichten, 
zugrunde gelegt werden sollen, hat der  Bundesgesetzgeber nach Maßgabe des Ver-
fassungsrechts in zulässiger Weise den hierfür zuständigen politischen Entschei-
dungsträgern überantwortet.

3.6.4	 Die	neue	Phase	der	Zuwanderung	aus	den	GUS-Staaten

Die vierte	 Phase ist durch Arbeitsmigrationströme und Studierende, die nach 
Deutschland einwandern, bestimmt. Diese Phase der Zuwanderung wird in der 
Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Heute ist Deutschland als Land der For-
schung, Ausbildung und Innovationstechnologien ein Magnet für Studierende, 
Wissenschaftler und Fachkräfte. Jedes Jahr steigt die Finanzierung für Forschung 
und Entwicklung an. Im Rahmen der europäischen Lissabon-Strategien stellt sich 
Deutschland das Ziel, im Jahr 2010 drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die 
Forschungsaufgaben auszugeben. Im Jahr 2008 erhöhten sich im Vergleich mit dem 
Jahr 2005 die Finanzierung der Landwirtschaft und der nachwachsenden Rohstoffe 
auf 151,2 %, die Initiativen von Forschungsorganisationen und Hochschulen auf 
42,3 %, die Innovationen und Rahmenbedingungen auf 39,7 %, die Biotechnologi-
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en auf 28,5 %, die Energienforschung und -technologien auf 22,4 % usw. Insgesamt 
betrug im Jahr 2008 die Summe der geplanten Ausgaben des Bundes für Forschung 
und Entwicklung rund 11155,6 Mio. Euro.243 

Es gibt aber auch berufliche, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Hindernis-
se. Sie betreffen z.B. die Anerkennung des Studienabschlusses des Herkunftslandes 
der Einwanderer in Deutschland, den Vergleich der akademischen Grade, die Ver-
wertbarkeit der Ausbildung, das Finden eines Arbeitsplatzes, den Lebensstandard 
und die individuellen Erfahrungen sowie den Bewährungsdruck, das Verhältnis von 
Berufsqualifikation und Einkommen usw.

Hinzu kommt, dass sich in Deutschland die gegenwärtige Situation bzgl. der 
Anerkennung ausländischer Qualifikationen nach den Bundesländern, der Zuwan-
derungsgruppe und dem Beruf unterscheidet. Auf regionaler Ebene gibt es ver-
schiedene Modelle. Die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben nur 
die Anerkennung von Schulabschlüssen für Spätaussiedler ermöglicht. Die anderen 
Zuwanderungsgruppen müssen Anerkennungsverfahren durchführen. Die Berli-
ner Senatsverwaltung bietet auf Anforderung von Arbeitsagenturen einen behör-
deninternen Anerkennungsservice an. D.h. Behörden können bei der zuständigen 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales Gutachten über Berufsab-
schlüsse aus allen Ländern erhalten. Das Berliner Anerkennungsverfahren kann als 
Modell für andere Bundesländer gelten. 244

Die Anwendung der Anerkennungsinstrumente variiert in den beruflichen Be-
reichen beträchtlich. In den letzten Jahren ist wegen Ärztemangels in vielen Bun-
desländern bei Ärzten, Apothekern, Krankenschwestern die Situation berücksich-
tigt und verbessert worden, bei Ingenieuren, Architekten und Lehrern aber nicht.245 
I.d.R. haben ausländische Juristen keine Aussicht auf vollständige Anerkennung 
ihrer Ausbildung und Berufsqualifikationen. Als Ausnahme wird für Kontingents-
flüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion das Kürzel des Ausbildungsstaates, z.B. 
Jurist (SU) verwendet.246 Insgesamt aber geht es um mehr Komplexität bei der An-
erkennung von akademischen Graden und Titeln. 

243 Kühne, A., Schavans Ehrgeiz. Der Bund gibt immer mehr Geld für Forschung aus – trotz-
dem tut Deutschland nicht genug, Der Tagesspiegel 2008, Nr. 19910.

244 Englmann, B./Müller, M., Brain Waste. Die Anerkennung von ausländischen Qualifikatio-
nen in Deutschland, Augsburg 2007, S. 81 – 89.

245 Koch, K., (BAMF). AG 1 – Anerkennung akademischer Qualifikationen – die Bedeutung 
wirtschaftlicher und sozialer Akzeptanz. Konferenz des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales „Brain Waste. Anerkennung gestaltet“, Berlin 30.06.2009.

246 Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. (Hrsg.): Leitfaden zur Anerkennung ausländischer 
Schul- und Berufsabschlüsse in Schleswig-Holstein, Kiel 2008, S. 43.
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Die gegenwärtige Situation zeigt, dass nur EU-Bürger gemäß Richtlinie 
2005/36/EG247 und Spätaussiedler gemäß § 10 BVFG einen Rechtsanspruch auf 
Anerkennung der beruflichen und akademischen Qualifikation haben. Allgemein 
gibt es keine automatische Anerkennung. Jeder Antrag wird im Einzelfall geprüft248. 
In besonderer Weise trifft es die Mangelberufe, Qualifikationen und die Anerken-
nung von im Ausland erworbenen Bildungs- und Berufsabschlüssen wie auch im 
Ausland gesammelter Berufserfahrungen für Drittstaatsangehörige, denen Aufent-
halt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründe erteilt wurde249. 

Die Zuwanderer aus den GUS-Staaten, außer Spätaussiedler, sind Drittstaats-
angehörige. In diesem Sinn steht die große Frage, wie zukünftig die Anerkennung 
der beruflichen und akademischen Qualifikation von Drittstaatsangehörigen und 
der Zugang zum Arbeitsmarkt in der EU, einschließlich Deutschland, verlaufen 
soll.

Im Jahre 2007 ratifizierte Deutschland die sog. Lissabon-Anerkennungskon-
vention des Europarates250, nach der es verpflichtet ist, die Anerkennung ausländi-
scher Qualifikationen nach den Prinzipien der Gerechtigkeit, Chancengleichheit 
und Transparenz aus allen Regionen der ganzen Welt vorzunehmen. Gemäß Art. 1 
des Übereinkommens ist Anerkennung „eine von einer zuständigen Behörde erteil-
te förmliche Bestätigung des Wertes einer ausländischen Bildungsqualifikation für 
den Zugang zu Bildung- und/oder zur Erwerbstätigkeit“.

Auf europäischer Ebene ist vielen Ländern diese Initiative bekannt. In Finn-
land wurden 1998 gesetzlich „Competence Based Qualifikations“ für die unter-
schiedlichen Qualifikationsstufen geregelt. Seit 2003 gibt es in Dänemark einen 
Akt der Anerkennung ausländischer Qualifikationen (Assessment of Foreign 
Qualifications)251. Die rechtliche Basis der dänischen Gesetzgebung ist die Lissa-
bon Convention. 

Die Anerkennung ausländischer Qualifikationen in Dänemark umfasst fol-
gende Prinzipien: alle akademischen und beruflichen Qualifikationen, die im Aus-
land erworben sind, sollten anerkannt werden (Art. 2), kostenlose Beratung für alle, 

247 Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen vom 7.09.2005, 
Amtsblatt der EU vom 30.09.2005, Nr. L 255/22. 

248 Für manche reglementierte Berufe haben sich die EU/EWR-Staaten auf eine automatische 
Anerkennung im EU-Rahmen geeinigt. Die Regelung gilt für Fachärzte, Tierärzte, Apo-
theker, Architekten.

249 Kühle, P., Flüchtlinge und der deutsche Arbeitsmarkt. Dauernde staatliche Integrationsver-
weigerung, in: Butterwegge, Ch./Hentges, G., Massenmedien, Migration und Integration, 
Wiesbaden 2006, S. 249.

250 Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der 
europäischen Region vom 11.04.1997, ETS 1997, Nr. 165.

251 The Assessment of Foreign Qualifications Act, cf. Consolidation Act Nr. 74 of 24.01.2003, 
http://www.ciriusonline.dk/Default.aspx?ID=3586 (erfüllt 01. Juli 2009).

http://www.ciriusonline.dk/Default.aspx?ID=3586
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die ihre Qualifikation anerkannt haben möchten, die Laufzeit für den Antrag zur 
Anerkennung ausländischer Qualifikation beträgt 4 Wochen (Art. 5 a), Gleichheit, 
Gerechtigkeit und Transparenz, d.h. Bewertungen ausländischer Qualifikationen 
müssen begründet und danach veröffentlicht werden.

Deutschland braucht in der Zukunft mehr Fachkräfte und hochqualifizierte 
Spezialisten. Das muss auch über die zukünftige Zuwanderung abgesichert werden. 
Darin sind sich Wirtschaft und Politik einig.252 Um dies zu gewährleisten, braucht 
Deutschland ein Anerkennungsgesetz, das auf föderaler Ebene allgemeine „gesetz-
liche optimale Voraussetzungen für die berufliche Integration schafft“, die sich ein-
heitlich auf deutsche Staatsangehörige, einschließlich Spätaussiedler, Unionsbürger 
und alle Drittstaatsangehörige erstrecken, die im Ausland Bildungsabschlüsse und 
Qualifikationen erworben haben und diese in einem durch dieses Gesetz geregelten 
Verfahren anerkennen lassen möchten253. 

Ein solches Anerkennungsgesetz könnte die gegenwärtige Rechtsanwen-
dungspraxis auf regionaler Ebene mit unterschiedlichen Rechtsfolgen der akade-
mischen und beruflichen Anerkennung von Unionsbürgern, Spätaussiedlern, Dritt-
staatsangehörigen begrenzen und Art. 3 GG – alle Menschen sind vor dem Gesetz 
gleich – im Bereich der Anerkennungsgesetzgebung verwirklichen.  

252 Wasserhövel, K., Wir brauchen qualifizierte Fachkräfte, CLAVIS 2008, Nr. 2, S. 8 – 10, vgl. 
ZWH (Hrsg.): Abschlussbericht zur Arbeit des Netzwerks „Integration durch Qualifizie-
rung“, Bonn 2009, S. 38 ff.

253 Scholz, O., Eckpunktes des BMAS für ein Gesetz zur Anerkennung ausländischer Qualifi-
kationen, CLAVIS 2009, Nr. 2, S. 5.
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4	 Zuwanderung	und	Integration	aus	der	Sicht	der	
politischen	Parteien	Deutschlands	

Dieses Dissertationskapitel untersucht auf der Grundlage der politischen Aus-
gangslage die Zuwanderungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland und zieht 
moderne verfassungsrechtliche Standpunkte der Einbürgerung und Integrationsre-
gulierung zu ihrer Beurteilung heran. 

Bei den Strategien und Taktiken der Zuwanderungsgesetzgebung geht es aus 
politischer und rechtlicher Sicht um die Festlegung von Aufnahmevoraussetzungen 
für Einwanderer, um die Verwirklichung der rechtlichen Ordnung aus dem EU-
Recht, um den Status der Zuwanderer und schließlich um die Voraussetzungen 
der Einbürgerung. Aus sozialökonomischer Sicht geht es darum, wie die Zuwan-
derungsgesetzgebung und ihre Praxis von der Gesellschaft aufgenommen wird und 
wie viel die Steuerung der Migrations- und Integrationspolitik kostet.254.

Forschungsgegenstand des vorliegenden Kapitels ist die Analyse der politischen 
Positionen der Parteien Deutschlands im Hinblick auf die Erarbeitung von Kon-
zeptionen und Strategien einer deutschen Einwanderungspolitik. Die politische 
Konzeption für die Zuwanderungsgesetzgebung Deutschlands ist das Produkt dif-
ferenzierter Interessen der Parteien, der Regierung, des Parlaments, der Verbände, 
der Gesellschaft usw.255. In dem Kapitel ist zu untersuchen, wie die rechtlichen und 
politischen Grenzen die Positionen der politischen Parteien Deutschlands in in-
nenpolitischer Hinsicht determinieren und wie diese Interessen im politischen Dis-
kurs artikuliert und in Gestalt spezifischer gesellschaftlicher Interessen umgesetzt 
werden.

Regierung und Parlament Deutschlands sind in großer Sorge über folgende Be-
dingungen. In der Bundesrepublik gibt es eine große Gruppe der hier lebenden 
Zuwanderer, die seit länger Zeit in Deutschland wohnen und immer noch nicht 

254 Wollenschläger, M., Konzeption für eine Zu-Einwanderungsgesetzgebung für die Bundesre-
publik Deutschlands, ZRP 2001, S. 459.

255 Vgl. Green, S., Zwischen Kontinuität und Wandel: Migrations- und Staatsangehörigkeits-
politik, in: Schmidt, M.G./Zohlnhöfer, R., Regieren in der Bundesrepublik Deutschland. 
Innen- und Außenpolitik seit 1949, 1. Auflage, Wiesbaden 2006, S. 118.
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deutsch sprechen; sie haben kein Interesse am Zuwanderungsland und ihr vorherr-
schendes Verhalten spricht gegen die Integrationsinitiativen der deutschen Behör-
den. Ganz deutlich wird dies am Beispiel einer großen Zahl der türkischen Ein-
wanderer. Andererseits bleibt das Spannungsverhältnis zwischen den Einwanderern 
und den Deutschen in der Gesellschaft bestehen. 

Im Jahr 2007 waren 377 Körperverletzungen, 3 gefährliche Eingriffe in den 
Bahn-, Luft- Straßenbahnverkehr, 5 Raubfälle, 1 Erpressung, 3 Widerstandsde-
likte aus politisch rechts motivierten Gewalttaten mit extremistischem und frem-
denfeindlichem Hintergrund zu verzeichnen. Im Jahren 2007 gab es in Bayern: 82 
(47)256 Rechtsverletzungen mit extremistischem Hintergrund, in Hessen: 29 (28) in 
Mecklenburg-Vorpommern: 33 (27), in Berlin: 47 (102), in Nordrhein-Westfalen: 
122 (145), in Niedersachsen: 110 (138), Sachsen-Anhalt: 87 (111), in Baden Würt-
temberg: 78 (99), in Hessen: 29 (28), in Schleswig-Holstein: 59 (65), in Thüringen: 
61 (55), in Brandenburg: 93 (90)257, in Bremen: 16 (2), in Saarland: 12 (8), in Ham-
burg: 122 (129)258. Die Zahlen steigen in einigen Länden weiter an. Dafür ist die 
Stärkung der extremen Parteien und die Übernahme ihrer Hauptthemen auch eine 
der Ursachen.

Das wesentliche erkenntnisleitende Interesse des Kapitels besteht darin, die Migra-
tionspolitiken der deutschen Bundesparteien und der extremen Parteien inhaltlich 
zu analysieren, um bevölkerungspolitisch relevante Elemente herauszufiltern. 

Aus den Informationen und Parteiprogrammen der Bundesparteien lässt sich 
die Zukunft der deutschen Zuwanderungspolitik ableiten.

4.1	 Die	Migrationspolitik	der	CDU/CSU

Die CDU/CSU259 war die erste Partei, die in ihren Grundsatzprogrammen die 
Freizügigkeit im Gebiet der EU für EU-Bürger und die Ablehnung der Doppel-

256 In den Klammern sind die Daten von 2006. 
257 Im Jahr 2008 wird als besonders aktive Plattform für Rechtsextremismus die „Islamische 

Gemeinschaft Potsdam“ genannt. Zitiert nach: Das Bundesamt für Verfassungsschutz 
(Hrsg.): Verfassungsschutz gegen Rechtsextremismus, Bericht, Bonn 2008, http://www.
verfassungsschutz.de/de/publikationen/pb_rechtsextremismus/broschuere_2_0807_vs_ge-
gen_rechtsextrem/ (erfüllt 31. März 2009).

258 Die Zahlen basieren auf Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA), Verfassungsschutzbe-
richt, Berlin 2007,  S. 34 – 38 , http://www.verfassungsschutz.de/download/de/publikatio-
nen/verfassungsschutzbericht/vsbericht_2007/vsbericht_2007.pdf (erfüllt 15. März 2008).

259 Alle Information aus der Homepage der CDU/CSU, http://www.cducsu.de, (erfüllt 16. 
März 2008).

http://www.verfassungsschutz.de/de/publikationen/pb_rechtsextremismus/broschuere_2_0807_vs_gegen_rechtsextrem/
http://www.verfassungsschutz.de/de/publikationen/pb_rechtsextremismus/broschuere_2_0807_vs_gegen_rechtsextrem/
http://www.verfassungsschutz.de/de/publikationen/pb_rechtsextremismus/broschuere_2_0807_vs_gegen_rechtsextrem/
http://www.verfassungsschutz.de/download/de/publikationen/verfassungsschutzbericht/vsbericht_2007/vsbericht_2007.pdf
http://www.verfassungsschutz.de/download/de/publikationen/verfassungsschutzbericht/vsbericht_2007/vsbericht_2007.pdf
http://www.cducsu.de
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staatsbürgerschaft260 sowie die Aufnahme von Hochqualifizierten261 festschrieb. Sie 
befasste sich mit der Zuwanderung auf Grund humanitärer Verpflichtungen262 und 
rief die ethnischen Deutschen in ihre Heimat zurück.

Die Aufnahme der Aussiedler und Spätaussiedler betrachtete die Union als 
ihre historische Verantwortung und nationale Pflicht. Die Aus- und Spätaussied-
ler deutscher Volkszugehörigkeit haben eine große Rolle für die Bundesrepub-
lik Deutschland gespielt.263 Der damalige Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende 
Helmut Kohl sagte bei der Vorstellung des Programms zur Aussiedlerpolitik der 
Bundesregierung am 31.08.1988 vor der Bundespresskonferenz, dass „ die Aussied-
ler Deutsche sind, die bis heute besonders schwer unter den Folgen des Zweiten 
Weltkrieges leiden… Unsere neuen Mitbürger aus den Aussiedlungsgebieten sind 
ein Gewinn für unser Land und unsere Gesellschaft und das nicht nur unter demo-
grafischen Gesichtspunkten. Es muss für uns selbstverständlich sein, den Aussied-
lern eine neue Heimat zu geben…“264 Die CDU lädt alle, die zum deutschen Volk 
gehören nach Deutschland ein. Das ist ein Grund dafür, warum viele Spätaussiedler 
die CDU/CSU wählen. 

Bei der Frage nach der Akzeptanz ausländischer Hochqualifizierter als Ein-
wanderer orientiert sich die CDU/CSU „am Integrations- und Identitätsprinzip, 
das die Bewahrung der Identität der deutschen Gesellschaft und die Integrations-
fähigkeit der Migranten in den Mittelpunkt stellt. Die Hochqualifizierten wurden 
nicht als Gefahr für die deutsche Identität und den damit verbundenen homogenen 
Charakter der deutschen Gesellschaft eingestuft, da ihre Aussichten auf eine erfolg-
reiche Integration hoch eingeschätzt wurden“.265 Als hochqualifizierte Fachkräfte 
definierte die CDU Wissenschaftler, Künstler, Sportler und besonders ausländische 
Absolventen deutscher Hochschulen266.

Während der jahrzehntelangen Diskussionen über das Kindernachzugsalter im 
Zuwanderungsgesetz hielt die CDU/CSU gegen die Initiativen von Bündnis90/
Die Grünen und der Linken an einer radikalen Absenkung auf 16 Jahre fest.

260 CDU, Grundsatzprogramm, Freiheit in Verantwortung, Hamburg 1994.
261 CDU/CSU, Deutschlands Chancen nutzen. Wachstum. Arbeit. Sicherheit. Berlin 2005. 

http://www.regierungsprogramm.cdu.de/download/regierungsprogramm-05-09-cducsu.pdf.
262 CDU, Grundsatzprogramm, Zuwanderung steuern und begrenzen. Integration fördern. 

Beschluss der CDU, Berlin 2001.
263 CDU, Grundsatzprogramm, Freiheit in Verantwortung, Hamburg 1994.
264 Zitiert nach Blahusch F., Zuwanderer und Fremde in Deutschland. Eine Einführung für 

soziale Berufe, Freiburg 1992, S. 188.
265 Tietze, K., Migration von Hochqualifizierten im Kontext der Entwicklung der Einwande-

rungskonzepte deutscher Partei, in: Hunger, U./Aybek, C./Ette, A./Michalowski, I., Mi-
grations- und Integrationsprozesse in Europa. Vergemeinschaftung oder nationalstaatliche 
Lösungswege, Wiesbaden 2008, S. 38.

266 CDU, Zuwanderung steuern und begrenzen. Integration fördern. Beschluss vom Bundes-
ausschusses, Berlin 2001.

http://www.regierungsprogramm.cdu.de/download/regierungsprogramm-05-09-cducsu.pdf.
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Im Regierungsprogramm von 2002 bestimmte die CDU/CSU: „Deutschland 
muss Zuwanderung stärker steuern und begrenzen als bisher. Zuwanderung kann 
kein Ausweg aus den demografischen Veränderungen in Deutschland sein. Wir er-
teilen einer Ausweitung der Zuwanderung aus Drittstaaten eine klare Absage, denn 
sie würde die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft überfordern. Verstärkte 
Zuwanderung würde den inneren Frieden gefährden und radikalen Kräften Vor-
schub leisten.“267 

Die CDU/CSU tritt für die Förderung der Rückkehr von Assimilationswil-
ligen, die Verstärkung des Integrationsprozesses in die deutsche Gesellschaft, die 
Ablehnung der Massenzuwanderung und die Begrenzung der Asylförderung ein. 
Die Steuerung der Migrationspolitik soll nach Ansicht der Union auf eine erhöhte 
Integration gerichtet sein, gleiches gilt für ausländische Studenten und Hochqua-
lifizierte.

Zusätzlich betont die CDU/CSU, dass Deutschland ein „Vaterland“ mit 
„weltoffenem Patriotismus“ bleiben muss. Dazu spricht sie sich gegen „Parallel-
gesellschaften“ in Deutschland aus. Heftige Begriffe wie „demokratisches Natio-
nalbewusstsein“, „nationale Identität“ und „kulturelle Identität“ sowie „christlich 
geprägte Wertegrundlagen“ tauchen in dem Zuwanderungskonzept der CDU bis 
heute auf.268

Die CDU/CSU-Fraktion ist im Europäischen Parlament mit den Mindest-
normen für das Verfahren in den EU- Mitgliedstaaten zur Zuerkennung oder Ab-
erkennung der Flüchtlingseigenschaft, dem Recht auf Familienzusammenführung, 
den Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines 
Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewo-
genen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den 
Folgen dieser Aufnahme in den EU Staaten verbunden sind, beschäftigt269.

4.2	 Die	Migrationspolitik	der	SPD

Der erste Schritt zur Einwanderungsproblematik war 1997 ein Antrag der SPD 
zur Vorlage eines Gesetzes, in dem Deutschland die Verantwortung für die Migra-

267 CDU/CSU, Regierungsprogramm Leistung und Sicherheit. Zeit für Taten, Berlin 2002.
268 CDU, Freie Menschen. Starkes Land. Vertrag für eine sichere Zukunft. Beschlüsse des 14. 

Parteitages der CDU Deutschlands vom 02. – 04.12.2001, Dresden 2001.
269 Asyl- und Einwanderungspolitik in der Europäischen Union. Homepage der CDU/CSU-

Gruppe in Europäischen Parlament, http://www.cducsu.eu/content/view/33/3/ (erfüllt 17. 
Juli 2008).

http://www.cducsu.eu/content/view/33/3/
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tion im Bereich des „wirtschaftlich motivierten Zuzugs“ übernahm.270 Die Vorlage 
des Gesetzes begründete sie unter anderem mit der Feststellung: „Zuwanderung 
kann dort politisch gestaltet, gesteuert und begrenzt werden, wo es den Erforder-
nissen des Arbeitsmarktes und der demografischen Entwicklung der Bundesrepu-
blik Deutschland entspricht“271. Danach stellte die SPD fest, dass Deutschland zur 
Sicherung und Aufrechterhaltung der sozialen Systeme Deutschlands auf weitere 
Einwanderung angewiesen ist. Damit verknüpft forderte sie die leichte Anerken-
nung von Qualifikationen, die im Ausland erworben wurden, das aktive und pas-
sive Wahlrecht für kommunale Parlamente für Nicht-EU-BürgerInnen272 und den 
Nachzug von Kindern bis zum 12. Lebensjahr.273 

Am 06.07.2001 beschloss die SPD ein Eckpunkte-Programm unter dem Titel 
„Neue Politik der Zuwanderung: Steuerung, Integration, innerer Friede“ und trat 
für Integrationsleistungen und verpflichtenden Sprachunterricht, Beschränkung 
des Familiennachzugs auf die Partner, Eltern, Kinder sowie die Unterscheidung von 
drei Gruppen der Arbeitsmigranten ein274.

Im neuen Programm vom 28.10.2007 besteht die SPD auf der Losung 
„Deutschland ist Einwanderungsland. Einwanderung verlangt Integration. Sie ist 
eine gemeinsame Anstrengung. Daher verlangt Integration faire Chancen, aber 
auch klare Regeln“.275

Heute richten sich die Bemühungen der SPD auf die Ablehnung von grö-
ßeren Maßgaben der Arbeitslosigkeit und Armut der Einwanderer, die Verbesse-
rung der Bildungschancen und der Chancen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt 
für jugendliche Ausländer, die Beseitigung von Einwandererghettos, in denen sich 
Bewohner mit Migrationshintergrund und hohem Integrationsbedarf, niedrigem 
Einkommen, geringer Bildung und geringeren Lebenschancen auf engem Raum 
konzentrieren, die Schaffung pflichtiger Sprach- und Integrationskurse für Väter 
analog den speziellen Kurs-Konzepten „Mama lernt Deutsch“. Dazu will die SPD 

270 SPD, Antrag zur Vorlage eines Gesetzes zur Steuerung der Zuwanderung und Förderung 
der Integration, 23.04.1997.

271 Ebd. 
272 SPD, Bezirk Hessen Süd. Die Entwürfe für ein neues ZuwanderungsG, Vorstand der SPD, 

Referat Parteiorganisation, Berlin 2001, S. 249 – 251.
273 SPD, Beschluss Leitlinien für eine moderne Einwanderungspolitik vom 19. – 21.11.2001, 

http://www.spd.de/show/1682209/211101_beschlussbuch_bpt_Nuernberg.pdf (erfüllt 24. 
März 2008).

274 SPD-Bundestagsfraktion. Die neue Politik der Zuwanderung: Steuerung, Integration, in-
nerer Friede, Eckpunktepapier vom 06.07.2001, Berlin 2001. 

275 § 24 Hamburger Grundsatzprogramm der SPD. Kurzfassung. Beschlossen am 28.10.2007, 
http://www.spd.de/show/1736866/hamburger_programm_kurz.pdf (erfüllt 19. März 
2008).

http://www.spd.de/show/1682209/211101_beschlussbuch_bpt_Nuernberg.pdf
http://www.spd.de/show/1736866/hamburger_programm_kurz.pdf
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die Medien als Integrationsvorreiter gewinnen und den Dialog mit Ausländerverei-
nen und –verbänden intensivieren.276

Im Jahr 2009 hat die SPD ein Eckpunktepapier für eine kohärente Migrations-
politik in Deutschland und Europa verabschiedet, welches die folgenden Grundsät-
ze umfasst:  Unterstützung der EU-Blau Card- Initiativen, Ergänzung des Punk-
tesystems für die Auswahl von hochqualifizierten Zuwanderern, die Behandlung 
von irregulärer Migration unter Berücksichtigung humanitärer und asylrechtlicher 
Aspekte, Anerkennung von Berufs- und Hochschulabschlüssen, einschließlich die 
weitere Entwicklung der Datenbank ANABIN (Anerkennung und Bewertung aus-
ländischer Bildungsnachweise).277

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich das Migrationmodell und die Zu-
wanderungspolitik der SPD und der CDU/CSU in den letzten Jahren sehr ähn-
lich waren. Heute hat die SPD im Gegensatz zu CDU/CSU ein innovativeres 
und freundlicheres Migrationsmodell bzgl. der Anerkennung von Kompetenz und 
Leistungen der Migranten und Migrantinnen. Obwohl SPD und CDU/CSU de-
taillierte Politikvorstellungen zur Zuwanderung in ihr Wahlprogramm aufgenom-
men haben, verfügen sie aber über die gleiche Konzeption – die Ablehnung einer 
Zwangsassimilation, die Unterstützung der kulturellen, ethnischen und religiösen 
Mehrheit innerhalb der Bundesrepublik, die Förderung der Rückkehr von Assimi-
lationsunwilligen usw. 

4.3	 Die	Migrationspolitik	der	FDP	

Die FDP befasste sich erst spät mit der Einwanderungsproblematik. Erstmalig 
betrachtete die FDP die Bundesrepublik Deutschland als Einwanderungsland in 
ihrem Wahlprogramm von 2002.278 Sie war darum bemüht, „die Zuwanderung ins-
gesamt wirksam zu steuern und zu begrenzen“ und hob hervor, dass sich „Asylan-
tragstellung und Arbeitsmarktzuwanderung gegenseitig ausschließen (Zwei-Türen-
Modell)“279, d.h. ein abgelehnter Asylbewerber darf sich innerhalb einer bestimm-
ten Frist nicht als Arbeitsmigrant bewerben“. 

276 SPD, Leitlinien zur Integrationspolitik „Faire Chancen, klare Regeln“. Stand 11.06.2006, 
http://www.spd.de/show/1751510/110706_SPD_Aktuell_Integration.pdf (erfüllt 19. 
März 2008).

277 SPD, Eckpunkte für eine kohärente Migrationspolitik in Deutschland und Europa, Berlin 
2009, Nr. 5, S. 37 ff.

278 FDP. Bürgerprogramm 2002, Mannheim, 10. – 11.05.2002. 
279 FDP. Beschluss. Deutschland braucht jetzt ein Zuwanderungssteuerungs- und Integrati-

onsgesetz, 16. – 18.05.2003, http://admin.54.parteitag.fdp.de/uploads/412/B-D2Zuwan-
de-rung.pdf, (erfüllt 21. März 2008).

http://www.spd.de/show/1751510/110706_SPD_Aktuell_Integration.pdf
http://www.spd.de/show/1751510/110706_SPD_Aktuell_Integration.pdf
http://www.spd.de/show/1751510/110706_SPD_Aktuell_Integration.pdf
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Lange Zeit war die FDP davon ausgegangen, dass der deutsche Pass Gewähr 
für die Integration ist und die Integration von allein geschehe. „Zuwanderer müssen 
die Kosten ihrer persönlichen Integration selbst tragen“ und „die Integration von 
Ausländern und Menschen mit Migrationshintergrund ist eine Querschnittaufga-
be, welche von der Gesellschaft und den Bundes-, Landes- und Kommunalbehör-
den zusammen mit den Ausländerorganisationen wahrzunehmen ist“.280 

Heute macht die FDP deutlich, dass der Aufenthalt im Zuwanderungsland 
nicht nur mit Rechten, sondern auch mit Pflichten verbunden ist. „Fordern und 
fördern, diese Grundprinzipien moderner Zuwanderungs- und Integrationspolitik 
gelten. Die Politik muss Angebote schaffen und auch die deutschen Unternehmen, 
Organisationen und Bürger sollten auf die Einwanderer zugehen“281.

In den Beschlüssen vom 22.10.2001 und vom 17.09.2007 fordert die FDP, die 
Anstrengungen zur Integration der Einwanderer zu erhöhen. Schlüssel dafür sind 
„die deutsche Sprache und Kenntnisse über die wirtschaftlichen und politischen 
Verhältnisse sowie über die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialordnung der Bundes-
republik Deutschland“282. 

Die FDP tritt für Sanktionen zur Begrenzung von Sozialleistungen, die Ver-
weigerung eines Daueraufenthaltsrechts und den Abbruch eines Aufenthaltsrechts, 
wenn jemand nicht an einem Sprach- oder Integrationskurs teilnimmt, ein. Dazu 
will die FDP den Kindernachzug nichtleiblicher Kinder bis zum 12. Lebensjahr 
begrenzen283.

Im neuen Grundsatzprogramm von 2009 „Mehr Mut. Mehr Mensch. Mehr 
FDP“ bemüht sich die FDP, „konsequent die soziale Ungleichheit in Bildungsfra-
gen zu beseitigen und Chancengleichheit am Start herzustellen“, „Die Kinder sind 
so früh wie möglich zu fördern, denn dies ist der beste Weg zur Integration“, das 
verlangt eine „systematische Sprachförderung vom Kindergarten über die Schule 
bis hin zur beruflichen Bildung“.

280 FDP. Entwurf eines Gesetzes zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur 
Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zu-
wanderungssteuerungs- und Integrationsgesetz – ZuwStlG) vom 11.03.2003. Drucks. 
15/538, http://www.fdp-bundespartei.de/files/593/Zuwanderung_GE_2003.pdf, (erfüllt 
22. März 2008).

281 FDP. Beschluss Eine zukunftsorientierte Integration von Migranten macht Deutschland 
erfolgreich vom 17.09.2007, http://www.liberale.de/files/653/BuVo-Integration.pdf, (er-
füllt 22. März 2008).

282 FDP. Beschluss. Forderungen zum Verfahren und zum Inhalt eines Einwanderungsgesetzes 
vom 22.10.2001, http://www.fdp-bundespartei.de/files/1410/EinwanderungBuVo-2001.
pdf, (erfüllt 25 März 2008).

283 FDP. Die Meinung von Stadler, M., http://www.max-stadler.de/meldung.php?id=6818&ta
g=Positionen&BackURL=/freierubrik1.php, (erfüllt 25. März 2008).

http://www.fdp-bundespartei.de/files/593/Zuwanderung_GE_2003.pdf
http://www.liberale.de/files/653/BuVo-Integration.pdf
http://www.fdp-bundespartei.de/files/1410/EinwanderungBuVo-2001.pdf
http://www.fdp-bundespartei.de/files/1410/EinwanderungBuVo-2001.pdf
http://www.max-stadler.de/meldung.php?id=6818&tag=Positionen&BackURL=/freierubrik1.ph
http://www.max-stadler.de/meldung.php?id=6818&tag=Positionen&BackURL=/freierubrik1.ph
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4.4	 Die	Migrationspolitik	von	Bündnis90/Die	Grünen	

Die Grünen haben sich schon früh mit Migrationspolitik beschäftigt. In ihrem 
Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Rechte von Einwanderern und Einwan-
derinnen definierten sie die Begriffe „Einwanderer (diese sind keine Angehörigen 
von EU- oder EWR-Staaten, jedoch werden Spätaussiedler miteinbezogen)“284 und 
„Einwanderung als dauerhafter Aufenthalt“285 „Der Familiennachzug ist anzuwen-
den beim Nachzug auch nichtehelicher und gleichgeschlechtlicher Lebenspartner 
von Verwandten in absteigender Linie bis zum 21. Lebensjahr und nichtleiblicher 
Kinder bis zum 21. Lebensjahr“286. Im Beschluss vom 09. – 11.03.2001 wird „die 
Bundesrepublik Deutschland als ein Einwanderungsland“ bezeichnet und aufge-
fordert, die  Integration der hier lebenden Immigranten zu fördern287. Integration 
ist ein „Prozess zu einem Leben im geltenden rechtlichen Rahmen, mit sozialer 
Chancengleichheit und kultureller Selbstbestimmung“288.

Am 13.11.2000 beschloss Bündnis90/Die Grünen ein „Drei-Säulen-Modell289 
der Zuwanderung. Das Modell umfasst drei verschiedene Gruppen: die Zuwande-
rer aus wirtschaftlichen Gründen, aus politischen oder humanitären Gründen auf 
der Basis gesetzlicher Ansprüche (z.B. Asyl, Familiennachzug oder im Rahmen der 
EU-Freizügigkeit). 

Bündnis90/Die Grünen stehen seit vielen Jahren klar zur Integration der 
Einwanderer. Sie setzen sich besonderes für „die Fortbildung von Migranten und 
Migrantinnen und Deutschen mit Migrationshintergrund“, „die sprachliche Inte-
gration der Kinder als eine Schlüsselaufgabe der Integrationspolitik“, „die Achtung 
der Menschenwürde, Toleranz, Respekt, Gewaltfreiheit, Gleichberechtigung als 
Grundvoraussetzungen des Zusammenlebens“, „geöffnete Türen für Migrantin-
nen und Migranten“, erleichterte Einbürgerung und die großzügige Vergabe der 
doppelten Staatsbürgerschaft, die Verbesserung der Qualität des Integrations- und 
Sprachkurses, Antidiskriminierung und Chancengerechtigkeit sowie die „Beseiti-

284 § 2 Abs. 1 des Entwurfes des Einwanderungsgesetzes von Bündnis 90/Die Grünen-Bun-
desfraktion, in: BT-Drucks., 13/7417 vom 09.04.1997.

285 Ebd., § 2 Abs. 2.
286 Ebd., § 2 Abs. 4 und § 4 Abs. 2.
287 Bündnis 90/Die Grünen, Beschluss Grüne Einwanderungspolitik: Kultureller Pluralismus 

und Integration, Stuttgart 2001.
288 Grundsatzprogramme von Bündnis 90/Die Grünen „Einer für Alle“ von 2005, http://www.

gruene.de (erfüllt 27 März 2008).
289 Bündnis 90/Die Grünen. Multikulturelle Demokratie. Grüne Einwanderungspolitik: Kul-

tureller Pluralismus und Integration, Beschluss des Parteirates vom 13.11.2000, Berlin 
2000, S. 2.

http://www.gruene.de
http://www.gruene.de
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gung von Fluchtursachen“ ein290. In ihrem Grundsatzprogramm propagieren Bünd-
nis90/Die Grünen eine Zuwanderungs- und Integrationspolitik nach dem Prinzip 
„Vielfalt ist die Zukunft Deutschlands“291.

4.5	 Die	Migrationspolitik	der	Linken

Relativ früh interessierte sich die Linke292 für die Zuwanderungsproblematik. Im 
Antrag „Einwanderung und Flüchtlingsschutz“ stellt die Linke „das individuelle 
Interesse der Menschen an Einwanderung in die Bundesrepublik Deutschlands…
in den Mittelpunkt“.293 In Bezug auf den Familien- und Kindernachzug und das 
Asyl geht die Linke weiter als die anderen Parteien. „Der Kindernachzug muss 
… für alle Aufenthaltstitel generell bis zum 18. Lebensjahr des Kindes möglich 
sein“294. Das Grundrecht auf Asyl darf nicht abgeschafft werden. Dabei unterstützt 
die Linke „den Versuch, an die frühere Breite der Bewegung für offene Grenzen an-
zuknüpfen und Flüchtlingsinitiativen und MigrantenInnengruppen für den Protest 
gegen die zunehmende Ausgrenzung zu gewinnen“295.

Die Leitlinien ihrer heutigen Einwanderungs- und Integrationspolitik296 um-
fassen folgende Elemente: die Möglichkeit des Familiennachzugs für Kinder, Le-
benspartnerinnen und Familienangehörige zweiten Grades, zu denen enge Bindun-
gen bestehen, transparente und vereinfachte Regelungen zu den unterschiedlichen 
Aufenthaltstiteln und den mit ihnen verbundenen Rechten, aktives und passives 
Wahlrecht für alle, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, gleiche 
Rechte beim Zugang zum Arbeitsmarkt, die deutsche Staatsbürgerschaft für alle 
Kinder, die in der Bundesrepublik geboren werden und deren Eltern ihren Lebens-
mittelpunkt in Deutschland haben, doppelte Staatsbürgerschaft nicht nur im Aus-
nahmefall. Die Linke steht seit vielen Jahren klar zur Erleichterung der Einbürge-

290 Multikulturelle Demokratie. Einwanderungspolitik: Kultureller Pluralismus und Integrati-
on, Beschluss des Parteirates vom 13.11.2000, Berlin 2000, S. 2.

291 Bündnis 90/Die Grünen, Beschluss Vielfalt ist Zukunft. Ordentliche Bundesdelegierten-
konferenz vom 1. – 3.12.2006. Rheinparkhallen, Köln 2006, S. 1.

292 Alle Information aus den Homepage, http://die-linke.de/.
293 Zitiert nach: Antrag Einwanderung und Flüchtlingsschutz menschenrechtlich gestaltet, 14. 

Wahlperiode, 12.12.2001.
294 PDS. Programm der PDS (Partei Die Linkspartei). Die PDS steht stets vor der Aufgabe, 

zu sichern, dass ihre Arbeit in Parlamenten und in der Exekutive mit ihren strategischen 
Zielen übereinstimmt. Beschluss vom 25. – 26.10.2003, Chemnitz 2003.

295 Die Linke. Aufruf zu Aktivitäten anlässlich des 15. Jahrestages der Abschaffung des Grund-
rechts auf Asyl. Beschluss des Parteivorstandes vom 12.04.2008, http://www.die-linke.de/
index.php?id=1785, (erfüllt 26. März 2008).

296 Die Linke. Integrationsaufgabe, http://die-linke.de/index.php?id=819&type=123 (erfüllt 
28.April2007).

http://www.die-linke.de/index.php?id=1785
http://www.die-linke.de/index.php?id=1785
http://die-linke.de/index.php?id=819&type=123
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rung. Das findet man auch regelmäßig in der einen oder anderen Formulierung der 
Wahlprogramme. 

Im neuen Wahlprogramm von 2009 stellt die Linke die Migranten als Ziel-
gruppe dar297 und tritt für keine ethnisch begründete nationalstaatliche Staats-
bürgerschaft ein. Sie fordert offene Grenzen für Flüchtlinge sowie keine strikte 
Einwanderungsbegrenzung. Bei der Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung 
vertritt die Linke ähnliche Positionen wie Bündnis 90/ Die Grünen.

4.6	 Exkurs:	Die	Ausländerpolitik	der	rechtsextremen	Parteien	
Deutschlands

Im politischen Spektrum Deutschlands gibt es Parteien und Organisationen, die 
auf Grund ihrer Programmdokumente oder der öffentlichen Erklärungen ihrer 
Führer sowie ihrer realen Tätigkeit als extremistisch bezeichnet werden. Zu aktiven 
rechtsextremen Parteien gehören die Deutsche Volksunion (DVU), Die Republika-
ner (REP), die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) und die Jungen 
Nationaldemokraten ( JN). Die Grundsatzprogramme dieser Parteien sind frem-
denfeindlich, radikal, völkisch und nationalistisch ausgerichtet. Daher werden die 
nachfolgend genannten Parteien durch den Verfassungsschutz beobachtet298. 

Nach dem Urteil des OVG Niedersachsens vom 19.10.2000 und dem Urteil 
des Bayerischen VGH vom 29.06.2006299 bestehen nach wie vor hinreichende tat-
sächliche Anhaltspunkte für den Verdacht verfassungsfeindlicher Bestrebungen in-
nerhalb der Partei Die Republikaner, der Nationaldemokratischen Partei Deutsch-
lands und der Deutschen Volksunion.

297 § 36 Wahlstrategie der Linken 2009. Beschluss des Parteivorstandes vom 6. September 
2008, http://die-linke.de/partei/organe/parteivorstand/parteivorstand_20082010/be-
schluesse /wahlstrategie_der_partei_die_linke_2009, (erfüllt 28. April 2007).

298 Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Verfassungsschutz gegen Rechtsextremismus, 2007, 
Berlin 2008, in: http://www.verfassungsschutz.de/download/de/ publikationen/pb_rechts-
extremismus/broschuere_2_0807_vs_gegen_rechtsextrem/broschuere_0807_vs_gegen_
rechtsextrem.pdf, (erfüllt 12. April 2007).

299 OVG Niedersachsen, Urteil vom 19.10.2000, Az.: 11L 87/00; Bayerischer VGH, Urteil 
vom 29.06.2006 Az.: 4 A 04.532; BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 12.07.2005, Az.: 1 
BvR 2097/02.

http://die-linke.de/partei/organe/parteivorstand/parteivorstand_20082010/beschluesse /wahlstrategie_der_partei_die_linke_2009
http://die-linke.de/partei/organe/parteivorstand/parteivorstand_20082010/beschluesse /wahlstrategie_der_partei_die_linke_2009
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4.6.1	 Die	Ausländerpolitik	der	NPD

Das Strategiekonzept der NPD300 umfasst „Vier Säulen“ – Kampf um die Straße, 
Kampf um die Parlamente, Kampf um die Köpfe, Kampf um den gemeinsamen 
Willen“. Im Rahmen der letzten Säule werden die Forderungen „Deutschland muss 
wieder deutsch ohne Ausländer werden“, „Deutschland braucht um seiner Zukunft 
willen ein nationales Geschichtsbild, das die Kontinuität unseres Volkes in den 
Mittelpunkt stellt“,  „Abschiebung krimineller Ausländer“, „Bewahrung und För-
derung der deutschen Kultur“, „Förderung sozial benachteiligter und kinderreicher 
deutscher Familien“301 und die ersatzlose Streichung des sog. „Asylparagraphen“ 
aufgestellt. 

Darüber hinaus setzt sich die NPD für eine Reform des deutschen Rechtssys-
tems ein. Dazu gehören:
• die Aufhebung  von Art. 16a GG. Die  Feststellung, dass im Heimatland 

eines Asylbewerbers strengere Strafen als in Deutschland gelten, darf der 
Abschiebung nicht grds. im Wege stehen;

• das Eingeständnis, dass die zielgerichtete Bombardierung der Zivilbevölke-
rung, die Ermordung und Vertreibung von Millionen deutscher Zivilisten 
nach dem Krieg und die Tötung deutscher Kriegsgefangener Verbrechen am 
deutschen Volk waren, die auch heute noch geahndet werden müssen.302

Die Programme der NPD zeigen, dass sich viele nationalistische, völkische, auslän-
derfeindliche, antisemitische Elemente in ihnen finden lassen. 

4.6.2	 Die	Ausländerpolitik	der	DVU

Im Mittelpunkt des Grundsatzprogramms der DVU303 steht ein übersteigerter, 
deutsche Interessen verabsolutierender Nationalismus, der sich in fremdenfeind-
lichen und antisemitischen Agitationsmustern sowie einem umfassenden Revisio-
nismus äußert. Ausländer und Juden werden pauschal diskreditiert und dienen der 
Partei als antideutsche Feindbilder.

300 Alle Informationen aus der Homepage der NPD, http://www.npd.de (erfüllt 28. April 
2007).

301 Das Flugblatt von Pohl, Markus, NPD-Kandidat, http://www.pohl-markus.de/Flugblatt_
Kandidatenvorstellung.pdf, (erfüllt 28. April 2007).

302 Grundsatzprogramme der NPD, http://partei.npd.de/medien/pdf/Parteiprogramm.pdf, 
(erfüllt 28. April 2007).

303 Alle Informationen aus der Homepage der DVU, http://www.dvu.de, (erfüllt 28. April 
2007).

http://die-linke.de/partei/organe/parteivorstand/parteivorstand_20082010/beschluesse /wahlstrategie_der_partei_die_linke_2009
http://www.pohl-markus.de/Flugblatt_Kandidatenvorstellung.pdf
http://www.pohl-markus.de/Flugblatt_Kandidatenvorstellung.pdf
http://partei.npd.de/medien/pdf/Parteiprogramm.pdf
http://www.dvu.de
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Die DVU verwirklicht ihre Politik unter folgenden Losungen: „Deutschland 
soll das Land der Deutschen bleiben“, „Begrenzung des Ausländeranteils, Stopp 
dem zunehmenden Ausländerzustrom, Beschleunigung der Asylverfahren, Aus-
weisung von kriminellen Ausländern“. Sie fordert ein Verbot „der Entstellung der 
deutschen Sprache durch die massenhafte Übernahme von Fremdwörtern“ u.a.m.304

4.6.3	 Die	Ausländerpolitik	der	Republikaner

Im Vergleich mit den anderen Parteien ist das Programm der Republikaner305 „Für 
unsere Zukunft“306 weniger radikal und aggressiv, weniger ausländerfeindlich, ent-
hält aber auch fremdenfeindliche, rassistische und antisemitische Elemente.

Ausgangspunkte ihres Programms sind „der Erhalt der deutschen Kultur und 
Sprache, der Natur und Baudenkmäler“. Deutschland ist auf Grund seiner Größe 
kein Einwanderungsland. „Von den in Deutschland lebenden Ausländern erwarten 
wir die Respektierung unserer Bräuche und Kultur, genau wie die Einhaltung be-
stehender Gesetze“307.

4.6.4	 Schlussfolgerungen	

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die rechtsextremen Parteien die 
Zukunft die Zuwanderungspolitik Deutschlands durch folgende Leitlinien geprägt 
haben:
• das Arbeiten	mit	simplen	Feindbildern: Für die Probleme des Landes wer-

den in Deutschland lebende Ausländer verantwortlich gemacht;
•	 Nationalismus	oder	Kritik	an	der	derzeitigen	Situation basieren auf der 

Idee „Ein Volk ist ein Land und Deutschland muss wieder deutsch werden“. 
Fremdenfeindlichkeit ist auf Dauer ein Element der rechtspolitischen Kul-
tur Deutschlands;

•	 „Ausländerpolitik“	muss	ausgrenzen.

304 Grundsatzprogramme der DVU, http://www.dvu.de/DVU-Programm/dvu-programm.
html (erfüllt 30. April 2007).

305 Alle Informationen aus der Homepage von Die Republikaner, http://www.rep.de, (erfüllt 
30. April 2007).

306 Das Parteiprogramm wurde am 12.05.2002 durch den Bundesparteitag der Partei in Kün-
zell verabschiedet.

307 Grundsatzprogramme der Republikaner, http://www.rep.de/content.aspx?ArticleID=
6f0f68dc-bbc6-47e0-8e84-3762f8b9ab98, (erfüllt 28. April 2007).

http://www.dvu.de/DVU-Programm/dvu-programm.html
http://www.dvu.de/DVU-Programm/dvu-programm.html
http://www.rep.de
http://www.rep.de/content.aspx?ArticleID=6f0f68dc-bbc6-47e0-8e84-3762f8b9ab9
http://www.rep.de/content.aspx?ArticleID=6f0f68dc-bbc6-47e0-8e84-3762f8b9ab9
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4.7	 Gemeinsamkeiten	bzgl.	der	Ausländer-	und	
Einwanderungspolitik	bei	den	politischen	Parteien

1.  Die Ein- und Zuwanderung ist ein „Modethema“ für politische Parteien ge-
worden. Die Politik ist gefordert, möglich schnell akzeptable Lösungen für die Zu-
wanderung zu finden, denn die Bundesrepublik Deutschland ist wie die meisten 
europäischen Staaten auf Grund ihrer demografischen Entwicklung auf Einwande-
rung angewiesen. Einwanderung soll nicht länger als Bedrohung, sondern als Be-
reicherung angesehen werden. Alle heutigen und zukünftigen Grundsatzprogram-
me der politischen Parteien Deutschlands, außer die der rechtsextremen Parteien, 
enthalten Aufrufe an die in Deutschland lebenden Migranten. Sie verneinen die 
Segregation, die Marginalisierung und die Zwangassimilation. 

2.  Nach Auffassung von Grasnik, S. erfüllt das Grundsatzprogramm der CDU/
CSU alle Merkmale des Modells der ethnischen Homogenität, die Entwürfe der 
SPD und der FDP enthalten die Kriterien der gemischten Modelle der ethnischen 
Homogenität und Multikulturalität. Das Migrationsmodell von Bündnis90/Die 
Grünen ist das typische Modell der Multikulturalität mit wenigen Elementen der 
ethnischen Homogenität. Das idealistische Multiethnizitätsmodell ist Ausdruck 
der Migrationspolitik der Linken. 308

Nach Meinung der Autorin ähneln sich die Programme der CDU/CSU und 
der SPD in den letzten Jahren sehr. Die Migrationspolitik dieser Parteien ist wie 
„der Schmelzkessel – melting pot“ abgefasst. Typische Ideale von beiden sind „der 
ethnisch homogene Nationalstaat“ und die Nation als Abstammungsgemeinschaft 
mit gleicher Sprache, Kultur und Geschichte“. Das gegenwärtige SPD-Programm 
ist sehr innovativ, originär und exzellent. Es orientiert sich an der Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für die politische Partizipation der Migrantinnen und Mig-
ranten, der Anerkennung von Kompetenzen und Leistungen der ausländischen Be-
völkerung Deutschlands und der Verbindung von Integration und Menschenrech-
ten. Die Programme von Bündnis90/ Die Grünen richten sich an ein „gemischtes 
Land mit gemeinsamen Interessen“. Die Programme der Linken sind Programme 
der offenen Türen für alle.

Welches Modell erfolgreich ist, darauf wird die nächste Wahl antworten. Es ist 
wichtig hervorzuheben, dass sich einige politische Parteien Deutschlands (CDU/
CSU, SPD, FDP, Die Linke) um Lösungen für eine gesamteuropäische Migra-
tions- und Integrationspolitik bemühen.

308 Grasnik, S., Paradigmenwandel in der Migrations- und Familienpolitik. Die bevölkerungs-
politischen Konzepte und Migrations- und Familienmodelle der deutschen Parteien, Ham-
burg 2007, S. 163 – 198.
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3.  Die Parteien erkennen in immer stärkerem Maße, dass die deutsche (nationa-
le) Zuwanderungspolitik perspektivisch immer stärker als Bestandteil der europäi-
schen Einwanderungspolitik zu entwickeln ist.

4.  Auffällig ist, dass die Parteien bestimmte Kategorien von Personen, die nach 
Deutschland einreisen wollen, privilegieren.  Zunächst wurde (und wird auch heute 
noch) von bestimmten Parteien – wie CDU/CSU – die Aufnahme von Vertriebe-
nen und Spätaussiedlern als politisch zentrale Aufgabe in Wahrung historischer 
Verantwortung und nationale Pflicht betrachtet. 

Heute sehen die politische Pläne der Parteien zur legalen Zuwanderung neben 
der garantierten Freizügigkeit für EU-Bürger insbesondere Einreiseerleichterungen 
für hochqualifizierte ausländische Arbeitnehmer (neben bezahlten Azubis und aus-
ländischen Studierenden) vor. Die Rechte dieser Personen wurden auf Grund der 
politischen Privilegierung in den nationalen Regelungen gestärkt. 

Kommen und bleiben dürfen neben Ausländern mit deutscher Volkzugehörig-
keit insbesondere diejenigen, die arbeiten können, also der deutschen Gesellschaft 
etwas bringen und die für das Gemeinwohl nützlich sind. Für die anderen Gruppen 
von Ausländern aus Drittstaaten bleibt es nach wie vor schwierig, nach Deutschland 
auf legale Weise einzureisen.

5.  Die Migration von Hochqualifizierten steht im Zentrum des parteipolitischen 
Diskurses. SPD und FDP begrüßten die Green-Card-Initiativen, empfanden sie 
aber als unzureichend und weisen auf den Bedarf an ausländischen Fachkräften in 
vielen Bereichen wie IT- und Pflegebereich sowie Gastronomie hin.309 Die CDU 
definierte als Hochqualifizierte Wissenschaftler, Künstler, Sportler und besonders 
ausländische Absolventen deutscher Hochschulen. Die Parteien forderten, die Vor-
aussetzungen für Hochqualifizierte zu erleichtern, z.B. Senkung der Einkommens-
grenze und Erhalt einer sofortigen dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis.

6.  Ein Blick in die Geschichte der Zuwanderung zeigt unzureichende Integra-
tionskonzepte und mangelnden politischen Willen, tragfähige Modelle der Integ-
ration aufzubauen. Der Mangel aller politischen Programme, außer Die Linke, ist 
das Fehlen des Verständnisses für die Zielgruppe. Die Politiker Deutschlands sind 
bis jetzt nur zum Teil in der Lage, die Schwierigkeiten der Zuwanderer aus der 
Türkei (Sprache, verschiedene Religion und Mentalität) von denen der Migranten 

309 Vgl. Tietze, K., Migration von Hochqualifizierten im Kontext der Entwicklung der Ein-
wanderungskonzepte deutscher Partei, in: Hunger, U./Aybek, C./Ette, A./Michalowski, I., 
Migrations- und Integrationsprozesse in Europa. Vergemeinschaftung oder nationalstaatli-
che Lösungswege, Wiesbaden 2008, S. 33 – 49.
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aus den GUS-Staaten (Erleichterung der Einbürgerung und des Zugangs zum Ar-
beitsmarkt, Anerkennung des Bildungsabschlusses) und denen der Zuwanderer mit 
Asylhintergrund (Anpassung im Land, Familiennachzug usw.) zu unterscheiden.

Die nachfolgenden Ergebnisse haben die Notwendigkeit und die Wichtigkeit 
zukünftiger Forschungen zu den Interessen verschiedener Einwanderergruppen für 
ihre bessere Berücksichtigung in der Politik und der Gesellschaft Deutschlands ge-
zeigt. Jede Partei könnte ihre Zielgruppe finden und um deren Interessen kämpfen. 
In der nächsten Zeit wird ein solches trennscharfes Herangehen an die Probleme 
der Migranten immer populärer werden, da gerade in der Perspektive die Migran-
ten „eine neue Wählerschaft“310 für die Parteien darstellen können.

7.  Der Mangel aller politischen Parteien ist der niedrige Anteil der Mitglieder 
mit Migrationshintergrund, die Themen und Probleme der eigenen ethnischen 
Gruppe häufiger und besser ansprechen und anbieten können. Nach dem gegen-
wärtigen Forschungstand311 wurden nur 16 Kandidaten mit Migrationshintergrund 
ausgewiesen, davon 0,4 % Anteil der Angeordneten mit Migrationshintergrund in 
der CDU/CSU, 1,4 % in der SPD, 5,7 %  in der Linken. An der Spitze steht Bünd-
nis 90/Die Grünen mit 7,8 % der Abgeordneten mit Migrationshintergrund im 
Deutschen Bundestag.

8.  Im Endeffekt wird die Ausländer-, die Zuwanderungs- und Aufenthaltspolitik 
der Parteien von Nützlichkeitskategorien bestimmt, an die einschlägige Rechte ge-
knüpft werden. So bleibt das Spannungsverhältnis zwischen Politik (und staatlicher 
Macht), deren Ziel darin besteht, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu wah-
ren, auf der einen Seite und der Menschenwürde der Betroffenen auf der anderen 
Seite bestehen. 

Die gegenwärtige deutsche politische und gesetzliche Strategie orientiert sich 
an der „Bewahrung des status quo“ und gleichzeitig an der Entwicklung Deutsch-
lands als einem attraktiven Inkorporationsstaat312. Die neuen Zuwanderungsregeln 
sind überwiegend aus der Sicht der Wissenschaft begrüßt und als „Beginn einer 
neuen deutschen Migrationspolitik“ gewertet worden313. Daran schließt sich die 
Frage an, wie sich die neue Regelung in der Verwaltungspraxis bewähren wird.

310 Das Wall Street Journal Europa hat die eingebürgerten Türken „Secret Weapons“ bei der 
Bundeswahl 2002 genannt. Im Jahr 2003 wies Der Spiegel darauf hin, dass die aussiedler-
freundliche Politik der CDU/CSU „zigtausende Wähler der Union ins Land hole“.

311 Wüst, A.M., Wahlverhalten und politische Repräsentation von Migranten, in: Frech, S., 
Meier-Braun, K.-H. (Hrsg.): Die offene Gesellschaft. Zuwanderung und Integration, 
Schwalbach 2007, S. 168 – 170.

312 Vgl. Schaal, H. J., Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 2. Auflage, München 2006, 
Rn. 46 – 49.

313 Z.B. Renner, G., Ausländerrecht. Kommentar, 8. Auflage, München 2005, Rn. 20.
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9.  Die politischen Parteien lehnen trotz politischer Förderung der Integration 
eine Zwangsassimilation zugewanderter Ausländer ab und treten politisch – für 
eine auch finanziell unterstützte – Rückkehr von Assimilationsunwilligen ein.

4.8	 Unterschiede	bzgl.	der	Ausländer-	und	Einwanderungspolitik	
bei	den	politischen	Parteien

Neben den genanten Gemeinsamkeiten gibt es auch Unterschiede hinsichtlich 
der Gestaltung der Ausländer- und Einwanderungspolitik, die in der politischen 
Grundsatzprogrammatik der Parteien zum Ausdruck kommen:
• Die SPD fordert die Beseitigung so genannter Einwandererghettos (z.B. 

Kreuzberg in Berlin). 
• Erhebliche Unterschiede gibt es trotz grundsätzlicher Bejahung des Kinder-

nachzugs hinsichtlich der Altergrenze der nachziehenden Kinder. CDU/CSU 
und FDP bejahen einen Kindernachzug bis zum 12. Lebensjahr. Die Linken 
bejahen den Kindernachzug bis zum 18. Lebensjahr, Bündnis 90/Die Grünen 
bis zum 21. Lebensjahr.

• Die Linke fordert das aktive und passive Wahlrecht für alle Zugewanderten, 
die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, die SPD ein aktives und 
passives Wahlrecht zu kommunalen Parlamenten für Nicht-Bürger.

• Die SPD will Erleichterungen hinsichtlich der Anerkennung von Qualifika-
tionen durchsetzen, die die Zugewanderten im Ausland erworben haben.

• Die FDP will den Aufenthalt im Zuwanderungsland Deutschland für die 
Zugewanderten mit Rechten und Pflichten verknüpfen. Insbesondere sollen 
die An-strengungen der Einwanderer zur Integration weiter erhöht werden.
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5	 Rechtliche	Probleme	der	Zuwanderung	in	das	
Bundesgebiet

5.1	 Der	rechtliche	Rahmen	für	die	Zuwanderungsströme	in	
Deutschland	nach	dem	Zweiten	Weltkrieg	

Die Gesetzgebung in Bereich der Zuwanderung kann in drei verschiedene Pha-
sen eingeteilt werden. Dabei wird die Entwicklung des Zuwanderungsrechts in 
Deutschland anhand der politischen Ziele, wissenschaftlichen Angebote und kon-
kreten geschichtlichen Momente in einem unterschiedlichen Zeitrahmen darge-
stellt. Im vorliegenden Kapitel wird beschrieben, wie gesetzliche Förderung und 
rechtlicher Fortschritt bzgl. der Einwanderung dazu geführt haben, dass die Mo-
bilität der einzelnen Einwanderer gestiegen ist und – wie die letzten Jahrzehnte in 
Deutschland zeigen –sich Wanderungsmöglichkeiten eröffnet haben.

5.1.1	 Rechtslage	vor	1990

In der	 ersten	 Phase, d.h. nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 
1949, wurde die Zuwanderung als Kriegsfolge durch gesetzliche und staatliche 
Maßnahmen geregelt. Am 19.05.1953 trat das BVFG in Kraft314. In diesem Gesetz 
sind die zentralen Begriffe Aussiedler, Flüchtlinge, Vertriebene und ihr Status (§ 1 
Abs. 2 BVFG) und andere wichtige Regelungen zur Finanzierung, zu beruflichen 
und sozialen Maßnahmen (§ 35 ff. BVFG) usw. geregelt worden.

Im diesem Zeitraum werden die Regulierung der Wiederkehr von über zwölf 
Mio. deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg und 
später die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte von 1955 bis 1973 als Merkma-
le der damaligen Ausländerpolitik bestimmt. Niemand hatte ein Interesse an den 
gesetzlichen Integrationsaufgaben der in die Bundesrepublik gekommenen Ein-
wanderer. 

Gleichzeitig entwickelten sich in der Bundesrepublik das Asylrecht, seine Be-
griffe und seine Voraussetzungen. Das war Ausdruck der Verantwortung Deutsch-

314 Das Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, BGBL. I. 1953, S. 201.
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lands auch für Menschen, die Schutz und Zuflucht vor Verfolgung suchten, wie vie-
le Deutschen in der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur selbst. In den 1970er 
Jahren kam dann eine restriktive Wende. Der Art. 16 des GG „Politisch Verfolgte 
genießen Asylrecht“ verschob das Rechtsverständnis von den Fluchtmotiven des 
Verfolgten zu den Gründen, aus denen der Verfolgerstaat die Verfolgung betrieb. 

Nach § 51 Abs. 1 AuslG aus dem Jahr 1965 darf ein Ausländer nicht in einen 
Staat abgeschoben werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner 
Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist. Die Er-
fordernisse des Abschiebungshindernisses sind mit den Voraussetzungen für eine 
Anerkennung als Asylberechtigter deckungsgleich, soweit es um die Verfolgungs-
handlung, die geschützten Rechtsgüter und den politischen Charakter der Verfol-
gung geht315. Diese Verfolgung muss dem Betroffenen in Anknüpfung an seine po-
litische Überzeugung, seine religiöse Grundentscheidung oder an sonstige, für ihn 
unverzichtbare Merkmale, die sein Anderssein prägen, gezielte Rechtsverletzungen 
zufügen und ihn damit ihrer Intensität nach aus der übergreifenden Friedensord-
nung der staatlichen Einheit ausgrenzen316. Dem Begriff der politischen Verfolgung 
wohnt insofern ein finales Moment inne, dass nur dem auf bestimmte Merkmale 
einzelner Menschen oder Gruppen zielenden Zugriff asylbegründende Wirkung 
zukommt. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist es erfor-
derlich, dass die asylrelevanten Maßnahmen die von ihnen Berührten gerade in 
Anknüpfung an asylerhebliche Merkmale treffen sollen. Ob eine in dieser Weise 
spezifische Zielrichtung vorliegt, ob der Asylsuchende mithin wegen eines solchen 
Merkmals verfolgt wird, ist hiernach anhand ihres inhaltlichen Charakters nach 
der erkennbaren Gerichtetheit der Maßnahme selbst zu beurteilen, nicht aber nach 
den subjektiven Gründen oder Motiven, die den Verfolgenden dabei leiten317. Der 
zentrale Begriff der politischen Verfolgung wurde immer mehr eingeengt.318

Die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte begann im Sommer 1955 auf 
Initiative des Bauernverbandes von Baden-Württemberg. Das im Jahre 1965 ent-
standene erste AuslG319 regelte die begrenzte Arbeits- und Aufenthaltsgenehmi-
gungen für ausländische Arbeitskräfte. Es enthielt aber keinen Rechtsanspruch auf 
die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis. „Die Regelung des AuslG war nicht auf 
Einreise und Aufenthalt von nichtdeutschen Arbeitsnehmern in die Bundesrepub-

315 BVerwG, Urteil vom 26.10.1993, Az.: 9 C 50/92, Rn. 13.
316 BVerfG, Beschluss vom 10.07.1989, Az.: 2 BvR 502/86, 2 BvR 1000/86, 2 BvR 961/86, Rn. 

42.
317 BVerfG, Beschluss vom 10.07,1989, a.a.O., Rn. 79.
318 Sachs, M., Verfassungsrecht II: Grundrechte, Berlin 2003, S. 475.
319 Das AuslG vom 28.04.1965 trat am 01.10.65 in der Kraft. BGBI. I. 353.
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lik zugeschnitten“320. Das AuslG ignorierte vielmehr ausländische Arbeitskräfte als 
Sondergruppe. Der Grund für die Zulassung von Arbeitsmigranten war das „Wirt-
schaftswunder“ der Bundesrepublik. Den Ausländerbehörden war bei der Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis ein Ermessensspielraum eingeräumt. 

Nach § 2 Abs. 2 AuslG war die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis davon 
abhängig, dass die Anwesenheit des Ausländers Belange der Bundesrepublik nicht 
beeinträchtigte. In diesem Fall konnte nach § 19 AuslG die Ausweisung eines Aus-
länders aus dem Bundesgebiet erfolgen, z.B. bei Verstoß gegen eine Vorschrift des 
Steuerrechts. Die Aufenthaltserlaubnis wurde zunächst befristet erteilt und konnte 
des Weiteren nach § 7 AuslG räumlich und zeitlich beschränkt sowie mit Bedin-
gungen und Auflagen verknüpft werden.

Im AuslG gab es keine Aufenthaltszwecke. Gemäß § 5 Abs. 1 AuslG kann „die 
Aufenthaltserlaubnis vor der Einreise oder nach der Einreise erteilt werden“. Die 
Familienzusammenführung wurde auch nicht geregelt. Allerdings wurden im Jahre 
1981 im Zusammenhang mit den AsylVfG vom 01.08.1982 gravierende Beschrän-
kungen des Familiennachzugs angeordnet.

Integration wurde nicht thematisiert. Nur im § 8 AuslG findet sich die Re-
gelung, dass „Ausländern, die sich seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes aufhalten und sich in das wirtschaftliche und soziale 
Leben in Bundesrepublik Deutschland eingelebt haben, die Erlaubnis zum Auf-
enthalt als Aufenthaltberechtigung erteilt werden kann“. Nach den Verwaltungs-
vorschriften ist die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung davon abhängig, dass 
„eine besonders sorgfältige Prüfung entscheidet, ob der dauernd verbleibende Aus-
länder im Bundesgebiet erwünscht erscheint“ 321.

Die 80er Jahre zeugen von wenig Interesse an der Immigrations- und Integ-
rationsproblematik322. Im November 1981 bis Februar 1982 hatte die Bundesre-
gierung unter anderem beschlossen, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist 
und auch nicht werden soll323. Das Kabinett war sich einig, dass für alle Ausländer 
außerhalb der EU ein weiterer Zuzug unter Ausschöpfung aller rechtlichen Mög-
lichkeiten verhindert werden sollte. 

320 Kanein, W./Renner, G., Ausländerrecht. Kommentar. 4. Auflage, München, 1988, 182 ff.
321 Heilig, E./Kircher, W. S., Gastarbeiter: Zuwanderung von Arbeitskräften in den Jahren 1955 

– 2000, Zeitschrift Deutschland und Europa 2004, Heft 45, S. 41.
322 Vgl. Bade, K.J., Vom Auswanderungsland zum Einwanderungsland. Deutschland 1880 – 

1980, Berlin 1983, S. 96 – 97.
323 Das ist ein Zitat vom ehemaligen Chef des Bundeskanzleramtes Friedrich Bohl (CDU): 

„Deutschland ist kein Einwanderungsland und soll auch kein Einwanderungsland werden. 
Bundesministerium des Inneren (Hrsg.): Aufzeichnungen zur Ausländerpolitik und zum 
Ausländerrecht in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1991, S. 3.
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5.1.2	 Rechtslage	nach	dem	AuslG	1990

Die zweite	Phase der rechtlichen Regelung der Zuwanderungs- und Integrations-
politik beginnt in den 90er Jahren. Sie ist eine Übergangsstufe. Dies war die Zeit, in 
der sich die deutsche Migrationspolitik bezüglich Einwanderung und Integration 
stark gewandelt hat. Der Gesetzentwurf des AuslG 1990 sprach von einer „Integ-
rationszusage“ und der Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland, den Ein-
wanderern „die Teilnahme an ihrem wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Leben zu 
ermöglichen“324. Allerdings beschränkte sich das AuslG von 1990 bei der Aufzäh-
lung der Regelungsbereiche auf Einreise und Aufenthalt, ohne Erwerbstätigkeit, 
Integration oder Zuzugsbegrenzung aufzuführen325.

Der Asylkompromiss von 1993326, der den Zugang zu politischem Asyl nach-
haltig einschränkte, die Reformen des AuslG von 1990 und des Staatsbürgerschafts-
rechts, die „Green Card“327 zur Anwerbung von IT-Spezialisten im Jahre 2000, die 
Umsetzung der europäischen Richtlinien mit Antidiskriminierungsaufgaben und 
die aktive Mitgestaltung der EU-Initiativen in diesem Bereich zeigen, dass sich der 
Blick auf diese Themen geändert hat.

Der	wichtigste	Schritt	war,	dass	das	Gesetz	über	die	Einreise	und	den	Auf-
enthalt	von	Ausländern	im	Bundesgebiet (AuslG)328 von 1965 durch eine neue 
Fassung von 1990 ersetzt wurde.

Folgende Arten	der	Zuwanderung (Aufenthaltsgenehmigung) wurden durch das 
AuslG differenziert:

I.	 Die	Aufenthaltserlaubnis	(§§	15)
I.1. befristete Aufenthaltserlaubnis (§§ 15,17, 18, 20,22);
I.2. unbefristete Aufenthaltserlaubnis (§§ 24,25,26), die erteilt wird, wenn der 

Ausländer 
a. die Aufenthaltserlaubnis seit fünf Jahren besitzt;
b. eine Arbeitsberechtigung besitzt, sofern er Arbeitnehmer ist;

324 Entwurf für ein Gesetz zur Neuregelung des Ausländerrechts, in: BT-Drucks., 11/6321 
vom 27.01.1990, S. 40 – 41.

325 Wenger, F., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 1 AufenthG, Rn. 1.
326 Durch den so genannten Asylkompromiss – umgesetzt durch das Gesetz vom 28.06.1993 

(BGB1. I, S.1002) – wurde Art. 16 a GG neu geregelt.
327 Am 01.08.2000 trat die Verordnung über Aufenthaltserlaubnisse für hochqualifizierte aus-

ländische Fachkräfte der Informations- und Kommunikationstechnologie (IT-ArGV) in 
Kraft. BGBl. I , S. 2848.

328 Gesetz über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet vom 
09.07.1990. BGBl. I, 1990, S. 1354.
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c. im Besitz der sonstigen für eine dauernde Ausübung seiner  E r -
werbstätigkeit erforderlichen Erlaubnisse ist; 

d. sich auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständi- 
gen kann; 

e. über ausreichenden Wohnraum (§ 17 Abs. 4) für sich und seine  
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehö- 
rigen verfügt und wenn 

f. kein Ausweisungsgrund vorliegt.

Die Fortschritte des Gesetzes wurden durch die Regelungen der unerlaubten Ein-
reise, der Scheinehe zur Erschleichung eines Aufenthalts, der Einschleusung von 
Ausländern, des Aufenthalts ohne Genehmigung, Erlaubnis, Bewilligung oder Be-
fugnis (z.B. §§ 92,92 a, b, 93) deutlich. 

II.	 Die	Aufenthaltsberechtigung	(§	27	Abs.	2).	Sie ist die zeitlich und räumlich 
unbeschränkte Form der Aufenthaltsgenehmigung. Dem Ausländer wird die 
Aufenthaltsberechtigung erteilt, wenn 
a.  er seit acht Jahren die Aufenthaltserlaubnis oder seit drei Jahren die un-

befristete Aufenthaltserlaubnis besitzt und zuvor im Besitz einer Aufent-
haltsbefugnis war; 

b. er seinen Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit, eigenem Vermö-
gen oder sonstigen eigenen Mitteln sicherstellt;

c.  er mindestens 60 Monate Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung geleistet hat oder Aufwendungen nach-
weist für einen Anspruch auf vergleichbare Leistungen einer Versiche-
rungs- oder Versorgungseinrichtung oder eines Versicherungsunterneh-
mens;

d. er in den letzten drei Jahren nicht wegen einer vorsätzlichen Straftat zu ei-
ner Jugend- oder Freiheitsstrafe von sechs Monaten oder einer Geldstrafe 
von 180 Tagessätzen oder einer höheren Strafe verurteilt worden ist und 

e.  die in § 24 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 bezeichneten Voraussetzungen vorliegen.

III.	 Die	Aufenthaltsbewilligung	(§§	28,	29).	Sie	ist	eine	Form	der	Aufenthalts-
genehmigung,	 die	 erteilt	 wird,	 wenn	 einem	 Ausländer	 der	 Aufenthalt	nur	
für	einen	bestimmten,	seiner	Natur	nach	einen	nur	vorübergehenden	Auf-
enthalt	erfordernden	Zweck	erlaubt	wird	(z.B.	Aus-	und	Fortbildung,	Stu-
dium,	Sprachkurs).	
Auch zum Zwecke der Erwerbstätigkeit (z.B. saisonale Arbeitsmigranten) 
kann eine Aufenthaltsbewilligung nach § 10 AuslG in Verbindung mit § 2 

http://www.aufenthaltstitel.de/auslg.html#28#28
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufenthaltsgenehmigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufenthaltsgenehmigung
http://de.wikipedia.org/wiki/Vor%C3%BCbergehende_Besch%C3%A4ftigung
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bis § 4 der Verordnung über Aufenthaltsgenehmigungen zur Ausübung einer 
unselbständigen Erwerbstätigkeit (AAV)329 erteilt werden.

IV.	 	Die	Aufenthaltsbefugnis	(§§	30,33).	Sie wurde für maximal zwei Jahre erteilt, 
wenn der Aufenthalt eines Ausländers aus völkerrechtlichen oder dringenden 
humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesre-
publik Deutschland für einen begrenzten Zeitraum erlaubt werden soll. 
Die Aufenthaltsbefugnisse nach § 30 Abs. 1 und § 33 des AuslG (die Über-
nahme von Ausländern aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder 
politische Interessen des Bundes) gelten als Aufenthaltserlaubnisse nach § 22 
im neuen AufenthG weiter. 

5.1.3	 Rechtslage	nach	dem	AufenthG	2005

Die dritte	Phase ging mit dem langwierigen Prozess der Verabschiedung des Auf-
enthG vom 30.07.2004, das am 01.01.2005 in Kraft trat, einher. 

Bis zum Inkrafttreten des neuen AufenthaltsG gab es in Deutschland zahl-
reiche Entwürfe des Gesetzes. Am 03.08.2001 legte Bundesminister Schily einen 
ersten Entwurf für ein Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung 
und zur Regelung des Aufenthaltes und der Integration von Unionsbürgern und 
Ausländern vor. Am 08.11.2001 reichten die Fraktionen SPD, Bündnis90/Die 
Grünen einen zweiten Gesetzentwurf dem Bundestag ein.330 Als Ziele des Gesetzes 
wurden benannt 

„Die Zuwanderung zum Zweck der Erwerbstätigkeit soll erleichtert, die Steuerung 
und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern und die Integration sich dauerhaft aufhal-
tender Ausländer verbessert sowie das Ausländerrecht und Aufenthaltsrecht der Unions-
bürger vereinfacht werden“.

Hervorzuheben ist das Auswahlverfahren (Punktessystem), das im ersten Ge-
setztext festgelegt war. In Art. 1 § 20 Abs. 2 des Zuwanderungsgesetzentwurfes 
steht:

„Das Auswahlverfahren erfolgt im wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Interesse 
der Bundesrepublik Deutschland und dient der Zuwanderung qualifizierter Erwerbsper-
sonen, von denen ein Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und die Integration in 
die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland zu erwarten sind“331. 

329 Verordnung über Aufenthaltsgenehmigungen zur Ausübung einer unselbständigen Er-
werbstätigkeit (AAV) vom 18.12.1990. BGBl. I, 2004, S. 602.

330 BD-14/7387.
331 BR-Drucks., 157/02.
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Das Punktesystem sah die Vergabe von Punkten für verschiedene Kriterien wie 
Alter des Zuwanderungsbewerbers, schulische und berufliche Qualifikation sowie 
Berufserfahrung des Zuwanderungsbewerbers, Familienstand, Sprachkenntnisse, 
Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland und Herkunftsland vor.

Ein analoges Punktesystem mit Kriterien wie Alter, Bildungsstand, Sprachni-
veau und Beruf gab es schon in Kanada, Neuseeland, Australien und seit dem Jahr 
2007 gibt es dies auch in Großbritannien332. In Deutschland wurde ein solches Aus-
wahlverfahren (Punktesystem) in das AufenthG333 letztlich nicht aufgenommen, 
weil „die Mehrheit im Bundesrat der Auffassung war, dass die vom Nachweis eines 
konkreten Arbeitsplatzes unabhängige Zuwanderung von Personen gesetzlich nicht 
gefördert werden dürfe“334.

Das AufenthG wurde bis heute viele Male geändert. Die erste große Änderung 
erfolgte durch das Gesetz vom 14.03. 2005335 und umfasst die Erweiterung des Krei-
ses der Anspruchsberechtigten für die Teilnahme am Integrationskurs, die Anpassung 
des Zuwanderungsrechts an die Rechtslage nach Inkrafttreten der Hartz IV- Gesetze 
usw. Die zweite große Änderung des Gesetzes trat am 19.08.2007336 in Kraft und 
setzte 11 aufenthalts- und asylrechtliche Richtlinien der EU um. Im neuen AufenthG 
einschließlich seiner Änderungen verkörpern sich alle bisherigen Reformen des Zu-
wanderungs- und Aufenthaltsrechts. Neu gegenüber dem AuslG ist im AufenthG die 
Ermöglichung einer gestalteten (= gesteuerten) Zuwanderung nach wirtschaftlichen 
Interessen. Mit der im Vergleich zum AuslG erfolgten Ausdehnung der Regelungs-
bereiche auf die Erwerbstätigkeit wird versucht, das bisherige Auseinanderfallen von 
Aufenthaltserlaubnis- und Arbeitserlaubnisrecht abzumildern. Durch die Aufnahme 
der Integration bekennt sich der Gesetzgeber erstmals – und damit erheblich spät – 
zu dieser staatlichen Aufgabe337, die nicht nur integrationsfördernde, sondern auch 
integrationsfordernde Maßnahmen und Regelung umfasst.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung	 des	 Aufenthaltrechts	 in	 einer	
vergleichenden	Analyse	des	AuslG	von	1990	und	des	AufenthG	von	2005.

332 In den USA gab es Diskussionen zur Reformierung der Zuwanderungsgesetzgebung mit 
der Einführung eines Punktesystems (Ausbildung 25 %, berufliche Qualifikation 50 %, 
Englischkenntnisse 15 %, verwandtschaftliche Bindungen 10 %).

333 Heute plädiert die SPD für die Einführung eines Punktesystems für die Anwerbung von 
Hochqualifizierten und Engpasszuwanderung für andere Fachkräfte, in: SPD (Hrsg.): Eck-
punkte für sozialdemokratische Migrationspolitik in Deutschland und in Europa, Pressmit-
teilung, Nr. 177/2009 vom 04.03.2009.

334 Hailbronner, K., Asyl- und Ausländerrecht, 2. überarb. Auflage, Stuttgart 2008, S. 70.
335 BGB1. I, S. 721.
336 BGB1.I, S. 1970.
337 Wenger, F., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 1 AufenthG, Rn. 3 ff.
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Tab. 6: Die Entwicklung des Aufenthaltrechts

Unbefristete	Aufenthaltserlaubnis*
AufenthG	2005 AuslG	1990
§ 9 Niederlassungserlaubnis teilweise § 27 Abs.1 
§ 9 Abs. 3 Niederlassungserlaubnis bei Ehe-
gatten, die in ehelicher Lebensgemeinschaft 
leben.

§ 25 unbefristete Aufenthaltserlaubnis 
für Ehegatten

§ 9a Erlaubnis zum Daueraufenthalt EG
RL 2003/109/EG

Keine Regelung; ohne Vorbild

§ 35 eigenständiges, unbefristetes Aufenthalts-
recht der Kinder

§ 26 unbefristete Aufenthaltserlaubnis 
für nachgezogene Kinder

Befristete	Aufenthaltserlaubnis
AufenthG 2005 AuslG 1990

Aufenthalt	zum	Zweck	der	Ausbildung
§ 16 Studium; Sprachkurse; Schulbesuch Aufenthaltsbewilligung § 28 AuslG  
§17 sonstige Ausbildungszwecke nicht möglich; teilweise § 2 AAV** 

übernehmen 
Aufenthalt	zum	Zweck	der	Erwerbstätigkeit

§ 18 Beschäftigung keine Regelung
§ 19 Hochqualifizierte teilweise § 19 Abs. 2 übernehmen; IT- Initia-

tiven “Green Card” durch das IT-ArGV am. 
01.08.2000***

§ 20 Forschung
RL 2005/71/EG

keine Regelung

§ 21 Selbständige §§ 7, 13 Abs.1 i.V.m. § 15 oder § 28 AuslG
Aufenthalt	aus	völkerrechtlichen,	humanitären	oder	politischen	Gründen

§ 22 Aufnahme aus Ausland Aufenthaltsbefugnis nach §§ 30 Abs. 1 u. 
§ 33 AuslG (Übernahme von Ausländern)

§ 23 Abs. 1 Aufenthaltsgewährung durch die 
obersten Landesbehörden; Aufnahmen bei 
besonders gelagerten politischen Interessen

Aufenthaltsbefugnis nach § 32 Aufnahmebe-
fugnis der obersten Landesbehörden

§ 23a Aufenthaltsgewährung in Härtefällen keine Regelung
§ 24 Aufenthaltsgewährung zum vorüberge-
henden Schutz
RL 2001/55/EG 

Aufenthaltsbefugnis nach § 32a 
AuslG Aufnahme von Kriegs- und Bürger-
kriegsflüchtlingen

§ 25 Aufenthalt aus humanitären Gründen neue Vorschrift des AufenthG 2005 im 
Flüchtbereiche; teilweise wurde im  
AuslG § 51-55 die Ausreisepflicht normiert

Aufenthalt	aus	familiären	Gründen
§ 27 Familiennachzug Aufenthaltserlaubnis; Teilweise als Nachzug 

von Lebenspartnern § 17 Abs. 1 bzw. Abs. 5 u. 
§ 27a AuslG 

§ 28 Familiennachzug zu Deutschen Aufenthalterlaubnis; § 17 Abs. 1 u. § 23 Aus-
ländische Familienangehörige Deutscher
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§ 29 Familiennachzug zu Ausländer § 17 Abs. 2 Familiennachzug zu Ausländern
§ 30 Ehegattennachzug Aufenthalterlaubnis nach § 18 Ehegatten-

nachzug
§ 32 Kindernachzug Aufenthalterlaubnis nach § 20 Abs.1 bzw. 5 

Kindernachzug
§ 33 Geburt eines Kindes im Bundesgebiet Aufenthalterlaubnis nach § 21 Abs. 1 S. 1

Erhalt einer Aufenthaltbefugnis für den Fall, 
dass die Mutter im Besitz einer Aufenthaltbe-
fugnis war, § 31 Abs. 2 AuslG

§ 34 Aufenthaltsrecht der Kinder § 21 Abs. 1 S. 2 bis § 21 Abs. 4 AuslG
§ 35 eigenständiges, unbefristetes 
Aufenthaltsrecht der Kinder
§ 36 Nachzug der Eltern und sonstiger 
Familienangehöriger
• § 36 Abs. 1 Nachzug der Eltern
• § 36 Abs. 2 Nachzug der Eltern und 

sonstiger Familienangehöriger

• neue Vorschnitt
• § 22 AuslG

besondere	Aufenthaltsrechte
§ 37 Recht auf Wiederkehr § 16 AuslG Recht auf Wiederkehr
§ 38 Aufenthaltstitel für ehemalige Deutsche keine Regelung. Der Aufenthaltstitel für 

ehemalige Deutsche wurde durch StAG**** und 
AAV***** geregelt.

§ 38a Aufenthaltserlaubnis für in anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
langfristig Aufenthaltsberechtigte
RL 2003/ 109/EG

keine Regelung

* Es gibt im AufenthG anders als im AuslG 1990 keine verfestigungsfeindlichen befristeten 
Titel mehr

** Verordnung über Aufenthaltsgenehmigungen zur Ausübung einer unselbständigen Er-
werbstätigkeit (AAV), BGBl. I, S. 602

*** Verordnung über die Arbeitsgenehmigung für hochqualifizierte ausländische Fachkräfte 
der Informations- und Kommunikationstechnologie (IT-ArGV), BGBl. I, S. 1146

**** Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22.07.1913, BGBl. I, S. 1970.
***** Verordnung über Aufenthaltsgenehmigungen zur Ausübung einer unselbständigen  

Er-werbstätigkeit vom 18.12.1990, BGBl I, S. 2994.

Das neue AufenthG enthält nur noch zwei von ehemals fünf Aufenthaltstiteln. Der 
früher im AuslG verwendete Begriff „Aufenthaltgenehmigung“ wurde durch den 
Begriff „Aufenthaltstitel“ ersetzt. Dieser „sei sprachlich geläufiger und verdeutliche 
zugleich besser, dass es sich um einen übergeordneten Sammelbegriff handele“338. 
Das neue AufenthG orientiert sich an den verschiedenen Aufenthaltszwecken wie 
Ausbildung (Abschnitt 3), Erwerbstätigkeit (Abschnitt 4), völkerrechtliche, huma-
nitäre oder politische Gründe (Abschnitt 5), familiäre Gründe (Abschnitt 6). Da-

338 BT-Drucks., 15/420, S. 69.1Sp.
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mit wird die Vereinfachung der bürokratischen Behandlung bei der Erteilung der 
Erlaubnisse vorangetrieben. Die wesentlichsten Reformelemente des AufenthG im 
Vergleich zum AuslG sind die Erteilung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in 
einem Akt (§ 4 Abs. 2 AufenthG), die Deutung eines Visums als eingeständiger 
Aufenthaltstitel (§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 1) und das Recht sog. Assoziationsberechtigter, 
nur deklaratorische Bescheinigungen über ein bestehendes Aufenthaltsrecht einho-
len zu müssen339.

5.1.4	 Rechtslage	für	die	Zuwanderung	aus	den	GUS-Staaten	–	
dargestellt	anhand	der	Spätaussiedler

Zwei besondere Zuwanderungsgruppen aus den GUS-Staaten bilden die in der 
Bundesrepublik Deutschland aufgenommenen Spätaussiedler und jüdischen Ein-
wanderer aus der ehemaligen UdSSR. Im dritten Kapitel wurde die jüdische Welle 
der Zuwanderung aus der ehemaligen UdSSR bereits erfasst, hier erfolgt die Kon-
zentration auf die gesetzlichen Besonderheiten der Einwanderung der Spätaussied-
ler nach Deutschland.

Der Verfassungsgeber hat die Unterstützung für die Spätaussiedler in Art. 116 
Abs. 1 GG verankert:

Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher 
Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebe-
ner deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebie-
te des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden 
hat.340

Nach dem Urteil des BVerwG vom 25.01.2008 stammt i.S.d. § 6 Abs. 2 S. 1 Nr. 
1 BVFG auch von einem deutschen Staatsangehörigen oder Volkszugehörigen ab, 
wer deutsche Großeltern hat341 oder sich in seiner Heimat zum deutschen Volkstum 
bekannt hat und dieses Bekenntnis durch bestimmte Merkmale wie Abstammung, 
Sprache, Erziehung, Kultur bestätigt hat (§ 6 Abs. 1 BVFG)342.

Durch das Kriegsfolgenbereinigungsgesetz vom 1992343 wurden die Aufnah-
mevoraussetzungen der Spätaussiedler im BVFG neu geregelt. Die Aufnahme von 
„Aussiedlern“ nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 BVFG wurde abgeschlossen. Aussiedler wer-

339 Wenger, F., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 4 AufenthG, Rn. 2.
340 Art. 116 Abs. 1 GG.
341 BVerwG, Urteil vom 25.01.2008, Az.: 5 C 8.07, Rn. 14.
342 Vgl. 11. Senat des  Bayerischen VGH H, Urteil vom 11.03.2008, Az.: 11B 07.1891, Rn. 11 

ff.; 13. Senat des OVG Niedersachsens, Urteil vom 11.06.2008, Az.: 13 LB 33/06, Rn. 34; 
1. Kammer des VG Augsburg, Urteil vom 24.10.2007, Az.: Au 1 K 07.456, Rn. 2.

343 BGBl. I, S. 2094.
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den nun als „Spätaussiedler“ nach dem neuen § 4 BVFG bezeichnet. Damit sind 
Deutsche nur noch Personen, die vor dem 01.01.1993 geboren wurden. Nach § 4 
BVFG in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.06.1993 i.d.R. Spätaussiedler, 
„wer als deutscher Volkzugehöriger die Republiken der ehemaligen Sowjetunion nach dem 
21.12.1992 im Wege des Aufnahmeverfahrens verlassen hat und innerhalb von sechs Mo-
naten seinen ständigen Aufenthalt in Deutschland genommen hat, wenn er zuvor (1) seit 
dem 08.05.1945 oder (2) nach seiner Vertreibung oder der Vertreibung eines Elternteils 
seit dem 31.03.1952 oder (3) seit seiner Geburt, wenn er vor dem 01.01.1993 geboren 
ist und von einer Person abstammt, die die Stichtagsvoraussetzung des 8.05.1945 (Nr.1) 
oder 31.03.1952 (Nr.2) erfüllt, es sei denn, dass Eltern und Voreltern ihren Wohnsitz 
erst nach dem 31.03.1952 in die Aussiedlungsgebiete verlegt haben, ihren Wohnsitz in 
den Aussiedlungsgebieten hatten. Spätaussiedler ist nach §4 Abs. 2 Nr. 3 BVFG, wer die 
übrigen Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 BVFG erfüllt und glaubhaft macht, dass er am 
31.12.1992 oder danach Benachteilungen oder Nachwirkungen früherer Benachteilungen 
auf Grund seiner deutschen Volkzugehörigkeit unterlag“.

Danach ist Deutscher, wer als Vertriebener oder Flüchtling deutscher Volkzuge-
hörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in Deutschland Aufnahme 
gefunden hat. Diese Bestimmung wurde durch das BVFG344 von 1953 beschrieben. 
Nach § 15 Abs. 1 und 2 BVFG erwerben durch Ausstellung der Bescheinigung alle 
Spätaussiedler die deutsche Staatsangehörigkeit.

Folgende Personen erhalten eine Bescheinigung nach § 15 BVFG:
• Personen, die vor dem 30.08.2001 mit eigenem Aufnahmebescheid ihren 

ständigen Aufenthalt im Bundesgebiet genommen haben und nach der zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Rechtslage alle Voraussetzungen nach § 4 Abs. 
1, § 6 Abs. 2 BVFG erfüllt hatten, ist dann nach § 15 Abs. 1 BVFG eine 
Bescheinigung zum Nachweis der Spätaussiedlereigenschaft auszustellen, 
wenn sie sich bis zur Ausreise durchgängig zum deutschen Volkstum bekannt 
hatten345;

• deutsche Volkszugehörige aus bestimmten Aussiedlungsgebieten, sofern Ver-
treibungsdruck glaubhaft gemacht oder vermutet wird, ist der Aufnahmenbe-
scheid zu erteilen (§§ 26, 27 Abs. 1,2 BVFG);

• der nichtdeutsche Ehegatte eines deutschen Volkzugehörigen, dessen Ehe 
bereits seit mindestens drei Jahren im Aussiedlungsgebiet bestanden hat, und 
der unter weiteren Voraussetzungen in den Aufnahmebescheid des deutschen 
Volkzugehörigen aufgenommen worden ist (§ 27 Abs. 1 S. 2 BVFG);

344 Bundesvertriebenengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2007 (BGBl. I, 
S. 1902), geändert durch Artikel 19 Abs. 1 des Gesetzes vom 12. 12.2007 (BGBl. I, S. 2840).

345 BVerwG, Urteil vom 13.09.2007, Az.: 5 C 38.06.
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• der nichtdeutsche Abkömmling eines deutschen Volkzugehörigen, der unter 
bestimmten weiteren Voraussetzungen in den Aufnahmebescheid des deut-
schen Volkzugehörigen aufgenommen worden ist (§ 27 Abs. 1 S. 2 BVFG).346

Im Urteil des BVerwG vom 05.07.2009 wird festgestellt, dass Personen, die als 
Ehegatten und Abkömmlinge von Spätaussiedlern eingereist sind und die schon 
eine Bescheinigung nach § 15 Abs. 2 BVFG erhalten haben, auf einen erst nach 
der Ausreise gestellten Antrag eine Bescheinigung nach § 15 Abs. 1 BVFG als 
Spätaussiedler erhalten können, wenn hierfür die gesetzlichen Voraussetzungen 
des Art. 116 Abs. 1 GG vorliegen.347 Wenn der Ehegatte oder Abkömmling die 
Voraussetzungen der Ausschlussgründe nach § 5 BVFG (z.B. kriminelles Delikt, 
keine Straffreiheit usw.) erfüllt, können diese keine Bescheinigung nach § 15 Abs. 2 
BVFG erhalten348. Nach Ansicht des BVerwG kann darüber hinaus eine den Status 
nach Art. 116 Abs. 1 GG betreffende Feststellungsklage nach dem Tod des Klägers 
nicht von dessen Erben als seinen Rechtsnachfolgern weiter betrieben werden349.

Die Bescheinigung nach § 15 Abs. 1 BVFG ist für Spätaussiedler sowie in den 
Aufnahmenbescheid mit einbezogenen Ehegatten und Abkömmling ein wichtiges 
Dokument. Die Bescheinigung nach § 15 BVFG regelt allein den entsprechenden 
Status und enthält keine Feststellungen hinsichtlich der dafür notwendigen Tat-
bestandsmerkmale350. Zuständig für die Ausstellung der Aufnahmebescheinigung 
nach § 15 Abs.1, 2 BVFG waren bis zum 31.12.2004 die Vertriebenenverwaltungen 
der Länder. Ab 01.01.2005 stellt das Bundesverwaltungsamt die Bescheinigung aus. 
Seit dem Inkrafttreten des Kriegsfolgenbereinigungsgesetzes am 01.01.1993 kann 
die Statusdeutscheneigenschaft i.S.d. Art. 116 Abs. 1 GG nicht mehr auf Grund 
einer ausländerrechtlichen Entscheidung, sondern nur noch im Wege des Aufnah-
meverfahrens nach dem Bundesvertriebenengesetz erworben werden351.

Nach § 9 BVFG bekommen die Spätaussiedler, ihre Ehegatten und Abkömm-
linge staatliche Hilfe und sonstige Unterstützungsleistungen in verschiedenen For-
men:
• kostenfreie Integrations- und Sprachkurse als Anspruch nach § 9 Abs. 1 

BVFG. Das BVerwG hat in vielen Urteilen die Anforderung an die Beherr-

346 HK-AuslR, Hoffmann, H., § 7 StAG SS. 2009 – 20010.
347 BVerwG, Urteil vom 05.07.2009, Az.: 5 C 30/06.
348 BVerwG, Urteil vom 11.08.2005, Az.:5 C 19.04; vgl. Hoffmann/GG-Kommentar, Art. 116, 

Rn. 13, S. 2378 – 2379.
349 BVerwG, Urteil vom 25.09.2000, Az.: 1 B 49.00.
350 11. Senat des LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 11.11.2008, Az.: L 11 R 5794/06, Rn. 

30, vgl. BVerwG vom 24.2.2005 – 5 C 10/04.
351 VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 20.06.2001, Az:13 S 2555/99. 
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schung der deutschen Sprache als die Voraussetzung für die Aufnahme der 
Spätaussiedler in Deutschland erklärt352;

• eine einmalige Überbrückungshilfe des Bundes und einen Ausgleich für die 
Kosten der Aussiedlung (§ 9 Abs. 2 BVFG). Die Zahlung erhalten sie im 
Rahmen des Registrier-Verfahrens beim Bundesverwaltungsamt;

• pauschale Eingliederungshilfe zum Ausgleich für in der ehemaligen Sowjet-
union erlittenen Gewahrsam, wenn Spätaussiedler vor dem 01.04.1956 gebo-
ren wurden und über den Status eines anerkannten Spätaussiedlers verfügen 
(§ 9 Abs. 3 BVFG).

Die Höhe die Zahlungen richtet sich nach dem Geburtsdatum: (Spät-) Aussiedler, 
die vor dem 01.04.1956 geboren sind, erhalten 2.046 Euro, die vor dem 01.01.1946 
geboren sind, erhalten 3.068 Euro. 
• Krankenversicherung, wenn der Leistungsgrund am Tag der Aufenthaltsnah-

me gegeben ist oder innerhalb von drei Monaten danach eintritt (§ 11 Abs. 
1 BVFG). Diese Regelung gilt auch für Ehegatten und Abkömmlinge der 
Spätaussiedler;

• gesetzliche Rentenversicherung und gesetzliche Unfallversicherung richten 
sich nach dem Fremdrentengesetz (§ 13 BVFG)353; 

• Förderung einer selbständigen Erwerbstätigkeit (§ 14 BVFG).

Die Ausstellung einer Aufnahmebescheinigung für den Spätaussiedler ist kosten-
frei. Für einen Staatsangehörigkeitausweis oder einen Ausweis über die Rechtstel-
lung als Deutscher werden Gebühren in Höhe von 25,00 Euro erhoben (§ 3 Abs. 
1 Nr. 3 StAGebV).

Abschließend ist festzustellen, dass Spätaussiedlerzuzug bereits aus tatsächli-
chen Gründen in absehbarer Zeit, d.h. in 10 – 15 Jahren faktisch beendet sein wird, 
da sich diese besondere Gruppe von Zuwanderern stetig reduziert. Das bedeutet, 
dass rechtliche Regelungen für diese Gruppe durch neue Artikel des AufenthG 
reguliert werden und das BVFG damit ungültig wird.

352 BVerwG, Urteil vom 04.09.2003, Az.:5 C 33.2; BVerwG, Urteil vom 04.09.2003, Az.:5 C 
11.03.

353 BSG, Urteil vom 29.08.2006 – B 13 RJ 47/04 R.
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5.2	 Analyse	der	rechtlichen	Regelungen	des	AufenthG

5.2.1	 Ziele,	Prinzipien	und	Aufgaben	des	neuen	AufenthG

Gemäß § 1 Abs. 1 AufenthG dient das AufenthG der Steuerung und Begrenzung 
des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland. Es ermöglicht und 
gestaltet die Zuwanderung unter Berücksichtigung der Aufnahme- und Integrati-
onsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland und soll zugleich auch der Begrenzung des Zuzugs 
dienen. Es enthält die Leitlinien demokratisch legitimierter Ausländerpolitik.354

Der Einwanderungspolitik Deutschlands liegen solche Prinzipien wie Rechts-
staatlichkeit, Menschenwürde, Gleichberechtigung, Toleranz, Freiheit, „Fördern 
und Fordern“ sowie Schutz der Ehe und Familie355 zugrunde.

Das Gesetz ist auf die Verwirklichung folgender Aufgaben gerichtet:
•	 die	Einwanderungspolitik	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	zu	verbes-

sern und im Rahmen der gemeinsamen europäischen Politik durch Evaluie-
rung	und	Umsetzung	der	EU-Richtlinien zu verwirklichen; 

• eine umfassende Migrationssteuerung anzustreben und eine angemessene 
Behandlung von sich rechtmäßig aufhaltenden Ausländern aus den Dritt-
staaten zu gewährleisten. In § 3 AufenthG bestehen dafür vorgesehene 
Kompetenzen der Behörde (Einreise- und Aufenthaltsvoraussetzungen sowie 
Normen zur Erteilung von Visa und Aufenthaltstiteln; Zwecke usw.);

•	 die	illegale	Migration	zu	bekämpfen	und	Visummissbrauch	zu	verhindern.	
Die Visumpolitik ist ein zentrales Instrument zur Steuerung und Kontrolle 
der Migration. Von besonderer Bedeutung ist hierbei eine einheitliche Praxis 
der Schengen-Partner bei der Visumerteilung, einschließlich Deutschland (§ 
6 AufenthG);

•	 die	deutsche	Asylpolitik ist	zu	berichtigen. Deutschland hatte lange als 
einziger Staat der EU auf Grund der nationalsozialistischen Unrechtbehand-
lung das Asylrecht als Grundrecht des Einzelnen und einklagbares subjektiv-
öffentliches Recht in der Verfassung garantiert356. Das gegenwärtige Ziel be-
steht im subsidiären und vorübergehenden Schutz für Drittstaatsangehörige;

• die Einwanderungspolitik im Bereich der Erwerbstätigkeit	und	Ausbildung 
weiter	zu	verändern. D.h. Hochqualifizierten und Selbständigen sind mehr 
Privilegien zu erteilen; der Aufenthalt für Studenten ist weiter zu liberalisie-

354 Wenger, F., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 1 AufenthG, Rn. 
3.

355 Hailbronner, K., Asyl- und Ausländerrecht, Stuttgart 2006, S. 44, Rn. 70.
356 Tausch, Ch., Die Umsetzung der europäischen Asylpolitik im deutschen Recht: Bilanz und 

Ausdruck, NVwZ – Beilage 2002, Rn. 82.
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ren. Die zentralen Vorschriften über die Erteilung einer Aufenthaltserlaub-
nis zum Zweck der Ausübung einer Beschäftigung gehen nach wie vor von 
dem Prinzip aus, dass eine Zulassung ausländischer Beschäftigter sich an den 
Erfordernissen des Wirtschaftsstandorts Deutschland unter Berücksichtigung 
der Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt und der Erfordernis einer wirksamen 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit orientiert357;

•	 die	Integration der in der Bundesrepublik lebenden Ausländer und neuen 
Einwanderer als gesellschaftliche Aufgabe zu	fördern. Durch das AufenthG 
ist die Integration von Ausländern zunehmend in den Fokus der öffentlichen 
Aufmerksamkeit geraten ebenso wie das Angebot der Integrations- und 
Sprachkurse (Kapitel 3, §§ 43 – 47 AufenthG). Die Fördermaßnahmen des 
Bundes sind gemäß § 45 AufenthG durch Integrationsangebote des Bundes, 
der Länder und Kommunen zu ergänzen und besser aufeinander abzustim-
men358;

•	 die	innere	Sicherheit/Terrorismusbekämpfung zu	verstärken. Im Si-
cherheitsbereich führt das AufenthG konsequent die durch das Terror-
BekämpfG359 verfolgte Linie fort. Die sicherheitsrelevanten Normen des 
AufenthG, insbesondere im Bereich der Visumantragstellung und der 
Übermittlung von Daten zwischen verschiedenen Behörden sind durch das 
Richtlinienumsetzungsgesetz und den Vertrag von Prüm360 konkretisiert 
und angepasst. Dazu hat die oberste Landesbehörde das Recht, zur Abwehr 
einer besonderen Gefahr für die Sicherheit Deutschlands ohne vorhergehen-
de Ausweisung gegen einen Ausländer eine „Abschiebungsanordnung“ zu 
erlassen. 

5.2.2	 Verfassungsmäßigkeit	des	AufenthG	–	insbesondere	seine	
Übereinstimmung	mit	den	Grundrechten

Zunächst ist die Verfassungsmäßigkeit des AufenthaltG zu erörtern. Dabei stehen 
im Zentrum die Übereinstimmung des AufenthaltG mit den von ihm tangierten 
Grundrechten, ihre Einschränkung durch ausländerrechtliche Maßnahmen und die 
Beachtung des Zitiergebotes.

357 Hailbronner, K., in: Hailbronner, K. (Hrsg.:) Ausländer- und Asylrecht. Vorschriftensamm-
lung, Heidelberg 2008, Einleitung, S. XI.

358 BT-Drucks., 15/420, S. 68.
359 Gesetz zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus von 09.01.2002 BGBl. I, S. 361, 

3142; zuletzt geändert durch Artikel 2 G vom 05.01.2007, BGBl. I, S. 2.
360 Der Vertrag von Plüm über die Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 

insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus, der grenzüberschreitenden Kriminalität 
und der illegalen Migration wurde am 27.05.2005 von Deutschland, Belgien, Frankreich, 
Luxemburg, Österreich, den Niederlanden und Spanien geschlossen. 

http://www.zuwanderung.de/cln_115/nn_1068550/SharedDocs/Glossareintraege/DE/AZ__Liste/V/A__Z__Visum,templateId=renderHelp,layoutVariant=CatalogHelp.html
http://www.zuwanderung.de/cln_115/nn_1068550/SharedDocs/Glossareintraege/DE/AZ__Liste/S/A__Z__Sicherheit,templateId=renderHelp,layoutVariant=CatalogHelp.html
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5.2.2.1 Tangierung der Schutzbereiche ausgewählter Grundrechte

Das neue AufenthG tangiert über die Ausgestaltung der spezifischen Aufenthalts-
zwecke die sachlichen und personellen Schutzbereiche ausgewählter Grundrechte 
des GG:
• Recht auf Berufswahl und Zugang zu einer Ausbildungsstätte aus Art. 12 

Abs. 1 GG (Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung);
• Recht aus Berufswahl und Berufsausübung aus Art. 12 Abs. 1 GG (Aufent-

halt zum Zwecke der Erwerbstätigkeit);
• Recht auf Menschenwürde und Rechte auf Leib und Leben aus Art. 2 Abs. 2 

GG (Aufenthalt aus humanitären und politischen Gründen);
• Aufenthalt aus familiären Gründen gemäß Art. 6 Abs. 1 – 3 GG.

Damit eröffnet es die Schutzbereiche der o.g. Grundrechte und leistet einen Bei-
trag zur Garantierung und Verwirklichung dieser Grundrechte für die Zuwanderer. 
Dabei treten aber auch eine Reihe von grundrechtlichen Problemen auf – insbeson-
dere beim Recht auf Berufsfreiheit. Vor allem mit dem Grundrechtsschutz für die 
berufliche Betätigung von Drittstaatsangehörigen tut sich die deutsche Rechtsan-
wendungspraxis bis heute schwer. Art. 12 GG regelt die Berufsfreiheit als Deut-
schen- und nicht als Jedermann- Grundrecht. Danach sind Grundrechtsträger nur 
Deutsche i.S.d. GG und EU-Bürger361 über Art. 12 EG-Vertrag. 

Lediglich soweit die Ausübung eines (speziellen) Freiheitsrechts für die men-
schenwürdige Gestaltung der Lebensbedingungen unabdingbar ist, ist sie nach 
Meinung von Bauer, H. auch im sachlichen Bereich von Deutschen-Grundrechten 
für jedermann geschützt362 Bachof, O. greift auf den Menschenrechtsgehalt der 
Deutschen-Grundrechte wie der Berufsfreiheit zurück.363 Schauer, M. hält die Er-
gebnisse der Gerichtspraxis, das Ausländerfreiheitsrecht über Art. 2 Abs.1 GG zu 
schützen, nicht für ausreichend. Er bestreitet die Berechtigung, bestimmte Grund-
rechte, einschließlich der Berufsfreiheit, nur Deutschen einzuräumen und fordert 
eine Aufhebung der Differenzierung. 364 Diese Meinung ist nicht unbestritten. Viel-
mehr treten Autoren wie Wollenschläger, Mangoldt/Klein/Starck dafür ein, auf für 

361 Gemäß Art. 24 Abs. 2 RL 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer Famili-
enangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, 
steht den Unionsbürgern das Recht auf Arbeit zur Verfügung, d.h. EU-Bürger sind als 
Träger der Berufsfreiheit anzuerkennen, vgl. 1. Senat des BVerfG, Einstweilige Anordnung 
vom 28.08.2007, Az.: 1 BvR 2157/07, Rn. 13.

362 Bauer, H., Zum Grundrechtsschutz für die berufliche Betätigung von Ausländern, NVwZ 
1990, S. 1152.

363 Bachof, O., Freiheit des Berufs, in: Bettermann, K.A: u.a (Hrsg.): Die Grundrechte, Band 
III/1, 2. Auflage, Berlin 1958, S. 155 (102).

364 Schauer, M., Diskriminierendes Grundgesetz?, Forum Recht 2001, S. 123-124.
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die berufliche Betätigung von Ausländern das „Auffanggrundrecht“ des Art. 2 Abs. 
1 GG heranzuziehen. Dem stehe Art. 12 Abs. 1 nicht entgegen, weil die Spezi-
algrundrechte nur innerhalb ihres sachlichen und persönlichen Geltungsbereichs 
Vorrang besitzen und die auf Deutsche beschränkte Berufsfreiheit die außerhalb 
dieses personellen Regelungsbereichs stehenden Ausländer nicht erfasse365.

Im Berufsbereich gewährt Art. 2 Abs.1 GG Ausländern Schutz vor unverhält-
nismäßigen Eingriffen, soweit diese nicht in den speziellen Regelungsbereich von 
Art. 12 Abs. 1 GG fallen366. Die Heranziehung von Art. 2 Abs. 1 GG als Rechts-
grundlage für die Grundrechtsschutz der beruflichen Betätigung von Ausländern 
bewirkt keine völlige Gleichstellung der Ausländer mit Deutschen im Bereich der 
Berufsfreiheit. D.h. im Vergleich mit den Gewährleistungen des Art. 12 Abs.1 GG 
ist der Schutz „abgeschwächt“367. 

Die Ausführungen zeigen, dass die Ausübung und Berücksichtigung der Be-
rufsfreiheit bis heute in Deutschland abhängig von der Staatsangehörigkeit sind. 
Insbesondere sind davon jüdische Zuwanderer, die die Staatsangehörigkeit der 
GUS-Staaten besitzen, im Vergleich mit den Spätaussiedlern, die die deutsche 
Staatsangehörigkeit erworben haben, betroffen.368 Beide Gruppen der Zuwande-
rer ( Juden und Spätaussiedler) sind aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion 
nach Deutschland eingereist, haben eine vergleichbare Ausbildung und berufliche 
Qualifikation sowie gleiche berufliche Erfahrungen. Die Unterschiede im Umgang 
mit der Berufsfreiheit, die abhängig sind von der Staatsangehörigkeit, verletzten das 
Rechtsstaatsprinzip und die Gleichheit. Bei Ermessensentscheidungen ist jedoch 
auch die Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht, insbesondere mit den Grund-
rechten, zu beachten. Im Fall der Spätaussiedler und anderer Ausländer, die die 
deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben, ist die Berufsfreiheit aus Art. 12 
Abs. 1 GG in besonderem Maße zu berücksichtigen.369

Der letztgenannten Auffassung ist die Rechtsanwendungspraxis gefolgt. Nach 
dem Beschluss des OVG des Saarlandes vom 25.04.2007 kann ein Angehöriger 
eines Drittstaates (hier: türkischer Staatsangehöriger) nicht Träger der Dienstleis-
tungsfreiheit sein. D.h. Drittstaatsangehörige können sich daher bzgl. ihrer Interes-
sen nicht mit Erfolg auf die Dienstleistungsfreiheit berufen, die nach dem Wortlaut 
von Art. 12 Abs.1 S. 2 GG nur Deutschen aus dem Grundrecht der Berufsfreiheit 

365 Zitiert nach: Bauer, H., Zum Grundrechtsschutz für die berufliche Betätigung von Auslän-
dern, NVwZ 1990, S. 1152 – 1153.

366 1. Senat des BVerfG, Beschluss vom 10.05.1988, Az.: 1 BvR 482/84.
367 Bauer, H., a.a.O., S. 1153.
368 Zuwanderer aus der ehemaligen UdSSR scheitern oft schon daran, dass ihre Abschlüsse 

nicht anerkannt werden, Ingenieure und Ärzte von dort gehen hierzulande putzen oder 
fahren in Deutschland Taxi. Zitiert nach: Wir sind etwas zu preußisch, Der Tagesspiegel 
vom 9.02.2009, S. 9.

369 7. Kammer des VG Minden, Urteil vom 28.09.2006, Az.: 7 K 3968/04, Rn. 56.
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zusteht und an deren wirksame Einschränkung besonderes hohe Anforderungen 
zu stellen sind. Ihre Vermittlungstätigkeit wird nach wohl herrschender Meinung 
„lediglich“ durch Art. 2 Abs. 1 GG, und zwar nicht in demselben Ausmaß wie 
durch Art. 12 Abs. 1 S. 1 GG, sondern in den Grenzen der verfassungsmäßigen 
Ordnung geschützt, die jede formell und materiell verfassungsmäßige Rechtsnorm 
einschließt370. 

Zweifellos wird die Intensivierung des Grundrechtsschutzes der Berufsfrei-
heit für Ausländer mit zunehmender Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts immer 
diskussionsbedürftiger, weil es keine Alternative zur Integration ausländischer Ar-
beitnehmer gibt, außer der Realisierung der Forderung der Berufsfreiheit und der 
Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit für die ausländische Bevölkerung im Land.

5.2.2.2 Zitiergebot 

Gemäß Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG muss ein formelles Gesetz, das ein Grundrecht ein-
schränkt – hier das AufenthG – ausdrücklich darauf hinweisen, dass es das betref-
fende Grundrecht begrenzt. Geschieht das nicht, verletzt das betroffene Gesetz das 
eingeschränkte Grundrecht nach Auffassung des BVerfG und ist nichtig.371 Unter 
die einzuschränkenden Grundrechte fallen Art. 2 Abs. 2, Art. 6 Abs. 2, Art. 8 Abs. 
2 u.a.m. 

Art. 19 Abs.1 GG schützt Träger der Grundrechte davor, dass ein Akt der 
öffentlichen Gewalt in deren Rechte eingreift, ohne dass das staatliche Gericht 
befugt ist, die Rechtsverletzung zu sanktionieren. Unter die Einschränkung von 
Grundrechten fallen weder Rechtsakte ausländischer Staaten noch Maßnahmen 
internationaler und zwischenstaatlicher Organisationen (NATO, UNO, Europa-
rat) gleichgültig ob Deutschland Mitglied ist oder bei ihrer Errichtung beteiligt 
war372 „Verletzt“ allerdings ist Art. 19 Abs. 4, wenn der Akt der öffentlichen Gewalt 
ein nicht gerechtfertiger Eingriff in die Einrichtungsgarantie, den Leistungsgehalt 
und/oder den Abwehrgehalt des Art. 19 Abs. 4 ist.373

Die Einschränkung von Grundrechten im Bereich des Ausländerrechts ist 
durch § 106 AufenthG, § 89 AsylVfG i.V.m. Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG geregelt. Die 
Normen dieser Vorschriften befassen sich mit der Einschränkung von Grundrech-
ten im Zusammenhang mit bestimmten Maßnahmen (§ 106 Abs. 1 AufenthG 

370 3. Senat des OVG des Saarlandes, Beschluss vom 25.04.2007, Az.: 3 W 24/06, Rn. 106, 125 ff.
371 BVerfGE 5, 13, 15 f; 113, 348, 366.
372 Ibler, M., in: Friauf/Höfling, Berliner Kommentar, vor Art. 19, S. 42, Rn.55.
373 Ibler, M., a.a.O., S. 24, Rn. 16; vgl. Roeser, T., Die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichts zum Grundrecht auf Asyl und zum Ausländerrecht (einschließlich Auslieferungs-
recht) in den Jahren 2007 und 2008, in: EuGRZ 2009, S. 193. 
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sowie § 89 Abs. 1 AsylVfG) und verweisen für das Verfahren bei der Anordnung 
von Abschiebungshaft auf das FEVG374.

§ 106 AufenthG enthält eine Regelung zur Einschränkung der Grundrechte
• der körperlichen Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) und
• der Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG) als ein besonderes hohes 

Rechtsgut, in das nur aus wichtigen Gründen eingegriffen werden darf.375

Diese Grundrechte können nach Maßgabe des AufenthG eingeschränkt werden.
Der Personenkreis ist durch diese Regelung eingegrenzt und umfasst nur 

Drittstaatsangehörige, Asylsuchende und Staatenlose. Von der Vorschrift in den 
Blick genommene Maßnahmen finden auf freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger/
EWR-Bürger und ihre Familienangehörigen keine Anwendung. Auf die Vorschrif-
ten über Maßnahmen zur Feststellung und Sicherung der Identität (§ 49 Auf-
enthG) und über die Abschiebungshaft (§ 62 AufenthG) wird in § 11 Abs. 1 S. 
1 FreizügG/EU ebenfalls nicht in Bezug genommen376. Nach der Rechtsprechung 
des EuGH (Salah Oulane vs. Minister voor Vreemdelingenzaken, Niederlande) 
dürfen Maßnahmen der Abschiebungshaft gegenüber freizügigkeitsberechtigten 
Unionsbürgern/EWR-Bürgern und ihre Familienangehörigen nur in absoluten 
Ausnahmenfällen verhängt werden.377

5.2.2.2.1 Verfassungsmäßigkeit der Grundrechtseinschränkungen i.S.d. § 106 
AufenthG und § 89 AsylVfG

Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit wird eingeschränkt, z.B. durch 
die in § 49 AufenthG und in §§ 16, 18 Abs. 5, 19 Abs. 2 AsylVfG vorgesehe-
nen diversen Maßnahmen (Fingerabdrücke, Messungen und ähnliche Maßnah-
men, einschließlich körperlicher Eingriffe zur Altersfeststellung) zur Feststellung 
und Sicherung der Identität. Das Grundrecht auf Freiheit der Person wird z.B. 
eingeschränkt durch die Zurückzuweisung (§ 15 Abs. 1 AufenthG), die Zurück-
weisungshaft (§ 15 Abs. 5 AufenthG), das Festhalten am Flughafen (§ 15 Abs. 
6 AufenthG), durch den vorgesehenen Verwaltungszwang bei Verstoß gegen die 
Teilnahmeverpflichtung an Integrationskursen (§ 49 a Abs.3 AufenthG), durch 
Abschiebung (§ 58 AufenthG) und die Abschiebungshaft (§ 62 AufenthG) oder 

374 Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen, BGBl. I, S. 2002.
375 BVerfGE 10, 302, [322], BVerfGE 29, 312, [316].
376 HK-AuslR/Hoffmann, § 106 AufenthG, S. 1141, Rn.2. 
377 EuGH, Urteil vom 17.02.2005, Az.: C-215/03, Rn. 38 ff.; vgl. Albrecht, R., in: Storr/ Wen-

ger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 106, Rn. 2.
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durch die Verbringungshaft (§ 59 Abs. 2 AsylVfG)378 usw. Das BVerfG vertritt 
dabei die Ansicht, dass die Begrenzung des Aufenthaltes von Asylsuchenden auf 
die für das Flughafenverfahren vorgesehenen Räumlichkeiten im Transitbereich des 
Flughafens keine Freiheitsentziehung darstellt379. Anders ist die Rechtslage bei Un-
terbringungsvorschriften im Flughafenverfahren (§ 18 a AsylVfG).

Vorliegend werden im Einzelnen im Rahmen des § 106 AufenthG und der 
gegenwärtigen Rechtsanwendungspraxis die Bestimmungen der Ausweisung und 
Abschiebung sowie der Überprüfung, Feststellung und Sicherung der Identität dar-
gestellt.

5.2.2.2.1.1 Ausweisung

Die deutsche Rechtsanwendungspraxis akzeptiert seit 1996, dass Ausweisungsent-
scheidungen Grundrechte des GG beachten müssen und Ausländerbehörden wie 
Gerichte zur Abwägung aller berührten Interessen verpflichtet seien380. Nach der 
ständigen Rechtsprechung des EGMR sind die Voraussetzungen des Art. 8 EMRK 
für die Zeit zu prüfen, in der die Ausweisung381 eines Ausländers rechtskräftig ge-
worden ist382.

Der Gesetzgeber legt allgemeine Voraussetzungen für die Ausweisung eines 
Ausländers i.V m. §§ 53 – 56 AufenthG fest:
1.  Eine Ist-Ausweisung (§ 53 AufenthG) ist zu verfügen, ohne dass sich die 

Ausländerbehörden mit den individuellen Interessen an einem weiteren Auf-
enthalt in Deutschland auseinander setzen müssen bzw. dürfen. Denn eine Ab-
wägung zwischen den öffentlichen Interessen und den individuellen Interessen 
hat nicht stattzufinden. Es ist auch nicht zu prüfen, ob von dem Betroffenen 

378 BVerfGE 94, 195 ff., vgl. Antoni, M., in: Hömig, D. (Hrsg.), Grundgesetz für die Bundesre-
publik Deutschland, Baden-Baden 2007, S. 214, Rn. 13.

379 BVerfGE 94, 166 (198), EZAR 632, Nr. 25, vgl. Marx. R., Kommentar zum Asylverfah-
rensgesetz, Köln 2009, Rn. 4.

380 BVerwGE 19, 394 ff., Davy, U., Aufenthaltssicherheit: Ein verlässliches Versprechen?. Teil 
2, ZAR 2007, S. 236.

381 Die Ausweisung ist nicht mit der Abschiebung i.S.d. § 58 AufenthG zu verwechseln. Die 
Ausweisung gehört zum Bereich der Verwaltungsvollstreckung. Sie besteht in der zwangs-
weisen Durchsetzung der vollziehbaren Ausreisepflicht, wenn die freiwillige Ausreise eines 
Ausländers nicht gesichert oder aus anderen Gründen eine Überwachung erforderlich ist. 
Im Unterschied zur Ausweisung setzt die Abschiebung eine vollziehbare Ausreisepflicht 
voraus, während die Ausweisung als Verwaltungsakt gemäß § 51 AufenthG i.V.m. § 84 Abs. 
2 S. 1 AufenthG durch das Erlöschen des Aufenthaltstitels erst zur Ausreisepflicht führt.

382 Erste Sektion des EGMR, Urteil vom 28.06.2007 (Kaya vs. Deuschland), INfAuslR 2007, 
325, vgl. 1. Senat des OVG Bremen, Urteil vom 06.11.2007, Az.: 1 A 82/07.



 Rechtspolitische und rechtliche Probleme der Zuwanderung 143

weiterhin eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder sonsti-
ge erhebliche Interessen Deutschlands ausgeht383.

2.  Eine Regel-Ausweisung (§ 54 AufenthG) stellt ein Tatbestandmerkmal 
dar, dessen Anwendung und Auslegung der vollen verwaltungsgerichtlichen 
Kontrolle unterliegt. Ein Abweichen von der gesetzlichen Regel-Ausweisung 
kommt nur bei Vorliegen eines atypischen Falls in Betracht.384 Die Ausländer-
behörde hat kein Ermessen bei Vorliegen eines Regelfalls, weil der Gesetzge-
ber durch die Typisierung von Regelfällen die grundsätzliche Abwägung, ob 
eine Ausweisung erfolgen soll, bereits vorgenommen hat.385

3.  Die Ermessensausweisung (§ 55 AufenthG) steht bei Vorliegen eines Aus-
weisungsgrundes gemäß § 55 Abs. 1 und Abs. 2 AufenthG im Ermessen der 
Ausländerbehörde. Ein Ausweisungsgrund gemäß § 55 Abs. 1 liegt gemäß § 
55 Abs. 2 vor, wenn der Ausländer einen nicht nur vereinzelten oder geringfü-
gigen Verstoß gegen Rechtsvorschriften begangen hat.386

4.  Ein besonderer	Ausweisungsschutz (§ 56 AufenthG) erfolgt nach § 56 Abs. 
1 S. 2 – 5 AufenthG nur aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung. Besonderen Ausweisungsschutz erhalten Familienan-
gehörige von Kontingentflüchtlingen387, Familienangehörige eines Deutschen 
(hierzu Vater eines minderjährigen Kind, dessen Mutter die deutsche Staats-
angehörigkeit besitzt und die nicht die familiäre Lebensgemeinschaft im Aus-
land begründen kann388, Familienangehörige eines ausgewiesenen Ausländers, 
die als Flüchtlinge anerkannt sind 389 u.a.

Die deutsche Rechtsanwendungspraxis erkennt als maßgebliche Kriterien für die 
Beurteilung von Ausweisungsfällen unter Berücksichtigung der Grundrechte und 
der Rechtsprechung des EGMR390 folgende an:
• die Art und Schwere der von dem Ausländer begangenen Straftaten;

383 Davy, U., Aufenthaltssicherheit: Ein verlässliches Versprechen?, Teil 1, ZAR 2007, S. 170; 
vgl. BMI (Hrsg.): Vorläufige Anwendungshinweise des BMI zum AufenthG und zum Frei-
zügG/EU vom 22.12.2004, Rn. 53.1.0.1.- 53.1.0.3.

384 VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 22.06.2008, Az.: 13 S 1917/07.
385 Brocke, H., Wechselseitige Auswirkungen von Strafprozessen und ausländischen Verfahren, 

ZAR 2009, S. 56 – 61.
386 10. Kammer des VG München, Urteil vom 16.10.2008, Az.: M 10 K 07.4795, Rn. 35.
387 VG Oldenburg, Beschluss vom 27.10.2008, Az.: 11 B 2496/08, InfAuslR 2009, 130.
388 VG Oldenburg, Beschluss vom 03.03.2009, Az.: 11 B 705/09; vgl. BVerfG, Beschluss vom 

8. 12.2005, Az.:2 BvR 1001/04, InfAuslR 2006, 122, 124.; OVG Lüneburg, Beschluss vom 
8. 12.2008; Az.:8 LA 72/08, InfAuslR 2009, 104, 105.

389 19. Senat des Bayerischen VGH, Beschluss vom 3.11.2008, Az.:19 CS 08.2553.
390 BVerwG, Urteil vom 13.01. 2009, Az.:1 C 2. 08, Rn. 28; vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Be-

schluss vom 19.02.2009, Az.: 7 B 11328/08.OVG, OVG Niedersachsen, Beschluss vom 
05.09.2008, Az.: 10 LA 17/07.
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• die Dauer des Aufenthalts in dem Land, aus dem der Ausländer ausgewiesen 
werden soll; 

• die Gefahr, die der Ausländer für die öffentliche Ruhe und Ordnung darstellt; 
• die Zeit, die seit Begehung der Straftat vergangen ist sowie das Verhalten des 

Ausländers während dieser Zeit und 
• die Festigkeit sozialer, kultureller und familiärer Bande mit dem Gastland 

und mit dem Herkunftsstaat391.

Hat der Betroffene eine eigene Familie im Herkunftsland, so sind weitere Umstän-
de in die Abwägung einzustellen:
• die Ehedauer und andere Faktoren, welche die Effektivität seines Familienle-

bens belegen;
• die Frage, ob er Ehegatte von der Straftat wusste, als die familiäre Beziehung 

angenommen wurde;
• die Frage, ob aus der Ehe Kinder hervorgegangen sind, und wenn ja, welches 

Alter sie haben; 
• das Maß an Schwierigkeiten, das den Ehegatten erwarten würde, wenn er den 

ausgewiesenen Ausländer in dessen Herkunftsland begleiten würde.392

Eine	berechtigte	rechtliche	Frage	in	diesem	Kontext	ist	die Ausweisung	von	Ein-
wanderern	der	zweiten	Generation mit Blick auf die Grundrechte aus Art. 6 GG 
und Art. 8 Abs. 1 EMRK (Schutz des Privat- und Familienlebens)393.

In der Rechtsprechung des EGMR Üner vs. Deuschland, Enem vs. Schweiz, 
Maslov vs. Österreich394 wird festgestellt, dass bei Ausweisungen die besondere 
Situation von Ausländern, die die überwiegende oder sogar die gesamte Zeit ih-
rer Kindheit im Gastland verbracht haben, dort aufgewachsen sind und erzogen 
wurden zu berücksichtigen sei.395 In den oben genannten Urteilen hat der EGMR 
betont, dass die Ausweisung von Einwanderern der zweiten Generation grds. aus-
geschlossen oder nur auf außergewöhnliche Fälle begrenzt werden darf. Wenn nati-
onale Gerichte den persönlichen Umständen der Ausweisung besondere Bedeutung 
zuschreiben, einmal mehr eine Einzelfallprüfung mit besonderer Autorität und Zu-

391 Große Kammer des EGMR, Urteil vom 23.06.2008 (Maslov vs. Österreich), § 71.
392 Eckertz-Höfer, M., Neuere Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung zum 

Schutz des Privatlebens, ZAR, 2008, Nr. 3, S. 93 – 96.
393 Z.B. Frenz, W., Begrenzung ausländerrechtlicher Maßnahmen durch europäische Grund-

rechte, ZAR 2008, S. 385 – 388.
394 Große Kammer des EGMR, Urteil (Üner vs. Niederlande) vom 18.10.2006, § 58, Große 

Kammer des EGMR, Urteil vom 23.06.2008 (Maslov vs. Österreich), § 73, EGMR, Urteil 
vom 22.05.2008 (Emre vs. Schweiz), Az.: 42034/04.

395 Große Kammer des EGMR, Urteil (Üner vs. Niederlande) vom 18.10.2006, § 56.
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ständigkeit zulassen, wird die Aufenthaltssicherheit so nicht gewährleistet396. Be-
gründet wird das damit, dass aus Art. 8 Abs. 1 EMRK kein absolutes Recht auf 
Nichtausweisung abgeleitet werden könne. Selbst wenn ein ausländischer Staats-
angehöriger einen unbefristeten Aufenthaltsstatus genieße und ein hohes Maß an 
Integration erreicht habe, könne seine Situation in Bezug auf die Möglichkeit einer 
Ausweisung nicht mit derjenigen eines Staatsbürgers verglichen werden. 397

5.2.2.2.1.2 Abschiebung

Die Abschiebung ist die zwangsweise Durchsetzung der Ausreisepflicht einer Per-
son ohne deutsche Staatsangehörigkeit aus dem Bundesgebiet. Sie ist durch die §§ 
58 bis 62 AufenthG geregelt. 

Die Abschiebung ist neben der spezielleren, aber selteneren Zurückschiebung 
(§ 57 AufenthG) eine Maßnahme zur Vollstreckung der Ausreisepflicht (§ 50 Abs. 
1 AufenthG) als Spezialform des allgemeinen Vollstreckungsmittels „unmittelbarer 
Zwang“… Die Abschiebung ist nicht Verwaltungsakt, sondern Realakt. Allerdings 
hat ihr regelmäßig ein Verwaltungsakt und seine Androhung (§ 59 AufenthG) vo-
rauszugehen und häufig ein weiterer, auch formlos möglicher Verwaltungsakt, die 
sog. unförmliche Abschiebungsanordnung (nicht zu verwechseln mit der förmli-
chen Abschiebungsanordnung398 i.S.d. § 58 a).399 

Die Grundvoraussetzungen einer Abschiebung waren im AuslG in § 49 Abs. 
1 enthalten, dem § 58 Abs. 1 AufenthG entspricht. Die Vorschrift des § 58 a Auf-
enthG hat im allgemeinen Ausländerrecht keine Vorgängerin. Lediglich das Asyl-
verfahrensrecht kannte und kennt in § 34 a AsylVfG eine Abschiebungsanordnung 
für die Fälle, in denen der Asylsuchende in einen sicheren Drittstaat abgeschoben 
werden soll und feststeht, dass die Abschiebung durchgeführt werden kann. § 58 
a AufenthG wurde erst im Vermittlungsverfahren in das Gesetz eingefügt, woraus 
sich Unklarheiten und Ungereimtheiten der Regelung erklären mögen400.

Das deutsche Recht garantiert Ausländern keine Aufenthaltssicherheit, wenn 
sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Dafür sorgen die gestuften Er-

396 Vgl. Davy, U., Aufenthaltssicherheit: Ein verlässliches Versprechen? Teil 2, ZAR 2007, S. 
236.

397 11. Senat des VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 13.05.2004, Az.: 11 S 1080/04, in 
dem festgestellt wird, dass ein Ausländer faktisch zum Inländer geworden ist, bedeutet auch 
nach der Rechtsprechung des EGMR noch nicht, dass eine Ausweisung nicht in Betracht 
kommt.

398 Die förmliche Abschiebungsanordnung ist ein Verwaltungsakt mit Doppelfunktion: Erlö-
schen des Aufenthaltstitels und Einleitung des Vollzuges der Aufenthaltsbeendigung. 

399 Wenger, F., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 58 AufenthG, Rn. 
3.

400 HK-AuslR/Möller, § 49 AufenthG, Rn. 3.
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mächtigungen des AufenthG i.V.m. den Grundrechten des GG und die Anwen-
dungspraxis der Behörden und Gerichte. Abhilfe kommt daher vom Gesetzgeber 
mit der rechtlichen Konstruktion des Abschiebungsverbotes gemäß § 58 Abs. 3 
i.V.m. § 60 AufenthG. Das Abschiebungsverbot gibt es für folgende Fälle: Gefahr 
der Gruppenverfolgung für die irakischen Christen401, konkrete Gefahr für die All-
gemeinheit in Afghanistan402, Abschiebungsverbot im Interesse des Kindes (hier: 
leiblicher Vater eines adoptierten Kindes)403.

Die Rechtsanwendungspraxis kennt folgende Fälle	von	Abschiebungshindernis-
sen:
1. Ein Abschiebunghindernis	 wegen	 einer	 beabsichtigten	 Eheschließung. 

Dies setzt voraus, dass ein Ehefähigkeitszeugnis vorliegt oder der Ausländer 
von dessen Beibringung befreit ist.404 

Nach ständiger Rechtsprechung kommt bei einem Verlöbnis mit einem 
deutschen Staatsangehörigen aufenthaltsrechtlicher Schutz nicht in Betracht, 
wie er sich für ausländische Ehegatten Deutscher aus Art. 6 Abs. 1 GG her-
leitet. Es beeinträchtigt grds. auch nicht die durch Art. 6 Abs. 1 GG gewähr-
leistete Eheschließungsfreiheit, wenn dem Ausländer eine längerfristige Auf-
enthaltserlaubnis in Fällen versagt wird, in denen der Zeitpunkt der geplanten 
Eheschließung völlig ungewiss ist.405 In diesen Fällen ist die Eheschließungs-
freiheit i.d.R. gewahrt, wenn dem Ausländer das kurzfristige Betreten des 
Bundesgebiets zum Zwecke der Eheschließung ermöglicht wird406. Erst nach 
der Eheschließung mit dem deutschen Staatsangehörigen hat der Ausländer, 
wenn die Ehe im Bundesgebiet geführt werden soll, Anspruch darauf, dass ihm 
der Aufenthalt erlaubt wird407.

2. Der Schutz	der	Eltern-Kind-Beziehung i.S.d. Art 6 GG und Art. 8 EMRK. 
Er kann der Abschiebung des Vaters auch dann entgegenstehen, wenn er le-
diglich über ein Umgangsrecht verfügt. Allein aus der Anzahl der Besuchs-
kontakte kann nicht geschlossen werden, dass kein grundrechtlich geschütztes 
Eltern-Kind-Verhältnis vorliegt.408

Ungeachtet des § 106 kann das AufenthG – wenigstens mittelbar – in an-
dere Grundrechte eingreifen. So wird die Auffassung vertreten, dass es – unter 

401 2. Kammer des VG Sigmaringen, Urteil vom 26.03.2009, Az.: A 2 K 1821/08.
402 23. Kammer des VG München, Urteil vom 20.02.2009, Az.: M 23 K 08.50493, Rn. 4.
403 4. Senat des OVG Hamburg, Beschluss vom 17.06.2008, Az.: 4 Bs 76/08.
404 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 18.02.2009, Az.: 2 M 12/09; VG  Magdeburg, Be-

schluss vom 29.12.2008, Az.: 7 B 1031/08.
405 9. Kammer des VG Sigmaringen, Beschluss vom 10.10.2007, Az.: 9 K 1516/07.
406 Vgl. 4. Kammer des VG München, Beschluss vom 23.06.2008, Az.: M 4 C 08. 2522, Rn. 37.
407 BVerwG, Beschluss vom 02.10.1984, Az.: 1 B 114.84, in: InfAuslR 1985, 130.
408 BVerfG, Beschluss vom 09.01.2009, Az. 2 BvR 1064/08.
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bestimmten Fallkonstellationen – in das Grundrecht aus Art. 6 Abs. 3 GG im 
Bundesgebiet geborener Kinder eingreifen kann. Fallgestaltungen, in denen nur 
einem Elternteil eines im Bundesgebiet geborenen Kindes durch die Aufent-
haltserlaubnis ein eigenes starkes Aufenthaltsrecht vermittelt wird, ermöglichen 
zunächst aufenthaltsrechtlich die Trennung des Elternteils ohne Aufenthalts-
recht von dem eigenen Kind. Faktisch kann dies auf eine dauerhafte räumli-
che Trennung von Elternteil und Kind hinauslaufen, wenn der nichtberechtigte 
Aufenthalt des Elternteils endet.409 In diesen Fällen greift das AufenthG (§ 33) 
nach wie vor in das Grundrecht des Art. 6 Abs. 2 ein und stellt eine Verletzung 
dieses Grundrechts dar. Deshalb sollte zukünftig auch Art. 6 Abs. 2 GG in § 106 
AufenthG zitiert werden.

Auch die Tatsache, dass ein ausreisepflichtiger Ausländer Vater eines un-
geborenen Kindes einer deutschen Staatsangehörigen ist, führt nicht zwingend 
zu einem Abschiebungshindernis wegen des Schutzes der Familie gemäß Art.6 
Abs.1 GG410, auch im Fall einer Risikoschwangerschaft.411.

3. Eine Aidserkrankung	eines	Ausländers (hier: aus dem Kongo) kann wegen 
der unzureichenden Möglichkeiten der medizinischen Behandlung im Ziel-
staat ein Abschiebungshindernis darstellen412.

4. Eine Einreise eines Ausländers, der auf Grund eines Aufnahmebescheids nach 
§ 26 BVFG in das Bundesgebiet eingereist ist, bedarf für die Dauer des Ver-
fahrens auf Ausstellung einer Spätaussiedlerbescheinigung nach § 15 BVFG 
keines Aufenthaltstitels. Beantragt er nach erfolgloser Beendigung dieses Ver-
fahrens einen solchen, gilt seine Abschiebung nach § 81 Abs. 3 S. 2 AufenthG 
bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde als ausgesetzt413.

5.2.2.2.1.3 Überprüfung, Feststellung und Sicherung der Identität 

Nach § 49 Abs. 2 n.F. ist jeder Ausländer verpflichtet, den mit dem Vollzug des 
Ausländerrechts betrauten Behörden die erforderlichen Angaben zu machen. Die 
Verpflichtung zu den Angaben nach Abs. 2 besteht indes nur gegenüber den hier-
mit betrauerten Behörden innerhalb deren Zuständigkeit nach § 71 AufenthG, 

409 Albrecht, R., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 106, Rn.7,8.
410 OVG Saarland, Beschluss vom 24.04.2008, Az.: 2 B 199/08.
411 3. Kammer des VG Magdeburg, Beschluss vom 12.3.2009, Az.: 3 B 77/09 MD.
412 VG Freiburg, Urteil vom 3.09.2003, Az.: A 1 K 11750/00; vgl. Große Kammer des EGMR, 

Urteil D. vs. UK vom 27.05.2008, Az.: 26565/05. Hier hat sich das EGMR mit der Frage zu 
befassen, ob Gesundheitsgefahren ein Abschiebungsverbot nach Art. 3 EMRK begründen.

413 VGH Mannheim, Urteil vom 24.06.2008, Urteil vom 23.07.2008, Az.:  11 S 1136/07, 
EZAR Nf. 98 Nr. 31.
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also gegenüber den Ausländerbehörden, Grenzbehörden, Länderpolizeien oder den 
(deutschen) Auslandvertretungen im Ausland414.

Mit „Identität“ ist die „nachzuweisende Echtheit einer Person“ gemeint. Die-
sem Identitätsbegriff entspricht die Regelung des § 49 Abs. 3 AufenthG, denn 
danach können bei Bestehen von „Zweifeln über die Person“ des Ausländers be-
stimmte Maßnahmen „zur Feststellung seiner Identität“ getroffen werden. Es ist 
nach der Gesetzesfassung nicht erforderlich, dass die Identität als solche falsch be-
nannt wird (also jemand vorgibt, ein anderer zu sein). Es reicht aus, wenn einzelne 
Umstände, die der Feststellung der Identität dienen, unrichtig benannt werden. In 
§ 49 Abs. 2 n.F. sind nämlich Angaben „zur“ Identität gefordert.415

Zur Feststellung und Sicherung der Identität können folgende Maßnahmen 
i.S.d. § 49 Abs. 6, 6 a i.V.m. Abs. 5 festgestellt werden:
• das Abnehmen von Fingerabdrücken;
• das Aufnehmen von Lichtbildern (z.B. wenn die Identität eines Ausländers 

nicht geklärt ist, weil er im Bundesgebiet und Großbritannien bereits drei 
verschiedene Namen benutzt hat416);

• körperliche Eingriffe, die von einem Arzt nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst zum Zweck der Feststellung des Alters vorgenommen werden, wenn 
kein Nachteil für die Gesundheit des Ausländers zu befürchten ist;

• sonstige Maßnahmen wie Abnahme von Fußabdrücken, Abnahme von 
Handflächenabdrücken, Schriftproben, Stimm- oder Sprechproben417.

Zur Feststellung der Identität sind diese Maßnahmen nur zulässig, wenn die Iden-
tität auf andere Weise, insbesondere durch Anfrage bei anderen Behörden, nicht 
oder nicht rechtzeitig oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt wer-
den kann. 

5.2.2.3 Zusammenfassung

Die Vorschrift des § 106 AufenthG und die neue Rechtsanwendungspraxis ermög-
lichen die Anrufung der Gerichte durch einen Ausländer auch bei Grundrechts-
verletzungen oder Einschränkung von Grundrechten durch Maßnahmen des Auf-

414 Renner, G., AuslR, § 49, Rn. 2; vgl. 1. Strafsenat des OLG Celle, Urteil vom 14.02.2007, Az.: 
21 Ss 84/06, Rn. 9.

415 3. Strafsenat des OLG Hamm, Beschluss vom 22.11.2007, Az.: 3 Ss 480/07, Rn. 14.
416 12. Kammer des VG München, Urteil vom 24.04.2007, Az.: M 12 K 06.4828, vgl. 8. Kam-

mer des VG München, Urteil vom 18.01.2008, Az.: M 8 K 07. 50988 (hier: irakischer 
Staatsangehöriger kurdischer Volkzugehörigkeit aus dem Nordirak, der bereits viele ver-
schiedene Namen benutzt hat).

417 HK-AuslR/Möller, § 49 AufenthG, Rn. 25.
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enthG wie Ausweisung, Abschiebung, Überprüfung, Feststellung und Sicherung 
der Identität einer Person usw. Auf Grund der umfangreichen Rechtsprechung des 
EGMR variiert die Anwendungspraxis der zuständigen Behörden. Praktisch be-
deutsam ist der erweiterte Grundrechtsschutz vor allem für die Freiheit der Men-
schen und ihre körperliche Unversehrtheit.

Der BVerfG hat mit dem Urteil Kaya vs. Deutschland explizit auf die häufigen 
Verurteilungen Deutschlands wegen der Verletzung des Rechts auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens nach Art. 6 GG, Art. 8 EMRK im Falle der Einschrän-
kung der Freiheit der Person reagiert. Mit der Anwendbarkeit des Grundrechts 
aus Art. 6 GG auch auf den Aufenthalt eines Ausländers ist das BVerfG seit den 
70er Jahren beschäftigt418. Durch die Beschlüsse des BVerfG419 von 2007 wird dem 
Schutz des Privatlebens in den Ausweisungsvorschriften der Behörden besonderes 
Gewicht verliehen. Das bedeutet, jede Behörde, die eine Ausreisepflicht gegen eine 
Person verfügt, die sich rechtmäßig in Deutschland aufhält, ist stets dazu verpflich-
tet, das öffentliche Interesse des Staates gegen die persönlichen Interessen eines 
Ausländers an einem weiteren Verbleib in Deutschland am Maßstab des Grund-
rechts aus Art. 6 GG und des Art. 8 EMRK abzuwägen420.

Die ständige Rechtsprechung des BVerwG zur Ausreisepflicht von Einwande-
rern der zweiten Generation, bei denen das Privatinteresse und Interesse des Famili-
enlebens sowie das Kindeswohl betroffen sind, muss in einer gesetzlichen Regelung 
ihrer Widerhall finden. Nicht wenige Ausländerbehörden sind damit überfordert, 
Rechte von Einwanderern unmittelbar aus dem Verfassungsrecht ableiten zu müs-
sen. Demzufolge sollte § 56 Abs. 1 S. 3 wie folgt formuliert werden: Wer mit einem 
deutschen Familienangehörigen oder Lebenspartner in familiärer oder lebenspartner-
schaftlicher Lebensgemeinschaft lebt, ein Elternteil oder eine sorgeberechtigte Person für 
ein minderjähriges Kind ist, soll zur Herstellung und Wahrung der familiären Beziehung 
und unter Berücksichtigung des Kindeswohls… besonderen Ausweisungsschutz genießen. 

Aus dem Blick der Rechtsprechung des EGMR ist § 55 Abs.3 AufenthG neu 
zu formulieren. Bei der Entscheidung über die Ausweisung sind zu berücksichtigen:
1.  die Art und Schwere der von dem Ausländer begangenen Straftaten; 
2.  die Dauer des Aufenthalts in dem Land, aus dem der Ausländer ausgewiesen 

werden soll;
3.  die Gefahr, die der Ausländer für die öffentliche Ruhe und Ordnung darstellt;

418 1. Senat des BVerfG, Beschluss vom 18.07.1973, Az.: 1 BvR 23/73, 1 BvR 155/73; vgl. 1. 
Senat  des BVerfG, Beschluss vom 18.07.1979, Az.: 1 BvR 650/77.

419 2. Senat des BVerfG, Kammerbeschluss vom 10.05.2007, Az.: 2 BvR 304/07; vgl. 2. Senat 
des BVerfG, Kammerbeschluss vom 10.08.2007, Az.: 2 BvR 535/06.

420 6. Kammer des VG Hannover, Urteil vom 17.06.2008, Az.: & A 1114/07, Rn. 33; vgl. 1. 
Kammer des VG Freiburg, Urteil vom 10.10.2007, Az.: K 876/06.
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4.  die Zeit, die seit Begehung der Straftat vergangen ist, sowie das Verhalten des 
Ausländers während dieser Zeit;

5.  die Festigkeit sozialer, kultureller und familiärer Bande mit dem Gastland und 
mit dem Herkunftsstaat sowie die Folgen der Ausweisung für die Familienan-
gehörigen oder Lebenspartner des Ausländers, die sich rechtmäßig im Bun-
desgebiet aufhalten und mit ihm in familiärer oder lebenspartnerschaftlicher 
Lebensgemeinschaft leben;

6.  die in § 60 Abs. 2 genannten Voraussetzungen für die Aussetzung der Abschie-
bung.

Auch hinsichtlich der familiär abgeleiteten Aufenthaltsrechte des Elternteils mit 
schwachen oder gar keinem Aufenthaltsrecht bzgl. des eigenen Kindes im Vergleich 
mit der vom anderen Elternteil abgeleiteten Aufenthaltserlaubnis, mit dem eine 
familiäre Lebensgemeinschaft tatsächlich gelebt wird, bedarf wegen vorstehender 
Erwägungen einer Überarbeitung. Dies zum einen wegen der in den § 104 a Abs. 3 
AufenthG i.V.m. § 104 b AufenthG gedanklich angelegten Trennung von Kindern 
von ihren Eltern, zum anderen aber vor allem zur Lösung des aufenthaltsrecht-
lichen Dreiecksverhältnisses, welchem nichteheliche Kinder ausländischer Eltern 
mit unterschiedlichen Aufenthaltsrechten unterworfen sind.421

5.2.3	 Aufenthaltszwecke

Die Zulässigkeit des Aufenthalts von Ausländern in der Bundesrepublik wird nach 
Aufenthaltszwecken geregelt. Das Aufenthaltsgesetz orientiert sich an folgenden 
Aufenthaltszwecken:
• Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung, Abschnitt 3, §§ 16, 17 AufenthG; 
• Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit, Abschnitt 4, §§ 18 – 21 Auf-

enthG;
• Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen, 

Abschnitt 5, §§ 22 – 66 AufenthG;
• Aufenthalt aus familiären Gründen, Abschnitt 6, §§ 27 – 36 AufenthG;
• Aufenthalt unter dem Aspekt des Rechts auf Wiederkehr (§ 37 AufenthG) 

und des ehemaligen Status als Deutscher (§ 38 AufenthG) usw.

Das Verzeichnis der Aufenthaltszwecke ist offen, d.h. § 7 Abs. 1 S. 3 lässt es zu, 
im Ermessenswege der Behörde eine Aufenthaltserlaubnis für im AufenthG nicht 

421 Albrecht, R., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 106 AufenthG, 
Rn. 10.
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vorgesehene Aufenthaltszwecke zu erteilen422. Allerdings sind konkrete Anwen-
dungsbereiche schwer vorstellbar, da die §§ 16 ff. AufenthG alle vorstellbaren Auf-
enthaltszwecke umfassen.

Ob ein	Wechsel	des	Zwecks erfolgen kann, ist nach der wissenschaftlichen 
Literatur streitig. Nach Auffassung von Müller gibt es Möglichkeiten, Aufenthalt-
zwecke zu ändern.423 Das ist nur der Fall, wenn der Wechsel des Aufenthaltszwecks 
auf Grund objektiver und nicht in der Sphäre des Ausländers liegender Umstände 
erforderlich wird.424 Die entgegengesetzte Meinung vertreten Kliebe, T., Storr, Ch., 
Kreuzer, C.: Ein Aufenthaltstitel ist nach dem zugrunde liegenden Erteilungsgrund 
zweckgebunden (§ 7 Abs. 1 S. 2 AufenthG) und daher ist ein Wechsel des Aufent-
haltszwecks im Grundsatz ausgeschlossen425. Ein allgemeines Verbot des Aufent-
haltzweckswechsels liegt vor, wenn ein Ausländer bisher Aufenthaltserlaubnisse für 
viele verschiedene Zwecke so einen Sprachkurs, Ausbildungszwecke, Au-Pair-Tä-
tigkeit und Ableistung eines sozialen Jahres, also für eine Beschäftigung im sozialen 
Bereich, beantragt hat426.

Der Wechsel des Aufenthalts zum Zweck der Ausbildung ist dagegen in der 
Kommentarliteratur zum AufenthG und in der Gerichtspraxis breit erforscht wor-
den. I.d.R. werden keine Aufenthaltserlaubnisse für einen anderen Aufenthalt-
zweck während eines Aufenthalts zum Sprachkursbesuch, zur Studienvorbereitung 
oder zum Studium erteilt oder verlangt (§ 16 Abs. 2 AufenthG). Ein Wechsel der 
Ausbildung stellt grds. eine Änderung des Aufenthaltszwecks dar.427 Nach ihrem 
Wesen ist die Aufenthaltserlaubnis gemäß § 16 AufenthG aber strikt an einen 
Aufenthaltszweck gebunden und im Regelfall ist der Wechsel zu einem anderen 
Aufenthaltszweck ausgeschlossen428. Ist der ursprüngliche Aufenthaltszweck erfüllt 
oder weggefallen und begehrt der Ausländer die Erteilung einer Aufenthaltserlaub-
nis für einen anderen als nach § 16 AufenthG zugelassenen Aufenthaltszweck, ist 
die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis erst möglich, nachdem der Ausländer aus-
gereist ist429. Im Beschluss des Hamburgischen OVG wird festgestellt: Die an den 

422 Vgl. HK-AuslR/Müller, § 7 AufenthG, S. 136, Rn. 5; Renner, G., AuslR, § 7 AufenthG, Rn. 
17, a.a.O.

423 HK-AuslR/Müller, § 7 AufenthG, S. 137, Rn. 7, S. 144, Rn. 5.
424 Walther, H., in: Fritz, R./Vormeier, J. (Hrsg.), Gemeinschaftskommentar zum Aufenthalts-

gesetz, Loseblatt-Sammlung, 2006, Rn. 16.; vgl. 3. Senat des OVG Hamburg, Beschluss 
vom 21.02.2008, Az.: 3 Bs 204/07, Rn. 8 ff.

425 Kliebe, Ausländer- u. AsylR, § 1 Erteilung des Aufenthaltsrechts, S. 60, Rn. 25; Storr, Ch./
Kreuzer, Ch., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 16 AufenthG, 
Rn. 19.

426 12. Kammer des VG München, Beschluss vom 28.08.2006, Az.: M 12 S 06.2370, Rn. 23 ff.
427 VGH Mannheim, Beschluss vom 19.02.2008, Az.: 13 S 2774/07.
428 19. Kammer des VG Ansbach, Beschluss vom 14.11.2008, Az.: An 19 S 08.01208, Rn.  17.
429 Renner, G., AuslR, 2005, § 16 Rn. 16.2.3.
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Wechsel des Aufenthaltszwecks anknüpfende Sperrwirkung des § 16 Abs. 2 S. 1 
AufenthG gilt nicht nur in den Fällen, in denen der Ausländer aktuell eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 16 Abs. 1 besitzt430. 

Bei einer Änderung der Fachrichtung während des Studiums liegt ein Wechsel 
des Aufenthaltszwecks vor. Als Beispiele sind anzuführen der Wechsel der Fach-
richtung vom „Studiengang Ingenieur Informatik“ zum Studiengang „Bachelor 
of Science Informationstechnik“ an der gleichen Universität431, der Wechsel vom 
„Computer Engineering zum Studium der Politikwissenschaft“432. Ein Wechsel 
des Aufenthaltszwecks begründet aber auch die Aufnahme einer Zweit- oder An-
schlussausbildung, wobei schon bisher in bestimmten Fällen Aufbau-, Zusatz- oder 
Ergänzungsstudien als weiterführende Studien ausländerrechtlich zugelassen wor-
den sind. Als unzulässigen Zweckwechsel hat die bisherige Rechtssprechung unter 
anderem den Wechsel von einem fehlgeschlagenen Studium zu einer andersartigen 
Berufsausbildung oder den Wechsel von einem Universitäts- zu einem Fachhoch-
studium angesehen433. Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ist bei einem Fach-
richtungswechsel nicht allein schon dann entgegen der Regel des § 16 Abs. 2 S. 
1 AufenthG möglich, wenn das Studium innerhalb einer Gesamtaufenthaltsdauer 
von 10 Jahre abgeschlossen wird434.

Ein unzulässiger Wechsel liegt dagegen vor, 
• wenn bei einem gescheiterten Studium zu einer andersartigen Berufsausbil-

dung gewechselt werden soll;
• wenn die Einreise zunächst zur Aufnahme einer Berufsausbildung erfolgt, 

die auch durchgeführt wird und an die dann die Aufnahme eines Studiums, 
anknüpft435.

Nach Abbruch von Studium oder Ausbildung kann der Aufenthaltzweck auch 
nicht gewechselt werden. Die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis zum Zweck 
der Eheschließung nach Studienaufenthalt ohne Abschluss gilt ebenfalls nicht als 
Wechsel des Aufenthaltszwecks.436.

Eine wichtige Frage der gegenwärtigen Rechtsanwendungspraxis besteht darin, 
ob ein Anspruch auf Erteilung		eines	Aufenthaltstitels		aus		familiären	Gründen 
gemäß § 28 Abs.1 S. 1 AufenthG besteht, wenn ein Ausländer mit dem erforder-

430 Hamburgisches OVG, Beschluss vom 30.05.2007, Az.: 3 Bs 390/05.
431 10. Kammer des VG München, Beschluss vom 09.01.2009, Az.: M 10 K 08.5512, M 10 S 

08.5513, Rn. 27.
432 VG Ansbach, Beschluss vom 28.04.2005, Az.: AN 19 S 05.00837.
433 Hailbronner, K., Asyl- und Ausländerrecht, Stuttgart 2006, S. 85, Rn. 140.
434 7. Senat des OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 10.12.2008, Az.: 7 B 11 227/08, Rn. 6, 

9; vgl. Bayerischer VGH, Urteil vom 21.06.2007, Az.: 24 CS 06.3454.
435 HK-AuslR/Hoffmann, § 16 AufenthG, S.253, Rn.20.
436 VG München, Urteil vom 25.06.2007, Az.: 12 S 07.2108.
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lichen und gültigen Besuchervisum in die Bundesrepublik Deutschland eingereist 
ist, danach in Dänemark eine deutsche Staatsangehörige heiratet und bei dem An-
tragsgegner die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis beantragt. Im Beschluss des 
VG Darmstadt vom 12.03.2008 wird festgestellt, dass das öffentliche Interesse an 
der Durchführung eines ordnungsgemäßen Visumverfahrens hinter den Schutz von 
Ehe und Familie zurücktreten müsse.437 Das bedeutet, ein Anspruch des Antrag-
stellers auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis kann nicht mit der Begründung 
versagt werden, dass die allgemeine Erteilungsvoraussetzung der Einreise mit dem 
erforderlichen Visum nach § 5 Abs. 2 AufenthG und der für die Erteilung maßgeb-
lichen Angaben bereits im Visumsantrag nicht erfüllt sind. Die entgegenstehende 
Meinung lautet, dass Ausländer mit Ablauf des Besuchervisums verpflichtet sind, 
das Bundesgebiet zu verlassen und vom Ausland aus erneut ein Visum, diesmal zum 
Zwecke der Familienzusammenführung, beantragen müssen. 438 

Dem 13. Senat des OVG Niedersachsen kommt es bei § 5 Abs.2 S. 1 Auf-
enthG für die Frage der Erforderlichkeit eines Aufenthaltstitels nicht auf den 
früheren, sondern auf den aktuell angestrebten Aufenthaltszweck an439. Die vielen 
Rechtsfragen zeigen, dass nicht mehr hingenommen wird, den um sich greifenden 
„Heiratstourismus“ aufenthaltsrechlich zu begünstigen, d.h. wer zum Besuchs- oder 
Tourismusaufenthalt nach Deutschland einreist, hat keinen Anspruch auf Aufent-
haltserlaubnis zum Ehegattennachzug zu einem Ausländer (§ 30 AufenthG) oder 
zu einem Deutschen (§ 28 AufenthG).

Die Aufenthaltserlaubnis	aus	humanitären	Zwecken wird regelmäßig nicht 
erteilt. Fällt der humanitäre Zweck weg, darf die Aufenthaltserlaubnis gemäß § 
26 Abs. 2 AufenthG nicht verlängert werden. In diesem Fall könnte sogleich eine 
Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Zweck erteilt werden. 

In den Genuss einer Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Zweck käme der 
Ausländer nur deshalb, weil ihm trotz vorheriger Ausweisung gemäß § 25 Abs. 5 
AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis für einen humanitären Zweck erteilt worden 
ist. Der Weg zum Wechsel des Aufenthaltszwecks ist eröffnet, da der Ausländer zu 
der Frage der Sperrwirkung einer Ausweisung keine Aussage trifft. Damit würde 
der humanitäre Aufenthaltszweck faktisch die Voraussetzung dafür schaffen, die 
Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Zweck zu erteilen: 440 so z.B. für den Fa-

437 5. Kammer des VG Darmstadt, Beschluss vom 12.03.2008, Az.: 5 L 168/08.DA (1).
438 8. Kammer des VG Aachen, Urteil vom 15.09.2008, Az: 8 K 1502/08; 8. Kammer des VG 

Aachen, Urteil vom 01.09.2008, Az: 8 L 352/08; 4. Kammer des VG Kassel, Urteil vom 
27.05.2008, Az: 4 L 604/08.KS.

439 13. Senat des OVG Niedersachsen, Beschluss vom 28.08.2008, Az.: 13 ME 131/08, Rn. 3; 
vgl. VGH Mannheim, Beschluss vom 30.03.2006, Az.: 13 S 389/06; VG Kassel, Beschluss 
vom 16.03.2005, Az.: 12 TG 298/05.

440 4. Senat des Hamburgischen OVG, Urteil vom 18.12.2008, Az.:4 Bf 69/08.
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miliennachzug441 oder zum Zweck des Sprachkurses oder des Studiums an einer 
Hochschule442.

Der bevorstehende Abschluss einer Schul- oder Berufsausbildung kann einen 
dringenden persönlichen Grund i.S. d. § 25 Abs. 4 S. 1 AufenthG darstellen. Das 
setzt aber voraus, dass der Ausbildungsabschluss in einer überschaubaren Zukunft 
liegt. Bei ihrer Ermessensausübung kann die Behörde berücksichtigen, dass die Er-
teilung einer Aufenthaltserlaubnis bei vielköpfigen Familien – wenn der sukzessive 
Abschluss der Schulausbildung der Kinder absehbar ist – zu einer längeren „Kette“ 
von persönlichen Härtegründen und damit möglichen Aufenthaltsansprüchen füh-
ren kann. Dieser Umstand darf als gegenläufiger Belang in die Ermessensentschei-
dung eingestellt werden.443

Nach § 15 Abs. 1 wird ein Ausländer, der unerlaubt einreisen will, an der Grenze 
zurückgewiesen. Die Zurückzuweisung wurde klarstellend durch einen Hinweis auf 
das SDÜ ergänzt.444 Im Rahmen des Ermessens kann ein Ausländer an der Grenze 
zurückgewiesen werden, wenn ein Ausweisungsgrund vorliegt oder der begründe-
te Verdacht besteht, dass der Aufenthalt nicht dem angegebenen Zweck dient (§ 
15 Abs. 2 AufenthG). Abzustellen ist allein auf die formelle Berechtigung zum 
Grenzübertritt. Danach, ob die die vorgelegten Dokumente, etwa das sog. Besu-
cher- oder Touristenvisum, mit dem wahren oder vermuteten Aufenthaltszweck 
korrespondieren oder nicht, ist die Einreise als illegal oder legal einzuschätzen und 
damit für die zwingende Zurückweisung nach § 15 Abs. 1 AufenthG ohne Bedeu-
tung.445 Wenn z.B. ein Ausländer versucht, mit einem Touristenvisum einzureisen, 
gibt aber gegenüber der Grenzbehörde bei einer Befragung an, er wolle ein Studium 
beginnen, dann kann er nach pflichtgemäßem Ermessen zurückgewiesen werden. 
Diese Zurückweisungsmöglichkeit betrifft auch Einreisen bei Befreiung von der 
Visumpflicht nach den § 15-31 AufenthV.446

5.2.4	 Aufenthaltstitel

Für die Einreise und den Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland bedürfen 
Ausländer gemäß § 4 Abs. 1 AufenthG eines Aufenthaltstitels. Dieser Aufenthalts-
titel wird für die Bundesrepublik Deutschland erteilt. Seine Gültigkeit bleibt nach 

441 3. Senat des OVG Sachsen, Urteil vom 16.10.2008, Az.: 3 A 94/08.
442 1. Kammer des VG Freiburg (Breslau), Beschluss vom 27.06.2008, Az.: 1 K 737/08.
443 OVG Bremen, Beschluss vom 21.07.2006, Az.: 1 B 158/06, EZAR NF 33, Nr. 6.
444 BT-Drucks., 15/420, S.74.
445 Hailbronner, K., Asyl- und Ausländerrecht, Stuttgart 2006, S. 53, Rn. 84.
446 Wenger, F., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 15 AufenthG, S. 

87.

http://www.aufenthaltstitel.de/aufenthaltsg.html#53#53
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den Vorschriften des SDÜ für den Aufenthalt im Hoheitsgebiet der Vertragspartei-
en unberührt (§ 12 Abs.1 AufenthG). Gemäß § 4 Abs. 1 werden die Aufenthalts-
titel im Bundesgebiet erteilt als 

1.  Visum (§ 6). Das Visum wird für kurzfristige Aufenthalte bis zu drei Monaten 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten von dem Tag der ersten Einreise an (§ 6 
Abs. 1 – 3) und für langfristige Aufenthalte als nationales Visum (§ 6 Abs. 4 S. 1, 
vgl. Art 18 SDÜ447) erteilt. 

Ein Schengen-Visum kann erteilt werden, wenn die Erteilungsvorausset-
zungen des SDÜ und der dazu ergangenen Ausführungsvorschriften erfüllt sind. 
In Ausnahmefällen kann ein Schengen-Visum aus völkerrechtlichen oder huma-
nitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland erteilt werden, wenn die Erteilungsvoraussetzungen des SDÜ nicht 
erfüllt sind (§ 6 Abs.1 S. 2,3). 

Die diplomatische, konsularische Vertretung und/oder die Grenzbehörde der 
Bundesrepublik Deutschland prüfen, ob sie für das Hauptreiseziel und die Zwecke 
zuständig sind (Art. 12, 17 SDÜ, vgl. § 6 Abs.1 S. 1 Nr.1.) Liegen Reiseziele in 
mehreren Vertragsstaaten, ist jener Staat zuständig, in dem das Hauptreiseziel liegt. 
Sind keine genaueren Feststellungen zu treffen, ist der Staat zuständig, in den die 
erste Einreise erfolgt.448

Die Vorschrift des § 5 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 AufenthG (mit dem erforderlichen 
Visum eingereist) stellt die wichtigste Vorschrift zur Sicherung der kontrollierten 
Einreise dar. Die Einhaltung des Visumverfahrens als wichtiges Steuerungsinstru-
ment der Zuwanderung ist obligatorisch, da über Aufenthalt und dazugehörigen 
Aufenthaltszweck vor der Einreise entschieden werden soll. Dazu gehört i.S.d. § 
82 AufenthG die Belegbarkeit der Angabe für den beantragten Aufenthaltszweck. 
Bei § 5 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 AufenthG kommt es für die Erforderlichkeit eines Vi-
sums auf den mit dem aktuellen Antrag verfolgten Aufenthaltszweck an449. Wenn 
ein Visum zu einem anderen als dem angegebenen Aufenthaltszweck genutzt wird, 
dann besteht eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Bundes-
gebiet. Reist ein Ausländer mit einem Visum ein, das ihn nur zu einem vorüberge-
henden Aufenthalt berechtigt, während seine Einreise und Aufenthaltsnahme aber 
von vornherein einen anderen, auf Dauer gerichteten Aufenthaltszweck verfolgen, 

447 Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ) zur Durchführung des Übereinkom-
mens von Schengen vom 14.06.1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-
Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik be-
treffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, BGBl. II 
1993, S. 1010.

448 HK-AuslR/Hoffmann, § 6 AufenthG, Rn. 20.
449 VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 14.03.2006, Az.: 11 S 1797/05.
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beeinträchtigt er die Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Eine Gefährdung 
der Interessen der Bundesrepublik Deutschland i. S. von § 5 Abs. 1 Nr. 3 ist dabei 
nicht erst dann gegeben, wenn eine Verletzung feststeht, vielmehr genügt eine dro-
hende Beeinträchtigung. 450 Über die Erteilung eines Schengen-Visums entscheidet 
im Wege des Ermessens die zuständige nationale Behörde. In Fällen der Erteilung 
eines Visums aus Besuchs- oder touristischen Zwecken werden folgende Aspekte 
wie „Migrationsrisiko“ und Rückkehrbereitschaft des Ausländers (hier: irakische 
Staatsangehöriger mit Familie beantragt ein Besuchsvisum)451 besonders berück-
sichtigt.452 Ein Antragsteller hat nur ein subjektives Recht auf ermessenfehlerfreie 
Entscheidung.

Nach § 6 Abs.1 S. 1 können für kurzfristige Aufenthalte verschiedene Arten 
des Visums erteilt werden. Das Visum der Kategorie „A“ wird für den Zweck „Flug-
hafentransit“ erteilt und stellt daher keinen Aufenthaltstitel dar. Das Visum der 
Kategorie „B“ berechtigt, mit einem Ziel außerhalb des Schengen- Gebiets durch 
das Schengen-Gebiet zu reisen. Das Visum der Kategorien „C1“, „C2“ berechtigt 
gemäß § 6 Abs.1 S.1 Nr. 2, Art. 11 SDÜ den Inhaber zu einer ein- oder mehrma-
ligen Einreise und zu einem Aufenthalt im Schengen-Gebiet von bis zu 30 Tagen 
innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten (C1) oder zu einem Aufenthalt bis 
zu 90 Tagen innerhalb von sechs Monaten (C2).453 

Gemäß § 6 Abs. 4 AufenthG, Art. 18 SDÜ ist für längerfristige Aufenthalte 
ein nationales Visum erforderlich. Ausländer, die nicht durch Gesetz oder Verord-
nung privilegiert sind, müssen vor der Einreise einen Antrag auf Erteilung eines 
nationales Visums bei der für sie zuständigen deutschen Botschaft ihres Herkunfts-
landes stellen (§ 71 Abs. 2 AufenthG).

2. Aufenthaltserlaubnis	(§ 7)454:

3. Niederlassungserlaubnis (§ 9)455; 

4.  Erlaubnis	zum	Daueraufenthalt	–	EG (§ 9 a-c). Sie ist ein unbefristeter Auf-
enthaltstitel. Dieser Titel ist die Verkörperung der Rechtsstellung des langfristigen 

450 2. Kammer des VG Berlin, Beschluss vom 18.09.2008, Az.: 2 V 29.08, Rn. 6, 8.; vgl. OVG 
Münster, Urteil vom 31.05.1995, Az.:17 A 3538/92.

451 23. Kammer des VG Berlin, Urteil vom 13.06.2008, Az.: 23V 5.07, Rn. 18, 19; OVG Berlin-
Brandenburg, Beschluss vom 22.08.2007, Az.11 S 58/07, Rn. 18-20; vgl. Jobs, zum Aspekt 
der Rückkehrbereitschaft des Ausländers bei der Erteilung von Visa für kurzfristige Auf-
enthalte, InfAuslR, 2008, S. 9 – 11. 

452 Kliebe/Ausländer- u. AsylR, § 1 Erteilung des Aufenthaltsrechts, S. 61, Rn. 30.
453 Vgl. HK-AuslR/Hoffmann, § 6 AufenthG, S. 127, Rn. 12 – 16.
454 Aufenthaltserlaubnis wird in 5.2.4.1. behandelt. 
455 Niederlassungserlaubnis wird in 5.2.4.2 dargestellt.
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Aufenthaltsberechtigten im Bundesgebiet. Ein Bedürfnis für einen davon unabhän-
gigen Fortbestand des davor besessenen Titels ist nicht ohne Weiteres erkennbar. 
Zwar ist die Erlaubnis zum Daueraufenthalt keine Niederlassungserlaubnis, wird 
jedoch in vielen Fällen so behandelt (§ 9 a Abs.1 S. 3), auch was die Beschränkungs-
möglichkeiten betrifft (§ 9 a Abs.1 S. 2)456.

Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EG basiert auf der Grundlage der 
Richtlinie 2003/109/EG457 und erlaubt den Erhalt eines Aufenthaltstitels für den 
Drittstaatsangehörigen in ein anderes EU-Land (außer in Dänemark, Großbritan-
nien und Irland). Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EG kann parallel zum 
bestehenden Aufenthaltstitel erteilt werden.

Nicht erteilt werden darf die Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EG an Aus-
länder, die 
• einen Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen (§§ 22 – 26 AufenthG) 

– mit Ausnahme der Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 AufenthG – 
besitzen;

• einen Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder subsidiären 
Schutz gestellt haben, eine Aufenthaltserlaubnis zu Studien- oder Ausbil-
dungszwecken besitzen oder sich zu einem vorübergehenden Zweck im 
Bundesgebiet aufhalten;

• als Familienangehörige von Unionsbürgern Freizügigkeit im EU-Rahmen 
genießen.

Gemäß §§ 9a – 9c AufenthG ist einem Ausländer eine Erlaubnis zum Dauerauf-
enthalt – EG zu erteilen, wenn 
• er sich seit fünf Jahren mit Aufenthaltstitel im Bundesgebiet aufhält, § 9a 

Abs. 2 S. 1;
• er seinen Lebensunterhalt und den seiner Angehörigen durch feste und regel-

mäßige Einkünfte aus einer erlaubten Erwerbstätigkeit gesichert hat (hierzu 
gehört auch, dass Beiträge für eine angemessene Altersvorsorge geleistet wer-
den, ausreichender Krankenversicherungsschutz besteht und die steuerlichen 
Pflichten erfüllt werden), § 9a Abs. 2 S. 2;

• er über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache und Grundkennt-
nisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse 
im Bundesgebiet verfügt (Nachweis über abgeschlossenen Integrationskurs 
erforderlich), § 9a Abs. 2 S. 3;

456 Wenger, in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 9 a AufenthG, S. 55 
– 56, Rn. 3.

457 ABl. Nr. L 16, S. 44.
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• Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung unter Berücksichtigung 
der Schwere oder der Art des Verstoßes gegen die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung oder der vom Ausländer ausgehenden Gefahr unter Berücksichti-
gung der Dauer des bisherigen Aufenthalts und dem Bestehen von Bindun-
gen im Bundesgebiet nicht entgegenstehen, § 9a Abs. 2 S. 4, Art. 6 Abs. 1 S. 1 
der Richtlinie 2003/109/EG;

• er über ausreichenden Wohnraum für sich und seine mit ihm in familiärer 
Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen verfügt, § 9a Abs. 2 S. 5.

Eine Spezialvorschrift gilt nach § 51 Abs. 9 S. 1 – 5 für das Erlöschen der Erlaubnis 
zum Daueraufenthalt-EG. Die Erlöschensmöglichkeiten sind folgende: ihre Ertei-
lung wegen Täuschung, Drohung oder Bestechung, Ausweisung oder Bekanntgabe 
der Abschiebungsanordnung nach § 58 a, Aufenthalt von sechs Jahren außerhalb 
Deutschlands, Erwerb der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten 
in einem anderen Mitgliedstaat der EU. 

Die Duldung	i.S.d.	§	60	AufenthG ist kein Aufenthaltstitel458. Der Aussetzung 
der Abschiebung (Duldung) kommt nach der ständigen Rechtsprechung nicht 
die Funktion eines vorbereitenden oder ersatzweise gewährten Aufenthaltsrechts 
zu.459 Sie setzt vielmehr die Ausreisepflicht eines Ausländers voraus und beinhaltet 
nur einen Verzicht auf den Vollsteckungsakt „Abschiebung“. Eine Aufenthalts-
gestattung	nach	§	55	AsylVfG begründet einen rechtmäßigen Aufenthalt (§ 67 
AsylVfG). 460 Ist ein Ausländer gemäß § 55 Abs.1 AsylVfG aus einem sichereren 
Drittstaat unerlaubt eingereist, setzt die Aufenthaltsgestattung einen förmlichen 
Asylantrag i. S. des § 14 AsylVfG voraus461. Da es sich jedoch bei dem Asylverfah-
ren um ein eingeständiges rechtliches Reglement handelt, gehört die Aufenthalts-
gestattung nicht zu den Regelungsinstrumenten des AufenthG.

Die Erteilung eines Aufenthaltstitels setzt einen entsprechenden Antrag bei Be-
hörden und Gerichten voraus. Der Antrag darf nicht unpräzise sein. Zumindest der 
beabsichtigte Aufenthaltszweck und die beabsichtigte Aufenthaltsdauer sind zur 
Konkretisierung anzugeben. Der spätere Wechsel des Aufenthaltszwecks und/oder 

458 Wenger, F., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 4 AufenthG, Rn. 
5.; HK-AuslR/Hoffmann, § 4 AufenthG, S. 95, Rn. 18.

459 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 23.07.2007, Az.: 2 M 172/07. 
460 HK-AuslR/Hoffmann, § 4 AufenthG, S. 95, Rn. 19.
461 3. Zivilsenat des OLG Düsseldorf, Beschluss vom 21.01.2008, Az.: I-3 Wx 228/08, 3 Wx 

228/08, Rn. 17.
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Lebenssachverhalts kann in i.d.R. im bereits anhängigen Verpflichtungsstreit nicht 
mehr berücksichtigt werden462.

Grds. ist ein Ausländer verpflichtet, den Aufenthaltstitel gemäß § 4 Abs.1 be-
reits vor der Einreise einzuholen. Die AufenthV463 regelt jedoch in den §§ 39 – 41 
umfassend die Ausnahmefälle,	in	denen	ein	Aufenthaltstitel	auch	nach	der	Ein-
reise	eingeholt	werden	kann:
• Ein Ausländer kann einen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet einholen oder 

verlängern lassen, wenn er ein nationales Visum (§ 6 Abs. 4 AufenthG) oder 
eine Aufenthaltserlaubnis besitzt oder vom Erfordernis des Aufenthaltstitels 
befreit ist und diese Befreiung nicht auf einen Teil des Bundesgebiets oder auf 
einen Aufenthalt bis zu längstens sechs Monaten beschränkt ist;

• Ausländer, die ein Schengen-Visum besitzen oder sich für Kurzaufenthalte 
ohne Visum in Deutschland aufhalten dürfen, können nach § 39 Nr. 3 Auf-
enthV den Aufenthaltstitel im Bundesgebiet einholen oder verlängern lassen, 
sofern die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Erteilung eines Aufent-
haltstitels nach der Einreise entstanden sind (z.B. bei der Eheschließung mit 
deutschen Staatsangehörigen);

• Besitz einer Aufenthaltsgestattung nach dem AsylVfG und Vorliegen der 
Voraussetzungen für den Aufenthaltstitel gemäß § 10 Abs.1 oder Abs.2 
AufenthG;

• Angehörige bestimmter Staaten sowie Staatsangehörige von Australien, 
Israel, Japan, Kanada, der Republik Korea, von Neuseeland und der Vereinig-
ten Staaten von Amerika sind gemäß § 41 Abs.1 – 3 AufenthV vom Visums-
zwang ohne Rücksicht auf Zweck und Dauer des beabsichtigten Aufenthaltes 
befreit. Der erforderliche Aufenthaltstitel kann in diesen Fällen in Deutsch-
land nach der Einreise innerhalb von drei Monaten eingeholt werden464.

Nach § 5 AufenthG setzt die Erteilung der Aufenthaltstitel i.d.R. voraus, dass:

a) der	Lebensunterhalt	gesichert	ist (§ 5 Abs. 1 Nr. 1).
Nach der gesetzlichen Definition in § 2 Abs. 3 AufenthG ist der Lebensunter-

halt eines Ausländers gesichert, wenn er ihn – einschließlich ausreichenden Kran-
kenversicherungsschutzes – ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel bestreiten 
kann. Dabei bleiben das Kindergeld, der Kinderzuschlag und das Erziehungsgeld 
oder Elterngeld sowie öffentliche Mittel außer Betracht, die auf Beitragsleistungen 

462 Wenger, F., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 4 AufenthG, S. 21 
Rn. 5.

463 Aufenthaltsverordnung vom 25.11.2004 (BGBl. I, S. 2945), zuletzt geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 20.12.2008 (BGBl. I, S. 2846).

464 HK-AuslR/Hoffmann, § 4 AufenthG, S. 95, Rn. 16.
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beruhen oder die gewährt werden, um den Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermög-
lichen465. Die Feststellung der Sicherung des Lebensunterhalts erfordert demnach 
einen Vergleich des voraussichtlichen Unterhaltsbedarfs mit den tatsächlich zur 
Verfügung stehenden Mitteln.466 

b) die	 Identität	 und	 die	 Staatsangehörigkeit	 des	 Ausländers	 geklärt	 ist (§ 5 
Abs. 1 Nr. 1 a). 

Die Sicherung der Identität ist eng mit der Erfüllung der Passpflicht (§ 3 Auf-
enthG) verbunden.467 Nach § 49 Abs. 1 AufenthG ist jeder Ausländer verpflichtet, 
gegenüber den mit dem Vollzug des Ausländerrechts betrauten Behörden auf Ver-
langen die erforderlichen Angaben zu seinem Alter, seiner Identität und Staatsan-
gehörigkeit zu machen und die von der Vertretung des Staates, dessen Staatsan-
gehörigkeit er besitzt oder vermutlich besitzt, geforderten und mit dem deutschen 
Recht in Einklang stehenden Erklärungen im Rahmen der Beschaffung von Heim-
reisedokumenten abzugeben.

Die Rechtsanwendungspraxis kennt Schwierigkeiten zur Anerkennung der Identi-
tät eines Ausländers aus den folgenden Staaten:
•	 Kosovo: Wegen der noch fehlenden Auslandsvertretung ist es Kosovaren 

objektiv unmöglich, Pässe ihres Heimatstaates zu bekommen. Auf Grund der 
Unabhängigkeit des Kosovo können in der Bundesrepublik lebende Kosova-
ren nicht mehr an serbische Auslandsvertretungen verwiesen werden“468;

•	 Libanon: Die libanesische Botschaft stellt Passpapiere nicht aus, wenn sie 
vermutet, dass die Ausländerbehörde die Abschiebung betreibt469;

•	 Somalia: Die Republik Somalia ist durch den seit 1991 andauernden Bür-
gerkrieg handlungsunfähig geworden. Die seit 2007 ausgegebenen Reise-, 
Dienst- und Diplomatenpässe mit biometrischen Merkmalen der Republik 
Somalia werden nicht anerkannt470.

Die Identität eines Ausländers ist schon immer dann ungeklärt, wenn er über kei-
nen gültigen und anerkannten Pass oder Passersatz verfügt und auch nicht über 
ausreichend qualifizierte sonstige Urkunden, die seine Identität hinreichend sicher 
belegen können. Solche Urkunden sind je nach Herkunftsland, Beschaffenheit 
und Fälschungssicherheit Führerschein und Personalausweis. Die Geburtsurkunde 

465 BT-Drucks., 15/420 S. 68.
466 1. Senat des BVerwG, Urteil vom 26.08.2008, Az.: 1 C 32/07, Rn. 19.
467 1. Senat des BVerwG, Urteil vom 17.12.2002, Az.: BVerwG 1 C 3.02.
468 VG Göttingen, Urteil vom 21.05.2008, Az.:1 A 390/07.
469 VG Sigmaringen, Urteil vom 20.07.2006, Az.:8 K 577/04.
470 OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 19.02.2008, Az.:19 A 4554/06.
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ohne Fotografien oder andere biometrische Merkmale ermöglicht keine Klärung 
der Identität der Einzelperson.471 Eine gesetzliche Ausnahme zur Feststellung und 
Sicherheit der Identität ist bei der Identitätssicherung (§ 49 Abs. 8, 9 AufenthG) 
durch Abnahme der Abdrücke aller zehn Finger möglich.

Im Gegensatz zum Gesetz setzt die behördliche und gerichtliche Praxis auf 
den Grundsatz der Familieneinheit. Das VG Braunschweig472 stellt die Frage, wa-
rum für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 104 a AufenthG in der 
behördlichen Praxis auch für die Lebensgefährtin ein Identitätsnachweis erbracht 
werden muss. Das Erfordernis „Passvorlage von allen Familienmitgliedern“ sei 
nicht von der Gesetzeslage gedeckt, mithin rechtswidrig473. 

c) kein	Ausweisungsgrund	vorliegt (§ 5 Abs. 1 Nr. 2). 
Die Ausweisungsgründe sind in den §§ 53 – 55 AufenthG geregelt. Bei der 

Anwendung von § 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG ist zu beachten, dass die Behörde Tat-
sachen glaubhaft macht, die für Annahme einer Ausweisungsverfügung sprechen474. 
Daher ist immer zu prüfen, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Auswei-
sungsgrund (insbesondere: strafrechtliche Verurteilung) gegeben sein könnte.475

Ein Ausländer und sein Aufenthalt beeinträchtigen die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung im Bundesgebiet oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesre-
publik Deutschland, wenn er in einem Verwaltungsverfahren, das von Behörden 
eines Anwenderstaates des Schengener Durchführungsübereinkommens durchge-
führt wurde, im In- oder Ausland trotz bestehender Rechtspflicht nicht an Maß-
nahmen der für die Durchführung dieses Gesetzes oder des Schengener Durchfüh-
rungsübereinkommens zuständigen Behörde mitgewirkt hat, soweit der Ausländer 
zuvor auf die Rechtsfolgen solcher Handlungen hingewiesen wurde476. Im diesen 
Fällen kann der Ausländer nach § 55 Abs. 1 AufenthG i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 (b) Auf-
enthG ausgewiesen werden.

Im Gegensatz zur Rechtslage vor 2005, wonach eine Verurteilung in den 
letzten drei Jahren wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Jugend- oder Frei-
heitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder einer Geldstrafe von mindestens 
180 Tagessätzen (§ 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 AufenthG a.F.) und das Vorliegen eines 
Ausweisungsgrundes nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG der Erteilung einer Nieder-

471 Wenger, F., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/ Kreuzer, ZuwG, § 5 AufenthG, S. 29 
Rn. 8; vgl. VG Berlin, Urteil vom 20.05.2005, Az.: 28 V 14.04.

472 VG Braunschweig, Urteil vom 28.03.2008;. Az 6 A 773/05.
473 Vgl. VG Hannover, Beschluss vom 30.05.2008, Az.:11 B 2407/08: Ein umfassender Aus-

schluss anderer Familienmitglieder bei Ausschluss eines Familienmitglieds findet sich in der 
Altfallregelung des § 104 a AufenthG ... nicht.

474 9. Kammer des VG München, Beschluss vom 16.01.2006, Az.: M 9 S 05.5642, Rn. 26.
475 Kliebe/Ausländer- u. AsylR, § 1 Erteilung des Aufenthaltsrechts, S. 55, Rn. 10.
476 2. Kammer des VG Meiningen, Urteil vom 10.02.2009, Az.: 2 K 637/05 Me, Rn. 41.
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lassungserlaubnis entgegenstanden477, ist nunmehr eine Abwägung zwischen den 
Belangen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und den Interessen des Auslän-
ders vorzunehmen und nicht mehr allein auf die Tatsache einer strafgerichtlichen 
Verurteilung oder eines Gesetzesverstoßes abzustellen. Bestätigt wird dies durch die 
Gesetzgebungsgeschichte, so heißt es in der amtlichen Begründung zu § 9 Abs. 2 
S. 1Nr. 4 AufenthG n. F.478

d) keine	sonstige	Beeinträchtigung	oder	Gefährdung	der	Interessen	der	Bun-
desrepublik	Deutschland (§ 5 Abs. 1 Nr. 3) vorliegt.

Die Regelvoraussetzung des § 5 Abs. 1 Nr. 3 gilt nur in den Fällen, in denen 
kein Anspruch auf die Erteilung eines Aufenthaltstitels besteht, über dessen Ertei-
lung also nach Ermessen entschieden wird479. Als Interessen i.S.d.  § 5 Abs. 1 S. 3 
werden alle wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen Interessen angesehen. 
Als sonstige Interessen werden folgende betrachten:
• Gefährdung oder Beeinträchtigung der öffentlichen Gesundheit;
• Inanspruchnahme der öffentlichen Haushalte, etwa im Fall von Krankheit 

oder Pflegedürftigkeit;
• frühere Inanspruchnahme von Rückkehrhilfe;
• fehlende Rückkehrbereitschaft;
• entwicklungshilfepolitische Interessen;
• Zuzugstopp/ Verhinderung von Einwanderung480.

Die Gefährdung sonstiger Interessen muss konkret sein und mit überwiegen-
der Wahrscheinlichkeit zu einer Beeinträchtigung i.S.d. Verletzung der Interessen 
der Bundesrepublik Deutschland führen. 

In Fällen der Niederlassungserlaubnis (§ 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 AufenthG) oder 
einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG (§ 9a Abs. 2 S. 1 Nr. 5 AufenthG) setzt 
die Versagung, wenn sie auf spezialpräventive Gründe gestützt wird, die Gefahr 
weiterer Straftaten oder Rechtsverstöße durch den Antragsteller voraus, wobei hin-
sichtlich des Grades der Wahrscheinlichkeit auf das bedrohte Rechtsgut und die 
schützenswerten Belange des Ausländers Rücksicht zu nehmen ist. Wird die Ab-
lehnung einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-
EG auf generalpräventive Gesichtspunkte gestützt, setzt dies die Begehung oder 
Verurteilung wegen einer schwerwiegenden Tat voraus481.

477 10. Kammer des VG Karlsruhe, Urteil vom 19.10.2005, Az.: 10 K 883/04.
478 BR-Drucks. 224/07 S. 266.
479 HK-AuslR/Möller, § 5 AufenthG, S. 108, Rn. 17.
480 Renner, G., AuslR, § 5 AufenthG, Rn. 31 – 35; vgl. HK-AuslR/Möller, § 5 AufenthG, S. 

109 – 110, Rn. 19 – 24.
481 1. Kammer des VG Karlsruhe, Urteil vom 29.01.2008, Az.: 1 K 748/06.
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Um von einer Gefährdung auszugehen, müssen allerdings die Zweifel so fun-
diert sein, dass die Wahrscheinlichkeit bzgl. der Absicht, dauerhaft im Bundesgebiet 
zu verbleiben, die Wahrscheinlichkeiten der Rückkehr wesentlich überwiegt. Neben 
dem Aspekt der Rückkehrbereitschaft hat § 5 Abs.1 S. 3 AufenthG eine gewisse 
Relevanz bei übertragbaren Krankheiten, die nach dem InfektionschutzG482 (z.B. 
Malaria Tropica) meldepflichtig sind. Den vorliegenden Erkenntnisquellen ist aber 
nicht zu entnehmen, dass Seuchen oder Epidemien in einer solchen Masse verbrei-
tet sind, dass für jede Rückkehr eine Gefahr besteht. Wenn also Anhaltspunkte für 
akute Krankheitsbilder gegeben sind, muss hierzu weiter ermittelt werden.483 

e) Die	Visumpflicht	erfüllt	ist	(§	5	Abs.	1	Nr.	4	AufenthG).	Erfüllung der Vi-
sumpflicht bedeutet, dass der Antragsteller das erforderliche gültige Ausweisdo-
kument der Behörde zur Verfügung stellen muss. Die Gültigkeitsdauer des Aus-
weisdokuments muss mindestens drei Monate der maximalen Geltungsdauer des 
Sichtvermerkes überschreiten (Art. 13 SDÜ). 

Ausweisdokumente oder Passersatzpapiere i. S. d. AufenthV sind Dokumen-
te, die zum Grenzübertritt bestimmt und geeignet sind, ohne alle Merkmale eines 
Passes aufzuweisen. Nach § 3 Abs. 3 AufenthV sind folgende Ausweisdokumente 
wie ausländische Passersatzpapiere auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen 
oder auf Grund des Rechts der EU zu behandeln: Reiseausweise für Flüchtlinge (§ 
1 Abs. 3), Reiseausweise für Staatenlose (§ 1 Abs. 4), Ausweise für Mitglieder und 
Bedienstete der Organe der Europäischen Gemeinschaft, Ausweise für Abgeordne-
te der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, amtliche Personalausweise 
der Mitgliedstaaten der EU, der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz für deren Staatsangehörige, Schü-
lersammellisten (§ 1 Abs. 5) usw. Gemäß § 4 AufenthV sind folgenden Passersatz-
papiere für Ausländer bei den deutschen Behörden anerkannt: der Reiseausweis für 
Ausländer (§ 5 Abs. 1), der Notreiseausweis, der Reiseausweis für Flüchtlinge (§ 1 
Abs. 3), der Reiseausweis für Staatenlose (§ 1 Abs. 4), die Schülersammelliste (§ 1 
Abs. 5), die Bescheinigung über die Wohnsitzverlegung (§ 43 Abs. 2), das Stan-
dardreisedokument für die Rückführung (§ 1 Abs. 8).

Von vornherein aussichtslose Handlungen zur Passbeschaffung dürfen dem 
Ausländer nicht abverlangt werden. Die Frage der Zumutbarkeit von Handlun-
gen zur Passbeschaffung unterliegt jeweils einer Einzelfallentscheidung; dabei kann 
auch den individuellen intellektuellen Fähigkeiten des Ausländers Rechnung ge-

482 Infektionsschutzgesetz vom 20.07.2000 (BGBl. I, S. 1045) (1) Zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 13.12.2007 (BGBl. I, S. 2904).

483 3. Kammer des VG Aachen, Urteil vom 27.01.2009, Az.: 3 K 1637/08 A, Rn. 17 ff.; vgl. 
Kliebe/Ausländer- u. AsylR, § 1 Erteilung des Aufenthaltsrechts, S. 56, Rn. 14.
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tragen werden484.Z.B. es kann von einem Ausländer im Regelfall nicht erwartet 
werden, dass er eine völlig unbekannte, unsichere und mit nicht kalkulierbaren Auf-
wendungen bzw. Kosten verbundene Rechtsschutzmöglichkeit im Ausland ergreift, 
wenn es darum geht, bei der Beschaffung von Heimreisedokumenten mitzuwir-
ken.485 Zu den Mitwirkungspflichten im Rahmen der Passbeschaffung gehört nicht, 
einen Antrag auf (Wieder-)Einbürgerung in einen fremden Staatsverband zu stel-
len. Denn die (Wieder-)Einbürgerung ist keine im AufenthG oder in der AufenthV 
genannte Rechtspflicht486. Nach der gegenwärtigen Rechtsanwendungspraxis ist es 
unzumutbar, die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis von einer Mitwirkung bei der 
Beschaffung eines Passdokuments für den Staat, für den Abschiebungsverbote nach 
§ 60 Abs. 2, 3, 5 oder Abs. 7 AufenthG vorliegen, abhängig zu machen487.

Es gibt Ausnahmen zur Erfüllung der Passpflicht nach § 2 AufenthV für min-
derjährige Ausländer, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Sie erfül-
len die Passpflicht auch durch Eintragung in einem anerkannten und gültigen Pass 
oder Passersatz eines gesetzlichen Vertreters, wenn in dessen Pass oder Passersatz 
sein Lichtbild angebracht ist.

Als Spezialvorschrift gilt § 51 AufenthG für das Erlöschen der Aufenthaltstitel. 
Die Erlöschensgründe sind folgende: Ablauf der Geltungsdauer, Eintritt einer auf-
lösenden Bedingung, Rücknahme des Aufenthaltstitels, Widerruf des Aufenthalts-
titels, Ausweisung des Ausländers, Bekanntgabe einer Abschiebungsanordnung 
nach § 58 AufenthG oder wenn der Ausländer aus einem seiner Natur nach nicht 
vorübergehenden Grunde ausreist, wenn der Ausländer ausgereist und nicht inner-
halb von sechs Monaten oder einer von der Ausländerbehörde bestimmten längeren 
Frist wieder eingereist ist, wenn ein Ausländer nach Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels gemäß der §§ 22, 23 AufenthG oder 25 Abs. 3 bis 5 einen Asylantrag stellt (§ 
51 Abs. 1 S. 1 – 8).

5.2.4.1 Aufenthaltserlaubnis

Das gegenwärtige Aufenthaltsgesetz hat das Ziel, die bisherigen im AuslG ent-
haltenen Aufenthaltstitel (Aufenthaltsberechtigung, Aufenthaltserlaubnis, Aufent-
haltsbewilligung, Aufenthaltsbefugnis) durch zwei Aufenthaltstitel (befristete und 
unbefristete) zu ersetzen. Die Aufenthaltserlaubnis wird dabei als multifunktionaler 

484 BVerwG, Beschluss vom 15.06.2006, Az.:1 B 54.06.
485 Bayerischer VGH, Urteil vom 11.12.2007, Az.:24 B 06.2158.
486 5. Kammer des VG Karlsruhe, Urteil vom 26.2.2003, Az.:5 K 2350/02.
487 Bayerischer VGH , Beschluss vom 01.06.2006, Az.: 19 ZB 06, Stiegeler, P., Aufenthaltser-

laubnis nach § 25 AufenthG – Erste Erfahrungen in der Beratungspraxis, Asylmagazin, 
2005, Nr. 12, S. 4.
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Aufenthaltstitel ausgestaltet, der zu verschiedenen vorübergehenden sowie dauern-
den Aufenthaltszwecken erteilt werden kann488.

§ 7 AufenthG regelt die Grundlage für die Erteilung der Aufenthaltserlaub-
nis als befristeten Aufenthaltstitel. Im Gegensatz zur Niederlassungserlaubnis (§ 
9 AufenthG) und zur Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG (§ 9a) ist eine Aufent-
haltserlaubnis befristet. Es besteht die Möglichkeit, sie mit allen gängigen Neben-
bestimmungen zu versehen (§ 12 Abs. 2 AufenthG).

Der Gesetzgeber legt allgemeine Erteilungsvoraussetzungen für eine Aufent-
haltserlaubnis i.V.m. §§ 16 – 38 AufenthG fest:

5.2.4.1.1 Ist-Erteilungsvoraussetzungen (§ 5 Abs. 2 AufenthG) mit 
Ausnahmemöglichkeit (§ 5 Abs. 2, 3 AufenthG)

Nach § 5 Abs. 2 AufenthG setzt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis voraus, 
dass der Ausländer mit dem erforderlichen Visum eingereist ist und die für die 
Erteilung maßgeblichen Angaben bereits im Visumantrag vorgenommen hat. Die 
amtliche Begründung zu § 5 Abs. 2 AufenthG spricht von der Möglichkeit des Ver-
zichts auf die Nachholung des Visumverfahrens „in besonders gelagerten Einzel-
fällen …, in denen bisher eine grenznahe Auslandsvertretung zur Visumerteilung 
ermächtigt wurde“. Darüber hinaus decken sich die tatbestandlichen Voraussetzun-
gen für eine Ausnahme nach § 5 Abs. 2 S. 2 AufenthG im Wesentlichen mit den 
Kriterien, die für eine Vorabzustimmung zur Nachholung des Visumverfahrens vor-
liegen mussten. Ein Absehen vom Visumverstoß gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 AufenthG 
kommt mithin auch in den Fällen in Betracht, bei denen bisher eine Vorabzustim-
mung erteilt worden wäre.489 

5.2.4.1.2 Regel-Erteilungsvoraussetzungen (§ 5 Abs. 1 AufenthG) mit 
Ausnahmemöglichkeiten (§ 5 Abs. 3 AufenthG)

Liegen die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus huma-
nitären Gründen nach § 25 Abs. 5 AufenthG vor (hier: Reiseunfähigkeit und fami-
liäre Lebensgemeinschaft), bedarf es einer umfassenden Abwägung aller Umstände 
des Einzelfalles, ob gemäß § 5 Abs. 3 AufenthG nach Ermessen von allgemeinen 
Erteilungsvoraussetzungen (hier: Passpflicht nach § 5 Abs. 1 AufenthG) abgesehen 
werden kann490.

488 Hailbronner, K., Asyl- und Ausländerrecht, Stuttgart 2006, S. 56, Rn. 90.
489 BT- Drucks., 15/420, S. 70.
490 VG Oldenburg, Urteil vom 17.01.2007, Az.: 11 A 2381/05.
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5.2.4.1.3 Spezielle Erteilungsvoraussetzungen (§ 10 Abs. 3 Nr.1 AufenthG) 
mit Ausnahmemöglichkeit (§ 10 Abs. 3 Nr. 3AufenthG)491

a)  Verlängerung einer Aufenthalterlaubnis gemäß § 8 AufenthG
Auf die Verlängerung einer Aufenthalterlaubnis finden dieselben Vorschriften 

Anwendung wie auf die Erteilung. Die Behörden prüfen, ob die Voraussetzungen 
für die Erteilung im Zeitpunkt der Verlängerung noch vorliegen. Das Recht, von der 
Ausländerbehörde die Erteilung eines Aufenthaltstitels zu verlangen, hängt näm-
lich nicht nur von diesen Tatbestandsvoraussetzungen, sondern auch von denjeni-
gen ab, die als allgemeine Erteilungsvoraussetzungen in § 5 AufenthG geregelt sind. 
Ein Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels ist daher grds. nicht gegeben, 
wenn eine – andere – allgemeine Regelerteilungsvoraussetzung nicht vorliegt. Von 
diesen kann nur nach dem Ermessen der Ausländerbehörde abgesehen werden492.

§ 8 Abs. 2 AufenthG gewährt keinen Anspruch auf Verlängerung, sondern 
stellt die Verlängerung der Aufenthalterlaubnis bei folgenden Fällen in das Ermes-
sen der Behörden. 

Jeder Ausländer ist verpflichtet, an einem Integrationskurs teilzunehmen. 
Nach § 44 Abs. 1 AufenthG besteht kein Anspruch auf Erteilung einer Aufent-
halterlaubnis, sondern steht die Ablehnung der Verlängerung bei einer nicht ord-
nungsgemäßen Teilnahme im Ermessen der Ausländerbehörde (§ 8 Abs. 3 S.1 
AufenthG). In diesem Fall kann eine Verlängerung auch abgelehnt werden493. Eine 
Ermessensausübung kann auch in der Festlegung einer kürzeren Verlängerungsfrist 
liegen, um alsbald eine erneute Gelegenheit zur Überprüfung zu haben494. Die Ver-
längerung der Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten eines Ausländers steht gemäß § 
30 Abs. 3 auch im Ermessen der Behörde (Erfordernis der Sicherung de Lebens-
unterhalts und des ausreichenden Wohnraums), sie findet aber keine Anwendung 
auf die erstmalige Erteilung der Aufenthalterlaubnis, sondern lediglich auf deren 
Verlängerung495.

In der Rechtsprechung ist es geklärt, dass eine Ausnahme von der Regel des § 
5 Abs. 1 Nr. 1 (gesicherter Lebensunterhalt als eine Voraussetzung für die Verlän-
gerung der Aufenthaltstitel) allerdings im Falle der Betreuung eines Kleinkindes 
vorliegen kann (z.B.: bei einem Kind im 3. Lebensjahr)496 oder wenn wegen einer 

491 Prüfungsschema: Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, http://www.aufenthaltstitel.de/
fremdinhalte/schemaaufenthaltserlaubnis.pdf (erfüllt 13. März 2009).

492 OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 07.08. 2006, Az.: 7 B 10791/06.OVG.
493 Vgl. HK-AuslR/Müller, S. 145.
494 BR-Drucks., 22/03, S. 160.
495 Eberle, S., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 31 AufenthG, Rn.  28.
496 VG Hannover, Beschluss vom 02.11.2006, Az.: 11 B 3994/06.
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körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung die Vorausset-
zungen nicht erfüllt werden können497. 

b)  Ausscheiden der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis.
Die	Erteilung	einer	Aufenthaltserlaubnis	scheidet	aus, wenn 

• behördliche Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung vorsätzlich hinausgezö-
gert oder behindert wurden oder die Ausländerbehörde über aufenthaltsrechtlich 
relevante Umstände getäuscht wurde. Das ist z.B. der Fall, wenn ein Ausländer 
falsche Angaben bei dem Sicherheitsgespräch mit der Ausländerbehörde 
macht und falsche Papiere verwendet498 oder wenn die Tatsachen gegen eine 
ausreichende Integration eines Ausländers in die Lebensverhältnisse der 
Bundesrepublik sprechen. 

Das VG Göttingen hat die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen an 
Flüchtlinge aus dem Kosovo u.a. mit der Begründung abgelehnt, dass die Kin-
der der Familie ihrer Schulpflicht nicht regelmäßig nachgekommen seien. Nur 
ein regelmäßiger Schulbesuch führe zu einer ausreichenden Integration in die 
Lebensverhältnisse der Bundesrepublik und in der Folge zu einer Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis499 

• Ausweisungsgründe nach den §§ 53, 54, 55 Abs. 2 Nr. 1 – 5 und 8 AufenthG vor-
liegen, inklusive sonstige Hinweise für eine die innere Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland gefährdende Betätigung bestehen. 

Das OVG Berlin-Brandenburg erklärt, wenn die Ausländerbehörde einen 
Ausländer zum Umfeld verbotener islamistischer oder terroristischer Organi-
sationen (hier: Hizb-ut-Tahrir) rechnet, liegt ein Grund vor, ihn aus der Bun-
desrepublik Deutschland zu expatriieren.500

Dabei muss der Ausländer keine Kontakte zu extremistischen oder terro-
ristischen Organisationen haben und muss sie nicht unterstützen. Gefährlich-
keit i.S.d. § 54 AufenthG ist zu bejahen, wenn das Verhalten des Ausländers 
das von Vereinigung ausgehende Gefährdungsrisiko potenziell erhöht501. So-
weit ein Ausländer seine Tätigkeit in terroristischen Organisationen in den 
letzten Jahren beendet hat, dann liegt kein Grund für eine Versagung der Auf-
enthaltserlaubnis vor502. Gleichzeitig folgt aus einer Teilnahme eines Auslän-
ders an öffentlichen Veranstaltungen der TKP/ML allein ohne Hinzutreten 

497 BVerwG, Urteil vom 28.10.2008, Az.: 1 C 34.07.
498 6. Kammer des VG Augsburg, Urteil vom 25.01.2006, Az.: Au 6 K 05.91.
499 VG Göttingen, Urteil vom 27.08.2008, Az.: 1 A 78/08; vgl. OVG Lüneburg, Beschluss vom 

20.01.2009, Az.: 10 ME 442/08.
500 3. Senat des OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 11.01.2007, Az.: OVG 3 S 33.06.
501 9. Kammer des VG Gelsenkirchen, Urteil vom 04.03.2008, Az.: 9 K 2513/05, Rn. 54- 56.
502 4. Kammer des VG Kassel, Urteil vom 26.11.2008, Az.: 4 E 165 2/07.
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weiterer Umstände noch kein Beitrag zur Unterstützung einer extremistischen 
Vereinigung503. 

• spezielle Versagungsgründe gemäß § 24 Abs .2; § 26 Abs. 2, § 37 Abs. 3 AufenthG 
vorliegen;

• zwingende Versagungsgründe gemäß § 5 Abs. 4 S. 1 mit Ausnahmemöglichkeit 
nach § 5 Abs. 4 S. 2 und 3, gemäß § 10 Ab. 3 S. 2 mit Ausnahmemöglichkeit 
nach § 10 Abs. 3 S. 3 und gemäß § 11 Abs. 1 S. 2 gegeben sind;

• Ermessensversagungsgründe504 wie im Fall eines an Schizophrenie Erkrankten 
jamaikanischen Staatsangehörigen bestehen505 .

5.2.4.2 Niederlassungserlaubnis

Die Niederlassungserlaubnis ist ein unbefristeter Aufenthaltstitel gemäß § 9 Abs. 1 
AufenthG. Einen Rechtsanspruch auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis ha-
ben nach der Richtlinie 2003/109/EG (Daueraufenthalts-RL)506 vom 25.11.2003 
und der Vorschrift des § 9 AufenthG Personen, die sich fünf Jahre ununterbrochen 
rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufgehalten haben und denen eine sog. „lang-
fristige Aufenthaltsberechtigung-EG“ mit einer Mindestdauer von fünf Jahren er-
teilt wurde. 

Das AufenthG enthält für einige Aufenthaltszwecke Sonderregelungen, die 
einen Anspruch auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis konstituieren (§ 26 
Abs. 3, § 28 Abs. 2, § 31 Abs. 3, § 35, § 38 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG). Einige Sonder-
tatbestände stellen die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis in das Ermessen der 
Behörde (§ 19 Abs. 1, § 21 Abs. 4 S. 2, § 23 Abs. 2, § 26 Abs. 4). Die Erteilung der 
Niederlassungserlaubnis richtet sich in diesen Fällen nach den sog. allgemeinen Er-
teilungsvoraussetzungen für einen Aufenthaltstitel gemäß § 5 AufenthG507. Wer-
den die Voraussetzungen der Sonderregelungen nicht erfüllt, ist auch ein Rückgriff 
auf § 9 AufenthG möglich.508

§ 9 AufenthG umfasst folgende Kriterien:
1.  Besitz	der	Aufenthaltserlaubnis, § 9 Abs. 2 S. 1 Nr.1 
Einem Ausländer ist die Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn er seit fünf Jah-
ren die Aufenthaltserlaubnis besitzt. Auf die geforderte Dauer des Besitzes werden 
folgende Zeiten über den Wortlaut des § 9 Abs. 2 Nr. 1 hinaus angerechnet:

503 VG Darmstadt, Urteil vom 05.07.2006, Az.: 5 E 1337/04 (3).
504 HK-AuslR/Müller, § 7 AufenthG, S. 137, Rn. 8.
505 3. Senat des Hamburgischen OVG, Beschluss vom 01.11.2006, Az.: 3 Bs 126/05.
506 Amtsblatt der EU  L 16/44, 23.1.2004.
507 OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 31.05.2006, Az.: 18 E 1500/05, Rn. 28. 
508 HK-AuslR/Müller, § 9 AufenthG, Rn. 4.
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• Zeiten einer Aufenthaltsbewilligung oder –befugnis509;
• Zeiten einer akzessorischen Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug510;
• Zeiten einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen511;
• Zeiten eines fiktiven Aufenthaltsrechts nach § 81 Abs. 3 S. 1 Abs. 4;
• Zeiten eines fiktiven Aufenthaltsrechts gemäß § 69 Abs. 3 AuslG;
• Zeiten des erlaubnisfreien Aufenthalts nach § 96 Abs. 2 S. 1 AuslG;
• Zeiten des erlaubnisfreien Aufenthalts nach dem AufenthG;
• Zeiten als Deutsche im Falle von ehemaligen Deutschen;
• Zeiten der Aufenthaltsgestattung bei Anerkennung als Asylberechtiger oder 

nach § 60 Abs. 1 (§ 55 Abs. 3 AsylfG)512;
• im Falle einer Ausreise bei Erlöschen der Niederlassungserlaubnis: Zeiten des 

Besitzes der Aufenthaltserlaubnis oder der Niederlassungserlaubnis abzüglich 
der Auslandszeiten, maximal aber vier Jahre (§ 9 Abs. 4 Nr. 1), bei Fortbe-
stand von höchstens sechs Monate (§ 9 Abs. 4 Nr. 2);

• Zeiten nach Versagung der Aufenthaltserlaubnis bis zur Erteilung oder Ver-
längerung auf Grund behördlicher Aufhebung oder auf Grund eines erfolg-
reichen Rechtsbehelfs (§ 84 Abs. 2 S. 3);

• Zeiten der Untersuchungshaft und anschließenden Strafhaft;
• Zeiten des Besitzes eines nationalen Visums (§ 6 Abs. 4 S. 3).513

Nicht angerechnet werden Zeiten einer Duldung gemäß § 26 Abs. 4, § 102 Abs. 2 
AufenthG;
• Zeiten der Aufenthaltsgestattung, soweit keine Asyl- oder Flüchtlingsaner-

kennung erfolgte (§ 26 Abs. 4 S. 3, vgl. § 55 Abs. 3 AsylfG);
• Zeiten der Betretenserlaubnis gemäß § 11 Abs. 2:
• Fiktive Aufenthaltszeiten gemäß § 81 Abs. 3 S. 2. 514 

Nach § 26 Abs. 4 S. 1 AufenthG darf eine Niederlassungserlaubnis aus humani-
tären Gründen nur nach pflichtgemäßem Ermessen der Behörde erteilt werden, 
wenn die in § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 bis 9 AufenthG bezeichneten Voraussetzungen 
vorliegen. Im Gegensatz zu § 26 Abs. 4 legt § 26 Abs. 3 einen Rechtsanspruch 

509 Renner, G., Ausländerrecht, Kommentar, 8. Auflage, München, 2005, § 9 AufenthG, Rn. 15 
ff., vgl. VG Düsseldorf, Urteil vom 02.11.2006, Az. 24 K 3027/06.

510 Marx, R., Ausländer- und Asylrecht. Verwaltungsverfahren/Prozess, Baden-Baden 2008, § 
2. 

511 8. Kammer des VG Aachen, Urteil vom 30.04.2008, Az.: 8 K 766/06, Rn. 16; vgl. BVerwG, 
Urteil vom 04.09.2007, Az.: 1 C 43/06, InfAuslR, 2008, 71.

512 10. Kammer des VG München, Urteil vom 27.11.2008, Az. 10 K 08.638, Rn. 12; 7. Kammer 
des VG Darmstadt, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 7 E 1457/07, Rn. 21.

513 HK-AuslR/Müller, K., § 9 AufenthG, S. 151, Rn. 8, 9.
514 HK-AuslR/Müller, K., § 9 AufenthG, S. 151, Rn. 10.
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zur Erteilung der Niederlassungserlaubnis fest. Bei der Niederlassungserlaubnis für 
Asylberechtigte und Konventionsflüchtlinge nach § 26 Abs. 3 AufenthG fehlt auch 
ein Verweis auf § 9 Abs. 2 AufenthG515.

Für eine Niederlassungserlaubnis aus humanitären Gründen nach § 26 Abs. 4 
AufenthG müssen besondere Integrationserfordernisse erfüllt sein. Der Bayerische 
VGH516  hat sich mit der Fristberechnung im Rahmen der Erteilung einer Nieder-
lassungserlaubnis befasst und die Frage aufgeworfen, ob einem Ausländer, der über 
sechs Jahre und vier Monate517 eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Grün-
den besitzt, unter bestimmten Voraussetzungen eine unbefristete Niederlassungser-
laubnis erteilt werden kann (§ 26 Abs. 4 AufenthG). Ob die Entscheidung wirksam 
wird, soll im Wege der Revision zum BVerwG entschieden werden.

§ 19 Abs.1 AufenthG enthält eine sog. Privilegierung für Hochqualifizierte. 
Ihnen kann eine Niederlassungserlaubnis in besonderen Fällen erteilt werden, wenn 
die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 AufenthG zustimmt. Gemäß § 21 Abs. 
4 AufenthG können auch Selbständige unter den Voraussetzungen, dass sich de-
ren Geschäftsidee erfolgreich bewährt hat, bereits nach drei Jahren eine Niederlas-
sungserlaubnis erhalten. 

2.  Sicherung	des	Lebensunterhalts, § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 1
Nach § 9 Abs. 2 S. 6 AufenthG ist von der Voraussetzung der Sicherung des Le-
bensunterhalts zugunsten eines Ausländers nur dann abzusehen, wenn er diese aus 
den in § 9 Abs. 2 S. 3 AufenthG genannten Gründen – d.h. wegen einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung – nicht erfüllen kann, 
nicht aber zugunsten eines einen Kranken oder Behinderten pflegenden Dritten518. 

3.  Altervorsorge, § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 3
Der Antragsteller muss mindestens sechzig Monate Pflichtbeiträge in die Pflicht-
versicherung oder die gesetzliche Rentenversicherung oder vergleichbare freiwilli-
ge Beiträge geleistet haben. Ausfallzeiten im Beruf wegen Kindererziehung oder 
häuslicher Pflege werden angerechnet. Die Altersvorsorge kann auch durch ver-
gleichbare Leistungen einer privaten Versicherung nachgewiesen werden. Unklar 

515 Fricke, A. K., Anmerkung zum 1. Senat des BVerwG, Urteil vom 28.10.2008, Az.: 1 C 
34/07.

516 Bayerischer VGH , Urteil vom 04.02.2009, Az.: 19 B 08.2774, 4. Kammer des VG Ham-
burg,, Beschluss vom 14.05.2009, Az.: 4 E 998/09. 

517 § 26 Abs. 4 AufenthG und dazu 6. Kammer des VG Augsburg, Urteil vom 22.11.2005, Az. 
6 K 05/699, Rn. 12; BVerwG, Urteil vom 24.05.1995, Az.: 1 C 7.94.

518 1. Senat des BVerwG, Urteil vom 28.10.2008, Az.: 1 C 34/07; vgl. EuGH, Urteil vom 
17.07.2008, Az.: C-303/06, in dem der Schutzbereich des Diskriminierungsverbots wegen 
Behinderung auf eine Mutter erstreckt wird, die ihr behindertes Kind pflegt.
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ist, ob hierzu nur private Rentenversicherungen oder auch Lebensversicherungen 
auf Kapitalbasis zählen. 

Flüchtlinge und Asylberechtigte, Ehegatte und Lebenspartner von Deutschen 
oder Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis oder ein 
Dauerhaft-Visum EG besitzen, sind privilegiert. Die Altersvorsorge gilt nicht für 
anerkannte Flüchtlinge und Asylberechtigte (§ 26 Abs. 3 AufenthG). Bei Ehegat-
ten und Lebenspartnern ist es ausreichend, wenn einer der Ehegatten/Lebenspart-
ner den Nachweis der Altervorsorge erbringt519 (§ 9 Abs. 3 S. 1, § 27 Abs. 2).

4.  kein	Verstoß	gegen	die	öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung,	§ 9 Abs. 2 S. 1 
Nr. 4 (vgl. § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 AufenthG)
Während bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 AufenthG 
eine Niederlassungserlaubnis nicht erteilt werden kann, ist dies nach § 35 Abs. 3 S. 
2 AufenthG durchaus möglich520.

Gemäß § 35 Abs. 1 gibt es eine Privilegierung hinsichtlich der Erteilung der 
Niederlassungserlaubnis für nachgezogene ausländische Kinder gegenüber anderen 
Ausländern. Ein Rechtsanspruch auf Niederlassungserlaubnis wird einem minder-
jährigen Ausländer gewährt, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 35 Abs. 1 be-
sitzt, wenn er im Zeitpunkt seines 16. Lebensjahres seit fünf Jahren im Besitz der 
Aufenthaltserlaubnis ist. Das gleiche gilt, wenn ein volljähriger Ausländer seit fünf 
Jahren im Besitz der Aufenthaltserlaubnis ist, über ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache verfügt und sein Lebensunterhalt gesichert ist.

Gemäß § 35 Abs. 3 S. 2 AufenthG kann einem privilegierten Ausländer i.S.d. 
§ 35 Abs. 1 eine Niederlassungserlaubnis im Ermessenswege der Behörde erteilt 
werden. Nach § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 besteht kein Rechtsanspruch auf die Niederlas-
sungserlaubnis, wenn der Ausländer in den letzten drei Jahren zu einer Geldstrafe 
von mehr als 90 Tagessätzen oder zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Mona-
ten verurteilt worden ist.521 Wenn der Ausländer in den letzten drei Jahren wegen 
einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten 
verurteilt wurde und seine Niederlassungserlaubnis nicht ausgeschlossen wurde, 
hat die Ausländerbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden, ob sie 
die Niederlassungserlaubnis erteilt oder die Aufenthaltserlaubnis verlängert wird522 
Übt die Ausländerbehörde ihr Ermessen zuungunsten des Beschwerdeführers aus, 
so muss sie i.d.R. zumindest die Aufenthaltserlaubnis verlängern, sofern die Frei-

519 OVG Bremen, Beschluss vom 12.05.1992, Az.: 1 B 57/92.
520 19. Senat des Bayerischen VGH, Beschluss vom 17.12.2008, Az.: 19 CS 08.2655, 19 C 

08.2656, 19 C 08.2657, Rn. 21. 
521 11. Senat des VG Baden-Württemberg, Beschluss vom 05.02.2009, Az.: 11 S 3244/08.
522 Vgl. Heinhold, H., Aufenthaltsverfestigung für Ausländer mit humanitären Aufenthalt, 

ZAR 2008, S. 161 [169].
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heitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wurde (§ 35 Abs. 3 S. 3 AufenthG). Damit 
will der Gesetzgeber sicherstellen, dass auch dem delinquenten Antragsteller die 
Chance auf eine spätere Verfestigung seines Aufenthalts erhalten bleibt. Vereinzelte 
leichtere Straftaten, die lediglich mit Jugend- oder Freiheitsstrafe mit Bewährung 
geahndet wurden, sollen nicht zu einer Aufenthaltsbeendigung führen523.

5.  ordnungsgemäße	Beschäftigung, § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 und sonstige	Berufs-
ausübungserlaubnisse, § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 
Da die Niederlassungserlaubnis ohne weitere Zulassungsakte zur Ausübung der 
Erwerbstätigkeit berechtigt, ist es konsequent, von Antragstellern, die bislang als 
Arbeitsnehmer tätig sind, den Besitz der Beschäftigungserlaubnis zu verlangen und 
von Selbständigen die für ihre Tätigkeit entsprechende Zulassung, etwa als Anwalt 
oder Handwerksmeister524.

6.  ausreichende	Kenntnisse	der	deutschen	Sprache, § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 7 auf-
enthG.
§ 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 7 AufenthG lautet, dass Ausländer über ausreichende	Kennt-
nisse	der	deutsche	Sprache verfügen sollen.

Als ausreichend sind die Sprachkenntnisse eines Antragstellers anzusehen, 
wenn dieser ein Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss eines Integrationskurses 
(§§ 43 – 44 AufenthG) vorlegen kann525 oder ein Zertifikat Deutsch B1 des Goe-
the- Institutes vorhanden ist526. 

Die gesetzliche Voraussetzung hinreichender Deutschkenntnisse in der Praxis 
beinhaltet folgende sprachliche Fähigkeiten:
• Eine einfache Beschreibung von Menschen, Lebens- oder Arbeitsbedingungen, 

Alltagsroutinen, Vorlieben oder Abneigungen usw. kann gegeben werden, und 
zwar in kurzen listenhaften Abfolgen aus einfachen Wendungen und Sätzen.

• Die Familie, die Lebensverhältnisse, die Ausbildung und die gegenwärtige 
oder die letzte berufliche Tätigkeit können mit einfachen Worten beschrieben 
werden: Das betrifft auch die Beschreibung von Personen, Orte, Dingen.

• In einfachen, routinemäßigen Situationen, in denen es um einen unkompli-
zierten und direkten Austausch von Informationen über vertraute Routine-
angelegenheiten in Zusammenhang mit Arbeit und Freizeit geht, ist eine 
Verständigung möglich. 

523 BT-Drucks., 15/420, S. 84.
524 Wenger, F., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 9 AufenthG, Rn. 9.
525 HK-AuslR/Müller, § 9 AufenthG, S. 154, Rn. 23.
526 Kliebe, T.W., Verfestigung/Niederlassungserlaubnis, S. 102, Rn. 39, in: Marx, R. (Hrsg.): 

Ausländer- und Asylrecht. Verwaltungsverfahren/Prozess, Baden-Baden 2008.
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• Sehr kurze Kontaktgespräche können geführt werden, es wird aber zu wenig 
verstanden, um das Gespräch selbst in Gang halten zu können

• Verstehen dessen, was in einem einfachen Alltagsgespräch langsam, deutlich 
und direkt an sie/ihn gerichtet gesagt wird, vorausgesetzt die sprechende 
Person gibt sich Mühe, ihm/ihr verstehen zu helfen.

• Führen sehr kurzer Kontaktgespräche, es wird aber zu wenig verstanden, um 
selbst das Gespräch in Gang zu halten; es wird jedoch verstanden, wenn die 
Gesprächspartner sich Mühe geben, sich ihm/ihr verständlich zu machen. 

• Verwendung einfacher, alltäglicher Höflichkeitsformeln, um jemanden zu 
grüßen oder anzusprechen.

• Jemanden einladen und auf Einladungen reagieren.
• Um Entschuldigung bitten und auf Entschuldigungen reagieren.
• Sagen, was er/sie gern hat und was nicht.
• In einem Interview einfache Fragen beantworten und auf einfache Feststel-

lungen reagieren. 527

Im AufenthG liegen sonstige Privilegierungen bzgl. der Sprachkompetenz im Er-
messen der Behörde:
• Ausnahme wegen Krankheit oder Behinderung, § 9 Abs.2 S. 3 AufenthG528;
• Ehegatten deutscher Staatsangehöriger, wenn der ausländische Ehegatte „sich 

auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständigen kann“, § 28 
Abs. 2 S. 1 AufenthG. Ehegatten aus Staaten wie Japan, Kanada, der Repub-
lik Korea, Neuseeland oder der USA brauchen bei einer Familienzusammen-
führung keine Deutschkenntnisse nachzuweisen. Diese Staaten sind nach § 
41 der Aufenthaltsverordnung529 von der Visumpflicht ausgenommen, und 
damit auch von der Sprachregelung;

• Ausländer mit Aufenthalterlaubnis nach § 25 Abs. 1,2 AufenthG;
• Selbständige gemäß § 21 Abs. 4 S. 1 AufenthG.530

7.  Grundkenntnisse	der	Rechts-	und	Gesellschaftsordnung, § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 
8 AufenthG

527 27. Kammer des VG Düsseldorf, Urteil vom 02.12.2008, Az.: 27 K 6399/08, Rn. 64 ff.; 
vgl. Hinweise des BMI zum Richtlinienumsetzungsgesetz, Az.: PGZU 128 406/1, Stand 
18.12.2007.

528 BT-Drucks., 15/420. S. 72.
529 Aufenthaltsverordnung vom 25.11.2004 (BGBl. I, S. 2945), zuletzt geändert durch Art. 3 

des Gesetzes vom 20.12. 2008 (BGBl. I, S. 2846).
530 Breitkretz, K./Franßen-de la G.B./Hübner, Ch., Das Richtlinienumsetzungsgesetz und die 

Fortententwickung des deutschen Aufenthaltsrechts – Fortsetzung, ZAR 2007, S. 383; 
Kliebe/Ausländer- u. AsylR, S. 106 – 107.
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8.  ausreichender	Wohnraum,	§ 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 AufenthG
§ 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 AufenthG verlangt, dass Ausländer „über ausreichenden	
Wohnraum	 für	 sich	 und	 ihre	 mit	 ihnen	 in	 häuslicher	 Gemeinschaft	 lebenden	
Familienangehörigen	verfügen“. 

Die Voraussetzung „ausreichend“ bezieht sich auf zwei Faktoren: die Beschaf-
fenheit und Belegung531, die Größe der Wohnung im Hinblick auf die Zahl der Be-
wohner. Nach Ziff. 2.4.3. der VAH gilt eine abgeschlossene Wohnung mit Küche, 
Bad und WC stets als ausreichend, wenn für eine Person über sechs Jahren 12 m2., 
für Kinder unter sechs Jahren 10 m2 zur Verfügung stehen. Eine ausreichend große 
Wohnung ist kein ausreichender Wohnraum, wenn etwa ein Stromanschluss oder 
eine Toilette fehlen532. 

Die Nachweise über ausreichenden Wohnraum für alle Familienangehörigen 
sind ein Mietvertrag oder Kaufvertrag mit Angabe der Wohnfläche oder Nachweis 
über die monatlichen Kosten der Miet- oder Eigentumswohnung533. 

5.3	 Rechtliche	Regelung	der	Integration	im	AufenthG

Im AufenthG wurde der Begriff der Integration nicht gesetzlich definiert, erstmalig 
aber der Grundsatz der Integration bundesgesetzlich geregelt. So legt § 43 Abs. 
1 AufenthG fest, das die Integration von rechtmäßig auf Dauer im Bundesgebiet 
lebenden Ausländern in das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben 
der BRD gefördert und gefordert wird. 

Mit den Vorschriften zur Förderung der Integration hat der Gesetzgeber in 
Kapitel 3 AufenthG erstmals eine Regelung zur Eingliederung dauerhaft in der 
Bundesrepublik lebender Ausländer geschaffen. Ein Grundangebot stellt dabei 
der sog. Integrationskurs dar (§ 43 AufenthG), mit dem ausreichende deutsche 
Sprachkenntnisse sowie Kenntnisse von Rechtsordnung, Kultur und Geschichte in 
Deutschland vermittelt werden sollen. Die Bundesregierung wurde zur Regelung 
von Einzelheiten durch eine Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
ermächtigt (§ 43 Abs. 4 AufenthG); dies ist durch die sog. Integrationskursverord-
nung534 geschehen. 

531 Hoffman/HK-AuslR, S. 74 – 75, Rn. 23, vgl. Renner, G., AuslR., Rn. 24.
532 VAH-AufenthG, Ziff. 2.4.1. – 2.4.3; vgl. Wenger, F., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/ 

Harms/Kreuzer, ZuwG, § 2 AufenthG, Rn. 6.
533 Z.B. 12. Kammer des Bayerischen VGH, Urteil vom 18.01.2007, Az.: M 12 K 06.4098, Rn. 

15, 26.
534 BGBL. I, S. 3370 ff.
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Nach § 44 AufenthG sind Ausländer, die sich dauerhaft im Bundesgebiet aufhalten, 
zur Teilnahme an einem Integrationskurs berechtigt:

1.  bei	erstmaligem	Erhalt	einer	Aufenthaltserlaubnis	
• zu Erwerbszwecken nach §§ 18, 21 AufenthG;
• zu Zwecken des Familiennachzugs gemäß § 28, 29, 30, 32, 36 AufenthG oder
• aus humanitären Gründen nach § 25 Abs. 1, 2 AufenthG;

2.  bei	Erhalt	eines	Aufenthaltstitels	nach	§	23	Abs.	2	AufenthG.
Ein Anspruch nach § 44 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AufenthG auf Teilnahme an Integrati-
onskursen besteht nur für Neuzuwanderer, namentlich nur in den Fällen, in denen 
überhaupt der erstmalige Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis in Rede steht.535 In § 
44 AufenthG hat der Gesetzgeber die Berechtigung zur Teilnahme an einem In-
tegrationskurs sowie Ausnahmen hiervor geregelt. Nach § 44 Abs. 1 AufenthG 
haben Ausländer, die erstmals eine Aufenthaltserlaubnis erhalten haben und sich 
dauerhaft in der Bundesrepublik aufhalten (sog. Neuzuwanderer), einen Anspruch 
auf einmalige Teilnahme an einem Integrationskurs, der innerhalb von zwei Jahren 
nach Erteilung des anspruchsbegründenden Aufenthaltstitels oder bis zu dessen 
Wegfall (§ 44 Abs. 2 AufenthG) erlischt. 

Andere Ausländer, die einen Teilnahmeanspruch nicht besitzen (sog. Be-
standsausländer), können in Rahmen verfügbarer Kursplätze zur Teilnahme zuge-
lassen werden (§ 44 Abs. 4 AufenthG). Das kann im Hinblick auf die klare ge-
setzliche Intention nur so verstanden werden, dass lediglich Ausländer, die sich 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten und über einen Aufenthaltstitel verfügen, 
im Rahmen des behördlichen Ermessens zugelassen werden können536. Diese Re-
gelung betrifft in erster Linie sog. Altzuwanderer, die über unbefristete Aufent-
haltstitel verfügen.537 Nach einer Studie des BAMF sind 23 % der Kursteilnehmer 
sog. Altzuwanderer, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Ca. 41 % haben 
die Staatsangehörigkeit eines GUS-Staates (insbesondere Russland: 16 % und Ka-
sachstan: 8,1 %). Die restlichen Staatsangehörigkeiten verteilen sich auf folgende 
Länder: Türkei (11 %), Polen (3%), Irak (2 %), Thailand (2 %) usw.538

Die differenzierende Regelung hinsichtlich Neuzuwanderern und sog. Be-
standsausländern stellt keine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes (Art. 3 Abs.1 

535 2. Kammer des VG des Saarlandes, Beschluss vom 02.02.2009, Az.: 2 L 1905/08.
536 19. Kammer des VG Ansbach, Beschluss vom 21.02.2006, Az.: 19 K 05.04373, Rn. 25.
537 Kau, M., Sanktionsmöglichkeiten zur Durchsetzung von Integrationsanforderungen, ZAR 

2007, S. 186 – 187.
538 Haug, S., Zerger, F., Erste Erfahrungen und Erkenntnisse einer Teilnehmerbefragung. Ein 

Projekt des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Abschlussbericht, Working paper, 
Nürnberg 2005, S. 12.
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GG) dar. Vielmehr knüpft der Gesetzgeber in verfassungsrechtlich nicht zu bean-
standender Weise an unterschiedliche Sachverhalte an und regelt diese verschieden. 
Es ist legitim, wenn sich neu in die Bundesrepublik begebende Ausländer im Sinne 
eines Förderns und Forderns hinsichtlich der zumutbaren Erreichbarkeit eines In-
tegrationskursplatzes anders behandelt werden als Ausländer, die sich schon län-
gere Zeit in Deutschland aufhalten und ihren Status bereits verfestigt haben, die 
aber wegen eines gleichwohl bestehenden Integrationsbedarfs nachholend zu einer 
Kursteilnahme aufgefordert werden.539

Neben den Teilnahmeberechtigten nennt § 44 Abs. 3 Nr. 1 – 3 die drei Grup-
pen, die grds. keinen Teilnahmenanspruch haben, deren Integration aber auf andere 
Weise vom Gesetzgeber gefördert wird:
• Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die ein Ausbildungsangebot im 

Bundesgebiet aufgenommen haben;
• Ausländer mit erkennbar geringem Integrationsbedarf, d.h. Ausländer, die 

sich ohne staatliche Hilfe in das wirtschaftliche, gesellschaftliche und kultu-
relle Leben integriert haben540 und hochqualifizierte Spezialisten i.S.d. § 19 
AufenthG;

• Ausländer, die bereits über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen. In 
diesem Fall besteht allerdings dann ein Anspruch auf Teilnahme an einem 
Orientierungskurs und am Abschlusstest.
Im Falle eines Ausländers, der zu einer in Deutschland aufgewachsenen Deut-

schen ziehen will, besteht nach § 4 Abs. 2 S. 2 IntV ein geringer Integrationsbe-
darf.541 Bei Ausländern, die von sich aus bereits in der Lage sind, ohne Vermittlung 
Dritter in allen Angelegenheiten des täglichen Lebens selbständig zu handeln und 
bereits hinreichend integriert sind, ist allenfalls ein geringer Integrationsbedarf an-
zunehmen.542

Im Sinne eines Förderns und Forderns ist der Gesetzgeber weiter gegangen 
und hat in § 44 a AufenthG auch eine Verpflichtung zur Teilnahme an einem Inte-
grationskurs festgeschrieben, insoweit jedoch zwischen einer gesetzlichen und einer 
durch Teilnahmeaufforderung der Ausländerbehörde begründeten Pflicht differen-
ziert. 

539 19. Senat des Bayerischen VGH, Urteil vom 13.12.2007, Az.: 19 B 06.393, Rn. 28.
540 Z.B. der ausländische Ehegatte eines Deutschen, 10. Kammer des VG München, Beschluss 

vom 04.09.2007, Az.: M 10 S 07.2852, Rn. 11; 2. Kammer des VG des Saarlandes, Be-
schluss vom 18.03.2009, Az.: 62/09, Rn. 4.,Vgl. HK-AuslR/Clodius, § 44, Rn. 9.

541 15. Kammer des VG Berlin, Urteil vom 23.07.2008, Az.: 15 V 3.08, Rn. 35.
542 9. Kammer des VG Stuttgart, Urteil vom 22.02.2008, Az.: 9 K 5511/07, Rn.22.
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Gemäß § 44 a AufenthG besteht die Verpflichtung zur Teilnahme für folgende 
Personen:
1. Ausländer, die nach § 44 AufenthG einen Teilnahmeanspruch haben und nicht 

in der Lage sind, sich „auf einfache Art“ in deutscher Sprache zu verständigen 
oder

2. Ausländer, die eine Aufforderung durch die Ausländerbehörde zur Teilnahme 
am Integrationskurs erhalten haben und

• Leistungen nach SGB II beziehen, wenn die leistungsbewilligende 
Stelle ihre Teilnahme angeregt hat (lit. a ) oder

• in besonderer Weise integrationsbedürftig sind (lit. b).

Mit der Regelung gemäß § 44 a AufenthG können auch noch bereits längere Zeit 
in Deutschland lebende, gleichwohl integrationsbedürftige Ausländer im Einzelfall 
nachholend zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet werden. Von ei-
ner besonderen Integrationsbedürftigkeit i.S.d. § 44 a Abs. 1 S. 1 Nr. 3 AufenthG 
kann insbesondere dann ausgegangen werden, wenn sich der Ausländer als Inhaber 
der Personensorge für ein in Deutschland lebendes minderjähriges Kind nicht auf 
einfache Art in deutscher Sprache verständigen kann und es ihm deshalb bisher 
nicht gelungen ist, sich ohne staatliche Hilfe in das wirtschaftliche, kulturelle und 
gesellschaftliche Leben der Bundesrepublik Deutschland zu integrieren (§ 4 Abs. 
3 IntV).

Gemäß § 44 a Abs. 1 S. 2 ist die Verpflichtung nach § 44 a Nr. 1 ein fest-
stellender Verwaltungsakt.543 Die Kursteilnahme muss ordnungsgemäß sein. Nach 
dem Beschluss des Bayerischen VGH wird ein Aufenthaltstitel für zwei ukrainische 
Staatsangehörige abgelehnt, weil sie keinen Integrationskurs besucht hätten und 
keine eigene Meldeadresse im Bundesgebiet besäßen.544

§ 44 a Abs. 2 AufenthG sieht auch Ausnahmen von der Teilnahmeverpflich-
tung vor und regelt Auswirkungen bei Pflichtverletzungen. Von der Teilnahmever-
pflichtung ausdrücklich befreit sind Ausländer, 
• die sich in einer beruflichen oder sonstigen Ausbildung im Bundesgebiet 

befinden;
• die eine Teilnahme an vergleichbarem Bildungsangebot im Bundesgebiet 

nachweisen

543 BT-Drucks, 224/07, S. 310.
544 19. Senat des Bayerischen VGH , Beschluss vom 24.07.2007, Az.: 19 CS 07.1003, Rn . 4.



178 Olga R. Gulina

• und denen die Teilnahme auf Dauer unmöglich oder unzumutbar ist (Härte-
fallregelung für Betreuer von pflegebedürftigen Personen, Ausländer, die bei 
der Einreise über 50 Jahre alt sind, Analphabeten545 usw.).

Das Konzept für einen bundesweiten Integrationskurs umfasst gemäß §§ 10 – 12 
IntV eine Kombination zwischen reinem Sprachkurs und Orientierungskurs. Der 
Orientierungskurs findet im Abschluss an den Sprachkurs statt und wird grds. vom 
Kursträger durchgeführt, der für den Integrationskurs zugelassen ist. Sprach- und 
sonstige Kenntnisse werden in Idealfall durch den erfolgreichen Abschluss eines 
Integrationskurses nachgewiesen546.

5.4	 Einbürgerung	von	Ausländern	als	höchste	Stufe	der	
Integration

Die Einbürgerung von Ausländern ist ein bedeutendes Thema der Integrationspo-
litik in der Bundesrepublik Deutschland. Zweifellos ist das gemeinsame Ziel aller 
Integrationsmaßnahmen die Einbeziehung eines Ausländers in das Leben der Auf-
nahmegesellschaft und seine individuelle Integration. Die Einbürgerung ist nicht 
nur ein wichtiger Akt für betroffene Menschen, denen damit volle Rechtsgleichheit 
und rechtliche Integration in das politische Gemeinwesen zuerkannt wird. Sie ist 
auch von großer Bedeutung für die Gesellschaft im Ganzen. An der Einbürge-
rungspolitik zeigt sich das Selbstverständnis einer Gesellschaft: ihre Weltoffenheit, 
ihr Umgang mit kultureller Differenz, das Ernstnehmen der eigenen Verfassungs-
prinzipien und die Bindung an menschenrechtliche Normen547.

Die Erteilung der Einbürgerung ist die höchste Stufe des Prozesses der In-
tegration. Mit der Erlangung der nationalen Staatsbürgerschaft eines Mitglied-
staates der EU- z.B. Deutschlands – geht die europäische Staatsbürgerschaft mit 
ihren Rechten einher. In vorliegendem Teil der Dissertationsarbeit soll der Stand 
der deutschen Integrationspolitik durch Einbürgerungsverfahren untersucht wer-

545 Gegenmeinung des VG Berlin, Urteil vom 26.11.2006, Az.: VG 38 V 89/08; VG Berlin, 
Urteil vom 28.01.2009, Az.: 2 V 76.07, Rn. 39 ff. Wenn das Gericht bei Ehegattennachzug 
(hier: eine analphabetische türkische Frau zu ihrem in Deutschland lebenden Ehemann) im 
Rahmen des § 30 AufenthG festlegt, dass heutzutage in nahezu allen Regionen der Welt 
technische Möglichkeiten bestehen, Grundkenntnisse einer fremden Sprache mit Hilfe von 
Audio- oder sogar Videosprachkursen zu erwerben (zur u. a. in der Türkei bestehenden 
Möglichkeit, den von der Deutschen Welle mit dem Goethe-Institut entwickelten Audio-
Sprachkurs „Radio D“ zu nutzen).

546 Wenger, F., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 9 AufenthG, Rn. 9.
547 Bielefeldt, H., Einbürgerungspolitik in Deutschland. Zur Diskussion über Leitkultur und 

Staatsbürgerschaftstest, Essay, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin 2006, S. 4.
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den. In diesem Zusammenhang ist auch zu überprüfen, welche Entwicklung das 
Einbürgerungsverfahren in den letzten zehn Jahren deutscher Gesetzgebung und 
Rechtsanwendungspraxis genommen hat. Betrachtet werden sollen hier auch die 
sog. Theorien und Modelle des Erwerbs der Staatsangehörigkeit in den europäi-
schen Ländern.

5.4.1	 Wissenschaftliche	Entwicklung	der	Einbürgerung

Viele der in Europa rechtmäßig und dauerhaft lebenden Ausländer sehen das Ziel 
ihrer individuellen Integration erreicht, wenn sie die Staatsangehörigkeit des Zu-
zugslandes besitzen und damit am politischen und gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen können. Staatsbürgerschaft ist „ a legal bond having as ist basis a social fact 
of attachment, a genuine connection of existence, interests and sentiments“548, ein 
Bündel von Rechten und Pflichten,549 das Individuen eine formale, legale Identität 
verleiht,550 auf die Inklusion aller Gesellschaftsmitglieder gerichtet ist und prinzipi-
ell niemanden ausschließt.551 

Die Staatsangehörigkeit eines EU-Staates wird durch Einbürgerung erworben. 
Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Staatsangehörigkeit zu erlangen. 

Der Erwerb der Staatsbürgerschaft und somit auch der Status des Bürgers sind 
durch die Staatsbürgerschaftsgesetze der Länder geregelt. Ein zentrales Charakte-
ristikum moderner Staatsbürgerschaft ist der Vertragscharakter der Beziehungen 
zwischen Bürger und Staat: auf beiden Seiten finden sich einklagbare Rechte, deren 
Ausmaß variabel ist, und es sind nicht zuletzt die daraus resultierenden wechselsei-
tigen Erwartungen und Forderungen, die das Verhältnis von Rechten und Pflichten 
des Modells moderner Staatsbürgerschaft bestimmen.552

548 Sauerwald, Ch., Die Unionsbürgerschaft und das Staatsangehörigkeitsrecht in den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union, Frankfurt am Main 1996, S. 31.

549 Turner, B.S., Outline of Theory of Citizenship, in: Sociology, 1990, Nr. 24, S. 189 – 217; vgl. 
Conrad und Kocka, Einführung, in: Dies (Hrsg.): Staatsbürgerschaft in Europa. Historische 
Erfahrungen und aktuelle Debatten, Hamburg 2001, S. 9 – 26. 

550 Bellamy, R., Introduction: The Making of Modern Citizenship, in: Bellamy,R./Castiglione, 
D./Santoro, E. (Hrsg.): Lineages of European Citizenship. Rights, belonging and Participa-
tion in Eleven Nation States, Hampshire, Basingstoke, Houndmills 2004,  S. 1 – 21.

551 Bottomore, T., Citizenship, in: Outhwaite, W./Bottomore, T./Gellner, R u.a. (Hrsg.).: The 
Blackwell Dictionary of Twentieth Century Social Thought, Oxford 1994, P.75, vgl. Dahl-
endorf, R., The Changing Quality of Citizenship, in.: van Steenbergen, B, The Condition of 
Citizenship, London, New Delphi, Sage 1994, P.10-19.

552 Mackert, J./Müller, H.-P. (Hrsg.), Moderne (Staats)Bürgerschaft. Nationale Staatsbürger-
schaft und die Debatten der Citizenship Studies, Wiesbaden 2007, S. 11.
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Abb. 7: Möglichkeiten, die Staatsangehörigkeit zu erlangen

Das Prinzip ius soli bedeutet: ein neugeborener Ausländer erwirbt die Staatsbür-
gerschaft durch die Geburt im Staatsgebiet oder der im Land lebende Ausländer 
durch gesetzlichen Fristaufenthalt. Die Staatsangehörigkeit eines Neugeborenen 
richtet sich grds. nach der Abstammung, dass heißt nach der Staatsangehörigkeit 
der Eltern oder des in einem Land lebenden Ausländers mit der Eheschließung, 
d.h. ius sanguinis. Alle europäischen Staaten haben Gesetze, die dieses Prinzip 
nach bestehenden Vorstellungen entsprechend den historischen Grundlagen, Tra-
ditionen und Doktrinen des Landes in verschiedenen Möglichkeiten festschreiben. 
Nach Auffassung von Mackert, J. existieren Privilegien in Bezug auf den Status des 
Staatsbürgers Deutsche gegenüber Nicht-Deutschen. Der Grund hierfür liegt dar-
in, dass Deutschland als verspätete Nation seine Identität nicht durch die politische 
Einigung, sondern über die Vorstellung einer gemeinsam geteilten Kultur entwi-
ckelte, die deutsche Nation sich somit nicht als politische, sondern als Kulturnation 
begreift.553

553 Mackert, J., Staatsbürgerschaft. Eine Einführung, Wiesbaden 2006, S. 85.
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• Die französische	Staatsbürgerschaft ist ein exklusives und nicht-ethni-
sches Modell554, beruht auf „Bodenrecht“555 oder der Bürgerbeteiligung 
(Zivilbürgerschaft).556 Frankreich ist das erste Land, das ein aktives Modell 
der Bürgerschaft definiert hat. Es gibt keine Differenzierung in der französi-
schen Einwanderung zwischen Identität und Staatsangehörigkeit.557

• Das Staatsangehörigkeitsrecht	in	Deutschland stand lange Zeit im Span-
nungsfeld zwischen „einem ethno-nationalen Staatsbürgerschaftsverständ-
nis und einem relativ hohen Bevölkerungsanteil von Nicht-Deutschen“558. 
Die Staatsbürgerschaft wurde bis zu ihrer Reformierung im Jahr 2000 
„Blutrecht“559 oder „ethnische Bürgerschaft“560 genannt und durch einen 
exklusiven ethnischen Zusammenhang der Staatsangehörigkeit mit dem ius 
sanguinis begründet. Lange Zeit war in Deutschland nur der deutsche Volks-
angehörige berechtigt, das Recht und die Privilegien, die der deutsche Staat 
bietet, zu besitzen, sonst niemand. Im Rahmen der gegenwärtigen Gesetze ist 
es möglich, die deutsche Staatsangehörigkeit nach ius soli im Ermessenswege 
der Behörde zu erwerben.

In der Monographie des amerikanischen Wissenschaftlers Brubaker, R. „Citizen-
ship and Nationhood in France and Germany” wird festgestellt, dass „Deutschland 
und Frankreich antagonistische Vorstellungen von der Nation haben. In Deutsch-
land stehe die Zugehörigkeit zum Volk im Vordergrund, denn die Nation und der 
Staat sind zwei unterschiedliche Elemente, die sich in einem Spannungsverhältnis 
zueinander befinden. In Frankreich fallen die nationale und die politisch-territoriale 
Einheit zusammen und dieses Land kann als „Staatsnation“ bezeichnet werden.561 

554 Bendix, R., Nation-Building and Citizenship: Studies of our Changing Social Order, 
Berkley, University of California 1977, S. 4.

555 Brubaker, R., Citizenship and Nationhood in France and Germany, London, Harvard Press 
1982, P. 1-3.

556 Dumont, L., German Ideology. From France to Germany and Back, Chicago, University of 
Chicago Press 1994, P. 16.

557 Weil, P., Nationalities and citizenship. The Lessons of the French Experience for Germany 
and Europe, in: Cesarani, D. (eds.): Citizenship, Nationality, Migration in Europe, London, 
New York 1996, P.81.

558 Diehl, C./Blohm, M., Die Entscheidung zur Einbürgerung. Optionen, Anreize und identifi-
kative Aspekte, in: Kalter, F. (Hrsg.): Migration und Integration, Wiesbaden 2008, S. 439.

559 Brubaker, R., Citizenship and Nationhood in France and Germany, London, Harvard Press 
1982, P. 1-3.

560 Dumont, L., German Ideology. From France to Germany and Back, Chicago, University of 
Chicago Press 1994, P.18.

561 Brubaker, R., Staats-Bürger. Frankreich und Deutschland im historischen Vergleich, Ham-
burg 1994, S. 28, 34 – 35.
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• Das britische	Modell	der	Staatsbürgerschaft bedeutet die Interaktion von 
Nationalität und Staatsbürgerschaft.562 Gleichzeitig hat die britische Politik 
eine starke Konzeption entwickelt, bei der Minderheiten die Adressaten der 
Integrationsmaßnahmen, inklusive Einbürgerung und gleichberechtigtem 
Zugang zu den Rechten der britischen Gesellschaft, sind563. Nach Art. 20 des 
British National Act von 1981 ist jede Person  britischer Bürger entweder 
durch Abstammung oder auf andere Weise (eng.- „by descent“ or „otherwise 
than by descent“).

Gemäß Art. 34 des British National Act ist ein weiterer Weg der Einbür-
gerung die Naturalisation. (fünf Jahre Wohnsitz im Land unter Einräumung 
des Ermessens der zuständigen Behörde oder nach drei Jahren bei Eheschlie-
ßung oder Zivil-Partnerschaft mit einem britischen Staatsbürger) 564.

• Nach der Tradition der Auswanderung ist in der spanischen Gesellschaft das 
Kriterium für die Zuweisung der spanischen	Staatsangehörigkeit mehr ein 
Recht auf ius sanguinis als ein Recht auf ius soli. Zudem werden in der spani-
schen Sprache die Begriffe „Nationalität“ und „Bürgerschaft“ meist synonym 
gebraucht565.

Nach dem Prinzip ius soli (Geburt im Inland) gewährt der Gesetzgeber 
die spanische Staatsbürgerschaft für alle Kinder, die in Spanien von ausländi-
schen Eltern geboren werden oder für denjenigen, dessen Herkunftsland nicht 
bekannt ist. Spezifische bilaterale Vereinbarungen bzgl. der Staatsbürgerschaft 
gibt es mit lateinamerikanischen Ländern. 

Das Prinzip ius sanguinis erlaubt Kindern und Enkeln von spanischgebürtigen 
Bürgern Einbürgerung an jedem Punkt ihres Lebens566.

Das gegenwärtige europäische Modell der Staatsbürgerschaft wird als postna-
tionales Modell567 bezeichnet. Es ist durch die Erweiterung der Rechte und Vorteile 

562 Cesari, D., The Changing Character of Citizenship and Nationality in Britain, in: Cesarani, 
D. (eds.) Citizenship, Nationality, Migration in Europe, London, New York 1996, P.57-74.

563 Bertossi, Ch., French and British Models of Integration. Public philosophies, policies and 
state institutions, Working Paper, Nr. 46, Oxford, University of Oxford 2007, P.3-4.

564 The British Nationality Act 1981// http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/policyandlaw/
guidance/nationalityinstructions/nivol1 (erfüllt 25. Januar 2009).

565 Vgl. Bruquetas-Callejo, M./Garcés-Mascareñas, B./Morén-Alegret, R./Penninx, R./Ruiz-
Vieytez, E., Immigration and Integration Policymaking in Spain, Working Paper, No. 21, 
IMISCOE, 2008, P.9.

566 González, Luna Cecilia Vives, Selektive Boundaries: Immigration and the (Changing) Lim-
its of Imagined Spanish Community, in: Intersticios: Revista Sociológica de Pensamiento 
Crítico, Vol. 2(2), 2008, P.99-112.

567 Soyal Y.N., Chancing Citizenship in Europe. Remarks on Post national Membership and 
national state, in: Cesarani, D. (eds.): Citizenship, Nationality and Migration in Europe, 
London, New York 1996, P.17-30.

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/policyandlaw/guidance/nationalityinstructions/nivol1
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/policyandlaw/guidance/nationalityinstructions/nivol1


 Rechtspolitische und rechtliche Probleme der Zuwanderung 183

für die verschiedenen Gruppen der Zivilgesellschaft und durch „gemeinsame“ Wer-
te wie Sprache, Geschichte oder Kultur als kollektive Bürgerschaft charakterisiert.

Dieses Modell weist unterschiedliche Dimensionen im Vergleich zu den na-
tionalen Modellen auf und hat eine große Bedeutung auf europäischer Ebene. 
Dafür gibt es viele Gründe. Die moderne europäische Gesellschaft zeichnet sich 
durch einen hohen Anteil von Einwanderern aus, die die Staatsbürgerschaft eines 
Landes besitzen und gleichzeitig die Rechte und Privilegien von anderen Staaten 
genießen568. Im Vergleich mit den nationalen Modellen, deren Mitgliedschaft auf 
der Grundlage der Nationalität abgegrenzt wird, legitimiert das postnationale Mo-
dell der Staatsangehörigkeit die Staatsbürgerschaft durch die globale Ideologie der 
Menschenrechte569.

5.4.2	 Erwerb	der	deutschen	Staatsangehörigkeit

Jeder Zuwanderer, der die deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt, besitzt auch die 
staatsbürgerlichen Rechte und den umfassenden Schutz Deutschlands sowie das 
Recht zu wählen und gewählt zu werden, Freizügigkeit in der EU und den übri-
gen Staaten des EWR und der Schweiz, vollständigen Schutz vor Ausweisung und 
Schutz vor Auslieferung in ein anderes Land. Gleichzeitig übernimmt jeder Zu-
wanderer, der die deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt, die Pflichten des deutschen 
Staatsangehörigen wie die Steuer zu zahlen, den Wehrdienst oder den Zivildienst 
abzuleisten usw.

Das gegenwärtige StAG (§ 3 Abs. 1 StAG) enthält folgende Erwerbsgründe 
der deutschen Staatsangehörigkeit:
• durch Geburt, § 4; 
• durch Erklärung, § 5; 
• durch Annahme als Kind, § 6; 
• durch Ausstellung der Bescheinigung gemäß § 15 Abs. 1,2 BVFG (§ 7);
• durch Einbürgerung, §§ 8 – 16; 40 b, c.

568 Wiener, A., Europäische Bürgerschaftspraxis, in: Mackert, J., Müller, H-P. (Hrsg.): Moderne 
(Staats)Bürgerschaft. Nationale Staatsbürgerschaft und die Debatten der Citizenship Stu-
dies, Wiesbaden 2007, S. 261 – 285.

569 Soyal Y.N., Chancing Citizenship in Europe. Remarks on Post national Membership and 
national state, in: Cesarani, D. (eds.): Citizenship, Nationality and Migration in Europe, 
London, New York 1996, P. 22-23.
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Nachfolgend wird jeder Erwerbsgrund im Zusammenhang mit den Regelungen 
beschrieben:

1.  Erwerb	durch	Geburt,	§	4	StAG
a)  Kind mit deutschem Elternteil (§ 4 Abs. 1 StAG)
Ein Kind erwirbt durch Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein El-
ternteil die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt (ius-sanguinis Prinzip). Während 
in der Vergangenheit die Vermittlung der deutschen Staatsangehörigkeit von der 
ehelichen oder nichtehelichen Geburt abhing, wird nunmehr die Abstammung nur 
von einem deutschen Elternteil verlangt570. Ist bei unverheirateten Eltern nur der 
Vater deutscher Staatsangehöriger, so erwirbt das Kind mit der Geburt die deutsche 
Staatsangehörigkeit dann, wenn eine nach deutschen Gesetzen wirksame Aner-
kennung oder Feststellung der Vaterschaft vorliegt571. Die Anerkennungserklärung 
muss abgegeben oder das Feststellungsverfahren eingeleitet worden sein, bevor das 
Kind das 23.Lebensjahr vollendet hat572.

b)  Kind nichtdeutscher Eltern (§ 4 Abs. 3 StAG)
Durch die Geburt im Inland ab dem 01.01.2000 erwirbt ein Kind ausländischer 
Eltern von Gesetzes wegen die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn ein Elternteil 
seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat und ein 
unbefristetes Aufenthaltsrecht besitzt oder als Staatsangehöriger der Schweiz oder 
dessen Familienangehöriger eine Aufenthalterlaubnis auf Grund des Freizügig-
keitsabkommens zwischen der EG und der Schweiz besitzt. Die deutsche Staats-
angehörigkeit kann ein Kind nicht nur ausländischer, sondern auch staatenloser 
Eltern durch Geburt im Inland erwerben573.

Sofern Kinder ausländischer Elternpaare die deutsche Staatsangehörigkeit 
durch Geburt im Inland und gleichzeitig die Staatsangehörigkeit der Eltern erwer-
ben, sind sie Mehrstaater. Da eine Mehrstaatigkeit nur unter engen Voraussetzun-
gen hingenommen wird, müssen diese Kinder ab Vollendung des 18. Lebensjahres 
entscheiden, ob sie die deutsche oder die ausländische Staatsangehörigkeit behalten 
wollen. 

570 Hailbronner, K./Renner, G., Staatsangehörigkeitsrecht, 3. neubearbeitete Auflage, München 
2001, §  4, Rn. 27. 

571 9. Senat des VGH Hessen, Beschluss vom 5.07.2005, Az.: 942 364/05; VG Oldenburg, 
Urteil vom 16.04.2008, Az.: 11 A 3178/06.

572 Vgl. BT-Drucks., 12/4450, S. 36.
573 HK-AuslR/Oberhäuser, § 4 StAG Rn. 12; vgl. Hailbronner, K./Renner, G., Staatsangehörig-

keitsrecht, 3. neubearbeitete Auflage, München 2001, § 4, Rn. 73.
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2.		 Erwerb	durch	Erklärung,	§	5	StAG
Durch die Erklärung, deutscher Staatsangehöriger werden zu wollen, erwirbt das 
vor dem 01.07.1993 geborene Kind eines deutschen Vaters und einer ausländischen 
Mutter die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn die folgenden Voraussetzungen er-
füllt werden:
• es ist eine nach den deutschen Gesetzen wirksame Anerkennung oder Fest-

stellung der Vaterschaft erfolgt;
• das Kind hat seit drei Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 

Deutschland und
• die Erklärung ist vor der Vollendung des 23. Lebensjahres abgegeben worden.

Das Kind muss vor dem 01.07.1993 geboren worden sein, was durch die Geburts-
urkunde nachgewiesen wird. Der Vater muss zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes 
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Spätere Änderungen, beispielsweise der 
Verlust der Staatsangehörigkeit oder der Tod des Vaters, sind ebenso unbeachtlich 
wie die Einbürgerung der Mutter.574 Nicht ausreichend ist indes, wenn der Vater 
nur Statusdeutscher ist.575 Eine Begrenzung des Staatsangehörigkeitserwerbs auf 
die Gruppe der nichtehelichen Kinder, deren deutscher Vater die Vaterschaft vor 
Vollendung ihres 23. Lebensjahres anerkannt hat, ist gerechtfertigt576 Im Fall er-
folgreicher Anfechtung der Vaterschaft verliert das Kind die Möglichkeit, die deut-
sche Staatsangehörigkeit durch § 5 StAG zu erwerben577. Bei einem Kind stellt der 
Staatsangehörigkeitsverlust auch später, von dem es auf Grund einer gerichtlichen 
Feststellung des Nichtbestehens Vaterschaft des früheren Ehemannes der Mutter 
betroffen ist, keine Entziehung der deutschen Staatsangehörigkeit dar.578 

Eine weitere Voraussetzung von § 5 StAG ist die Rechtmäßigkeit des gewöhn-
lichen Aufenthalts des Kindes im Bundesgebiet seit drei Jahren, d.h. der Lebens-
mittelpunkt des Kindes in Deutschland und sein Aufenthalt dort muss rechtmäßig 
sein, ohne dass Letzteres zwingend durch einen Aufenthaltstitel dokumentiert sein 
müsste.579

Der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 5 StAG tritt unmittel-
bar mit Abgabe der Erklärung und unabhängig davon ein, ob der Erklärende noch 
eine andere Staatsangehörigkeit besitzt.580 Bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres 

574 HK-AuslR/Oberhäuser, § 5 StAG Rn.13.
575 Bayerischer VGH , Urteil vom 15.04.2003, Az.: 5 B 02.11496, Rn.29.
576 2. Kammer des VG Berlin, Urteil vom 26.11.2008, Az.: 2 A 81.06, Rn. 29.
577 HK-AuslR/Geyer, § 4 StAG, Rn.7 ff.
578 3. Kammer des VG Potsdam, Beschluss vom 31.07.2008, Az.: 3 L 172/08, Rn. 8.
579 2. Kammer des VG Berlin, Urteil vom 26.11.2008, Az.: 2 A 81.06, vgl. HK-AuslR/Ober-

häuser, § 5 StAG, Rn. 15.
580 Marx, R., Kommentar zum Staatsangehörigkeitsrecht, München 1997, § 5, Rn. 81.
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ist zur Abgabe der Erklärung nur der gesetzliche Vertreter berechtigt. Haben die 
Erwerbsberechtigten das 16. Lebensjahr vollendet, geben sie die Erklärung selbst 
ab. 

3.	 Erwerb	durch	Annahme	als	Kind,	§	6	StAG
Mit der Annahme als Kind (Adoption) durch einen Deutschen erwirbt das Kind, 
das im Zeitpunkt des Annahmeantrags das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, die deutsche Staatsangehörigkeit. Eine im Ausland durchgeführte Adoption 
ist grds. nur dann nach deutschen Gesetzen wirksam, wenn bei der gerichtlichen 
Entscheidung das Kindeswohl und die Mitwirkungsrechte des Kindes und seiner 
leiblichen Eltern beachtet worden sind.

Eine nach den deutschen Gesetzen wirksame Annahme als Kind i.S.d. § 6 
StAG ist auch eine im Ausland nach ausländischem Recht vorgenommene Adopti-
on, wenn ihre Anerkennung nicht nach § 16a FGG581 ausgeschlossen ist und wenn 
sie die wesentlichen Merkmale einer Adoption nach deutschem Recht erfüllt, d.h. 
ein Kindschaftsverhältnis zwischen dem Annehmenden und dem Angenommenen 
unter grundsätzlicher Beendigung des Kindschaftsverhältnisses zu den leiblichen 
Eltern begründet.582

§ 6 StAG ist einschränkend auszulegen. Das Tatbestandsmerkmal der „nach 
den deutschen Gesetzen wirksamen Annahme als Kind“ ist bei einer Auslandsad-
option nur dann erfüllt, wenn es sich um eine wirksame Annahme als Kind handelt, 
die den Wirkungen einer Adoption nach deutschem Recht in den für den Erwerb 
der Staatsangehörigkeit wesentlichen Hinsichten gleichwertig ist.583

Die Annahme als Kind eines Deutschen löst den Erwerb der deutschen Staats-
angehörigkeit für das Kind aus. Bei einer Adoption durch ein Ehepaar ist es für den 
Erwerb somit ausreichend, dass ein Elternteil Deutscher ist. Die Beibehaltung der 
ausländischen Staatsangehörigkeit durch den Minderjährigen steht dem Erwerb 
der deutschen Staatsangehörigkeit nicht entgegen. 584

Ist der Annehmende Statusdeutscher (ohne deutscher Staatsangehöriger zu 
sein), gilt § 6 StAG entsprechend für den Erwerb der „Deutscheneigenschaft“. 
Erwirbt der statusdeutsche Elternteil später die deutsche Staatsangehörigkeit, er-
streckt sich der Erwerb nach § 7 S. 2 StAG auch auf das angenommene Kind585.

581 Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), BGBl. I, S. 470.
582 5. Senat des Bayerischen VGH , Urteil vom 30.11.1988, Az.: 5 B 86. 03280.
583 Hamburgisches OVG, Urteil vom 19.10.2006, Az.: 3Bf 275/04.
584 5. Senat des VGH München, Urteil vom 30.11.1988, Az.: 5 B 86. 03280.
585 HK-AuslR/Fränkel, § 6 StAG Rn. 2.

http://www.buzer.de/gesetz/1188/index.htm
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4. Erwerb	durch	Ausstellung	einer	Bescheinigung,	§	15	Abs.	1	und	2	BVFG
Spätaussiedler und die in den Aufnahmebescheid einbezogenen Familienangehöri-
gen erwerben mit der Ausstellung der Bescheinigung nach § 15 Abs. 1 oder Abs. 2 
BVFG die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Ausstellung der Bescheinigung nach 15 BVFG durch das Bundesverwal-
tungsamt sollte ab 1.01.2005 i.d.R. nur noch eine Formsache sein. Anders als nach 
altem Recht ist nunmehr dieselbe Behörde, die zuvor den Aufnahmebescheid (mit 
Zustimmung eines Bundeslandes) erteilt hatte, auch für die Ausstellung dieser Be-
scheinigung zuständig. Die Bescheinigung nach § 15 Abs. 1, 2 BVFG ist für alle 
Behörde der Bundesrepublik verbindlich sind586.

5. Erwerb	 der	 deutschen	 Staatsangehörigkeit	 durch	 Einbürgerung,	 §	 8	 –	 16		
StAG)

Wer die gesetzlichen Bedingungen erfüllt – sei es als Anspruchsberechtigter oder 
sei es im Rahmen von Ermessensentscheidungen, – hat das Recht, eingebürgert zu 
werden.

5.4.3	 Gesetzliche	Kriterien	der	Einbürgerung	in	Deutschland

Die neue Fassung des StAG von 2007 umfasst neben den früheren folgende neue 
Kriterien:
•	 Der	Aufenthalt. Grds. ist gemäß § 10 Abs.1 StAG die Einbürgerung nach 

acht Jahren Inlandsaufenthalt möglich587. Die Verkürzung auf sieben und 
sechs Jahre gehört zu der Änderungen des StAG von 2007. Nach § 10 Abs. 
3 S. 1 ist die Einbürgerung nach sieben Jahre möglich, wenn der Ausländer 
durch die Bescheinigung des BAMF die erfolgreiche Teilnahme an einem In-
tegrationskurs nachweist. Die Verkürzung auf sechs Jahre erfolgt gemäß § 10 
Abs. 3 S. 2, wenn der Ausländer besondere Integrationsleistungen nachweist 
(z.B. Ausländer, die in Deutschland studiert haben).

•	 Gesichertes	Einkommen. Bei der Frage, ob der Lebensunterhalt gesichert ist 
(§ 10 Abs. 1 Nr. 3 StAG), ist nicht nur auf die aktuelle Situation abzustellen, 
sondern auch eine gewisse Nachhaltigkeit zu fordern588 Die wichtigste Regel, 
dass ein Ausländer nicht eingebürgert werden kann, besteht darin, dass das 
Einkommen unterhalb des sozialleistungsrechtlichen Regelbedarfsatzes liegt. 
Unerheblich ist, ob er solche Leistungen tatsächlich in Anspruch nimmt.589“

586 HK-AuslR/Hofmann, § 8 StAG, Rn. 15 – 17.
587 11. Kammer des VGH Stuttgart, Urteil vom 13.12.2005, Az.:11 K 3725/04; 5. Senat des 

OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 19.06.2007, Az.: 5 B 12.06.
588 VGH Mannheim, Beschluss vom 02.04.2008, Az.: 13 S 171/08, EZAR NF 74 Nr. 4.
589 2. Kammer des VG Berlin, Urteil vom 16.08.2005, Az.: 2 A 99.04.

http://www.123recht.net/dictionary.asp?wort=Teilnahme
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•	 Straffreiheit als Voraussetzung der Einbürgerung bedeutet, dass „der Ein-
bürgerungsbewerber weder über Bagatellstrafen hinaus verurteilt noch gegen 
ihn mangels Schuldfähigkeit eine Maßregel der Besserung und Sicherung 
angeordnet wurde“590.

•	 Integration. Der Gesetzgeber vermutet weiterhin grundsätzliche Integration 
durch

a.	 ausreichende	Kenntnisse	der	deutschen	Sprache (§ 10 Abs. 6 StAG). 
Die Gesetzesformulierung „ausreichende Kenntnisse“ ist mehrdeutig, 
wie oben erklärt wurde.

b.	 Kenntnisse	der	freiheitlich	demokratischen Grundordnung der Bun-
desrepublik Deutschland (§ 10 Abs. 7 StAG).

c.	 Aufgabe	der	früheren	Staatsangehörigkeit. Grds. erlaubt Deutschland 
nur, die deutsche Staatsangehörigkeit zu besitzen. Ausnahmen sind ge-
mäß § 12 StAG möglich.

d.	 Kosten. Nach § 38 Abs. 2 beträgt die Gebühr für die Einbürgerung 255 
Euro. Sie ermäßigt sich auf 51 Euro für ein minderjähriges Kind, das mit 
eingebürgert wird und keine eigenen Einkünfte i.S.d. Einkommensteu-
ergesetzes hat. 

5.4.4	 Anspruch	auf	deutsche	Staatsangehörigkeit	und	
Ermessenseinbürgerung	

Das Einbürgerungsverfahren wird in der deutschen Gesetzgebung und Rechtsan-
wendungspraxis hinsichtlich der Einbürgerung nach Rechtsanspruch und Ermes-
senentscheidung differenziert. Ein Rechtsanspruch beinhaltet einen gesetzlichen 
Anspruch für die Antragsteller. Beim Ermessen behalten sich die Behörden und 
Ämter einen Ermessensspielraum vor, der sich aus einer rechtlichen Regelung er-
gibt. Die folgende Tabelle zeigt die Einbürgerungsmöglichkeiten durch Anspruch 
und Ermessen in Deutschland im Vergleich zwischen dem StAG von 1999 und 
dem AuslG von 2000 und dem StAG von 2007 und dem AufenthG von 2005.

590 15. Kammer des VG Ansbach, Urteil vom 26.01.2005, Az.: 15 K 04.02862. 
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Tab. 7: Die Einbürgerungsmöglichkeiten durch Anspruch und Ermessen in 
Deutschland

Gruppe bis	1999 Anspruch Ermessen von	2005 Anspruch Ermessen
Spätaussiedler § 40

StAG
ja §§ 7; 

40a 
StAG; 
Art. 116 
Abs. 1 
GG;

ja

In Deutschland 
geborene Ausländer

§§ 4, 29 
StAG

ja § 4 Abs. 
3 StAG

ja

Integrierte Kinder 
von geduldeten 
Ausländern

nein nein nein § 104b 
Auf-
enthG

ja

Ausländer mit lan-
gen Aufenthalt

§ 85 
Abs. 1 
AuslG

ja §§ 8; 10* 
StAG;

Ja

Ehegatten und min-
derjährigen Kinder 
des Deutschen

§9 
StAG; § 
85, Abs. 
2 AuslG

ja § 9 
StAG;

ja möglich 
(inten-
diertes
Ermes-
sen)

Andere Ausländer § 8 
StAG

ja §§ 8-16; 
40B;,40c 
StAG

Ja

* Nach Meinung von Geyer gewährt „im Unterschied zu § 8 StAG (Ermessenseinbürgerung) 
und § 9 StAG (Solleinbürgerung) § 10 StAG bei Vorliegen der Voraussetzungen einen 
gesetzlichen Einbürgerungsanspruch“, in: HK-AuslR/Geyer § 10 StAG, S. 2041.

Das StAG regelt sowohl den Anspruch auf Einbürgerung als auch die Ermessens-
einbürgerung. Die Anspruchseinbürgerung wird im § 10 Abs. 1 StAG ausgestaltet. 
Sie wird von den verschiedenen Einbürgerungstypen am ausführlichsten geregelt. 
Dabei ist es unverkennbar, dass der Gesetzgeber bestrebt war, trotz der vielzählig 
aufgeführten Voraussetzungen in § 10 Abs. 1 StAG und der in § 11 StAG genann-
ten Ausnahmen von der Einbürgerung „die Tür für die Anspruchseinbürgerungen 
zu öffnen“591.

Während die §§ 85, 86 a.F. AuslG nur einen Regelanspruch auf Einbürgerung 
gewährten, wurde die Regeleinbürgerung schon durch das Änderungsgesetz von 
1993 in eine Anspruchseinbürgerung umgewandelt und die vorgegebene Wartefrist 
der Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts im Bundesgebiet von 15 Jahren auf 8 Jahre 
verkürzt. Dieser Fristkürzung folgte auch das StAG von 2000 mit seinen Regelun-
gen im § 10 Abs. 2 (Übernahme der Ausnahme der Wartefrist für Ehegatten und 

591 von Münch, I., Die deutsche Staatsangehörigkeit, Berlin 2007, S. 228.
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Kinder) und in § 10 Abs. 3 (7-Jahres-Frist bei erfolgreicher Teilnahme an einem 
Integrationskurs). 

Wie schon im RuStAG von 1913 enthält auch das StAG die Ermessensein-
bürgerung als Normaleinbürgerung592. Sie ist als Grundtatbestand im § 8 StAG 
festgeschrieben. Dieser Grundtatbestand umfasst neben dem behördlichen Ermes-
sen (kann … einbürgert werden) das Erfordernis eines Antrags593. Der Katalog der 
in § 8 StAG enthaltenen Einbürgerungsvoraussetzungen wurde im Vergleich zum 
RustAG im Sinne einer Erleichterung der Einbürgerung festgelegt. 

Die Ermessenseinbürgerung gemäß § 8 StAG verlangt – anders als die An-
spruchseinbürgerung – eine Ermessensentscheidung der Einbürgerungsbehörde.594 
Das bedeutet, dass bei Vorliegen der Erfordernisse des § 8 Abs. 1 Nr. 1 – 4 StAG 
die Behörde einbürgern kann, sie muss dies aber nicht tun. Für die Ermessensent-
scheidung der Einbürgerungsbehörde bleibt es entscheidend, ob ein öffentliches In-
teresse an der Einbürgerung besteht oder nicht. Es handelt sich bei der Abwägung 
im Rahmen der Ermessensbetätigung um eine gleichgewichtige Abwägung von 
persönlichen Interessen des Antragstellers und öffentlichen Interessen des Staates. 
Das schließt aber nicht aus, dass das persönliche Interesse zugleich auch ein öffent-
liches Interesse begründet. Daneben sind die Interessen der Entwicklungsländer bei 
der Entscheidung zu berücksichtigen, wenn diesen durch Einbürgerung Fachkräfte 
entzogen werden595. 

Bei einer Ermessenseinbürgerung hat der Antragsteller zwar keinen Anspruch 
auf Einbürgerung, in jedem Fall aber besitzt er einen Anspruch auf rechtsfehlerfreie 
Ermessensausübung. Das setzt eine sachgemäße Prüfung voraus. Hinzu kommt, 
dass die Ablehnung eines Antrags auf Ermessenseinbürgerung durch die Behörde 
der uneingeschränkten verwaltungsgerichtlichen Kontrolle und Überprüfung un-
terliegt596.

Das StAG von 2000 regelt zudem mit der Soll-Regelung in § 9 StAG zur 
Einbürgerung von Ehegatten und Kindern sog. ermessenslenkende Vorgaben, die 
der Gesetzgeber den Einbürgerungsbehörden vorgibt. Dies bezeichnet man als in-
tendiertes Ermessen. In solchen Fällen ist dem Gesetz zu entnehmen, wie das Er-
messen auszuüben ist und vor allem, welches Ergebnis für den Normalfall gewollt 
ist.597

592 Hailbronner, K., AuslR, § 8 StAG, Rn. 6.
593 von Münch, I., Die deutsche Staatsangehörigkeit, Berlin 2007, S. 224.
594 von Münch, I., a.a.O, S. 227.
595 BVerwGE 77, 164 (170 f.).
596 Dazu BVerwGE 77, 188, 196 f., Stein, T., Verwaltungsgerichtliche Kontrolle abgelehnter 

Ermessenseinbürgerungen, DÖV 1984, S. 177 ff.
597 BVerwGE 72, 1, 6; 91, 82, 90.
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Folgt die Behörde der gesetzlichen Intention, trifft sie also die vom Gesetz für 
den Normalfall gewollte Entscheidung – bürgert Ehegatten und Kinder also gemäß 
§ 9 Abs. 1 StAG ein – und sind keine besondere Umstände ersichtlich, die für eine 
andere Entscheidung sprechen, braucht die Behörde keine Ermessenserwägungen 
anzustellen und ihre Entscheidung nicht zu begründen.598 Das bedeutet: nur bei 
atypischen Fällen muss die Behörde im Ermessenserwägungen eintreten599 und die 
Entscheidung, die von der Soll-Vorschrift des Gesetzes abweicht, begründen.600

5.4.5	 Anmerkungen	zum	Einbürgerungstest	

Trotz der Reformen des Staatsangehörigkeitsrechts entwickeln sich die Einbürge-
rungen in der Praxis nur bedingt weiter. Nach Quellen des Statistischen Bundesam-
tes sank die Zahl der Einbürgerungen in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2006. 
Im Jahre 2000 gab es noch 186.688 Einbürgerungen in Deutschland, im Jahr 2001: 
178.098, im Jahr 2002: 154.547, im Jahr 2003: 140.731, im Jahr 2004: 127.153, im 
Jahr 2005: 117.241, im Jahr 2006: 124.566, davon wurden 4.690 Personen (die Ver-
änderung gegenüber dem Vorjahr beträgt -7,2 %) aus der Russischen Föderation, 
3.210 (+ 7,9 %) aus Kasachstan, 4.545 (+ 35,1 %) und aus der Ukraine eingebür-
gert601. Von allen Zuwanderern des Jahres 2006 erwarben rund 83.390 (66,8 %) 
die deutsche Staatsangehörigkeit auf der Grundlage eines Einbürgerungsanspruchs 
nach § 10 Abs. 1 StAG. 

Am 28.08.2007 ist das „Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrecht-
licher Richtlinien der EU“602 in Kraft getreten. Dafür wurden die allgemeinen 
Einbürgerungsvoraussetzungen des StAG geändert. Für Zuwanderer, die sich ein-
bürgern lassen wollen, gilt die Pflicht, einen Einbürgerungstest abzulegen und aus-
reichende Kenntnisse der deutschen Sprache nachzuweisen. Als erstes Bundesland 
hat Baden-Württemberg den Einbürgerungstest mit Fragen über Zwangsheirat, 
Homosexualität und Frauenrechten eingeführt. Seit dem 01.09.2008 werden Ein-
bürgerungstests, die 33 Fragen zur deutschen Literatur, Geschichte, zu Rechten, 
Lebensverhältnissen usw. enthalten, für alle Zuwanderer in Deutschland, die sich 
einbürgern lassen wollen, verlangt. 

598 BVerwGE 105, 55, 57 f.; 91, 82, 90; 72, 1, 6.
599 § 40 VwVfG.
600 § 39 Abs. 1 S. 3 VwVfG.
601 Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes. Nr. 292 vom 23.07.2007, http://www.de-

statis.de/
602 BGB1. I, 2007, S. 1970.
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Am 01.09.2008 ist die Rechtsverordnung des BMI zu Einbürgerungstest und 
Einbürgerungskurs vom 05.08.2008 in Kraft getreten.603 Die Rechtsverordnung re-
gelt im Einzelnen
• die Art, den Umfang und das Bestehen des Einbürgerungstests sowie dessen 

Durchführung, die entweder mit Unterstützung des BAMF auf Grund einer 
Verwaltungsvereinbarung zwischen dem jeweiligen Land und dem BAMF 
oder in Eigenregie des Landes erfolgen kann 

• sowie die grundlegende Struktur und die einzelnen Lerninhalte der von den 
Ländern zu organisierenden Einbürgerungskurse, in denen auf das für die 
Durchführung der Kurse verbindliche Rahmencurriculum verwiesen wird.

Diese Initiativen sind auf europäischer Ebene nicht neu. Seit 2005 müssen Mig-
ranten im Vereinigen Königreich Großbritannien Englischkenntnisse nachweisen 
und einen „Life in the UK“-Test bestehen. In Frankreich sind gute Kenntnisse der 
französischen Sprache ein wichtiges Kriterium für eine Einbürgerung, aber eine 
formale Prüfung gibt es nicht. In Spanien werden gute Sprachkenntnisse in einem 
Einbürgerungsinterview geprüft. In Deutschland wurde – wie gezeigt – gemäß § 10 
Abs. 5 StAG ein Einbürgerungstest verfügt. Allerdings spiegelt diese Entscheidung 
keine Einigkeit in den Interessen der deutschen Politiker wider. 

Der Fraktionschef der CDU/CSU Kauder, V. bezeichnete den Einbürge-
rungstest als „eine nationale Angelegenheit“. Der Integrationsminister Nordrhein-
Westfalens Laschet, A. sprach sich gegen solche Tests aus: „Die Einbürgerungstests 
treffen die Falschen – nämlich gerade die Zuwanderer, die sich zur Einbürgerung 
entschlossen haben und ihre Nationalität aufgeben wollen“604. Bryde, B.-O. führte 
dazu an, dass neue Einbürgerungsanforderungen nur einen einzigen Zweck haben: 
„Einbürgerungen zu verhindern“605.

Der SPD-Abgeordnete Edathy, S. ist ein Verfechter dieses Tests. Er meint „wer 
Deutscher ist, müsse auch gebildet sein“606. Skeptisch gegenüber den Tests zeigte 
sich die FDP. Der Innenexperte der FDP-Fraktion Wolff, H. erklärt: „Notwendig 
sind eine umfassende Kenntnis und eine entsprechende Einstellung, die nicht nur 
in punktuelle Tests, sondern in einem ernsthaften Integrationsprozess, einem Ein-
bürgerungsdialog, erworben werden müssen. An deren Schluss sollte ein feierlicher 
Einbürgerungsakt mit einem öffentlichen Bekenntnis zur freiheitlich demokrati-

603 Verordnung zu Einbürgerungstest und Einbürgerungskurs (EinbTestV) tritt am 01.09.2008 
in Kraft. BGB1. I, S. 1649.

604 http://www.tagesschau.de/inland/meldung126122.html (erfüllt am 24. März 2006).
605 Zitiert nach: Hanschmann, F., Die Einbürgerungstestverordnung – Ende einer Debatte?, 

ZAR 2008, S. 390.
606 Einbürgerungstest. 33 Mal Deutschland, Der Tagesspiegel vom 13.06.2008, S. 1.

http://www.tagesschau.de/inland/meldung126122.html
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schen Grundordnung stehen“607. Die innenpolitische Sprecherin Piltz, G. meint 
„Die Einbürgerung darf nicht vor allem von einer Fleißarbeit abhängen …Viel-
mehr müsse sie denjenigen gewährt werden, die ernsthaft und unmissverständlich 
Verantwortung als mündige Staatsbürger übernehmen wollten“608.

Die Politiker mit Migrationhintergrund sind davon überzeugt, dass die neue 
Regelung in die falsche Richtung geht. Das Mitglied von Bündnis90/DieGrünen 
Öney, B., sagt: „Die deutsche Bundesregierung zeigt mit diesen Initiativen, dass sie 
einbürgerungswilligen Migranten nicht genug vertraut … Die deutsche Staatsbür-
gerschaft zu erlangen, hat mit den Verschärfungen der vergangenen Zeit schon zu 
viel an Zuspruch eingebüßt“ 609. 

Einbürgerung ist die Verleihung der Staatsbürgerschaft. Nach der klassischen 
Formulierung des Begriffs „Einbürgerung“ bei Marschall610, sind die Vorbedingun-
gen der Staatsangehörigkeit, die Sprache des Herkunftslandes zu verstehen und die 
Werte der anzunehmenden Gesellschaft zu teilen. Auf dieser Grundlage ist eine 
Änderung des deutschen Zuwanderungsrechts erforderlich.

5.5	 Institutionen	für	Migration	und	Integration	in	der	
Bundesrepublik	Deutschland	

Durch das AufenthG von 2005 wurden neue Aufgaben und Kompetenzen für die 
staatlichen Institutionen für Migration und Integration festgelegt. Der ehemalige 
Zuwanderungsrat, der mit dem Erlass des BMI vom 02.04.2003 errichtet worden 
war, wurde mit Wirkung vom 31.12.2004 abgeschafft. Der Zuwanderungsrat hat 
seine Aufgabe, die innerstaatlichen Einwanderungs- und Integrationsmaßnahmen 
regelmäßig zu begutachten, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über-
gegeben.

607 FDP-Presseinformation Nr. 364 vom 15.03.2006, http://www.fdp.de/files/541/364-Wolff-
Einbuergerungstest.pdf (erfüllt am 26. Januar 2009).

608 Wer Deutscher werden will, muss Test bestehen, Die Berliner Zeitung vom 11.06.2008, S. 
4 – 5. 

609 Zitiert nach: Yumusak, A., Türkischstämmige Politiker fordern erleichterte Einbürgerung./ 
http://www.migrationsrecht.net/index.php?option=com_content&task=emailform&id=11
35&itemid=50 (erfüllt 14. Januar 2009).

610 Citizenship included four components. Civil element is composed of the right necessary for 
individual freedom – liberty of the person, freedom of speech. Political elements included 
right to participate in the exercise of political power, as a member of a body invested with 
political authority or as an elector of the members of such a body. Social element means se-
curity to the right to share to the full in social heritage and to live the life of a civilized being 
according to the standards prevailing in the society. Zitiert nach: Marshall, T. N./Bollomore, 
T., Citizenship and Social Class, London, Pluto Press 1991, P.25.

http://www.migrationsrecht.net/index.php?option=com_content&task=emailform&id=1135&itemid=50
http://www.migrationsrecht.net/index.php?option=com_content&task=emailform&id=1135&itemid=50
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Das BAMF ist nach § 75 des AufenthG aus dem bisherigen Bundesamt für die 
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFL) hervorgegangen. Die Aufgaben 
des BAMF umfassen:
a) Koordination der Information über die Arbeitsmigration;
b) Entwicklung und Durchführung der Integrationskurse nach § 43 Abs.3 sowie 

Maßnahmen nach 39 Abs. 5 des BVFG;
c) Unterstützung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Integrationsförde-

rung und Erstellung von Informationsmaterial;
d) Begleitende Forschung über Migration;
e) Nationale Kontaktstelle gemäß den Richtlinien 2001/55/EG; 2003/109/EG;  

2004/114/EG;
f )  Führung des Ausländerzentralregisters nach § 91a., bislang Aufgabe des Bun-

desverwaltungsamtes, wurde dem BAMF übertragen (§1 Abs. 1 AZRG611);
g) Gewährung der Auszahlung der nach den Programmen zur Förderung der 

freiwilligen Rückkehr bewilligten Mittel612;
h) Durchführung des Verfahrens nach § 23 Abs. 2 und Verteilung der aufgenom-

menen Personen auf die Länder. Hier geht es vor allem um die Aufnahme so-
wie die Verteilung vietnamesischer Bootsflüchtlinge und jüdischer Einwande-
rer aus der ehemaligen Sowjetunion durch das Kontingentflüchtlingsgesetz613;

i) Migrationsberatung. Das BAMF ist verantwortlich für die inhaltliche und or-
ganisatorische Neuausrichtung der so genannten Migrationserstberatung;

j) Anerkennung von Forschungseinrichtungen zum Abschluss von Aufnahme-
vereinbarungen nach § 20 AufenthG;

k) Koordinierung der Informationsübermittlung und Auswertung von Erkennt-
nissen der Bundesbehörden.614

Im Dezember 1978 wurde das	Amt	des	Beauftragten	der	Bundesregierung	für	
die	Integration	der	ausländischen	Arbeitsnehmer	und	ihrer	Familienangehöri-

611 Gesetz über das Ausländerzentralregister (AZRG) vom 02.09.1994, BGBl I, S. 2265; zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26.02.2008, BGBl. I, S. 215.

612 REAG (Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany) wur-
de auf der nationalen Ebene entwickelt und startete schon 1979. Dem zweiten Programm, 
genannt GARP (Government Assisted Repatriation Programme), schloss sich Deutsch-
land 1989 an. Dieses Programm wurde von der Internationalen Organisation für Migration 
(IOM) eingeleitet. Ab 2002 wurden beide Programme in Deutschland unter der allgemei-
nen Bezeichnung – REAG/GARP – vereinigt.

613 Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene 
Flüchtlinge vom 22.07.1980 (BGBl. I, S. 1980, 1057), zuletzt geändert durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 29.10.1997, BGBl. I, 2584. Dieses Gesetz ist durch Art. 15 Abs. 3 Nr. 3 des 
ZuwanderungsG am 01.01.2005 außer Kraft getreten.

614 Storr, in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 75 AufenthG, Rn. 3 ff.
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gen beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales eingerichtet. Der rechtliche 
Status des Beauftragten richtet sich nach § 21 der Gemeinsamen Geschäftsord-
nung der Bundesministerien (GGO)615. Die Beauftragten der Bundesregierung und 
die Bundesbeauftragten werden von der Bundesministerin, dem Bundesminister 
oder von der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler ernannt und unterstützen 
diese in unabhängiger und beratender Form. Sie sind nicht in die Hierarchie der 
Verwaltung eingegliedert und sind bei allen Vorhaben, die ihre Aufgaben berühren, 
frühzeitig zu beteiligen.

In § 92 AufenthG ist das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für die 
Integration der ausländischen Arbeitsnehmer und ihrer Familienangehörigen beim 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales umbenannt worden. Gemäß § 92 Abs. 
1 AufenthG wird er als Beauftragter für Migration, Flüchtlinge und Integration 
bezeichnet. Seine Aufgaben werden in § 93 AufenthG geregelt. Von Bedeutung ist 
dabei, dass der Zuständigkeitsbereich der Beauftragten nicht allein auf ausländische 
Staatsangehörige, sondern auf alle Menschen mit Migrationshintergrund erstreckt 
wurde.

Hauptaufgabe des Beauftragten	 der	 Bundesregierung	 für	 Migration,	
Flüchtlinge	und	Integration (seit November 2005 Staatsministerin Prof. Dr. Ma-
ria Böhmer) ist die Förderung der Integration (§ 93 Abs. 1 AufenthG). Wichtig ist 
hierbei die Zusammenarbeit mit den Ausländer- und Integrationsbeauftragten der 
Länder und Kommunen (§ 93 Abs. 7 AufenthG) sowie die Koordinierung der ge-
meinsamen Integrationspolitik auf europäischer Ebene (§ 93 Abs. 8,9 AufenthG). 
Die Amtsbefugnisse der Beauftragten ergeben sich aus § 94 AufenthG. Dazu ge-
hören: ein Beteilungsanspruch an Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvor-
schlägen (Abs.1 S. 1), ein Initiativrecht (Abs. 1 S. 2), eine Berichtspflicht über die 
Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland (Abs. 2) und ein Bean-
standungsrecht für diskriminierende Handlungen gegenüber Ausländern (Abs. 3).

Am 28.09.1988 beschloss die Bundesregierung die Einsetzung eines Beauf-
tragten	 der	 Bundesregierung	 für	 Aussiedler	 und	 nationale	 Minderheiten. Der 
Beauftragte, zurzeit Dr. Christoph Bergner, nimmt die folgende Aufgaben für die 
Spätaussiedler wahr:
a) zentraler Ansprechpartner auf Bundesebene;
b) Koordination der aussiedlerbezogenen Maßnahmen sowie des Aufnahmever-

fahrens gemäß § 26 BVFG einschließlich des Bescheinigungsverfahrens i. S. 

615 Die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) vom 26.07.2000 
(GMBl. S. 526), geändert durch Bekanntmachung vom 13.11.2006 (GMBl. S. 1133), 
http://www.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anlagen/Broschueren/2007/GGO,
templateId=raw,property=publicationFile.pdf/GGO.pdf (erfüllt am 03. März 2009).

http://www.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anlagen/Broschueren/2007/GGO,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/GGO.pdf
http://www.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anlagen/Broschueren/2007/GGO,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/GGO.pdf
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von § 15 BVFG und der Integrationsmaßnahmen des Bundes, der Länder und 
Gemeinden;

c) Informationsarbeit im Inland und bei den deutschen Minderheiten in den 
Herkunftsgebieten usw.616

Mit dem Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)617 
wurde am 18.08.2006 die	 Antidiskriminierungsstelle	 des	 Bundes	 (ADS) beim 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eingerichtet. Aufga-
be der ADS ist der Kampf gegen die verschiedenen Formen der Diskriminierung 
in der deutschen Gesellschaft618. Dazu gehört auch der Kampf gegen rassische und 
nationale Diskriminierung.

Der	 Beauftragte	 des	 Senats	 von	 Berlin	 für	 Integration	 und	 Migration619	
fördert die Integration der Migrantinnen und Migranten seit 1981 und nimmt die 
folgenden Aufgaben wahr:
a)  Analyse und Konzeption von Maßnahmen zum Abbau von Integrations-

hemmnissen von Ausländer im rechtlichen, administrativen und sozialen Be-
reich;

b)  Beratung und direkte Anlaufstelle für Ratsuchende in integrations- und aus-
länderpolitischen sowie rechtlichen und sozialen Fragen;

c)   Verstärkung der Integrationsmaßnahmen durch den Landesbeirat für Inte-
grations- und Migrationsfragen ;620

d)  die Erweiterung der sozialen und gesellschaftlichen Integration von Spät-
aussiedlern.

Auch in den Bundesländern arbeiten solche Beauftragten, z.B. der Beauftragte für 
Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen des Landes Schleswig-Holstein beim 
Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages, der Integrationsbeauftragte 
der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, der Integrationsbeauftragte der Lan-
desregierung Baden-Württemberg, der Integrationsbeauftragte des Landes Bran-
denburg usw.

616 Mehr Informationen auf einigen Webpages: http://www.bmi.bund.de/Internet/Navigati-
on/DE/Ministerium/Beauftragte/BeauftragterFuerAussiedler/beauftragterFuerAussied-
ler_node.html (erfüllt 12. Januar 2009).

617 Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). BGBl. I, S. 1997.
618 Mehr Informationen auf einigen Webpages: http://www.antidiskriminierungsstelle.de/bm-

fsfj/generator/ADS/antidiskriminierungsstelle.html (erfüllt am 23. Dezember 2008).
619 Mehr Informationen auf einigen Webpages: http://www.berlin.de/lb/intmig/aufgaben/ (er-

füllt am 27. Januar 2008).
620 Mehr Informationen auf einigen Webpages: http://www.berlin.de/lb/intmig/beirat/index.

html (erfüllt am 27. Januar 2008).

http://www.bmi.bund.de/Internet/Navigation/DE/Ministerium/Beauftragte/BeauftragterFuerAussiedler/beauftragterFuerAussiedler__node.html
http://www.bmi.bund.de/Internet/Navigation/DE/Ministerium/Beauftragte/BeauftragterFuerAussiedler/beauftragterFuerAussiedler__node.html
http://www.bmi.bund.de/Internet/Navigation/DE/Ministerium/Beauftragte/BeauftragterFuerAussiedler/beauftragterFuerAussiedler__node.html
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/bmfsfj/generator/ADS/antidiskriminierungsstelle.html
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/bmfsfj/generator/ADS/antidiskriminierungsstelle.html
http://www.berlin.de/lb/intmig/aufgaben/
http://www.berlin.de/lb/intmig/beirat/index.html
http://www.berlin.de/lb/intmig/beirat/index.html
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Die Ausländer- oder Integrationsbeauftragten der Länder beraten die Landes-
regierungen bei der weiteren Konzipierung und Umsetzung der Integrationspolitik 
unter besonderer Beachtung der Integrationsoffensive des Landtags sowie des Dia-
logs zwischen Zugangsgesellschaft und Migrationsverbänden.

5.6	 Rechtliches	Ermessen	der	zuständigen	Behörden	auf	der	
Grundlage	des	AufenthG

5.6.1	 Allgemeines	

§ 40 VwVfG621 regelt für alle Behördenverfahren, was unter Ermessen zu verstehen 
ist. § 40 VwVfG besagt, dass wenn die Behörde ermächtigt ist, nach ihrem Ermessen 
zu handeln, sie das Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung auszu-
üben und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten hat. Diese Regelung 
gilt auch für Zuwanderungs- und Einbürgerungsbehörden, soweit es keine speziellen 
Regelungen für ihre Ermessensausübung gibt. Ermessensfreiheit bedeutet, dass die 
Verwaltung im Rahmen des Ermessens zwischen mehreren Lösungen wählen kann. 
Ermessen heißt demzufolge Entscheidungsfreiheit der Verwaltung auf der Rechtsfol-
genseite. Das Ermessen unterscheidet sich dadurch von den unbestimmten Rechts-
begriffen, da dort die Rechtsfolge festliegt, aber die Tatbestandvoraussetzungen so 
unbestimmt bleiben, dass faktisch mehrere Lösungen vertretbar erscheinen622. 

Bei der Ausübung des Ermessens können Ermessensfehler auftreten. Gemäß 
§ 114 VwGO623 können folgende Ermessensfehler vorliegen:
a)  Ermessensausfall. Zwei Formen des Ausfalls sind möglich:
• Die Behörde hält sich für gebunden, obwohl ihr Ermessen zusteht;
• Sie lehnt das Wahlrecht ab und trifft keine Einzelfallentscheidung mehr.
b)  Ermessensfehlgebrauch liegt vor, wenn die Behörde ihr Ermessen außerhalb 

des Rahmens der Ermächtigungsgrundlage ausübt und sachfremde Erwägun-
gen in die Entscheidung einbringt. Nach § 114 VwGO ist eine verwaltungs-
gerichtliche Prüfung von Ermessensentscheidungen nur daraufhin gestattet, 
ob von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung entsprechenden 
Weise Gebrauch gemacht worden ist.

621 BGBl. I, S. 2586.
622 Püttner, G., Ermessen und Ermessenausübung. Gedanken zur Weiterwicklung der Ermes-

senslehre, ZÖR 2008, S. 345 – 348; Bleckmann, A., Ermessensfehlerlehre. Völker- und Eu-
roparecht, vergleichendes Verwaltungsrecht, Köln, Bonn, München 1997, S. 206.

623 Verwaltungsgerichtsordnung vom 19.03.1991, zuletzt geändert durch § 62 Abs. 11 des Ge-
setzes vom 17.06 2008. BGBl. I, S. 1010.
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c)  Ermessensmissbrauch ist gegeben, wenn die Behörde sich außerhalb der Grenzen 
des Ermessens bewegt, d.h. diese überschreitet. Das ist der Fall, wenn die Grund-
rechte verletzt werden oder die Ermessensentscheidung nicht verhältnismäßig ist.

In Zusammenhang mit den zahlreichen Ermessensentscheidungen im AufenthG 
sind viele brisante und äußerst sensible Fragen zu klären. Das ist an ausgewählten 
Beispielen zu demonstrieren. 

5.6.2	 Familiennachzug	als	Ermessensentscheidung	

5.6.2.1 Ehegattennachzug

Gemäß § 30 Abs. 1 AufenthG hat der Ehegatte eines Ausländers einen Anspruch 
auf Erteilung eines Aufenthaltstitels bei Vorliegen der geregelten Voraussetzungen. 
Nach § 30 Abs. 2 AufenthG kann eine Aufenthalterlaubnis zur Vermeidung einer 
besonderen Härte im Ermessenswege von der zuständigen Behörde abweichend 
von Abs. 1 S. 1 erteilt werden. 

In der Praxis wird von dieser Möglichkeit bei Wissenschaftlern oder Gastdo-
zenten Gebrauch gemacht, die für weniger als ein Jahr eine Tätigkeit in Deutsch-
land aufnehmen und während ihres Aufenthaltes von ihrem Ehepartner begleitet 
werden. Sofern die Voraussetzungen nach § 30 Abs. 2 S. 2 erfüllt sind, kann die 
Aufenthaltserlaubnis im Ermessenswege nur noch versagt werden, wenn dies auf 
Grund außergewöhnlicher, in konkreten Einzelfall begründeter Umstände gerecht-
fertigt erscheint624.

Ein atypischer Fall liegt bei dem Nachzug zu einem Deutschen nach der Ge-
setzesbegründung (§ 28 Abs.1 AufenthG) vor, wenn dem deutschen Ehegatten die 
Begründung der ehelichen Lebensgemeinschaft im Ausland zumutbar ist. Dann 
kann der Zuzug des ausländischen Ehegatten von der Sicherung des Lebensun-
terhalts und der Beherrschung der Sprache dieses Staates abhängig gemacht wer-
den. Das Ermessen der Behörde richtet sich am zu erwartenden Sozialleistungs-
bezug und sämtlichen Umstände aus, die dafür und dagegen sprechen, die Ehe in 
Deutschland zu führen625.

624 Marx. R., Kommentar zum Asylverfahrensgesetz, Köln 2009, S. 488, Rn. 146.
625 BR-Drucks., 224/07, S. 293; vgl. HK-AuslR/Oberhäuser, § 28 AufenthG Rn. 12.
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5.6.2.2 Nachzug der Eltern eines deutschen Kindes 

Dem nichtsorgeberechtigten Elternteil eines deutschen Kindes kann nur im Wege 
des Ermessens eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Die Behörde entscheidet, 
ob die Lebensgemeinschaft zwischen einem Ausländer und seinem Kind in der 
Bundesrepublik Deutschland stattfinden kann, weil das Kind deutscher Staatsange-
hörigkeit ist und ihm wegen der Beziehung zu einem anderen Elternteil das Verlas-
sen der Bundesrepublik Deutschland nicht zumutbar ist626. Gleichzeitig verletzt die 
unterschiedliche behördliche Behandlung von Vater und Mutter bei der Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis für ihr Kind Art. 3 Abs. 3 i.V.m. Art. 3 Abs.1 GG.627

Die Behörde hat bei der Ermessensausübung zu berücksichtigen, ob das deut-
sche Kind in seiner Entwicklung auf den ausländischen Elternteil angewiesen ist, 
wozu eine Stellungnahme des Jugendamtes eingeholt werden kann, ob der nichtsor-
geberechtigte Elternteil seit der Geburt des Kindes seinen Verpflichtungen zum 
Lebens- und Erziehungsunterhalt regelmäßig nachgekommen ist und ob das Kin-
deswohl einen auf Dauer angelegten Aufenthalt des nichtsorgeberechtigten Eltern-
teils im Bundesgebiet erfordert628. Im Wege des Ermessens kann der Nachweis ei-
ner Aufenthaltserlaubnis aus familiären Gründen gemäß § 28 Abs. 1 S. 4 AufenthG 
erteilt werden. Das schließt eine Abwägung der privaten und öffentlichen Interes-
sen im Einzelfall und die Berücksichtigung der Grundrechte aus Abs. 6 GG ein.

5.6.2.3 Kindernachzug nach § 32 Abs. 4 AufenthG

Wenn keiner der im § 32 Abs. 3 AufenthG dargestellten Anspruchsfälle gegeben ist, 
kann dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers eine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt werden, wenn es auf Grund der Umstände des Einzelfalls zur Vermeidung 
einer besonderen Härte erforderlich ist. Eine den Familiennachzug rechtfertigende 
besondere Härte liegt vor, wenn sich die Lebensverhältnisse, die die Anwesenheit 
des Minderjährigen in seiner Heimat bisher ermöglicht haben, in einer unvorherge-
sehenen und unvorhersehbaren Weise geändert haben und der eingetretenen Notla-
ge nur durch Familiennachzug begegnet werden kann629.

Die Ausübung des behördlichen Ermessens hat sich am Kindeswohl und der 
familiären Lebenssituation auszurichten.630 Die Behörde hat einen Ermessensspiel-

626 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 9.05.2008, Az.: 2 M 17.08; vgl. BVerfG, Be-
schluss vom 8.12.2005, InfAuslR 2006, S. 320.

627 2. Senat des BVerfG, Beschluss vom 25.10.2005, Az.: 2 BvR 524/01.
628 InfAuslR 2006,  S. 122 – 126.
629 18. Kammer des VG Berlin, Urteil vom 04.03. 2008, Az.: 18 V 70.06, Rn. 22.
630 12. Senat des OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 25.04.2007, Az.: 12 B 2.05, Rn. 27 ff; 

10. Senat des VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 14.06.1996, NJW 1997, 270.
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raum, den Nachzug zu erlauben oder abzulehnen. Dabei ist bei der Ermessensaus-
übung das Kindeswohl dann am Besten gewahrt, wenn das Kind weiterhin in seiner 
gewohnten Umgebung aufwachsen kann631. Bei der Ermessensentscheidung hat die 
Behörde die familiären Belange, namentlich das Wohl des nachzugswilligen Kin-
des, im Rahmen einer Gesamtbetrachtung aller im jeweiligen Einzelfall für und 
gegen den Nachzug sprechenden persönlichen Umstände sachgerecht abzuwägen, 
insbesondere mit den gegenläufigen öffentlichen Interessen, vor allem den einwan-
derungs- und integrationspolitischen Belangen der Bundesrepublik Deutschland632. 

Für die Frage, welches Gewicht den familiären Belangen des Kindes und den 
geltend gemachten Gründen für einen Nachzug in die Bundesrepublik zukommt, 
ist die Lebenssituation des Kindes im Heimatland von wesentlicher Bedeutung. 
Dazu gehört unter anderem, ob noch ein Elternteil im Heimatland lebt, inwieweit 
das Kind seine soziale Prägung im Heimatland erfahren hat, ob und inwieweit das 
Kind noch auf Betreuung und Erziehung angewiesen ist, sowie, wer das Sorgerecht 
für das Kind besitzt.633 

Die Behörde muss bei Kindern aus geschiedener Ehe auch prüfen, welchem 
Elternteil das Personensorgerecht zusteht, auch eine ausländische Sorgerechtsent-
scheidung ist zu beachten634. Ebenfalls zu berücksichtigen ist das Alter des Kindes. 
Für 14- oder 15 jährige Kinder hat die elterliche Betreuung typischerweise nicht 
mehr das gleiche Gewicht wie für jüngere Kinder. Bei Kindern, die erst mit 14 oder 
15 Jahren nachziehen wollen, wird oft nicht die Absicht im Vordergrund stehen, 
im Bundesgebiet die Familieneinheit herzustellen, sondern eine Erwerbstätigkeit 
aufzunehmen. Das Alter des Kindes ist aber auch aus integrationspolitischen Grün-
den relevant635. Je jünger die Kinder bei ihrem Nachzug sind, desto eher wird eine 
Integration in die hiesigen Lebensverhältnisse gelingen636. 

In der Behördenpraxis wird die Vorschrift der vorliegenden Art des Nachzugs 
sehr eng ausgelegt. Der Gesetzgeber hat in § 32 Abs. 1 bis 3 AufenthG einen Nach-
zugsanspruch begründet, im Übrigen grds. nur eine Ermessensentscheidung über 
den Nachzug eines minderjährigen Kindes nach § 32 Abs. 4 AufenthG eröffnet637.

631 OVG Berlin, Beschluss vom 18. 02. 2003, Az.: 3 N 13.02.
632 3. Kammer des VG Berlin, Urteil vom 30.08.2007, Az.: 3 V 58.06, Rn. 18; 18. Kammer des 

VG Berlin, Urteil vom 04.03.2008, Az.: 18 V 70.06, Rn. 19.
633 Kein Härtefall liegt nach Art. 32 Abs. 4 vor, wenn das Kind bisher mit anderen jüngeren 

Geschwistern bei dem anderen Elternteil gelebt und dort seine soziale Prägung erhalten 
habe, in: 3. Kammer des VG Berlin, Urteil vom 10.11.2008, Az.: 3 V 62.07, Rn. 3.

634 10. Senat des VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 06.08.2001, Az.: 10 S 140/00, Rn. 
5.

635 3. Kammer des VG Berlin, Urteil vom 30.08.2007, Az.: 3 V 58.06, Rn. 14.
636 BVerwG, Urteil vom 18.11.1997, InfAuslR 1998, S. 161 f.
637 BT-Drucks., 15/420, S. 83. Vgl. 3. Kammer des VG Berlin, Urteil vom 10.11.2008, Az.: 3 V 

62.07, Rn. 27.
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Gibt es keinen deutlichen Grund, warum das Kind nicht bereits mit den Eltern 
zusammen nach Deutschland eingereist ist, wird regelmäßig davon ausgegangen, 
dass das Kind weiterhin im Ausland betreut und erzogen werden kann. Eine beson-
dere Härte kann sich aber insbesondere dann ergeben, wenn die bisherige Betreu-
ungsperson im Heimatland wegen Todes oder Krankheit nicht mehr in der Lage 
ist, die Betreuung auszuüben oder wenn die Versagung der Aufenthaltserlaubnis 
für ein minderjähriges Kind nachteilige Folgen auslöst, die sich wesentlich von den 
Folgen unterscheiden, die anderen minderjährigen Ausländern zugemutet werden, 
die keine Aufenthaltserlaubnis nach § 32 Abs. 1 bis 3 erhalten638.

Wenn das über 16 Jahre alte Kind aufenthaltsrechtlich anders behandelt wird 
als Kinder, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,639  liegt bei einem ge-
meinsamen humanitären, 640 kulturellen und religiösen Hintergrund oder gemein-
samen aufgewachsenen Geschwistern keine besondere Härte vor. 

5.6.2.4 Nachzug sonstiger Familienangehöriger

§ 36 Abs. 2 AufenthG gibt sonstigen Familienangehörigen einen Ermessensan-
spruch auf Familiennachzug. Dabei enthält das AufenthG keine Definition, welche 
Personen als „sonstige Familienangehörige i.S.v. § 36“ angesehen werden. Im Um-
kehrschluss ist zu entnehmen, dass darunter alle Personen gezählt werden können, 
die weder Ehegatte noch Kind des bereits im Bundesgebiet lebenden Ausländers 
sind, zu dem der Nachzug stattfinden soll.641 Der Familiennachzug von sonstigen 
Familienangehörigen kann nur im Ermessen der Behörde nach § 36 Abs. 2 Auf-
enthG zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte stattfinden. Die allgemeine 
Erteilungsvoraussetzungen des § 5 Abs. 1, 2 AufenthG müssen vorliegen.

Eine außergewöhnliche Härte kann sich insbesondere in folgenden Fällen er-
geben: bei Kinderbetreuung durch die Großmutter infolge schwerer Krankheit der 
Mutter642 oder des Kindes643, bei der Pflege eines mit der ausländischen leiblichen 
Mutter verheirateten schwerstkranken deutschen Adoptivvaters, beim Nachzug 
einer im Haushalt mit einer pflegebedürftigen Großmutter und im Geschäft in-
tegrierten Adoptivtochter644 oder wenn eine mit einem Deutschen verheiratete er-

638 21. Kammer des VG München, Beschluss vom 22.12.2008, Az.: M 21 S 07. 3079, Rn. 60.
639 3. Kammer des VG Berlin, Urteil vom 30.08.2007, Az.: 3 V 58.06, Rn.17, 22 ff.
640 Ebd., Rn. 25 ff.
641 Eberle, S., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 36 AufenthG, Rn. 7.
642 10. Kammer des VG München, Urteil vom 20.11.2008, Az.: M 10 K 08.2480.
643 17. Senat des OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 12.02.1992, Az.: 17 A 134/91. 
644 Eberle, S., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 36 AufenthG, Rn. 9.
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wachsene Tochter mit einem eigenen fünfjährigen Kind ihrer im Ausland lebenden 
pflegebedürftigen Mutter Lebenshilfe im Bundesgebiet erweisen will645.

Dass Eltern die Betreuung ihrer minderjährigen Kinder nicht selbst überneh-
men können, weil sie erwerbstätig sind, begründet i.d.R. keine außergewöhnliche 
Härte i.S.d. § 36 Abs. 2 S.1 AufenthG646.

5.6.3	 Ermessensanspruch	auf	einen	Aufenthaltstitel	

Tab. 8: Ermessen und Anspruch auf einer Aufenthaltstitel durch das AufenthG
Aufenthalt Anspruch gemäß  AufenthG Ermessen gemäß AufenthG
Aufenthaltserlaubnis Asylberechtigte (§ 25 Abs. 1 S. 

1), GFK Flüchtlinge  (§ 25 Abs. 
2 S. 1), Ausländer, die nach der 
Massenzustrom-RL* im Bun-
desgebiet Aufnahme gefunden 
haben (§ 24 Abs. 1), bestimmte 
Familiennachzugfälle (§ 28 Abs. 
1 S. 1, § 30 Abs. 1, § 32 Abs. 
1-3), Ausländer, bei denen ein 
Recht auf Wiederkehr besteht 
(§ 37), ehemalige Deutsche 
unter den Voraussetzungen des 
§ 38 Abs.1 Nr. 2

Bei Aufnahme aus dem 
Ausland (§ 22), bei Aufent-
haltsgewährung auf Grund 
landesministerieller Erlass-
regelung (§ 23), bei Aufent-
haltsgewährung in Härtefällen 
(§ 23 a), bei Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis für einen 
vorübergehenden Aufenthalt 
aus dringenden humanitären 
oder persönlichen Gründen 
oder erheblichen öffentlichen 
Interessen (§ 25 Abs. 4 S. 
1), bei Verlängerung einer 
Aufenthaltserlaubnis wegen 
außergewöhnlicher Härte (§ 
25 Abs. 4 S. 2, bei Überfüh-
rung eines geduldeten in einen 
erlauben Aufenthalt (§ 25 Abs. 
5**) usw.

Niederlassungserlaubnis § 26 Abs. 3, Ehegatten Deut-
scher (§ 28 Abs. 2), Partner 
gleichgeschlechtlicher Lebens-
gemeinschaften (§ 27 Abs.2), § 
31 Abs. 3, 
§ 35, § 38 Abs. 1 Nr. 1 Auf-
enthG

§ 19 Abs.1, § 21 Abs. 4 
S. 2, § 23 Abs. 2, § 26 Abs. 4

Visum kein ja, § 6 Abs. 1 AufenthG
Erlaubnis zum Dauerauf-
enthalt–EG

§ 9a Abs. 2, § 9a Abs. 3 § 9a Abs. 2 S.1-6

645 InfAuslR 1999, 345.
646 2. Kammer des VG des Saarlandes, Beschluss vom 15.09. 2008, Az.: 2 L 799/08, Rn. 5, 7.
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* Richtlinie 2001/55/EG vom 20.07.2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorüber-
gehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur 
Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser 
Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten, AB1. 
L 212, S.12 ff.

** Z.B. Ein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis wegen rechtlicher Unmög-
lichkeit der Ausreise i.S.v. § 25 Abs. 5 AufenthG unter Berücksichtigung von Art. 8 EMRK 
ist im Falle einer minderjährigen Klägerin, die sich pauschal auf ihren jahrelangen Auf-
ent-halt und ihren Schulbesuch in der Bundesrepublik Deutschland beruft, ihre künftigen 
Be-rufsaussichten nicht konkretisiert und keine ausreichenden Bemühungen um einen 
Arbeits-platz aufgezeigt hat, zu verneinen, OVG Münster, Beschluss vom 08.12.2006, Az.: 
18 A 2644/06, EZAR NF. 51, Nr. 15.

5.6.3.1 Allgemeine Voraussetzungen eines Aufenthaltstitels des § 5 AufenthG als 
Regelvoraussetzungen

Die Erfüllung der meisten allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des § 5 Auf-
enthG verlangt der Gesetzgeber nur in der Regel. Ein gesetzlicher Anspruch auf 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis kann auch dann bestehen, wenn im Hinblick 
auf eine Regelerteilungsvoraussetzung ein Ausnahmefall vorliegt. Ein Ausnahme-
fall setzt einen atypischen Geschehensverlauf voraus, der das sonst ausschlaggeben-
de Gewicht der gesetzlichen Regelerteilungsvoraussetzungen beseitigt (hier bejaht 
für eine mehrere Jahre zurückliegende, nicht abgeurteilte und daher nicht „tilgungs-
fähige“ Straftat)647.

Ein Ausnahmenfall kann aus tatsächlichen und rechtlichen Gründen ange-
nommen werden648. Liegen z.B. die Voraussetzungen für die Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis aus humanitären Gründen nach § 25 Abs. 5 AufenthG vor, bedarf 
es einer umfassenden Abwägung aller Umstände des Einzelfalles, ob gemäß § 5 
Abs. 3 AufenthG nach pflichtgemäßen Ermessen von den allgemeinen Erteilungs-
voraussetzungen (Passpflicht nach § 5 Abs. 1 AufenthG) abgesehen werden kann649.

Von der allgemeinen Voraussetzung der Sicherung des Lebensunterhalts kann 
nach § 5 Abs. 1 Nr.1 im atypischen Ausnahmefall wie bei ergänzendem Sozial-
hilfebezug kinderreicher Familien abgesehen werden650 Ob einer ausländischen 
geschiedenen Ehefrau und/oder ausländischen Kinder aus früherer Ehe, die auf 
Grund unzureichender Unterhaltszahlungen auf Sozialhilfe angewiesen sind, im 
Ermessenswege der Behörde ein Visum zum Familiennachzug nach § 27 Abs. 3 
S. 1 AufenthG versagt werden kann, ist wegen der verfassungsrechtlichen Wert-

647 VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 15.09.2007, Az.:11 S 837/06.
648 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 13.07.2006, Az.: 2 O 230/06; 11. Kammer des VG 

Baden-Württemberg, Urteil vom 15.09.2007, Az.: 11 S 837/06.
649 VG Oldenburg, Urteil vom 17.01.2007, Az.: 11 A 2381/05.
650 Wegner, F., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 5 AufenthG, Rn. 7.
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entscheidung aus Art. 6 GG fraglich. Im Unterschied zur Rechtslage nach dem 
AuslG steht auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis an den nichtsorgeberechtigten Elternteil eines minderjähri-
gen Deutschen bei Vorliegen einer familiären Lebensgemeinschaft im Ermessen 
der Ausländerbehörde, wenn ein Ausweisungsgrund vorliegt651.

5.6.3.2 Ermessensentscheidung über ein Visum gemäß § 6 AufenthG

Die zuständige Behörde entscheidet über die Erteilung eines Schengen-Visums 
nach § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AufenthG nach pflichtgemäßem Ermessen. Dies folgt 
aus dem Wortlaut der Norm, wonach das entsprechende Visum erteilt werden 
„kann“.652. Es ist in der Rechtsprechung geklärt, dass Anhaltspunkt für eine man-
gelnde Rückkehrbereitschaft regelmäßig ein Versagungsgrund für die Erteilung 
eines Besuchsvisums darstellt. Denn im Rahmen der behördlichen Ermessensent-
scheidung über die Erteilung eines Schengen-Visums zum kurzfristigen Aufenthalt 
nach § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AufenthG ist auf der Basis von auf Tatsachen gestützten 
Feststellungen eine Prognoseentscheidung bzgl. des Risikos zweckfremder Nut-
zung des Visums zu treffen und mit dem Gewicht des angegebenen kurzfristigen 
Aufenthaltszwecks abzuwägen653. 

Die gewichtigen Beweise, die im Rahmen der Prognoseentscheidung für die 
hinreichende Besorgnis eines Migrationsrisikos und gegen eine Rückkehrbereit-
schaft sprechen, können sich insbesondere aus einem vorangegangenen, vom Aus-
länder erfolglos betriebenen Verfahren zur Erlangung eines Daueraufenthaltes (z.B. 
Asylverfahren) sowie aus einer nicht hinreichenden familiären, sozialen und/oder 
wirtschaftlichen Verwurzelung im Herkunftsstaat ergeben. Im Rahmen der Ermes-
sensentscheidung kann die Erteilung eines Visums abgelehnt werden, wenn nicht 
gesichert erscheint, dass der tatsächliche Reise- und Aufenthaltszweck dem ange-
gebenen entspricht und der Ausländer fristgerecht wieder aus dem Bundesgebiet 
ausreisen wird654. Ebenso ist geklärt, dass es einen Regelversagungsgrund (§ 5 Abs. 
1 Nr. 3 AufenthG) darstellt, wenn die Zweifel an der Rückkehrbereitschaft eines 
um ein Besuchsvisum nachsuchenden Ausländers derartig gewichtig sind, dass die 

651 12. Kammer des VG Frankfurt am Main, Beschluss vom 08.02.2005, Az.:13 G 6451/04(V) 
keine Angabe zur Rechtskraft.

652 Vgl. InfAuslR 2008, S. 9 – 11.
653 23. Kammer des VG Berlin, Urteil vom 13.06.2008, Az.: 23 V 5.07, Rn. 18 – 20. 
654 BVerwG, Beschluss vom 21.10.1996, in: NVwZ-RR 1997, S. 67; OVG Berlin-Branden-

burg, Beschluss vom 14.09.2007, Az.: OVG 2 N 38.07, InfAuslR, 2008, S. 22 – 23; OVG 
Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 22.10.2007, Az.: OVG 2 S 84.07.
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Wahrscheinlichkeit eines dauerhaften Verbleibs im Bundesgebiet wesentlich höher 
einzuschätzen ist als die Wahrscheinlichkeit der Rückkehr.655 

In Ermessensfällen kann von der Nachholung des Visumverfahrens abgesehen 
werden, wenn dies auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalles nicht zumut-
bar ist. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn im Haushalt des Ausländers betreuungs-
bedürftige Kinder oder pflegebedürftige Personen leben, deren Betreuung im Fall 
der Reise nicht gesichert wäre, wenn dem Ausländer wegen Krankheit, Schwanger-
schaft, Behinderung oder hohen Alters die Reise nicht zumutbar ist, wenn reguläre 
Reiseverbindungen in das Herkunftsland des Ausländers nicht bestehen, insbeson-
dere wenn eine legale Durchreise durch Drittstaaten nicht gewährt wird oder im 
Herkunftsland keine deutsche Auslandsvertretung existiert. Die Kosten der Reise 
für die Nachholung des Visumverfahrens im Herkunftsland sind für sich allein kei-
ne solchen besonderen Umstände656. Dann jedenfalls liegen die Voraussetzungen 
für eine Visumversagung im Ermessenswege vor.

Ermessensbeschränkungen können sich z.B. aus Art. 6 GG ergeben, wenn der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und die tangierten Grundrechte nicht beachtet 
werden657, z.B. wenn ein typischer Besuchsaufenthalt bei nahen Angehörigen, die in 
Deutschland leben, angestrebt wird, oder wenn Familienmitglieder einen todkranken 
Angehörigen ein letztes Mal besuchen wollen, um von ihm Abschied zu nehmen.658

5.6.3.3 Aufenthalterlaubnis gemäß § 7 AufenthG

Grds. wird eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 AufenthG zu den fest-
gelegten Aufenthaltszwecken erteilt. Hierauf hat der Ausländer einen Anspruch. 
Nach § 7 Abs. 1 S. 3 kann ein Aufenthaltstitel aber auch für einen vom AufenthG 
nicht vorgesehenen Zweck erteilt werden. Das bedeutet, der Ausländer hat in die-
sen unbenannten Fällen einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung, 
weil das Gesetz nicht alle denkbaren Aufenthaltzwecke enthält659.

Die Erteilung einer Aufenthalterlaubnis steht im Ermessen der Behörde nur 
im Zusammenhang mit anderen Sachlagen wie vorliegende Sprachkenntnisse, aus-
reichender Wohnraum, gesicherter Lebensunterhalt, Wohnort des Ehegattin und 
Rückführung des Bewerbers in sein Heimatland in absehbarer Zeit660.

655 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 14.09.2007, Az.: OVG 2 N 38.07.
656 5. Kammer des VG des Saarlandes, Beschluss vom 18.12.2008, Az.: 5 L 1852/08, Rn. 38.
657 11. Senat des VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 08.07.2008, Az.: 11 S 1041/08, 

Rn. 20.
658 HK-AuslR/Hoffmann, § 6 AufenthG, Rn. 8.
659 Vgl. HK-AuslR/Müller, § 7 AufenthG, Rn. 5 ff.
660 17. Kammer des VG Bremen, Urteil vom 12.07.2002, Az.: M 17 K.01.4669, Rn. 4, OVG 

Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 9.05.2008, Az.: 2 M 17.08.
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Im Rahmen des Ermessens kann auch eine Aufenthalterlaubnis erteilt werden, 
wenn die Ausreise des ausländischen Staatsangehörigen aus tatsächlichen Gründen 
(Krankheit oder wenn das ausländische Elternteil mit dem Kind in einer häusli-
chen Lebensgemeinschaft lebt und das Sorgerecht gemeinsam mit der Kindsmutter 
tatsächlich wahrnimmt661) oder aus rechtlichen Gründen (Straftat oder gemäß § 25 
Abs. 5 S. 1 AufenthG, wenn es sonstige Gefahren im Zielstaat gibt662) unmöglich ist 
und mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen 
ist663. 

5.7	 Mögliche	zukünftige	Änderungen	des	AufenthG

Zusammenfassend für das Kapitel kann festgestellt werden, dass zukünftig weite-
re Änderungen der Gesetzgebung im Bereich der Einwanderung und Integration 
notwendig sind. Die Änderungen des AufenthG lassen sich in kurzfristige Ergän-
zungen innerhalb der nächsten drei Jahre und eher langfristige mit weiterer Pers-
pektive einteilen. Wesentliche, schwerwiegende Änderungen des AufenthG sind 
in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Das AufenthG wird regelmäßig im Rahmen 
der einheitlichen gesamteuropäischen Standards innerhalb von zwei bis drei Jahren 
geändert. Mögliche Ergänzungen sowie Begriffsbestimmungen (wie Selbständige, 
sonstige Familienangehörige usw.) werden dabei vorgenommen und der Ermes-
sensspielraum der Behörden wird reduziert.

In langfristiger Perspektive wird ein allgemeines	Integrationsgesetz als neue 
gesetzliche Regelung erwartet. Als Vorteil eines solches Gesetzes wird aufgezählt, 
dass bislang die Integration auf einer Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen, 
insbesondere den Einbürgerungs- und Integrationsverordnungen, die im Kapitel 3 
des AufenthG verstreut geregelt sind und bei denen häufig keine allgemeine Stra-
tegie und unterschiedliche Begrifflichkeiten für dieselben Problemlagen verwendet 
werden, beruht und das neue Integrationsgesetz diese Vorschriften zusammenfüh-
ren und harmonisieren wird.

Außerdem verspricht ein Integrationsgesetz die Schaffung eines zur Stabilität 
und strukturellen Kontinuität beitragenden Rechtsrahmens. Hinzu kommt, dass die 
gegenwärtige Situation nicht gerade praxistauglich ist, wenn in nur vier Paragraphen 
(§§ 44 – 45) des AufenthG und der Integrations- und Einbürgerungsverordnung 
die bundesweite Integration geregelt ist. Ohne Zweifel, werden die verschiedenen 
Fachmaterien – Integrationskurse, Einbürgerung, Integrationspflichten und -rech-

661 1. Kammer des VG Frankfurt am Main, Beschluss vom 02.03.2006, Az.: 1 G 503/06.
662 OVG Lüneburg, Urteil vom 17.04.2007, Az.: 10 LC 262/05.
663 21. Kammer des VG München, Beschluss vom 22.12.2008, Az.: M 21 S 07. 3079, Rn. 22.
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te – unter dem Dach eines Integrationsgesetzes dem gemeinschaftlichen Konzept 
widersprüchlicher zu integrierender Interessen besser Rechnung tragen können.

Zuwanderung und Integration sind zwei Aspekte eines einzigen Prozes-
ses, aber die rechtliche Regelung der Zuwanderung hängt von den Interessen des 
Staates ab, während Integration die Interessen der Zuwanderer widerspiegelt und 
gleichzeitig an den Grund- und Menschenrechten gemessen wird. Demzufolge be-
grenzt das AufenthG den Zuzug von Ausländern in die Bundesrepublik Deutsch-
land und ordnet Einreise,  Aufenthaltstitel  und Erwerbstätigkeit von Ausländern. 
Das neue Integrationsgesetz aber muss den Zugang zum gesellschaftlichen Leben 
der BDR, einschließlich die Einbürgerung als höchste Stufe der Integration eines 
Ausländers regeln.

Das neue Gesetz muss klare Ziele, Prinzipien, Aufgaben, konkrete Maßnah-
men und Verpflichtungen der Ausländer und aller beteiligten Ebenen vom Bund 
über die Länder bis zu den Kommunen, einschließlich der gesellschaftlichen Akteu-
re enthalten sowie Kriterien für die Evaluierung und Umsetzung von Zielvorgaben 
und Maßnahmen festlegen. Ein weiterer wichtiger Grund, das Integrationsgesetz 
zu befördern, besteht darin, die Integration in der deutschen Gesellschaft auf eine 
rechtliche Ebene zu bringen und rechtlich zu determinieren. D.h. das neue Integra-
tionsgesetz muss gemeinsame Normen und Verfahren fixieren, die in Deutschland 
bei der Integration Drittstaatsangehöriger im Einklang mit den Grundrechten ste-
hen und anzuwenden sind. 

Das Integrationsgesetz sollte nach Auffassung der Autorin folgende Eckpunk-
te der Regelung der Integration beinhalten: 

Gesetz	über	die	Integration	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	
(Auszüge)

Kapitel	1:	Allgemeine	Bestimmungen

Art.	1.	Ziel	des	Gesetzes	

Das Gesetz dient dazu, die Integration von rechtmäßig auf Dauer im Bundesgebiet 
lebenden und neu angekommenen Ausländern in das wirtschaftliche, kulturelle und 
gesellschaftliche Leben der Bundesrepublik Deutschland zu fördern und zu fordern.

Das Ziel der Integration ist ein von gegenseitiger Achtung, Gleichheit und Tole-
ranz geprägtes Zusammenleben aller Bevölkerungsgruppen. Die Integrationspoli-
tik basiert auf dem Grundsatz des „Förderns und Forderns“ und den Grund- und 
Menschenrechten. Die Integrationsbemühungen setzen beim Individuum an und 
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haben dessen persönliches Wohl in Übereinstimmung mit dem Allgemeininteresse 
der Bundesrepublik Deutschland zum Ziel. 

Art.	2.	Anwendungsbereich

1) Dieses Gesetz findet Anwendung für jeden Ausländer, der auf legaler Grund-
lage nach Deutschland eingereist ist und dem ein Aufenthaltstitel erteilt wur-
de.

2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf folgende Personengruppen
- Unionsbürger und ihre Familienangehörige, deren Rechtsstellung von 

dem Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern gere-
gelt ist;

- Ausländer, die seit fünf Jahre im Bundesgebiet leben und Aufenthaltser- 
laubnis, Niederlassungserlaubnis oder Daueraufenthalt-EG besitzen,

3) Ausländer, die gemäß § 16 Abs. 1 – 2 AufenthG kurzfristigen Aufenthalt neh-
men.

Dieses Gesetz findet Anwendung für jeden Ausländer, der auf legaler Grundlage 
nach Deutschland eingereist ist und dem ein Aufenthaltstitel erteilt wurde.

Art.	3.	Aufgaben	des	Gesetzes	

Das Gesetz dient der Entwicklung eines Raums der Freiheit und Sicherheit, der 
Rechte und der Pflichten, in dem die Menschen- und Grundrechte jedes Auslän-
ders und die Interessen des Bundes, der Länder und der Kommunen geachtet wer-
den. 

Das Gesetz stellt Integration sicher unter Abwägung der Priorität der Menschen-
rechte für die Ausländer und der Interessen der Bundesrepublik Deutschland.

Das Gesetz erleichtert jedem den Zugang in die Bundesrepublik Deutschland, der 
die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt und einen Aufenthaltstitel besitzt.

Art.	4.	Prinzipen	des	Gesetzes

Integration eines Ausländers strebt die Verwirklichung von folgenden Grundprin-
zipien an: 
a. Das Zusammenleben der einheimischen und ausländischen Bevölkerung soll 

auf der Grundlage der Werte des GG und gegenseitiger Achtung und Toleranz 
erfolgen;
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b. Die ausländische Bevölkerung verpflichtet sich, die am Wohnort gesprochene 
Landessprache zu erlernen und sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen 
und Lebensbedingungen sowie der Kultur aktiv vertraut zu machen;

c. Die Integration verpflichtet alle beteiligte Parteien, gegenseitig günstige Rah-
menbedingungen für die Chancengleichheit und die Teilnahme der ausländi-
schen Bevölkerung am öffentlichen Leben zu schaffen;

d. Integration ist das zentrale Kriterium nicht nur für Ausländerinnen und Aus-
länder mit Aufenthalt in Deutschland, sondern primär für Einbürgerungen.

Art.	5.	Begriffbestimmungen

Das Gesetz geht von folgenden Begriffen aus:
a. Integration ist ein langfristiger und zweiseitiger Prozess der Anpassung von 

Zuwanderern an die Gesellschaft des Gastlandes, der auf einem Vertrag zwi-
schen Ausländer und Staat basiert;

b. Ausländer ist jeder, der nicht Deutscher i.S.d. Art. 16 Abs. 1 GG ist;
c. Behörde ist jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung im Bereich 

der Integration wahrnimmt;
d. Integrationsmaßnahmen umfassen Sprach- und Orientierungskurse und an-

dere sportliche, kulturelle, wissenschaftliche Programme des Bundes, der Län-
der und Kommunen, die für Ausländer angeboten werden;

e. Einbürgerungstest ist eine Prüfung, bei der das staatsbürgerliche Wissen eines 
Einbürgerungswilligen im Hinblick auf die deutsche Geschichte, die Staats- 
und Rechtsordnung sowie die Kultur des Landes getestet werden soll.

Kapitel:	Integrationsvertrag	sowie	Ermächtigung	und	Pflichten

Art.	6.	Ermächtigung	des	Bundes

Der Bund koordiniert die Arbeit der Länder und Kommunen auf dem Gebiet der 
Integration und gewährleistet, dass diese Arbeit die Prioritäten der Gemeinschaft 
im Bereich Migration und Integration angemessen widerspiegelt.

Art.	7.	Ermächtigung	der	Länder

Art.	8.	Ermächtigung	der	Kommunen

Art.	9.	Integrationsvertrag
1. In gegenseitiger Willensübereinstimmung mit der zuständigen Behörde wird 

von dem Ausländer, der zum ersten Mal einen Aufenthaltstitel besitzt, und 
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dem zuständigen Vertreter der Ausländerbehörde ein Integrationsvertrag ab-
geschlossen und unterschrieben. Durch diesen Integrationsvertrag verpflichtet 
sich die Behörde, die Integration des Ausländers auf der Grundlage der recht-
lichen Regelungen zu fördern und zu fordern.
Der Ausländer wird verpflichtet, eine sprachliche Ausbildung zu absolvieren 
und sich in der deutschen Gesellschaft durch Bürgerbeteiligung (Teilnahme) 
zu engagieren.

2. Der Vertrag für die Aufnahme und Integration hat eine Laufzeit von einem 
Jahr und kann einmal verlängert werden.

3. Verstöße gegen die im Integrationsvertrag übernommenen Pflichten sind bei 
schuldhafter Verletzung mit möglichen Folgen zu verknüpfen:
• keine Verlängerung des Aufenthaltstitels gemäß § 8 AufenthG;
• Erlöschen eines Aufenthaltstitels und Ausweisung als Folge;
• Ordnungswidrigkeit gemäß § 98 Abs. 2 Nr. 4 AufenthG und
• Bußgeld bis zu 1.000 € gemäß § 98 Abs. 5 AufenthG oder
• andere Sanktionen gemäß den einschlägigen nationalen Normen.
• Der Integrationsvertrag und die Vertragsbedingungen sowie besondere 

Voraussetzungen sind durch die Landesverfassung zu regeln.

Art.	10.	Pflichten	der	Behörden

Alle staatlichen Organe, Ämter und Behörden des Bundes, der Länder und der 
Kommunen sind verpflichtet, die Drittstaatsangehörigen zumindest auf folgenden 
Gebieten wie deutsche Staatsangehörige zu behandeln:
1. Arbeitsbedingungen, einschließlich steuerliche Vergünstigungen, Bezahlung 

und Entlassung sowie Sicherheit  und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz;
2.  allgemeine und berufliche Bildung und Fortbildung, einschließlich Stipendien 

und Ausbildungshilfen sowie andere Formen der Förderung gemäß dem deut-
schen Recht;

3. Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstiger berufsqualifizie-
render Befähigungsnachweise.

4. Andere Rechte gemäß den einschlägigen nationalen Normen.

Art.	11.	Pflichten	eines	Ausländers

Ein Ausländer ist verpflichtet:
1) die Vertragsbedingungen des Integrationsvertrags einzuhalten;
2) die öffentliche Ordnung und Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu 

achten.
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Kapitel:	Integrationsangebote	in	der	Bundesrepublik	Deutschland

Das Ziel dieses Kapitels ist es, die Integrationsangebote von Bund, Ländern und 
Kommunen sowie privaten Anbietern festzustellen und gemeinsame Empfehlun-
gen zu deren Weiterentwicklung zu formulieren. Das Kapitel soll alle rechtlichen 
Normen der Integrations- und Einbürgerungsverordnung umfassen.

Abschnitt: Integrationsprogramme

Die Integrationsprogramme und Integrationsangebote werden sich auf die Hand-
lungsfelder sprachliche Bildung, berufliche Integration, Bildung gesellschaftliche 
Integration sowie die Querschnittsthemen interkulturelle Öffnung, Evaluation/
Qualitätssicherung, Förderung des bürgerschaftlichen Engagements usw. beziehen.

Art.	Integrationsprogramm	des	Bundes

Art.	Integrationsprogramme	der	Länder

Art.	Integrationsprogramme	der	Kommunen	

Art.	Integrationsprogramme	der	privaten	Anbieter.

Abschnitt: Einbürgerungsverfahren

Kapitel:	Kosten	und	Finanzierung	der	Integration

Kapitel:	Sonstiges
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6	 Die	Zukunft	der	deutschen	Integrationspolitik

„Integration	 ist	mehr	als	Koexistenz,	sie	 ist	kein	Nebeneinander,	sondern	
ein	gemeinsames	Weiterentwickeln	unserer	Gesellschaft.	Dies	erfordert	ei-
nen	Lernprozess	für	alle	Menschen	im	Land,	an	dessen	Ende	das	Gefühl	der	
Zugehörigkeit	und	Zusammengehörigkeit	stehen	soll.	Hierfür	sind	auch	in	
Zukunft	erhebliche	Anstrengungen	er	forderlich,	ideell	und	materiell“.664

Integration ist ein lateinischer Begriff mit vielen Bedeutungen. So bedeutet er ganz 
allgemein „... Wiederherstellung eines Ganzen, einer Einheit durch Einbeziehung 
außenstehender Elemente, Vervollständigung...“665. Integration ist „ein konfliktrei-
cher sozialer und kultureller Prozess zwischen In- und Ausländern, Eigen- und 
Fremdgruppen, der beiden Seiten Rücksicht auf die Interessen der anderen Gruppe 
abfordert“666. Nach Meinung des deutschen Forschers Esser, H. bedeutet Integra-
tion die Schaffung „stabiler und regulierter Interaktionsbeziehungen, die teilweise 
institutionalisiert sind, ohne dass hiermit eine kulturelle Homogenisierung ein-
hergehen müsste“667. Joppke, Ch. sieht die Integration als eine Politik, die liberale 
Ziele verfolgt wie die Errungenschaft der Autonomie der Persönlichkeit die in der 
übernehmenden Gesellschaft wegen der gedrängten Termine mit nicht liberalen 
Methoden erfolgt.668 Brumlik, M. versteht unter Integration „die Herstellung der 
Gleichberechtigung der Ausländer in den Bereichen Wohnen, Schule und Beruf“.669 
Häußler, U. unterscheidet begrifflich zwischen formaler Integration (Staatsangehö-
rigkeitserwerb) und substanzieller Integration sowie zwischen Einwanderung mit 
der Perspektive des Verbleibens im Ausland und Zuwanderung mit der Perspektive 

664 Lautenschläger, S., Fordern, fördern und einbinden, Die Politische Meinung, Juli 2007, S. 78.
665 Meyers Lexikonredaktion (Hrsg.): Meyers Grosses Taschenlexikon, in 26 Bänden, 9. neu 

bearbeitete und erweiterte Auflage, Band 10, B. I., S. 3299.
666 Nuscheler, F., Internationale Migration. Flucht und Asyl, Wiesbaden 2004, S. 169.
667 Esser, H., Arbeitsmigration und Integration, Königsstein/Hanstein 1979, S. 10.
668 Joppke Ch., Immigrants and Civic Integration in Western Europe. The Art of State III: 

Belonging, Diversity, Recognition and Shared Citizenship in Canada, ed. by Banting, K./
Courchene, T. J./Seidle, F.L., Montreal 2007, P. 22.

669 Brumlik, M., Was heißt Integration? Zur Semantik eines sozialen Problems, Bayaz, A. u.a. 
(Hrsg.): Anpassung an die Deutschen, Weinheim, Basel 1984, S. 78.
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der Abwanderung.670 Bade, K. definiert Integration  als „einen langfristig laufenden, 
wesentlich eigendynamischen, mitunter Generationen übergreifenden Kultur- und 
Sozialprozess mit fließendem Eingang und fließenden Grenzen zur Assimilation 
(die sich dabei individuell in höchst unterschiedlicher Form ergeben kann, aber 
nicht ergeben muss und vor allem nicht „von oben“ eingefordert werden kann“). 671

Nach Auffassung von Treibel, A. steht kein einheitliches Konzept hinter dem 
Integrationsbegriff, sondern ein ganzes Bündel von Verhaltenserwartungen und po-
litischer Programmatik. Nach ihrer Meinung gibt es in der Soziologie Alternativen 
zu diesem Begriff wie Eingliederung oder Ausgrenzung – und in der Öffentlichkeit 
auch, allerdings in Form eines weiten Konzepts der Integration, das neue Probleme 
zeitigt.672. 

Die Schweizer Wissenschaftler Abderhalden, U./Ehrenzeller, B. beklagen 
das Fehlen des Begriffes der Integration als „Eingliederungsprozess einzelner sozi-
aler Gruppen in das gesellschaftliche Ganze im Sinne eines sich Vertrautmachens 
und Vertrautwerdens mit den Verhältnissen in der Schweiz“ und im schweizeri-
schen Recht673. 

In französischen sozialwissenschaftlichen und politischen Diskurs wird Inte-
gration als Gegensatz zur kollektiven Eingliederung ethnischer Minderheiten de-
finiert. „Integration bedeutet, dass durch Vermischung, zu der der Schulbesuch, die 
Ableistung des Wehrdienstes, die Ehe mit einem Partner außerhalb des Herkunfts-
milieus, die Arbeit usw. führen, die Personen muslimischer Herkunft individuell 
von der französischen Gesellschaft aufgenommen werden… Dieser Integrations-
prozess bedeutet mittelfristig die Auflösung, das Loslassen oder die Relativierung 
der Bande der gemeinschaftlichen Zugehörigkeit, denen gegenüber das Gefühl der 
nationalen Zugehörigkeit überwiegt“.674 

Der israelische Soziologe Eisenstadt, S. verknüpft zwei Prozesse: Migration 
oder De-Sozialisation und Integration oder Re-Sozialisation – und entwickelt ein 
dreistufiges Konzept für jeden Zuwanderer: institutionelle Integration, Akkultu-
ration und personelle Integration. Die Migration bedeutet „einen Prozess der De-
Sozialisation, der mit einem Verlust der gewohnten sozialen Beziehungssysteme 

670 Häußler, U., in: Sahlfeld, K., u.a. (Hrsg.): Integration und Recht. 43. Assistententagung Öf-
fentliches Recht, München, Basel 2003, S. 81.

671 Bade, K., Nationaler Integrationsplan und Aktionsplan Integration NRW: Aus Erfahrung 
klug geworden, ZAR 2007, S. 314.

672 Treibel, A., Migration in modernen Gesellschaften. Soziale Folgen von Einwanderung, 
Gastarbeit und Flucht, Weinheim, München 2003, S. 64.

673 Abderhalden, U./Ehrenzeller, B., Aktuelle Entwicklungen im schweizerischen Ausländer-
recht, ZAR 2008, S. 219.

674 Zitiert nach: Rey, A., Einwanderung in Frankreich 1981 bis 1995. Ausgangposition und 
Handlungsspielraum im Hinblick auf eine gemeinsame europäische Einwanderungspolitik, 
Opladen 1997, S. 96.
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einhergeht“675. Re-Sozialisation oder Integration ist ein Prozess, der Wert- und 
Rollenvorstellungen, Sprachvermögen oder Lebensweise betreffen kann. Infolge-
dessen bemüht sich der Migrant um „den Erwerb von Kenntnissen für die Bewälti-
gung von Alltagsproblemen, die in der neuen Umgebung funktional sind“676. 

Am Ende der 90er Jahre schlug der amerikanische Wissenschaftler Berry, J.677 
vier Strategien vor, die von den Staaten in der Wechselbeziehung mit den Zuwan-
derern angewendet werden sollen. Er stellte zwei Fragen: „Halten Sie Ihre eigene 
kulturelle Identität und deren Ausprägungen für so wertvoll, dass Sie diese erhalten 
wollen? Halten Sie die Beziehungen zu anderen kulturellen Gruppen für so wert-
voll, dass Sie diese erhalten und ausbauen wollen?“

Abb. 8:  Die vier Strategien der Zuwanderungspolitik

Ausgehend von den Antworten auf diese zwei Fragen, unterschied er vier mögliche 
Strategien, worauf die Wechselbeziehungen der Staaten mit den Immigrantenge-
meinschaften aufgebaut werden. Durch die Kombination der Antworten auf diese 
Fragen gibt es vier Möglichkeiten (s. Abbildung). Die Strategie der Integration 

675 Eisenstadt, S.N., The Absorption of Immigrants, London 1954.
676 Aslani, M./Lecuona, L.G./Kühnle, Ch., Integration und soziale Kontakte, in: Zoll, R. (Hrsg.): 

Die soziale Lage älterer MigrantInnen in Deutschland, Band 2, Münster 1997, S. 81.
677 Berry J., Immigration, Acculturation and Adaptation, Applied Psychology, An International 

Review, 1997, No. 46, P. 11-68.
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liegt vor, wenn die Antwort „ja“ auf beide Fragen erfolgt; wenn beide Antworten 
negativ ausfallen, handelt es sich um die Konzeption der Marginalisierung. Die 
Antwort „ja“ auf die erste Frage und „nein“ auf die zweite zeugt von der Politik der 
Separation (Teilung); die negative Antwort auf die erste Frage und die positive auf 
die zweite sprechen für die Politik der Assimilation. Integration ist der Weg des 
Zueinander; Marginalisation ist der Weg des Auseinander.

In der Literatur wird die Beziehung zwischen der Migration und Integration 
in einen Kontext gesetzt und ist ein allgemeines Thema von Diskussionen innerhalb 
der Migrationsforschung, wo Mechanismen der äußerlichen und inneren Einwan-
derungskontrolle betont werden.678 Die äußerliche Kontrolle bedeutet die Beobach-
tung der Ein- und Ausreise der Bürger anderer Staaten ins Staatsgebiet, die innere 
Kontrolle bezieht sich auf die Integrationspolitik im breiteren Sinn. Sie umfasst die 
Einbeziehung des Zuwanderers in die wirtschaftlichen, politischen, pädagogischen, 
sozialen Strukturen. Beide Kontrollmechanismen arbeiten zusammen, um „uner-
wünschte Kategorien von Einwanderern zu verhindern“.679

Soziologisch wird unter dem Begriff Integration ein zweigliedriger Prozess 
verstanden: 
• zum einen die mögliche harmonische, konfliktfreie Zueinanderanordnung 

verschiedener Elemente (Rollen, Gruppen, Organisationen) sowohl in 
horizontaler (arbeitsteiliger, funktionsspezialisierter) als auch in vertikaler 
(herrschafts- und schichtenmäßiger) Hinsicht;

• zum anderen ein Prozess der bewusstseinsmäßigen oder erzieherischen Ein-
gliederung bzgl. Angleichung von Gruppen an allgemein verbindliche Werte 
und Handlungsmuster.680

Die zentrale Aufgabe einer Integrationsforschung besteht darin, die genauen Me-
chanismen zu identifizieren und die Randbedingungen herauszuarbeiten, unter 
denen Integration wirksam wird. Kalter, F. unterscheidet beispielsweise zwischen: 
a) kognitiv – kultureller und struktureller Integration, d.h. mit der Einnahme von 
Positionen verbinden sich zentrale gesellschaftliche Güter (materieller und imma-
terieller Art) sowie wichtige Gelegenheitsstrukturen, die Integration in anderen 
Teilbereichen maßgebend mitbestimmen; b) soziale Integration, d.h. Berücksich-

678 Hollifield, J., Ideas, Institutions and Civil Society: On the Limits of Immigration Control 
in France, in: Brochmann,G./Hammar, T. (eds.): Mechanisms of Immigration Control. A 
Comparative Analysis of European Regulation Policies, Oxford, New York 1999, P. 59-95.

679 Migration and the Regulation of Social Integration, ed. by Böcker, A./de Hart, B./ Michalowski, 
I., Osnabrück 2004, P. 8.

680 Luft, S., Staat und Integration, Migration und ethnische Minderheit, 2008, S. 11 (26); vgl. 
Esser, H., What Substance is there to the Term „Integration“, in: Cuperus, R./Duffek, K.A./
Kandel, J., The Challenge of Diversity. European Social Democracy Facing. Migration, In-
tegration and Multiculturalism, Innsbuck, Wien, München, Bozen 2003, S. 49.
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tigung der sozialen Vernetzung von Migranten; c) emotionale Integration, die die 
gefühlsmäßige Haltung zur Herkunfts- und zur Aufnahmegesellschaft und die Bei-
behaltung bzw. Übernahme jeweils dominanter Einstellungen und Wertorientie-
rungen umfasst.681

Der Amerikaner Gordon, M. stellt ein Sieben-Stufen-Modell der Integra-
tion in modernen Gesellschaften vor: Assimilation der Kultur oder Verhältnisse, 
strukturale Assimilation, matrimoniale Assimilation (Ehe-Assimilation), Identi-
fikations- Assimilation (Identifikation von Assimilation), Attitude reception As-
similation (Attitude Empfang Assimilation), Behaviour receptional Assimilation 
(Verhalten receptional Assimilation), Civic Assimilation. 682

In der deutschen wissenschaftlichen Literatur gibt es bis zur Gegenwart we-
nige Forschungsprojekte zu strategischen Optionen der Migrations- und Integra-
tionspolitik Deutschlands. Grasnick, S. hat drei Idealtypen der Integrationsmodelle 
in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt.683

Die Kriterien des ersten idealtypischen Modells – des assimilativen	Modells  
–  umfassen die Abstammungsgemeinschaft der Nation mit gleicher Sprache, Kul-
tur und Geschichte, das Verschwinden von ethnischen signifikanten „Zwischen-
gruppen-Differenzen“, die Ablehnung einer Massenzuwanderung kulturell und 
ethnisch fremder Bevölkerungsgruppen, eine strikte Exklusionspolitik gegenüber 
unerwünschten Einwanderern und die Förderung der Rückkehr von Assimilations-
willigen usw.684

Das Modell	der	Multikulturalität ist gekennzeichnet durch den kulturellen 
Wandel innerhalb der Gesellschaft, kulturelle, ethnische und religiöse Pluralität in-
nerhalb der Bundesrepublik, die Ablehnung einer Zwangsassimilation, keine Mög-
lichkeit zur strikten Einwanderungsbegrenzung, das Prinzip der gleichberechtigten 
Staatsbürgerschaft“ usw.685

Zum Modell	der	Multi-Ethnizität gehört die Gewährung von Autonomie für 
kulturelle, ethnische und religiöse Minderheiten, keine ethnisch begründete natio-
nalstaatliche Staatsbürgerschaft, die Forderung nach offenen Grenzen für Flücht-
linge, die Ablehnung einer Zwangsassimilation und die Auffassung, dass Deutsch-
land de facto und de lege multikulturell bleiben wird686.

681 Kalter, F., Stand, Herausforderungen und Perspektiven der empirischen Migrationsfor-
schung, in: Kalter, F. (Hrsg.): Migration und Integration, Wiesbaden 2008, S. 20 – 27. 

682 Gordon, M., Assimilation in American: The Role of Race, Religion and National Origins, 
Oxford 1964.

683 Grasnick, S., Paradigmenwandel in der Migrations- und Familienpolitik. Die bevölkerungs-
politischen Konzepte und Migrations- und Familienmodelle der deutschen Parteien, Ham-
burg 2007, S. 163 – 243.

684 Grasnick, S., a.a.O., S. 166.
685 Grasnick, S., a.a.O., S. 168.
686 Grasnick, S., a.a.O., S. 169 – 170.
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Esser, H. gliedert Integration in die gegenwärtige Gesellschaft in vier Bereiche: 
a) kognitive-kulturelle Dimension, die sich auf Wissen und Fertigkeiten bezieht, 

inklusive Sprachfertigkeiten, Verhaltensnormen, Regelkompetenzen, 
b) strukturelle Dimension, d.h. Platzierung von Migranten innerhalb der Aufnah-

megesellschaft, inklusive Einkommen, Berufsprestige, Stellenbesetzung, 
c) soziale Dimension, inklusive formelle und informelle interethische Kontakte; 

Teilnahme an Einrichtungen des Aufnahmesystems, 
d) emotionale Dimension, d.h. Identifikation und Beziehung zu dem Werten der 

Aufnahmegesellschaft, inklusive politisches Verhalten, ethnische Zugehörig-
keitsdefinition. 687

In der Arbeit „Assimilation, ethnische Schichtung oder selektive Akkulturati-
on“ benennt Esser, H. das Modell der intergenerationalen Integration. Das Ziel des 
Modells ist die Erklärung bestimmter struktureller Ausgänge bei der Integration 
von Migranten als gesellschaftlicher Sachverhalt und Verbindung bei der sozialen 
Integration der Migranten mit dem Migrationsgeschehen.688 Nach Auffassung von 
Esser, H. ist die „Gleichheit“ der verschiedenen Migrationsgruppen in Hinsicht 
auf ihre Lebenschancen verbunden mit der „Freiheit“ der Wahl bei den kulturellen, 
sozialen und emotionalen Dimensionen der sozialen Integration689. 

Im Vergleich mit den amerikanischen Untersuchungen, die auf dem For-
schungsgebiet „Migrations- und Integrationsprozesse“ führend sind, haben 
Deutschland und Europa dieses Thema erst vor fünf bis sieben Jahren entdeckt. Die 
Forschung in diesen Bereichen zeichnet sich in Westeuropa später als in Amerika 
als „neuer Trend“ ab690. Im Gegensatz zu den amerikanischen wissenschaftlichen 
Traditionen wurde in Deutschland „eine Konzeption der Einwanderung und der 
Integration der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger nur ansatzweise von 
Politik und Wissenschaft“691 und auch aus rechtlicher Sicht bisher nicht ausführlich 
erarbeitet und verfolgt.

Integration darf allerdings nicht nur dem soziologischen und politischen Den-
ken angehören. Integration basiert auf der verfassungsdemokratischen Verankerung 
von Freiheit und Toleranz692 und umfasst ein Mosaik aus unterschiedlichsten Ge-

687 Esser, H., Sprache und Integration, die soziale Bedingungen und Folgen des Spracherwerbes 
von Migranten, Frankfurt a.M, New York 2006, S. 26 – 29. 

688 Esser, H., Assimilation, ethnische Schichtung oder selektive Akkulturation. Neuere Theori-
en der Eingliederung von Migranten und das Modell der intergenerationalen Integration, 
in: Kalter, F, (Hrsg.): Migration und Integration, Wiesbaden 2008, S. 81-108.

689 Esser, H., a.a.O., S. 105.
690 Steinbach, A., Soziale Distanz. Ethnische Grenzziehung und die Eingliederung von Ein-

wanderern in Deutschland, Wiesbaden 2004, S. 66.
691 Wollenschläger, M., Konzeption für eine Zu-/Einwanderungsgesetzgebung für die Bundes-

republik Deutschlands, ZRP 2001, S. 460.
692 Kleger, H., Toleranz und „Tolerantes Brandenburg“, Berlin 2006, S. 262.
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setzesfragmenten und den zu diesem Themenbereich abgeleiteten Regelungen und 
Ansprüchen sowie Kann-Bestimmungen.693 Nach der Auffassung von Raschle, J. 
findet sich der juristische Begriff der Integration als „noch nicht griffig umschrie-
ben; er dient noch nicht als Maßstab für Tatbestände und Rechtsfolgen. Zusätzlich 
offenbart sich auf Grund der Virulenz der „Ausländerfrage“ ein Defizit, das beho-
ben werden muss“694. 

Zur Integration gehören die Anerkennung der demokratischen Gesetze und 
die Kenntnis der Sprache. Dass nach der neuen Zuwanderungsverordnung end-
lich Sprach- und Integrationskurse verpflichtend sind, ist begrüßenswert: Denn 
Sprach- und Rechtlosigkeit der Einwanderer sind endlich zu beenden. Zukünftig 
muss Integration in Deutschland mit Verantwortung der Zuwanderer verbunden 
sein. „Wer Forderungen stellt, muss auch fördern. Wer Rechte beansprucht, muss 
auch Pflichten erfüllen“695.

Integration	ist	die	Vereinbarung,	auf	der	Grundlage	der	gemeinsamen	In-
teressen	die	Rechten	und	Pflichten	der	Zuwanderer	und	des	beteiligten	Staates,	
der	Bundesländer	und	Gemeinden	zu	verbinden. In dieser Definition sind vier 
Begriffe enthalten: Vereinbarung, Verbindung, Recht, Pflicht, sowie die Reihenfolge 
der Beteiligten. An erster Stelle stehen die Rechte und Pflichten der Zuwanderer 
und danach erst die Rechte und Pflichten der Gebietskörperschaften. 

Eine solche Migrations- und Integrationspolitik unterscheidet sich deutlich 
in der Stellung bzgl. des Staates. Im Bereich der Migrationspolitik hat der Staat 
die Kraft und die Befugnis zu entscheiden, ob er einem Einwanderungswilligen 
die Einreise erlaubt oder nicht erlaubt – einschließlich, ob der Einreisewillige auch 
kulturell und sprachlich integrationsbereit ist. 

In der Integrationspolitik steht hingegen der Zuwanderer im Mittelpunkt des 
Handelns, weil er alle Voraussetzungen des Staates erfüllt hat und es alleine an ihm 
liegt, inwieweit er am gesellschaftlichen Leben partizipiert und wie selbstbestimmt 
er agiert und damit in die vom Staat definierte Gesellschaft eintritt.

Aus dieser Sicht erscheint es sinnvoll, die Integration als Vertrag zwischen dem 
Zuwanderer und dem aufnehmenden Staat zu sehen. Ein solcher Vertrag muss auf 
den Menschenrechten wie der Menschenwürde, dem Recht auf freie Entfaltung 
der Persönlichkeit, der Gleichheit und Freizügigkeit, der Berufsfreiheit und dem 

693 Küberl, F., Menschenrechtliche Fragen der Integration und Migration aus der Sicht der 
Praxis, in: Schleifer, W./Posch, W. (Hrsg.), Rechtsfragen der Migration und Integration, 
Graz 2008, S. 75.

694 Raschle, J., Integration – Schlagwort mit verfassungsrechtlichen Ambitionen, Schweizeri-
sche Juristische Zeitschrift, 2000, S. 442 – 445.

695 Böhmer, M., Integrationspolitik aus bundespolitischer Sicht: Herausforderungen und Leitli-
nien, in: Frech, S./Meier-Braun, K.-H. (Hrsg.), Die offene Gesellschaft. Zuwanderung und 
Integration, Schwalbach 2007, S. 53.
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Recht auf Ausbildung basieren. Für den Fall, dass der Zuwanderer nur seine Rechte 
wahrnimmt, jedoch seine im Rahmen der Integration geforderten Pflichten nicht 
wahrnimmt, kündigt der Staat diesen Vertrag und als Rechtsfolge bleibt nur die 
Ausreise bzw. die Ausweisung (vgl. 5.6.3.3.!).

Jedes Land versucht auf Grund seiner Geschichte, Interessen und institutionel-
len Strukturen eigene Wege zur Integration zu finden. So entstanden unterschied-
liche Integrationsmodelle. Das republikanische Modell in Frankreich setzt auf den 
raschen Zugang zur Staatsangehörigkeit und auf kulturelle Assimilation. Das multi-
kulturelle kanadische Modell bietet der Bevölkerung ethnische und  kulturelle Viel-
falt. Das amerikanische Modell ist ethnischen Differenzen gegenüber blind, fordert 
aber von allen Einwanderern ein unzweideutiges Bekenntnis zur neuen Heimat.696 
Die Bundesrepublik Deutschland verfängt sich bei Fragen der Einwanderung, Inte-
gration und Einbürgerung immer aufs Neue in dem mehrfachen Dilemma zwischen 
der real existierenden Einwanderungssituation und der verankerten Verpflichtung auf 
die universellen Prinzipien der Demokratie und Menschenrechte.

Aus deutscher politischer Sicht basiert Integration auf gemeinsamer „Iden-
tifikation, Teilhabe und Verantwortung“ und benötigt „auf Seiten der Aufnahme-
gesellschaft Akzeptanz, Toleranz, zivilgesellschaftliches Engagement und die Be-
reitschaft der Menschen, rechtmäßig in Deutschland zu leben.“697 Migration und 
Integration werden als „Schlüsselaufgaben unserer Zeit“ und „Aufgaben von natio-
naler Bedeutung“698 empfunden. 

Das gleiche Verständnis in Bezug auf die Leitlinien der Integrationspolitik 
demonstriert der Bundespräsident Horst Köhler: „Niemand kann oder soll seine 
Bindungen an die Orte seiner Kindheit oder zu seiner Familie einfach kappen. Auf 
gar keinen Fall. Aber wer hier in Deutschland eine neue Heimat gefunden hat, 
und erst recht, wer hier geboren und groß geworden ist, gehört dazu und prägt mit 
seinen Herkunft, mit seiner Traditionen, mit seiner Kultur und mit seinem Glauben 
das Gesicht unseres Landes mit …  Und daraus erwächst Verantwortung“699.

Die Bundesregierung hat die Integration als Schlüsselaufgabe begriffen. 
Deutschland ist „ein Land, das seine Traditionen und seine Kultur pflegt. Das eine 
kann es ohne das andere nicht geben; denn Heimat gibt gerade in Zeiten des sehr 
schnellen Wandels, in denen wir leben, den Halt, den die Menschen brauchen, je-

696 Lascher, A., Neue Impulse für das deutsche Integrationsmodell, ZAR 2007, S. 1.
697 Böhmer, M., Integrationspolitik aus bundespolitischer Sicht, in: Frech, S./Meier-Braun, K. 

H., (Hrsg.), Die offene Gesellschaft. Zuwanderung und Integration, Schwalbach 2007, S. 
52.

698 Bundesregierung. Der nationale Integrationsplan, Berlin 2007, S. 7, 12.
699 Zitiert nach: Böhmer, M., Integrationspolitik aus bundespolitischer Sicht: Herausforderun-

gen und Leitlinien, in: Frech, S./Meier-Braun, K.-H. (Hrsg.), Die offene Gesellschaft. Zu-
wanderung und Integration, Schwalbach 2007, S.  41.
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dem Einzelnen und unserem Land als Ganzem … Parallelgesellschaften, in denen 
die grundlegenden Werte des Zusammenlebens in unserem Land nicht geachtet 
werden, passen nicht in dieses Denken.700“

Der Integrationsgipfel vom 14.07.2006 war ein wichtiges Zeichen einer neu-
en Phase der Integrationspolitik in Deutschland. Auf ihm wurde der Kampf für 
die Chancengleichheit im Bereich von Bildung, Wohnen, Arbeit und des sozia-
len, ökonomischen, kulturellen, politischen Umgangs mit Menschen ausländischer 
Herkunft erklärt. 

Mit o.g. Integrationsgipfel und danach mit dem Nationalen Integrationsplan 
hat die Bundesregierung die unten genannten Bereiche aufgegriffen, um Integrati-
on und soziales Engagement der Zuwanderer im Bundesgebiet zu erhöhen:
• Integrationskurse verbessern;
• von Anfang an die deutsche Sprache fördern;
• gute Bildung und Ausbildung sichern, Arbeitsmarktchancen erhöhen;
• Lebenssituation von Frauen und Mädchen verbessern, Gleichberechtigung 

verwirklichen;
• Integration vor Ort (Kommunen, Lokalen Gemeinden u.a.) unterstützen;
• Kultur und Integration verknüpfen;
• Integration durch Sport – Potenziale nutzen, Angebote ausbauen, Vernetzung 

erweitern;
• Medien-Vielfalt nutzen;
• Integration durch bürgerschaftliches Engagement und gleichberechtigte 

Teilhabe stärken;
• Wissenschaft weltoffen betreiben.

Die Tendenzen zur Abnahme des Integrationsplans gelten horizontal, z.B. sind auf 
der föderalen Ebene die Ämter, Behörden usw. verpflichtet, gemeinsame oder eng 
aufeinander abgestimmte Aufgaben zu erarbeiten, und vertikal, d.h. in institutio-
nell aufsteigender Linie von den Kommunen über die Länder zum Bund. 

Es ist noch nicht klar, in welchem Maße die Situation in den verschiedenen 
Bereichen der Migrationspolitik durch die Integrationspläne des Bundes und der 
Länder geändert wurde. Ohne Zweifel gewinnt der Beitrag zur Integrationsförde-
rung auf lokaler  (kommunaler)  Ebene  eine  größere  Bedeutung. Nach  der  Studie  
„Migration/Integration und Stadtteilpolitik“ besteht besonderer Integrationsbedarf 
in den kleinen Städten und Gemeinden bei folgenden Zielgruppen: Spätaussiedler, 
türkischstämmige Migranten und Migrantinnen, Jugendliche und Kinder.701 Ge-

700 Auszug aus der Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel vom 30.11.2005.
701 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.), Integration vor Ort. 

Der Nationale Integrationsplan – Zwischenbilanz, Berlin 2008, S. 21.



222 Olga R. Gulina

boten wird eine Förderung durch lokale Integrationsbüros, eine Kooperation eth-
nischer Unternehmer und beratende Unterstützung bei der Existenzgründung von 
Migrantinnen und Migranten, eine Förderung der Eigentumsbildung in Form von 
Privatisierungsmaßnahmen, die Einrichtung von Elterncafes mit spezieller Integ-
rationskonzeption, die an Schulen angebunden sind usw.702 

In vielen Kommunen wächst die Zahl der integrationsrelevanten Akteure. In 
Berlin wurden seit Juni 2007 16 Integrationsprojekte mit insgesamt 950.000 Euro 
gefördert. In den sog. „Tandem-Projekten“ arbeiten Migrationsgruppen gezielt 
mit Sportvereinen, Jugend- und Kulturzentren zusammen. Alle Projekte wurden 
in Rahmen des Berliner Senatskonzepts „Vielfalt fördern – Zusammen stärker“ 
ausgewählt.703 Die Beteiligung privater Träger der lokalen Sozialpolitik gehört in 
Deutschland zur Tradition und spielt eine große Rolle704. 

Der Nationale Integrationsplan und die Integrationspläne der Bundesländer 
haben ein hohes Maß an rechtlicher, institutioneller Ausdifferenzierung erfahren. 
Gleichfalls gibt es viele andere Aufgaben, Anweisungen und Aufträge. Deswegen 
werden im Rahmen der künftigen Integrationspläne des Bundes und der Länder als 
wichtige Aufgaben und Integrationsmaßnahmen empfohlen: 
• Verstärkung der Aufgaben von Kommunen als Moderatoren der bundeswei-

ten Integrationspolitik;
• Kommunale (lokale) Integrationsarbeit mit vielschichtigen Anforderungen; 
• Verbindung der Integration mit der Eigenverantwortung der Zuwanderer;
• Angebote zum politischen Engagement für Personen mit Migrationshinter-

grund;
• Stetige Qualifizierung von Mitarbeitern der Ausländerbehörden und anderer 

Ämter und Behörden; 
• Verbreitung der Erfolge von Migranten mit Integrationskarriere in den Me-

dien, insbesondere bei starkem sozialen Engagement;
• Förderung von zweisprachlichen Angeboten in Kindertagesstätten, Schulen 

und von zweisprachlichen Ausbildungsprogrammen für die Umqualifizierung 
von Bestandszuwanderern;

• Vermehrte Einstellung von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund in den 
Ausländer- und Einbürgerungsbehörden und in anderen staatlichen Ämtern 
und Funktionen wie z.B. bei der Polizei; 

702 A.a.O., S. 23 – 24.
703 Neue Projekte zur Integration, Berliner Zeitung vom 3-4.05.2008, Nr. 103.
704 Baraulina, T./Friedrich, L., Integrationspolitik im Wandel: Bedeutungsgewinn der Kommu-

nen, ZAR 2008, S.299 – 304.
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• Erstellung eines integralen Museumskonzepts, um die Herausbildung der 
Einwanderungsgesellschaft in Deutschland widerspiegeln zu können705. 

6.1	 Grund-	und	Menschenrechte	und	Integration

Die praktische Arbeit auf dem Gebiet der Integration erfordert ein hohes Maß an 
Differenzierung sowie unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen für ver-
schiedene Zielgruppen beim Zugang zum Arbeitsmarkt, bei sozialen Leistungen, 
bei Bildungsangeboten oder bei den Möglichkeiten der politischen Partizipation. 
Lange Zeit versuchte die europäische Gemeinschaft, eine einheitliche, gemeinsa-
me Basis im Bezug auf Integration für unterschiedlichste Zuwanderungsgruppen 
zu finden. Im Rahmen der Integration werden ganz unterschiedliche Rechte und 
Freiheiten der Migranten mit den Menschenrechten identifiziert. Der Mensch ist 
Mensch in allen Phasen seines Lebens, unabhängig von Wohnort, Staatsangehö-
rigkeit, Geschlecht, Religion, Rasse u.a. Mit der Orientierung an der Menschen-
würde als sozialem Wert- und Achtungsanspruch steht der konkrete Mensch mit 
seinem Menschsein in der Gemeinschaft im Mittelpunkt der gesellschaftlichen, 
politischen, sozialen und rechtlichen Aufmerksamkeit. Es ergibt sich damit ein An-
spruch, der gleichfalls nicht neu, aber jetzt mit einem sicheren verfassungsrechtli-
chem Fundament versehen ist: der Anspruch eines jeden auf gleiche Achtung als 
unüberbietbarer Zweck706. 

Art. 1 Abs. 1 GG sagt, dass der Anspruch auf Achtung der Menschenwürde 
unantastbar sei. Deswegen verpflichtet das GG alle staatliche Gewalt, die Men-
schenwürde zu achten und zu schützen. Menschenwürde und Menschenrechte ste-
hen in einem unauflösbaren, inneren Zusammenhang. Damit sind die rechtlichen 
Rahmenbedingungen der Integration der Zuwanderer in die europäische Gesell-
schaft im hohen Maße mit den Menschenrechten verbunden. Die Menschenrechte 
sind die Leitlinien und die wichtigsten Wertenentscheidungen des GG, durch die 
die moderne Integrations- und Immigrationspolitik bestimmt werden muss. 

Die Integration durch Grund- und Menschenrechte darf jedoch nicht politi-
scher Willkür oder einem bestimmten kulturellen Blickwinkel überlassen werden: 
Das ist eine konkrete Folgerung aus der Menschenwürde. Grund- und Menschen-
rechte, einschließlich Menschenrechte der Migranten, sind eine Konsequenz der 

705 Vgl. Bade, K., Nationaler Integrationsplan und Aktionsplan Integration NRW: Aus Erfah-
rung klug geworden, ZAR 2007, S. 307 – 315.

706 Mahlmann, R., Die Ethik des Gleichbehandlungsrechts, in: Rudolf, B./Mahlmann, M. 
(Hrsg.), Gleichbehandlungsrecht, Handbuch, Baden-Baden 2007, S. 37.; vgl. Abmeier, K./
Borchard, M./Klein, A., Menschenwürde und Menschenrechte im Zeitalter der Globalisie-
rung, Berlin 2009, S. 137 ff.
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Menschenwürde und verlangen staatliche Achtung und Schutz. Die Integration 
in der deutschen Gesellschaft hat durch die Deutungsoffenheit der Grund- und 
Menschenrechte auch weitreichende Konsequenzen.

6.1.1	 Das	Recht	auf	freie	Entfaltung	der	Persönlichkeit

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht hat sich als Teilbereich des Art. 2 Abs. 1 GG 
zu einem eigenen Grundrecht verselbständigt und erfährt einen besonderen Schutz. 
Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit ist auch auf der Landesebene 
verfassungsmäßig garantiert.707 In der Sache ergibt es sich aus Art. 12 AEMR und 
aus Art. 8 EMRK.708 In Konkretisierung der Würde des Menschen gewährleistet 
es die engere persönliche Lebenssphäre und die Erhaltung ihrer Grundbedingun-
gen709. In diesem Sinne werden das „Personsein“, die personale und soziale Identität 
garantiert.

Zweck dieses Rechts ist es, „vor dem Hintergrund der Menschenwürde die 
engere persönliche Lebenssphäre und die Erhaltung ihrer Grundbedingungen zu 
gewährleisten, die sich durch die traditionellen konkreten Freiheitsgarantien nicht 
abschließend erfassen lassen“710.

Auf das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit können sich Auslän-
der wie Deutsche gleichermaßen berufen ( Jedermann- Grundrecht). Gemäß Art. 
2 Abs. 1 i.V. m. Art 1 Abs. 1 GG schützt das allgemeine Persönlichkeitsrecht ver-
schiedene Aspekte: 
• die enge	persönliche	Lebenssphäre. Es verleiht die Befugnis, sich zurückzu-

ziehen, einschließlich nach Herkunftsland, abzuschirmen, für sich und allein 
zu bleiben;

• das Recht	auf	personelle	Selbstbestimmung, d.h. die eigene Abstammung 
zu kennen, die eigene Sprache zu sprechen und beherrschen;

• das Recht	auf	informationelle	Selbstbestimmung, d.h. wann und innerhalb 
welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden;

• das Recht	am	eigenen	Bild;
•	 Schutz	vor	Fragen	im	Berufsleben	über	persönliche	Lebensumstände;
• die soziale	Anerkennung und die persönliche	Ehre .711 

707 Art. 7 BLNVerf, Art. 101 BayVerf, Art. 3 Abs. 2 ThürVerf  u.a.
708 Jarass, H. D., in: Jarass/Pieroth, GG Kommentar, München 2009, Art. 2, Rn. 39.
709 BVerfGE 54, 148, 153; 72, 155, 170; 96, 56, 61.
710 BVerfGE 54, 148, 153, vgl. Sodan, H. (Hrsg.), a.a.O, S. 39, Rn. 5.
711 Schmidt, R., Grundrechte sowie Grundzüge der Verfassungsbeschwerde, 4. Auflage, Bremen 

2004, S. 136.
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Für Ausländer beinhaltet das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit die freie 
Entscheidung darüber, in welchem sprachlichen, kulturellen und auch religiösen 
Kontext sich ein Zuwanderer selbst finden oder definieren will. Wegen des Konflik-
tes zwischen „Einheimischen“ und „Zugereisten“712 wird gegenwärtig in Deutsch-
land das Problem der Reintegration immer aktueller. Das ist ein Prozess, der nicht 
mit dem „Einleben“ des Ausländers in die neue Umwelt, sondern mit der Rückkehr 
in die alte sprachliche, kulturelle Umwelt beendet wird. 

6.1.2	 Das	Recht	auf	Familieneinheit

Das Recht auf Familieneinheit i.S.d. ehelichen und familiären Zusammenlebens ist 
durch Art. 6 Abs. 1 GG und durch die von Deutschland ratifizierten Konventionen 
wie Art. 12 der AEMR, Art. 23 des Paktes über bürgerliche und politische Rech-
te713, Art. 8 der EMRK714, Art. 8 – 10 der Konvention für die Rechte des Kindes715 
u.a. geschützt.

Auf europäischer Ebene wird der Begriff „Familienleben“ sehr breit gefasst716. 
Der EGMR unterstützt die vertikale Familienbeziehung (Großeltern, Eltern, 
minderjährige Kinder, Enkel) und die horizontale (Geschwister, Nichten, Neffen 
usw.)717. Im Vergleich zur Rechtsprechung des EGMR ist Familie i.S.d. Art. 6 Abs. 
1 GG nicht die Generationen-Großfamilie718, sondern i.e.S. die umfassende Ge-
meinschaft nur zwischen Eltern und ihrer Kindern719. 

Nach Art. 6 Abs. 1 GG stehen Ehe und Familie unter dem besonderen Schut-
ze der staatlichen Ordnung. Aus Art. 6 GG resultiert ein Abwehrrecht gegen staat-
liche Beeinträchtigungen von „Ehe „und „Familie“. Der sachliche Schutzbereich 
reicht im Hinblick auf die „Ehe von deren Schließung über alle Modalitäten des 
ehelichen Zusammenlebens bis zur Ehescheidung“. Geschützt sind der freie „Zu-

712 Z.B. Jessen, Fr./Wilamowitz-Moellendorff, U., Das Kopftuch – Die Entschleierung eines Sym-
bols? Zukunftsforum Politik, Heft. Nr. 77, St. Augustin, Berlin 2006; Gerrit, R., Kollektiver 
Minderheitenschutz und Gruppenschutz im Grundgesetz unter besonderer Berücksichtigung 
des Völkerrechts, Stuttgart, München, Berlin, Weimar, Dresden 2002, S. 178.

713 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 16.12.1966. BGBl. 1973 
II,  1553.

714 Die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 04.11.1950, 
BGB1. 1952 II, 686.

715 Die Konvention über die Rechte des Kindes vom 20.11.1989, BGB1. II, S. 121.
716 Gomien, D., Short Guide to the European Convention on Human Rights, Strasbourg, 

Council of Europe Press 2005, P.82. 
717 Marckx vs. Belgium, Judgement vom 13.06.1979, Olsson vs. Sweden, Judgement vom 

24.03.1988,  Boughanemi vs. France, Judgement vom 24.04.1996, in: Европейский Суд по 
правам человека, Избранные решения, Moskva 2000.

718 BVerfGE 48, 327, 339. 
719 BVerfGE 10, 59, 66.
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gang“ zum Institut der Ehe und die freie Wahl des Ehepartners. Auch die eigen-
ständige und selbstverantwortliche Aufgabenverteilung sowie die persönliche und 
wirtschaftliche Lebensführung720 innerhalb der Ehe und Familie sind durch Art. 6 
GG geschützt721.

Art. 6 Abs. 1 und Abs. 2 gilt als Menschenrecht auch für Ausländer und Staa-
tenlose, wenn sie in den Geltungsbereich des GG gelangen.722 Hieraus ergeben 
sich Probleme, wenn Familienmitglieder durch Ausweisung voneinander getrennt 
oder wenn ihnen die Einreise zum Zwecke des Familiennachzugs verwehrt werden 
soll723.

Allerdings ist die Rechtslage geprägt durch BVerfGE 76, 80, 81, 92, wo klar-
gestellt wird, dass Art. 6 Abs. 1 und 2 dem Nichtdeutschen regelmäßig keinen 
Anspruch vermittelt, die familiäre Gemeinschaft gerade in Deutschland zu re-
alisieren.724 Art. 6 GG ist erst dann verletzt, wenn es dem Familienangehörigen 
nicht möglich oder nicht zumutbar ist, dem Ausländer ins Ausland zu folgen.  Für 
minderjährige Kinder gilt, dass sie wegen ihrer Minderjährigkeit das Schicksal ih-
rer Eltern teilen müssen.725 Umstritten ist der Eingriffscharakter der Ausweisung 
von Ausländern, die in der Bundesrepublik Deutschland verheiratet sind und/oder 
Kinder haben. Die Rechtsprechung hat in der den ehelichen oder familiären Zu-
sammenhalt zerreißenden Ausweisung regelmäßig einen Eingriff im Art. 6 Abs. 1 
und 2 GG gesehen.726

Eine andere Auffassung vertritt dazu die gegenwärtige Rechtsanwendungs-
praxis. Das VG Stuttgart bestätigt die Abschiebung einer Staatsangehörigen der 
Russischen Föderation, obwohl die besonderen Erteilungsvoraussetzungen einer 
Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs (§ 27 Abs. 1 i.V.m. § 28 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und S. 5 AufenthG) erfüllt sind und die Antragstellerin mittler-
weile über die erforderlichen Sprachkenntnisse verfügt (§ 28 Abs. 1 S. 5 i.V.m. § 30 
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AufenthG). Anhaltspunkt dafür ist, dass sie mit einem Besucher-
visum nach Deutschland eingereist ist und danach in Dänemark die Ehe mit einem 
deutschen Staatsangehörigen geschlossen hat727. Das Gericht ist überzeugt, dass 
Art. 6 Abs. 1 GG nicht verletzt sei, da es die erforderliche Güterabwägung unter 
Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit vorgenommen hat. Dabei war 
zu berücksichtigen, dass die Einhaltung des Visumverfahrens der Regelfall bleiben 

720 BVerwGE 53, 257, 296 f.
721 Sodan, H. (Hrsg.), Grundgesetz. Kompakt – Kommentar, München 2009, S. 90, Rn.5.
722 BVerfGE 80, 81, 91 f.
723 Schmidt-Kammler, A., in: Sachs, GG, Kommentar, München 2009, Art. 6, Rn. 22. 
724 BVerfGE 76, 1, 47 f; 80, 81, 93, BVerwGE 102, 12, 19, 106, 13, 17, auch in Pieroth, B., in: 

Jarass/Pieroth, GG, Kommentar, München 2009, Art. 6, Rn. 8. 
725 Pieroth, B., in: Jarass/Pieroth, GG, Kommentar, München 2009, Art. 6, Rn. 8.
726 So z.B. BVerfGE 54, 246, 249 ff; 65, 174, 179 ff.
727 8. Kammer des VG Stuttgart, Beschluss vom 25.02.2009, Az.: 8 K 74/09.
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soll und dass die Verpflichtung, zur Herstellung einer ehelichen Lebensgemein-
schaft in Deutschland vor der Einreise ein Visum einzuholen, beibehalten wird und 
die legitimen Interessen des Ausländers (z.B. Familieneinheit) gegen das öffentliche 
Interesse (an der Einhaltung des Visumverfahrens) abgewogen werden728.

Art. 8 Abs. 2 der EMRK bestimmt die Grenzen der rechtmäßigen Achtung 
und Verwirklichung des Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens durch 
den Staat, das im Art. 8 Abs. 1 EMRK und Art. 6 Abs. 1 und 2 vorgesehen ist. 
Der Eingriff einer Behörde in die Ausübung dieses Rechts ist nur statthaft, soweit 
dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 
demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und 
zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der 
Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist729. Die 
Grundrechtecharta der EU, die sich weitgehend an die EMRK anlehnt, sieht in Art. 
52 Abs. 1 der Charta ausdrücklich vor, dass jede Einschränkung der Ausübung der 
in der Charta anerkannten Rechte und Freiheiten „den wesentlichen Gehalt dieser 
Rechte und Freiheiten achten“ müsse. Der oben aufgezeigte Fall vor der 8. Kammer 
des VG Stuttgart erfasst die angegebenen Voraussetzungen nicht. Demzufolge liegt 
nach Auffassung der Autorin ein Verstoß gegen das Recht auf Familieneinheit vor.

Das Recht der Familieneinheit soll im Folgenden unter dem Aspekt der Aus-
reisepflicht eines Ausländers näher betrachtet werden.

Der Anwendungsbereich der EMRK erstreckt sich unbeschadet der Staatsan-
gehörigkeit auf alle Personen, die der Hoheitsgewalt einer Vertragspartei unterste-
hen. Gemäß Art. 1 der EMRK wird festgelegt, dass die Mitgliedstaaten die in der 
Konvention festgeschriebenen Rechte und Freiheiten für jeden Menschen anbieten, 
nicht nur für ihre Staatsangehörigen.730 Die EMRK ist in das deutsche Recht über-
nommen worden731 und bei der Entscheidung über eine Ausweisung als einfaches 
Recht anzuwenden732. 

728 8. Kammer des VG Stuttgart, Beschluss vom 25.02.2009, Az.: 8 K 74/09, Rn. 14., Vgl. 5. 
Kammer des VG des Saarlandes, Beschluss vom 18.12.2008, Az.: 5 L 1852/08, Rn.31ff.

729 Die Mitgliedstaaten können nur denjenigen die Einreise oder den Aufenthalt verwehren, 
deren Anwesenheit für sich allein genommen eine Gefahr für die öffentliche Ordnung, 
Sichereheit oder Gesundheit darstellt…Die restriktive Anwendung dieses Vorbehalts ist 
insbesondere auch zum Schutz des Familienlebens der Staatsangehörigen der Mitgliedstaa-
ten geboten, in: EuGH, Schlussanträge vom 10.03.2005, Az.: C 503/03, Rn. 41, 42.

730 Vgl. Grote, R./Marauhn, Th., EMRK/GG. Konkordanzkommentar zum europäischen und 
deutschen Grundrechtsschutz, Siebeck Tübingen 2006, S. 373; Ruppel, P., Der Grund-
rechtsschutz der Ausländer im Deutschen Verfassungsrecht, Würzburg 1968, 43 ff.

731 BGB1. II 2004, S. 1055.
732 BVerfG, Beschluss vom 14.10.2004, Az.: 2 BvR 1481, 04, vgl. Deibel, K., Die Ausweisung 

von Ausländer unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte, ZAR 2009, S. 121 – 126.
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Die Realisierung dieses Grundsatzes wird klar im Kontext des Rechts auf 
Achtung des Privat- und Familienlebens und der Fragen der Ausweisung oder des 
Widerrufs einer Aufenthaltserlaubnis eines Ausländers, der wegen krimineller De-
likte in einem Mitgliedstaat verurteilt worden ist, gesehen. Gleichzeitig ist von dem 
Grundsatz auszugehen, dass ein unmittelbarer Rückgriff auf Art. 8 EMRK zur Be-
gründung eines rechtmäßigen Aufenthaltsrechts nicht statthaft ist.733 

In oben genannten Fällen wird das EGMR nicht nur die Zahl oder Gefähr-
lichkeit der Rechtsbrüche, sondern auch die persönlichen Verhältnisse der Person 
und deren Beziehungen zum Mitgliedstaat in Betracht ziehen734. Das Gericht 
nimmt einen Verstoß gegen die Menschenrechte i.S.d Art. 8 Abs. 1 EMRK an, 
wenn der Ausländer keine echte Verbindung mit dem Land hat, in das er ausgewie-
sen worden soll, und wenn der Ausländer sehr starke Verbindung zu seiner Familie 
in dem Staat hat, aus dem er ausgewiesen werden soll.735.

Die deutsche Rechtsanwendungspraxis folgt im Bereich des Rechts auf Fami-
lieneinheit und Ausreisepflicht eines Ausländers wegen Verstoßes gegen die öffent-
liche Rechtsordnung der allgemeinen Praxis des EGMR: 
a) Der EGMR hat in einer Reihe von Entscheidungen im konkreten Einzelfall 

der Ausweisung eines ausländischen Elternteils ihre Übereinstimmung mit 
den Grundrechten betont736. 

 Die deutsche Rechtsanwendungspraxis sieht auch bei gewichtigen Straftaten 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzt. Art. 8 EMRK steht der Aus-
weisung eines in Deutschland geborenen und aufgewachsenen Einwanderers 
der zweiten Generation wegen Eigentumsdelikten (hier: gewerbsmäßig be-
gangene Einbruchdiebstähle mit einem Gesamtwert der Beute von ca. 70.000 

733 Vgl. Eckertz-Höfer, M., Neuere Entwicklung in Gesetzgebung und Rechtsprechung zum 
Schutz des Privatlebens, ZAR 2008, S. 41 – 46.

734 Große Kammer des EGMR, Urteil (Slivenko vs. Lettland) vom 9.10.2003, § 95 ff. Ein 
Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens ist ferner in Betracht 
zu ziehen, wenn die Ausweisung alle Familienangehörigen betrifft, weil es dann zu keiner 
Störung der Familienbeziehungen kommt, aber alle anderen sozialen Beziehungen unter-
bunden werden, EuGRZ 2006, 560.

735 Z.B. Jakupovic vs. Austria (2003), wenn ein 16-jähriger Ausländer nach Bosnien and Her-
zegowina deportiert wird, wo er keine Verwandte hat, ÖJZ 2003, 567; Yilmaz vs. Germany 
(2003), Ausländer mit türkischem Migrationshintergrund, der in Deutschland geboren ist 
und der Vater eines Kindes und Lebenspartner einer deutschen Frau ist, der ausgeliefert 
wurde, NJW 2004, 2357.

736 Große Kammer des EGMR, Urteil (Üner vs. Niederlande) vom 18.10.2006, § 55 ff. Üner ist 
im Alter von 12 Jahren in die Niederlande eingereist, mit einer niederländischen Staatsan-
gehörigen verheiratet, Vater von zwei Kindern und besitzt die Staatsangehörigkeit. Er war 
im Jahr 1997 zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Es war ihm vorgeworfen 
worden, in einem Cafe eine Person erschossen und eine andere verletzt zu haben. Im Jahr 
1997 verfügte die zuständige Behörde ein zehnjähriges Aufenthaltsverbot, NVwZ 2007, 
1279.
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Euro) bei Vorliegen einer qualifizierten Wiederholungsgefahr nicht entge-
gen737.

 Die Ausweisung eines verheirateten Ausländers, der bereits seit mehr als 
16 Jahren im Bundesgebiet lebt, wegen einer Verurteilung auf Grund einer 
schwerwiegenden Straftat (hier: gefährliche Körperverletzung, die beinahe 
zum Tode des Opfers geführt hat), verstößt regelmäßig nicht gegen Art. 8 
EMRK und Art. 6 GG, wenn mit der Ausweisung spezial- und generalpräven-
tive Zwecke verfolgt werden738. 

b) Aus den Vorwirkungen des Schutzes der Familie kann sich ein Abschiebungs-
hindernis oder ein Anspruch auf Erteilung einer Duldung eines Ausländers 
ergeben, wenn eine Anerkennung der Vaterschaft vorliegt und die Eheschlie-
ßung mit einer deutschen Staatsangehörigen ernsthaft beabsichtigt ist oder 
unmittelbar bevorsteht739. Hat der Ausländer die Voraussetzungen für eine 
Eheschließung nicht erbracht, fehlt es an der Unmittelbarkeit.740 

c) Schutz vor Abschiebung besteht auch dann, wenn die Anerkennung der Va-
terschaft eines ungeborenen Kindes vorliegt. Das Urteil des 2. Senats des 
OVG Sachsen-Anhalt vom 15.04.2008 geht davon aus, dass Schutz vor 
Abschiebung des Vaters auch dann besteht, wenn die Vaterschaft auf Grund 
noch bestehender Ehe der Mutter noch nicht rechtswirksam anerkannt werden 
kann.741

 Danach kommt Abschiebungsschutz in Betracht, wenn erstens	der ausländi-
sche Vater gegenüber den zuständigen Behörden seine Vaterschaft (mit Zu-
stimmung der Mutter) anerkannt hat und beide bereits in Verhältnissen leben, 
welche die gemeinsame Übernahme der elterlichen Verantwortung und eine 
gemeinsame Erziehung und Betreuung des Kindes sicher erwarten lassen und 
wenn – zweitens	– dem Ausländer eine (vorübergehende) Ausreise zur Durch-
führung des Sichtvermerksverfahrens nicht zumutbar ist. Davon ist regelmäßig 
dann auszugehen, wenn nach den im Einzelfall gegebenen tatsächlichen und 
rechtlichen Verhältnissen mit einer Rückkehr des ausländischen Vaters vor 
dem voraussichtlichen Geburtstermin nicht gerechnet werden kann.742

 Der vorwirkende Schutz knüpft für bereits im Bundesgebiet lebende verheira-
tete Ausländer an die Geburt als zeitliche Grenze für einen geordneten Fami-

737 VGH Mannheim, Urteil vom 23.07.2008, Urteil vom 23.07.2008, Az.: 11 S 2889/07, 
EZAR Nf. 10 Nr. 11.

738 3. Kammer des VG Freiburg, Urteil vom 17.02.2009, Az.: 3 K 613/08, Rn. 17.
739 10. Senat des Niedersächsischen OVG, Beschluss vom 15.09.2008, Az.: 10 ME 328/08, Rn. 

6.; vgl. VG Hannover, Urteil vom 07.08.2008, Az.: 12 B 3260/08. 
740 10. Senat des Hamburgischen OVG, Beschluss vom 15.09.2008, Az.: 10 ME 328/08, Rn. 3.
741 2. Senat des OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 15.04.2008, Az.: 2M 84/08, Rn. 4.
742 4. Senat des OVG Hamburg, Beschluss vom 14.08.2008, Az.: 4 Bs 84/08, Rn. 7.
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liennachzug an, weil der spezifische Betreuungsbeitrag des Vaters nicht durch 
die mütterliche Betreuung entbehrlich wird und für das Kindeswohl und die 
Entwicklung des Kindes, auf die maßgeblich abzustellen ist, grds. beide El-
ternteile erforderlich sind.

 Allerdings ist die Vaterschaft eines bereits im Bundesgebiet lebenden Auslän-
ders hinsichtlich des ungeborenen Kindes anzunehmen, der sich unter dem 
Gesichtpunkt des Schutzes der Familie nach Art. 6 Abs. 1 und 2 GG und der 
Pflicht aus Art. 2 Abs. 2 S. 1, Art. 1 Abs. 1 GG schützend und fordernd vor den 
nasciturus stellt.743 Ob der an sich gebotene Familienschutz durch vorüberge-
hende Aussetzung der Abschiebung ausnahmsweise wegen eines überwiegen-
den öffentlichen Interesses zurückzutreten hat (etwa in Fällen schwerwiegen-
der Straftaten), beurteilt sich nach den Umständen des Einzelfalles744.

d)  Dem ausländischen Elternteil eines ungeborenen deutschen Kindes (hier: 
Schwangerschaft von sechs Wochen) kann zur Ausübung der Personensorge 
keine Aufenthaltserlaubnis nach § 28 Abs. 1 S. 3 Nr. 3 vor der Geburt erteilt 
werden745, nur eine Duldung746. 

e)  In besonders gelagerten Fällen können Art. 6 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 GG und Art 
2 Abs. 2 S. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG ausnahmsweise auch bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt aufenthaltsrechtliche Vorwirkungen auslösen. Eine Aus-
nahme wird vor allem dann in Betracht kommen, wenn eine Risikoschwanger-
schaft und die Unterstützung der Schwangeren durch den Abzuschiebenden 
glaubhaft gemacht werden747.

 Im Falle des § 33 S. 1 AufenthG (Geburt eines Kindes im Bundesgebiet) soll 
wegen der besonderen Beziehung zwischen den Eltern und dem Kind unmit-
telbar nach der Geburt dem Interesse der Gewährung der Familieneinheit und 
der Aufrechterhaltung der nach Art. 6 GG besonders geschützten familiären 
Betreuungsgemeinschaft Rechnung getragen werden .748

743 12. Senat des OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 30.03.2009, Az.: 12 S 28.09, Rn. 5.
744 4. Senat des OVG Hamburg, Beschluss vom 14.08.2008, Az.: 4 Bs 84/08, Rn. 8.
745 2. Senat des OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 15.04.2008, Az.: 2M 84/08, Rn .4.
746 Vgl. Fehrenbacher, A., Das Anfechtungsrecht der Behörde bei rechtsmissbräuchlichen Vater-

schaftsanerkennungen zur Erlangung eines Aufenthaltstitel, ZAR 2009, S. 25 – 26.
747 3. Senat des Sächsischen OVG, Beschluss vom 25.01.2006, Az.: 3 BS 274/05; vgl. 2. Senat 

des OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 15.04.2008, Az.: 2M 84/08.
748 BT-Drucks., 16/5065, S. 176.
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6.1.3	 Das	Recht	auf	Bildung

Niemandem	darf	das	Recht	auf	Bildung	verwehrt	werden.749

Das Recht auf Bildung ist durch die von Deutschland ratifizierten internationalen 
Konventionen, Art. 13 des Paktes über wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte750, 
Art. 5 (v) des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form vom Rassendiskrimi-
nierung751, Art. 10 (b, d, e) des Übereinkommens zur Beseitigung der Diskriminie-
rung gegen Frauen752, Art. 28, 29 der Konvention für die Rechte des Kindes753 u.a. 
geschützt. Auf der europäischen Ebene ist das Recht auf Bildung in Art. 14 Charta 
der Grundrechte der EU „Jede Person hat das Recht auf Bildung sowie auf Zugang 
zur beruflichen Ausbildung und Weiterbildung“ verankert.754

Im GG selbst ist ein Recht auf Bildung nicht statuiert. Elemente eines Rechts 
auf Bildung755 enthält das GG in Art. 12 Abs. 1 S. 1, dem Grundrecht auf die freie 
Wahl der Ausbildungsstätte756. Soweit es um Zugang zu Bildungseinrichtungen 
geht, ist der Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 S. 1 GG von dem des Art. 2 Abs. 2 
GG abzuschichten. Art 12 erfasst die berufsbezogene Ausbildung. 

Das Recht auf Bildung ist aber auf Landesebene757 verfassungsmäßig garan-
tiert und gehört zu den Jedermann-Rechten.758 Im Art. 29 Verfassung des Landes 
Brandenburg ist statuiert, dass jeder das Recht auf Bildung hat (Abs.1). Das Land 
ist verpflichtet, öffentliche Bildungseinrichtungen zu schaffen und berufliche Aus-
bildungssysteme zu fördern (Abs. 2). Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu 
den öffentlichen Bildungseinrichtungen, unabhängig von seiner wirtschaftlichen 
und sozialen Lage und seiner politischen Überzeugung. Begabte, sozial Benach-

749 Art. 2 des Zusatzprotokolls zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten in der Fassung des Protokolls Nr. 11 vom 20.03.1952, (bereinigte Übersetzung 
zwischen Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz abgestimmte Fassung).

750 Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 19.12.1966.
751 Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 

vom 07.03.1966, BGBl. II 1969, S. 961.
752 Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau vom 

18.12.1979.
753 Die Konvention über die Rechte des Kindes vom 20.11.1989, BGB1. II, S.121.
754 Vgl. Nagel, B./Tiedtke, E., Das Rechtssystem in der Weiterbildung, in: Nuissl. E./Krug, P. 

(Hrsg.), Praxishandbuch Weiterbildungsrecht, Loseblatt, Köln 2007, S. 6 – 8.
755 BVerwGE 56, 155, 158.
756 Vgl. OVG des Landes Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 16.09.2008, Az.: 81/08, 81 A/08.
757 Nur die Landesverfassung der Freien Hansestadt Hamburg enthält keinen Artikel zum 

Bereich Bildung und Erziehung. Landesverfassung der Freien Hansestadt Hamburg vom 6. 
06.1952, HmbGVBl., S. 117.

758 Art. 29 der Verfassung des Landes Brandenburg vom 20.08.1992, GVBi/92, Nr.18, S. 298.; 
Art. 20 der Landesverfassung Freistaat Thüringen vom 25.10.1993, GVBl. S. 625, Art. 4 der 
Landesverfassung Niedersachsen vom 19. Mai 1993, Nds. GVBl S. 107 usw.
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teiligte und Menschen mit Behinderungen sind besonders zu fördern. (Abs. 3).759 
Nach Art. 27 der Landesverfassung Bremen hat jeder nach Maßgabe seiner Bega-
bung das gleiche Recht auf Bildung760. Art. 20 der Landesverfassung Berlin regelt 
das Recht auf Bildung. Danach hat jeder Mensch das Recht auf Bildung761.

Im Urteil des VerfGBbg vom 25.02.1999 wird erklärt, was unter “Jeder hat 
das Recht auf Bildung” im Einzelnen zu verstehen ist, jedenfalls gewährt Art. 29 
Abs. 1 Landesverfassung keinen Anspruch auf Zugang zu einer bestimmten Bil-
dungseinrichtung. Das “Recht auf Bildung” ist auf das vorhandene Bildungsangebot 
bezogen und kann nicht losgelöst davon betrachtet werden. 762 Auch die Verknüp-
fung mit Art. 30 Abs. 4 LV vermag Art. 29 Abs. 1 LV nicht zu einem einklagbaren 
Grundrecht auf Zugang zu einer bestimmten Bildungseinrichtung verdichten. Art. 
30 Abs. 4 LV enthält vielmehr ein Ordnungsprinzip, das bei der Aufnahme von 
Schülern in weiterführende Schulen zu gelten hat. Es gewährt jedoch kein indivi-
duelles Recht auf Aufnahme in eine bestimmte Schule. Die Vorschrift dient aber 
dazu, die Rechtsstellung der Schüler zu sichern, die ihre wesentliche Ausprägung in 
Art. 29 Abs. 3 LV findet.763

Das Recht auf Bildung fordert, dass sich das Bildungsangebot des Staates nach 
den Qualifikations- und Sozialisationsinteressen der Bürger richtet, wobei allen 
Bürgern gleiche Chancen eingeräumt werden sollen764. Diesen bildungspolitischen 
und rechtlichen Ansatz hat der deutsche Bildungsrat im Jahre 1970 ausgedehnt: 
„Allen Staatsbürgern soll es möglich sein, den gleichen Anspruch auf Bildung in 
verschiedenen Formen und auf verschiedenen Anspruchsebenen zu realisieren. 
Schule, Berufsausbildung und Weiterbildung stehen damit vor neuen Aufgaben“765.

Wie bereits oben dargelegt, dient der staatliche Bildungs- und Erziehungsauf-
trag ganz wesentlich dem durch Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG geschützten 
Recht des Kindes auf freie und menschenwürdige Entfaltung und dem Gleichheits-
grundrecht in Art. 3 GG, das die Herstellung von Chancengleichheit im staatlichen 
Bildungs- und Erziehungswesen fordert. Chancengleichheit in diesem Sinne be-
deutet, dass jedem Schüler grds. die gleiche Chance zur Persönlichkeitsentwicklung 
einzuräumen ist.

759 Vgl. 12. Kammer des VG Potsdam, Urteil vom 06.10.2008, Az.: 12 K 1821/07, Rn. 18.
760 Landesverfassung Bremen vom 21.10.1947, Brem. GBl., 251.
761 Landesverfassung Berlin vom 23.November 1995, GVBl., S.779.
762 VerfGBbg, Beschluss vom 25.02.199, Az.: VfGbb 41/98.
763 Vgl. Benstz/Franke, in: Simon/Franke/Sachs (Hrsg.), Handbuch der Verfassung des Landes 

Brandenburg, Stuttgart 1994, § 6 Rn. 8.
764 Richter, I., Recht der Weiterbildung, Baden-Baden 1993, S. 19; vgl. Abelein, M., Recht auf 

Bildung, DÖV 1967, S. 375. 
765 Deutscher Bildungsrat, Strukturplan für das Bundeswesen 1970, Abschnitt „Grundrechte“, 

S. 30.
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Es geht nicht um die Differenzierung zwischen denjenigen, die immer mehr 
wissen und können, und denjenigen, die immer weniger wissen und können. Es 
geht um eine deutliche Ungleichverteilung von Schülerinnen und Schülern mit und 
ohne Migrationshintergrund auf die unterschiedlichen Schultypen. Insbesondere 
Jugendliche mit türkischem Migrationshintergrund und Aussiedler aus der ehe-
maligen Sowjetunion besuchen am häufigsten eine Hauptschule, während sich die 
Schwerpunkte bei Kindern ohne Migrationshintergrund und aus sonstigen Staaten 
auf den Besuch von Schulen mit mittlerem oder Gymnasialabschluss verschoben 
haben.766 Eine neue Studie vom 2009 zeigt die katastrophale Folge deutscher In-
tegrationspolitik anhand des Ausbildungsniveaus der Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund767: 10,3 % der weiblichen Jugendlichen und 8 % der männlichen 
Jugendlichen sind ohne Schulabschluss im Jahr 2008 registriert768.

Ein andere Seite dieses Themas ist die Anerkennung der im Ausland erwor-
benen Bildungsnachweise und des ausländischen Bildungsabschlusses von Dritt-
staatsangehörigen. Die qualifizierten Fachkräfte, die Deutschland sucht, sind ei-
gentlich schon da. Es ist eine paradoxe Situation, dass viele Hochqualifizierte nicht 
in ihrem Beruf arbeiten können oder arbeitslos sind.

Eine sozialwissenschaftliche Studie beschreibt die Situation bzgl. der Zuwan-
derer aus den ehemaligen Staaten der Sowjetunion: Migranten mit medizinischer 
Ausbildung arbeiten als Krankenschwester/Hilfspfleger, Wissenschaftler üben 
Hilfsdienste in diversen Forschungsinstituten aus. Technischen Spezialisten und 
Naturwissenschaftlern (z.B. Programmierer, Mathematiker, Raumfahrttechniker) 
gelingt der Wiedereinstieg hingegen oft relativ gut, ebenso wie Positionsinhabern 
nicht standardisierter Berufe (Musiker, Maler). Für darstellende Künstler oder 
Journalisten ist die fehlende Sprachkompetenz jedoch häufig ein besonders gro-
ßes Handicap. Insbesondere ist eine akademische Ausbildung bei der Arbeitsuche 
selten von Vorteil. Migranten mit Handwerks- und Dienstleistungsberufen haben 
oft bessere Einstiegschancen, jedoch selten bei deutschen Firmen (außer im Bauge-
werbe). Proportional mehr Zuwanderer arbeiten bei „russischen“ Arbeitgebern (in 
Spielhallen, Läden, Arztpraxen, Reinigungsfirmen) oder versuchen, sich selbständig 

766 Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion, in: BT-Drucks., 
16/8459 vom 10.03.2008.

767 Die deutsche Situation ist mit der österreichischen Situation durchaus vergleichbar. Das 
österreichische Bildungssystem tendiert dazu, soziale Ungleichheit festzuschreiben statt 
anzugleichen, es fehlen wesentliche Aspekte zur Verwirklichung von Chancengleichheit. 
Die Zuwanderungspolitik der letzten Jahrzehnte hat in Österreich zu einer „sozialen Un-
terschichtung“ von Zuwanderern samt Aspekten von „kulturellem Rassismus“ geführt. Zi-
tiert nach: Starl, K., Migration und Bildung – Verletzt Österreich das Menschenrecht auf 
Bildung?, in: Schleifer, W./Posch, W. (Hrsg.), Rechtsfragen der Migration und Integration, 
Graz 2008, S. 95 – 96.

768 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 9.04.2009. 
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zu machen, z.B. als Schuhmacher, Schneider, Gastronom (oft Personen aus dem 
asiatischen Teil der UdSSR)769.

In den letzten Jahren sind positive Bewegungen in dieser Richtung zu ver-
zeichnen. Das VG Darmstadt befasste sich mit der Frage der Anerkennung von in 
der Ukraine erworbenen ausländischen Bildungsnachweisen in schulischer Hin-
sicht und stellte fest, dass die Anerkennung eines ausländischen Bildungsabschlus-
ses nur versagt werden darf, wenn der Abschluss offensichtlich ungleichwertig zu 
einem inländischen Bildungsabschluss ist.770 Bei der Auslegung des unbestimm-
ten Rechtsbegriffes „offensichtlich ungleichwertig“ ist zu berücksichtigen, dass der 
Gesetzgeber bei der Frage, wann eine Anerkennung zu erfolgen hat, nicht darauf 
abstellt, dass die zu vergleichenden Abschlüsse gleichwertig sind, sondern es aus-
reichen lässt, wenn sie nicht offensichtlich ungleichwertig sind. Bei der Ausfüllung 
des Begriffes kann nach Auffassung der 7. Kammer des VG Darmstadt zunächst 
auf die Rechtsprechung des BVerwG zu dem Begriff der „Gleichwertigkeit“ zu-
rückgegriffen werden. Danach setzt die Gleichwertigkeit voraus, dass (erstens) die 
ausländische Schulbildung erfolgreich abgeschlossen wurde, dass sie (zweitens) im 
Herkunftsland den Zugang zum Studium – allgemein oder doch fachgebunden – 
eröffnet und dass sie (drittens) sowohl nach den Bildungsgegenständen als auch 
nach der Wirksamkeit ihrer Vermittlung der Hochschulreife nach dem Schulgesetz 
auch materiell gleichwertig ist.771

Im Urteil des 3. Senats des BVerwG vom 11.12.2008 wird erklärt, dass das 
geltende Recht den Anforderungen an die Gleichwertigkeitsfeststellung im Be-
reich der (Aus)Bildung nicht mehr entspricht. Vielmehr ist bei jedem Antragsteller 
die Gleichwertigkeit des Ausbildungstandes anhand der vorgelegten individuellen 
Qualifikationsnachweise zu prüfen.772

Das Urteil des BVerwG macht deutlich, dass sich infolge der Änderung der 
Bundesärzteordnung der Maßstab für die Beurteilung der Gleichwertigkeit des 
Ausbildungsstandes einer im Ausland abgeschlossenen Ausbildung zum Arzt ver-
ändert hat. Erforderlich ist neben einem objektiven Vergleich der Ausbildungsgän-

769 Савоскул М.С., Российские немцы в Германии: интеграция и типы этнической са-
моидентификации, Демоскоп, 2006, Nr. 243 – 244.

770 7. Kammer des VG Darmstadt, Urteil vom 19.01.2006, Az.: 7 E 1548/03, Rn. 18 ff.
771 Vgl. BVerwG, Urteil vom. 18.02.1993, Az.: 3 C 64.90 (Ausbildung zum Arzt im Ausland, 

hier: Dominikanische Republik); Urteil vom 27.04.1995, Az.: 3 C 23.93 (Approbationser-
teilung bei im Ausland abgeschlossener medizinische Ausbildung); BVerwGE, Urteil vom 
29.08.1996, Az.: 3 C 19.95 (Erteilung der zahnärztlichen Approbation auf Grund vollstän-
digen (hier: rumänischen) gleichwertigen Auslandstudiums).

772 3. Senat des BVerwG, Urteil vom 11.12.2008, Az.: 3 C 33/07 (die Beurteilung der Gleich-
wertigkeit des Ausbildungstandes einer in Russland abgeschlossene Ausbildung als Arzt).
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ge bei einem Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU eine Berücksichti-
gung der individuellen Qualifikation und der Berufserfahrung.773

Deutschland muss sich zukünftig diesen Fragen verstärkt stellen. Im Ausland 
erworbene Abschlüsse sollen zügig auf Anerkennung geprüft und eventuell auch 
Teilanerkennungen ausgesprochen werden774. Begrüßt wird eine Initiative der In-
tegrationsbeauftragten der Bundesregierung, Böhmer, M., das Potenzial an qualifi-
zierten Fachkräften besser zu nutzen. Trotz des beginnenden Wahlkampfes sollen 
bis Ende 2009 die Eckpunkte eines Gesetzes formuliert werden, in dem festgelegt 
werden soll, wie man Diplome oder andere berufliche Abschlüsse von Migranten 
anerkennen kann,  notfalls mit einer Zusatzqualifikation.775 

Die Bundesregierung betrachtet Bildung, Ausbildung und qualifizierte Berufs-
tätigkeit als entscheidende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration. Dem 
ist zuzustimmen, weil die Chancen, ohne Ausbildung einen Job zu finden und ein 
gutes Leben zu führen, gering und unbedeutend sind. Bildung muss der Entfaltung 
der Persönlichkeit der Lernenden dienen, muss es den Individuen ermöglichen, in 
Anerkennung und nützlich an der Gesellschaft teilzuhaben. Sie wird als wichtigs-
tes Instrument zur Überwindung von Arbeitslosigkeit, Armut und Diskriminie-
rung betrachtet776. Deshalb müssen der Bund und die Länder die Möglichkeiten 
der Ausbildungs- und Begabtenförderung für Migranten deutlich verbessern und 
unterstützen, Ausbildungsplätze für junge Migranten schaffen sowie Initiativen für 
Studierende und Wissenschaftler mit Migrationshintergrund durch Erweiterung 
staatlicher und privater Fördermöglichkeiten ermöglichen und fördern.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass Bildung als die volle Entfaltung der 
menschlichen Persönlichkeit und die Stärkung der Achtung vor den Menschenrech-
ten und den Freiheiten betrachtet wird. Demzufolge sollte das Recht auf Bildung 
als Menschenrecht in das GG aufgenommen und ausgehend von der Regelung in 
den Landesverfassungen in die Praxis auf Bundesebene übernommen werden.

773 Lieber, S., Gleichwertigkeit einer in der Sowjetunion absolvierten Ausbildung zum Arzt, 
JurisPR – BVerwG, 11/2009, Anm. 3.

774 Nationaler Bildungsgipfel, Dresden 2008. 
775 Mrusek, K./Geinitz, Ch., Putzhilfe mit Diplom, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 22. 

März 2009; auch Kapitel 3.6.4.
776 Tomasevski, K., Education Denied. Cost and Remedies, London, New York 2003, § 1.
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6.1.4	 Das	Recht	auf	Arbeit

Im	Mittelpunkt	des	Wirtschaftslebens	steht	das	Wohl	des	Menschen.		Der	
Schutz	seiner	Arbeitskraft	hat	den	Vorrang	vor	dem	Schutz	des	materiellen	
Besitzes.	Jedermann	hat	ein	Recht	auf	Arbeit.777

Die Bedeutung des Rechts auf Arbeit in der gegenwärtigen Gesellschaft für die 
Verstärkung der Integration und die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Armut 
von Ausländern setzt die Beantwortung mehrerer Vorfragen, einschließlich der Fra-
ge nach der Rechtsnatur und dem möglichen Inhalt der Regelung dieses Rechts, 
voraus.

Initiativen, ein Recht auf Arbeit in die Verfassungen als ein besonderes so-
ziales Grundrecht aufzunehmen, gehen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zu-
rück. Heute geht man bei der inhaltlichen Gestaltung des Rechts auf Arbeit in 
zweierlei Weise vor. Man gestaltet das Recht auf Arbeit als ein klassisch-bürger-
liches Freiheitsrecht aus oder „man berücksichtigt die eingetretene Änderung und 
Ausweitung der Staatsaufgaben und Grundrechtsfunktionen und statuiert es als 
Leistungsrecht“778 oder als Staatszielbestimmung.779

Das Recht auf Arbeit ist durch Art. 23 Abs. 1 der AEMR780, Art. 6 Abs. 1 
des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte781, 
Art. 5 des UN-Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form der Rassendiskrimi-
nierung782 anerkannt. Auf europäischer Ebene enthalten die Regelungen einzelne 
Aspekte des Rechts auf Arbeit sowie das Verbot der Zwangsarbeit783, das Recht auf 
Freiheit der Berufswahl und der Berufausübung784 und frei übernommene Tätig-
keit785.

Der Vertrag über die Gründung der EG sah kein Recht auf Arbeit vor und 
auch der vom EuGH in ständiger Rechtsprechung entwickelte gemeinschaftli-

777 Art. 24 Abs. 1 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen.
778 Badura, P., Staatsrecht. Systematische Erläuterung des Grundgesetzes für die Bundesrepu-

blik Deutschland, München 2003, S.233, Rn. 93., vgl. Blum, R., Das Recht auf Arbeit im 
Spiegel der Verfassungen der EU- Mitgliedstaaten. Ein verfassungsrechtlicher Vergleich 
unter besonderer Berücksichtigung der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 2006, S. 17.

779 Z.B. Art. 48 BbgLVerf.
780 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10. 12.1948.
781 Der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 19.12.1966, 

BGB1. II 1973, S. 1570. 
782 BGB1. 1969, S. 961.
783 Art. 4 Abs. 2 der EMRK vom 4.11.1950, BGB1. 1952 II, 686; Art.5 GR- Charta der EU, 

Amtsblatt der Europäischen Union vom 16.12.2004, C 310/41.
784 Streinz, R., EUV/EGV: Vertrag über die Europäische Union und Vertrag zur Gründung 

der Europäischen Gemeinschaft, München 2004, Art. 15 GR- Charta, Rn. 2.
785 Die Europäische Sozialcharta vom 18. 10.1961, BGB1. 1964, 1262.
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che Grundrechtsschutz hatte sich auf die klassischen liberalen Abwehrrechte des 
Bürgers gegenüber dem Staat beschränkt. Weiterhin ungeklärt ist, inwieweit der 
EuGH ein Recht auf Arbeit anerkennt786.

Das Recht auf Arbeit ist auch auf der Landesebene verfassungsmäßig gere-
gelt787. Es gehört in den Landesverfassungen zu den Jedermann-Rechten. Art. 116 
Abs. 2 BayVerf lautet: Jedermann hat das Recht, sich durch Arbeit eine auskömm-
liche Existenz zu schaffen788. Art. 28 Abs. 2 Halbs.1. HV garantiert, dass jeder nach 
seiner Fähigkeit ein Recht auf Arbeit hat.789 Gemäß Art. 18 BLVerf haben alle 
das Recht auf Arbeit. Dieses Recht zu schützen und zu fördern ist Aufgabe des 
Landes.790 Durch die Rechtsprechung wird festgestellt, dass Art. 45 S. 2 SLVerf791 
( Jeder hat nach seinen Fähigkeit ein Recht auf Arbeit) weder ein subjektives (ein-
klagbares) soziales Grundrecht auf Arbeit noch die Freiheit der Arbeit gewährt.792

Im geltenden Verfassungsrecht auf Bundesebene (Art. 12 GG) ist zum einen 
jedem Deutschen das Recht gewährt „jede Tätigkeit, für die er sich geeignet glaubt, 
als Beruf zu ergreifen oder aber darauf zu verzichten (Berufswahl), d.h. zur Grund-
lage seiner Lebensführung zu machen“793. Zum anderen wird die Ausübung des 
Berufs, d.h. die gesamte berufliche Tätigkeit geschützt (Berufsausübung).794 Auf 
Grund der nach Art. 12 EGV verbotenen Diskriminierung wegen der Staatsan-
gehörigkeit und dem in Art. 24 Abs. 2 RL 2004/38/EG enthaltenen Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitglied-
staaten frei zu bewegen und aufzuhalten, steht das Recht auf Arbeit auch Unions-
bürgern in Deutschland zur Verfügung. Zur Annahme der Erwerbsfähigkeit von 
Ausländern der neuen EU- Mitgliedstaaten mit nachrangigem Arbeitsmarktzu-
gang genügt die gesetzgeberisch eingeräumte abstrakt-generelle Möglichkeit der 
Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis nicht, vielmehr muss eine konkrete Aus-
sicht auf tatsächliche Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis bestehen. So kann 
das Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt allerdings nicht erreicht werden. Mit 
der Erteilung einer Arbeitserlaubnis-EU ist grds. die Erwerbsfähigkeit gegeben795. 

786 EuCHE 1986, 197 (211), „Rassmussen“; vgl. Bleckmann/Pieper, in: Dauses, M.A. (Hrsg.): 
Handbuch des EU- Wirtschaftsrechts, München 2008, Rn. 89. 

787 Art. 18 BLNVerf, Art. 48 Abs. 1 Halbs.1 BbgVerf, Art. 36 ThürVerf, Art. 116 BayVerf, Art. 
28 HV, Art. 45 SLVerf, Art. 17 Abs. 1 MVVerf usw.

788 Verfassung des Freistaates Bayern vom 15.12.1998, GVBI S. 991.
789 Verfassung des Landes Hessen vom 1.12.1946, GVBI. I S. 628.
790 Verfassung von Berlin vom 23.11.1995, GVBI., S. 779.
791 Saarländische Verfassung vom 15.12.1947, Amtsbl., S. 986 vom 14.05.2008.
792 SaarlVerfGH, Beschluss vom 09.06.1995, Az.: Lv 6/94, in: NVwZ 1996, S. 261; vgl. Diercks, 

K., Soziale Grundrechte der neuen Landesverfassungen – Ein Forschritt in der deutschen 
Verfassungsentwicklung?, LKV, 1996, S. 235.

793 BVerfGE 7, 377, 397.
794 Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Kommentar, 2009, Art. 12, Rn. 8.
795 6. Senat des LSG Niedersachsen, Beschluss vom 14.09.2006, Az.: L 6 AS 376/06 ER, Rn. 6.
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Ausweislich des Wortlauts in Art. 12 Abs. 1 sind Grundrechtsträger der Be-
rufsfreiheit alle Deutschen i.S.d. Art. 116 GG und Unionsbürger796. Diese können 
sich als EG-Ausländer auf Art. 12 GG berufen, soweit EG-rechtlich geboten. Beim 
Zugang zum Arbeitsmarkt besteht weiterhin ein deutlicher Unterschied zwischen 
Deutschen, EU-Bürgern und Angehörigen aus Drittstaaten. Ausländer und Staa-
tenlose können sich zum Schutz ihrer freien beruflichen Betätigung nur auf das 
Auffanggrundrecht des Art. 2 Abs. 1 berufen797.

Gemäß BeschV798 wird die Zulassung von Ausländern zur Ausübung einer Be-
schäftigung geregelt. Die Ausgangslage beim Arbeitsmarktzugang und die Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis für Drittstaatsangehörige sind wie folgt definiert:
1. Für Drittstaatsangehörige, die eine deutsche Auslandschule absolviert haben, 

bedarf es keiner Zustimmung zu einer Erteilung eines Aufenthaltstitels zum 
Zweck einer qualifizierten betrieblichen Ausbildung in einem staatlich aner-
kannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf (§ 2 BeschV). 

2. Für bestimmte Gruppen von Drittstaatsangehörigen wie Wissenschaftler und 
Forscher (§ 5 BeschV) sowie für Journalisten, wenn die Dauer ihrer Tätigkeit 
drei Monate innerhalb von zwölf Monaten nicht übersteigt (§ 8 BeschV), und 
Hochqualifizierte i.S.d. § 19 AufenthG (§ 3 BeschV) mit einem Hochschul-
abschluss, der in einem Drittstaat erworben worden ist und die in Deutschland 
arbeiten wollen, ist Arbeitsmarktzugang gegeben. 

3. Drittstaatsangehörige, die in Deutschland ein Hochschulstudium absolviert 
haben, bekommen gemäß § 16 Abs. 4 AufenthG ohne arbeitsmarktliche 
Nachrangprüfung eine Aufenthaltserlaubnis und einen unbeschränkten Ar-
beitszugang nach § 9 Abs. 4 BeschfV.

4. Zustimmungsfreiheit für die anderen ausländischen Fachkräfte ist im Ab-
schnitt 1 BeschV nicht normiert. Drittstaatsangehörige mit einem Hochschul-
abschluss, der in einem Drittstaat erworben worden ist und die in Deutschland 
arbeiten wollen, bekommen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt nur durch 
das Zustimmungserfordernis799 der Bundesagentur für Arbeit800.

796 Schmidt, R., Grundrechte sowie Grundzüge der Verfassungsbeschwerde, 4. Auflage, Bremen 
2004, S. 358.

797 Sodan, H. (Hrsg.), Grundgesetz. Kompakt – Kommentar, München 2009, S. 138, Rn. 19.
798 Verordnung über die Zulassung von neueinreisenden Ausländern zur Ausübung einer Be-

schäftigung vom 22.11.2004, BGBI I, S. 2937. Zweite Verordnung zur Änderung der Be-
schäftigungsverordnung vom 19.12.2008, BGBI. 2009,  S. 1169 – 1224.

799 Die Zustimmung der Bundesagentur ist nur erforderlich, wenn die Erwerbstätigkeit nicht 
bereits in anderer Weise gestattet ist. Über die Zulassung entscheidet die Ausländerbehörde.

800 Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.), Beschäftigungsverordnung (BeschV). Durchführungs-
anweisungen, Berlin 2009, S.3 ff.
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Im Beschluss des 11. Senats des VGH Mannheim wird festgestellt, dass die Er-
mächtigung des Mitgliedstaats in Art. 14 Abs. 3 Unterabsatz 2 der RL 2003/109/
EG, aus Gründen der Arbeitsmarktpolitik bevorrechtigte Arbeitsnehmer vorrangig 
zu berücksichtigen, nicht abschließend ist und einer Beschränkung des Zugangs 
zu einer Erwerbstätigkeit nicht entgegen steht, wenn diese – wie im Fall des § 40 
AufenthG – auf einer Arbeitsmarktprüfung beruht.801

Der zentrale Aspekt des Rechts auf Arbeit in den nationalen Verfassungen 
und der Rechtsanwendungspraxis ist der Zugang zu einem unentgeltlichen Ar-
beitsmarkt. Die Herstellung von Zugangsgleichheit für Menschen mit Migrations-
hintergrund zu weiterführender Erwerbsfähigkeit ist jedoch mit erheblichen Hin-
dernissen verknüpft.802 Nach einer sozialwissenschaftlichen Studie wollen 38 % der 
Hochschulabsolventen mit Migrationhintergrund in ihre Heimat zurückkehren, 
viele von ihnen deswegen, weil sie sich in Deutschland nicht akzeptiert fühlen.803

Häufig blockiert fehlende oder mangelnde Qualifikation von Zuwanderern 
ihre Integration in den Arbeitsmarkt. Fehlende Qualifikation ist eine zentrale Ur-
sache der überproportionalen Ausländerarbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote von 
Ausländern war 2005 im Jahresdurchschnitt mit 25, 2 % fast doppelt so hoch wie 
bei Deutschen. Ende September 2005 hatten nach Angabe der Bundesagentur für 
Arbeit 75 % der arbeitslosen Ausländer keine abgeschlossene Berufsausbildung im 
Vergleich zu „nur“ 39% der deutschen Arbeitslosen. Die Zahl der arbeitslosen Aus-
länder erhöhte sich im Jahr 2006 auch in Folge der Hartz IV-Gesetze um 23,5 %.804

Arbeitslose verlieren mit dem Beschäftigungsverhältnis zumeist einen auch 
einenTeil ihrer sozialen Anerkennung. Diese aber gehört zu den Grunderfordernis-
sen menschlicher Natur. In zahlreichen Untersuchungen wird gezeigt, dass depres-
sive Verstimmungen, Unzufriedenheit, verringertes Selbstwertgefühl, Ängstlichkeit, 
Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit Symptome arbeitsloser Menschen sind805. Das 
Recht auf Arbeit richtet sich nicht nur gegen die durch Arbeitslosigkeit bedingte 
Bedrohung des Lebens. Es trägt auch dem Gedanken Rechnung, dass Arbeit zur 

801 11. Senat des VGH Mannheim, Beschluss vom 18.03.2008, Az.: 11 S 378/07, Rn. 10, vgl. 
Status eines in einem anderen Mitgliedstaat langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaats-
angehörigen, NVwZ 2009, S. 35 – 38.

802 Erhält eine Bewerberin auf einen ausgeschriebenen Arbeitsplatz eine Absage, weil sie „kei-
ne deutsche Muttersprachlerin“ sei, hat die die Auswahlentscheidung treffende Person ein 
Indiztatsache i.S.d. § 22 AGG für eine Diskriminierung der Bewerberin wegen derer eth-
nischen Herkunft gesetzt, in: 55. Kammer des AG Berlin, Urteil vom 11.02.2009, Az.: 55 
Ca 16952/08, Rn. 12-13.

803 Soziale Ordnung, 2008, 2. Ausgabe, S. 20.
804 Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 2005, 2006.
805 Montada, L./Dieter, A., Gerechtigkeitsprobleme der Arbeitslosigkeit, Potsdam 1995, S. 127 

– 154.
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Wesenserfüllung des Menschen gehört und der Beitrag des Einzelnen im Dienste 
der Allgemeinheit ist. 

Die Forderung nach einem Recht auf Arbeit wird häufig auch damit begründet, 
dass dem arbeitenden Ausländer durch die Arbeit die Möglichkeit zur Entwicklung 
des Bewusstsein gegeben werde. Ein Arbeitsplatz bilde in der heutigen Gesellschaft 
nicht nur die Grundlage der ökonomischen Existenz, sondern habe auch in erheb-
lichem Umfang Relevanz für die Persönlichkeitsentfaltung des Einzelnen. Im Falle 
von Ausländern ist ein Arbeitsplatz ein wichtiger Faktor der gesellschaftlichen In-
tegration und Mittel der Selbstverwirklichung. Nach dem subjektiven Empfinden 
vieler und den gesellschaftlichen Anschauungen ist ein Arbeitsplatz Grundlage für 
die Persönlichkeitsbildung und -entwicklung806.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Recht auf Arbeit für 
Ausländer in der deutschen Gesellschaft nach wie vor eine existenzsichernde Funk-
tion für den Einzelnen hat und ein wichtiger Faktor zur Entwicklung des Selbstbe-
wusstseins und der gesellschaftlichen Integration der Ausländer darstellt. 

6.1.5	 Das	Recht	auf	Gleichheit

Gleichheit und Gerechtigkeit als Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit sind konkrete 
Formen, in denen die Achtung der Menschenwürde ihren Ausdruck findet. Rechts-
gleichheit ist eine unmittelbare Konsequenz aus dem Anspruch auf Achtung der 
Menschenwürde. Denn die Missachtung der Menschenwürde geht oft mit einer 
willkürlichen Aberkennung oder Einschränkung von Rechten einher. 

Grundrechtsberechtigt sind alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht, 
ihrer Nationalität, Sprache, Heimat oder Herkunft, ihrem Glauben und ihren po-
litischen oder religiösen Anschauungen. In der modernen deutschen wissenschaft-
lichen Literatur (Rossi, M., Rieger, G.807) leidet die Diskussion über die Staats-
angehörigkeit an der traditionellen Differenzierung zwischen Deutschen- und 
Menschenrechten. Grundlage für die allgemeine Gleichbehandlungsregelung in 
Deutschland sind Art. 3 GG und das AGG.808 Das Recht auf Gleichheit ist auch 
auf der Landesebene verfassungsmäßig garantiert.809 

806 Von Mangoldt, H./Klein, F., Das Bonner Grundgesetz, München 2001, Art. 12, Rn. 10.
807 Rossi, M., Verwaltungsrechtliche Steuerung von Migration und Integration, in: Die Verwal-

tung, Band 41, Heft. 1, 2008, S. 396 – 397;  Rieger G., Einwanderung und Gerechtig-
keit. Mitgliedschaftspolitik auf dem Prüfstand amerikanischer Gerechtigkeitstheorien der 
Gegenwart, Wiesbaden 1998, S. 226 ff.

808 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz vom 14.08. 2006, BGBl. I, S. 1897.
809 Art. 10 BLNVerf; Art. 12 SLVerf (Gleichheit vor dem Gesetz), Art.1 HV, Art. 2 ThürVerf 

usw.
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Das AGG umfasst vier Richtlinien der EU810, die auf Art. 13 des Vertrages zur 
Gründung der EU in der Fassung des Amsterdamer Vertrages abstellen und die 
Gleichheit vor dem Gesetz und den Schutz aller Menschen vor Diskriminierung 
als ein allgemeines Menschenrecht annoncieren. 

Als sog. Diskriminierungsmerkmale werden im AGG Rasse und ethnische 
Herkunft/Ethnie bezeichnet. Der Begriff der ethnischen Herkunft ist weder in § 1 
AGG noch in der Richtlinie 2000/43/EG oder in Art. 13 EG erklärt. Eine wich-
tige Rolle für die Bestimmung des Begriffs der ethnischen Herkunft im Sinne des 
AGG spielt „eine lange gemeinsame Geschichte der Gruppe“ sowie „die gemein-
same Sprache und die gemeinsame Religion“.811 Die AEMR spricht von „Rasse, 
Hautfarbe, Sprache und nationaler Herkunft“, eine Terminologie, die in Art. 26 
des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte wiederholt wird. 
Das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskri-
minierung (GERD) nennt „Rasse, Hauptfarbe, Abstammung, nationalen Ursprung 
und Volkstum“, wobei vermutlich das Element „Sprache“ in dem Merkmal“ Volks-
tum“ mit enthalten ist. 812 Eine direkte Inhaltsbestimmung des Begriffs „ethnische 
Herkunft“ ist mit Rücksicht auf diese andersartige Terminologie nicht möglich813.

In der deutschen Rechtsordnung werden Gruppen nach den Merkmalen der 
Abstammung, der Herkunft, der Heimat und der Sprache in Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG 
vor Diskriminierung geschützt. Abstammung ist „die natürliche biologische Bezie-
hungen eines Menschen zu seinen Vorfahren“814. Der Begriff Heimat umfasst „die 
örtliche Herkunft eines Menschen nach Geburt oder Ansässigkeit i.S.d. emotionalen 
Beziehungen zu einem geographisch begrenzten, den Einzelnen mitprägenden Raum 

810 Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29.06.2000 zur Anwendung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder ethnischen Herkunft, AB1. L 180 vom 
19.07.2000, S. 22 – 26, Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 02.12.2000 zur Festlegung 
eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäfti-
gung und Beruf, AB1. L 303 vom 02.12.2000, S. 16 – 22, Richtlinie 2002/73/EG des Eu-
ropäischen Parlaments vom 23.09.2002 zur Änderung der RL 76/207/EWG des Rates 
zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hin-
sichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg 
sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, AB1. L 269 vom 05.10.2002, S. 15 – 20, Richt-
linie 2004/113/EG des Rates vom 02.12.213.12.2004 zur Verwirklichung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung 
mit Gütern und Dienstleistungen, AB1. L 272 vom 21.12.2004, S. 37 – 43.

811  Von  Roetteken, T., AGG, Loseblatt, Heidelberg 2007, § 1, Rn. 124.
812 Vgl. Thüsing, G., Richtlinienkonforme Auslegung und unmittelbare Geltung von EG- 

Richtlinien im Anti-Diskriminierungsrecht, NJW 2003, S. 3443.
813 Heun, W., in: Dreier, W. (Hrsg.), Grundgesetz, Band 1, Art. 1 – 19, 2. Auflage, 2004, Art. 3.
814 BVerfGE 9, 124, 128.
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(Ort, Landschaft)“815. Herkunft bezeichnet „die ständisch- soziale Abstammung und 
Verwurzelung“816. Rasse ist „die Zugehörigkeit zu einer Gruppe mit tatsächlich oder 
vermeintlich vererbbaren gemeinsamen Merkmalen. Das Merkmal Sprache schützt 
Gruppen vor Diskriminierungen auf Grund ihrer Muttersprache817. Eine Differen-
zierung nach der Staatsangehörigkeit und damit eine Sonderbehandlung von Aus-
ländern wird von keinem der Kriterien aus Art. 3 Abs. 3 erfasst. 

Auch Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2000/43/EG betrifft nicht die unterschiedliche 
Behandlung aus Gründen der Staatsangehörigkeit und berührt nicht die Vorschriften 
und Bedingungen für die Einreise von Staatsangehörigen aus Drittstaaten oder von 
staatenlosen Personen in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten oder deren Aufent-
halt in diesem Hoheitsgebiet sowie eine Behandlung, die sich aus der Rechtsstellung 
von Staatsangehörigen aus Drittstaaten oder staatenlosen Personen ergibt. Das AGG 
hat darauf verzichtet, die Frage der Staatsangehörigkeit ausdrücklich anzusprechen818.

Däubler, W. konkretisiert die erfassten Gruppen im Sinne des AGG. Unter 
den Begriff „eigene Ethnie“ fallen Sikhs und Juden. Auf Grund der gemeinsamen 
Gruppenidentität, Sprache und Tradition fallen darunter auch Spätaussiedler oder 
„Russland-Deutsche“819 aus den Ländern der ehemaligen UdSSR. Ausländer in der 
Bundesrepublik Deutschland, die Angehörige eines fremden Volkes sind, werden 
ebenfalls durch das AGG geschützt. Dabei spielt es keinen Rolle, ob der Einzelne 
die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen hat, weil die ethnische Zugehörig-
keit sich dadurch nicht ändert. Bei gemischt-ethnischen Personen (Vater Deutscher, 
Mutter Russin) greift das Diskriminierungsverbot dann ein, wenn das ausländische 
Element für eine Benachteilung mitursächlich ist. Eine Diskriminierung wegen 
ethnischer Herkunft liegt auch dann vor, wenn die Benachteilung nicht wegen einer 
ganz bestimmten ethnischen Zugehörigkeit erfolgt, sondern alle Personen betrifft, 
die nicht als Deutsche qualifiziert werden.820

Die Kernfrage konzeptioneller Debatten um das Gleichhandlungsrecht in den 
europäischen Gesellschaften bildet die formale Gleichheit oder formale Gleich-

815 BVerfGE 192, 41, 53; vgl. 55. Kammer des AG Berlin, Urteil vom 11.02.2009, Az.: 55 Ca 
16592/08 (Diskriminierung wegen ethnischer Herkunft). Dazu Tolmein, O., Diskriminie-
rung wegen ethnischer Herkunft, in: Düwell, F. J./Bepler, F. (Hrsg.), jürisPR-Arb, 24/2009, 
Anm. 1.

816 BVerfGE 5, 17, 22.
817 Sodan, H. (Hrsg.), Grundgesetz, Kompakt-Kommentar, München 2009, S. 61, Rn. 28; vgl. 

Schmidt, R., Grundrechte sowie Grundzüge der Verfassungsbeschwerde, Bremen 2004, S. 
184, Rn. 355.

818 Vgl. Große Kammer des EuGH, Urteil vom 16.12.2008 (Grundsätzliches Verbot der Dis-
kriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit).

819 Schiek, D. (Hrsg.), AGG. Ein Kommentar aus europäischer Perspektive, München 2007, § 
1, Rn. 15.

820 Däubler, W., Ziel des AGG,  in: AGG, Handkommentar, Baden-Baden 2008, S. 112 – 115, 
Rn. 36, 38, 42.
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behandlung821, einschließlich Chancen- und Ressourcengleichheit. Die Idee der 
Gleichheit antwortet auf das Prinzip, das nicht das Ergebnis gleich sein muss, 
sondern allein die Chance, es zu erreichen. Die Idee der Chancengleichheit so-
wie die Theorien der Gleichheit der Ressourcen822 und Fähigkeiten823 im Bereich 
der Migrations- und Integrationspolitik bilden die realen Ansätze für Perspekti-
ven und Bedingungen jedes Ausländers sowie für das Recht auf Ausbildung und 
auf Arbeit. Perspektivisch kann eine positive Entwicklung der Integration in der 
deutschen Gesellschaft darin bestehen, dass die Sicherstellung eines Mindestmaßes 
an Gleichbehandlung jedes Ausländers in bestimmten Bereichen sowie im Ausbil-
dungs- und Arbeitsbereich die einzige Möglichkeit darstellt, Chancengleichheit, 
Gleichheit der Fähigkeiten und Ressourcengleichheit zu verwirklichen. 

6.1.6	 Fazit

Die Grund- und Menschenrechte als unmittelbar geltendes Recht in allen Be-
reichen des menschlichen Lebens sind wichtige Rahmenbedingungen der Mi-
grations- und Integrationspolitik, weil die gesetzliche Steuerung von Migration 
und Integration an ihrem Maßstab zu messen ist. Die Verfassungen der Länder, 
einschließlich die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, bilden die Rechts-
grundlagen, in denen am deutlichsten die öffentlichen Interessen und individuellen 
Rechte und Freiheiten der Menschen, auch der Ausländer, zum Ausdruck kommen. 
Die gegenwärtigen politischen, ökonomischen, sozial-kulturellen Probleme haben 
vielfach ein spezifisches Antlitz, hängen wesentlich davon ab, ob diese Spezifika 
im Bereich der Migrations- und Integrationspolitik von staatlicher Seite wahrge-
nommen und entsprechend gemanagt werden. Nach der Meinung von Lascher, A. 
funktioniert das deutsche gegenwärtige Integrationsmodell nicht mehr richtig, weil 
der „Integrationsmotor stottert“ und Arbeit sowie andere soziale Rechte als Integ-
rationsressourcen nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen.824  

Im Kontext der Grund- und Menschenrechte hat sich die gegenwärtige und 
künftige Migrationspolitik Deutschlands auf eine breite Palette von Maßnahmen 
einzurichten.
• Das Recht	auf	Bildung als Menschenrecht sollte in das GG aufgenommen 

werden. Modell dafür könnte das Recht auf Bildung in der Verfassung des 
Landes Brandenburg sein. Das Recht auf Bildung sollte vier Kriterien wie 

821 Fredman, S. (Hrsg.), Discrimination Law, Oxford, University of Oxford 2003, P. 289-293.
822 Dworkin, R., Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Cambridge 2002, P. 

240.
823 Nussbaum, M.C., Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Membership, Cam-

bridge, London 2006, P. 196-218.
824 Lascher, A., Neue Impulse für das deutsche Integrationsmodell, ZAR 2007, S. 3.
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Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Anwendbarkeit und Anpassungsfähigkeit um-
fassen. Das bedeutet Reform der Schulbildung, mehr Attraktivität der Aus-
bildung, die Qualifizierung und Modernisierung der Lehrausbildung, Heran-
ziehung von Lehrern mit Migrationshintergrund, Anerkennung der Diplome 
und Ausbildungsqualifikationen der Zuwanderer.

• Das Recht	auf	Familieneinheit muss in der deutsche Rechtsanwendungspraxis 
die Rechtsprechung des EUGMR stärker widerspiegeln.825 Die Position, dass 
„der Schutz von Ehe und Familie hinter das öffentliche Interesse der Durch-
führung eines ordnungsgemäßen Visumverfahrens zurücktreten müsse“826, ist 
mehr als kritisch zu betrachten und muss diskutiert werden. Der Staat hat Ins-
trumente und Möglichkeiten, die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern 
zu regulieren, jedoch soll die Nutzung solcher restriktiven Regeln in Bezug auf 
Grund- und Menschenrechte beschränkt sein. 

• Die aktive Ausübung des Rechts	auf	freie	Entfaltung	der	Persönlichkeit ist 
im Bereich der gegenwärtigen Integrationspolitik der EU-Staaten, einschließ-
lich Deutschlands, ein wesentliches Element. Mit dem Grad der Selbstbestim-
mung und der Selbstbewusstheit geht der Grad der Integration in der Gesell-
schaft einher. Das Gefühl der Menschen, unabhängig von ihrer Nationalität, 
ihrem Herkunftsland und ihrer Sprache, ihr Leben selbst „in die Hand zu 
nehmen“, ist oftmals ein langwieriger und mühsamer Prozess, der erst in der 
Zukunft Erfolge zeigen wird.

• Die Grundrechte des GG sollten alle als Jedermann-Rechte ausgestaltet wer-
den, um auch ausländischen Mitbürgern die Grundrechtsträgerschaft – nicht 
nur partiell wie bisher – zu gewähren.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass Zuwanderung in langfristiger Perspektive 
das Humankapital und den Wohlstand der Aufnahmegesellschaft erhöht. Dafür 
muss ein umfassendes und integratives Zukunftskonzept für Migration und Inte-
gration zur Verfügung gestellt werden, das auf Menschenwürde und dynamischen 
Grund- und Menschenrechten basiert und die Vision vom gemeinsamen Leben in 
der deutschen Gesellschaft verwirklicht. Das entspricht sowohl den Interessen der 
Menschen, die heute in der Bundesrepublik wohnen, als auch derjenigen, die nach 
Deutschland kommen wollen und liegt auch im Interesse Deutschlands. 

825 Es ist zu wünschen, dass sich weiterhin klare Linien in der Straßburger Rechtsprechung er-
kennen lassen, denen BVerfG und EuGH mit eigenen Akzentuierungen folgen können, in: 
Hoppe, M., Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zur Aufenthaltsbeendigung – Gibt 
es eine gemeinsame Linie in den Entscheidungen von EGMR, EuGH und BVerfG?, ZAR 
2008, S. 251 – 228.

826 5. Kammer des VG Darmstadt, Beschluss vom 12.03.2008, Az.: 5 L 168/08.DA (1).
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6.2	 Integrationsprogramme	und	Integrationsförderungs-
maßnahmen	im	Bundesgebiet	dargestellt	am	Beispiel	der	
Zuwanderer	aus	den	GUS-	Staaten	

6.2.1	 Integrationsangebote

Mit dem AufenthG vom 2005 wurden erstmalig im Aufenthaltsrecht Integrations-
maßnahmen geregelt. Die Förderung der Integration von rechtmäßig auf Dauer 
im Bundesgebiet lebenden Ausländern in das wirtschaftliche, kulturelle und gesell-
schaftliche Leben Deutschlands in Gestalt von Integrationskursen fällt in die Ge-
setzgebungszuständigkeit des Bundes. Sie ist vom Bundesgesetzgeber als Einwan-
derungsfrage und damit als eine Angelegenheit der ausschließlichen Gesetzgebung 
nach Art. 71, 73 Abs. 1 Nr. 3 GG angesehen worden. 

Darüber hinaus hat der Bund mit den Regelungen des Kapitels 3 und des § 9 
BVFG über die Förderung der Integration durch Ansprüche und Verpflichtungen 
auf Teilnahme an Integrationskursen von seiner konkurrierenden Gesetzgebung 
nach Art. 72 Abs. 1 und 2, Art. 74 Abs. 1 Nr. 4, 6 und 7 GG in den Angelegenheiten 
des Aufenthalts- und Niederlassungsrecht sowie der Flüchtlinge und Vertriebenen 
und der öffentlichen Fürsorge Gebrauch gemacht.827 

Die Förderung der Integration der Ausländer, die rechtmäßig auf Dauer in 
der Bundesrepublik Deutschland leben oder zu leben beabsichtigen, wird zu einem 
zentralen Ziel des Ausländerrechts erklärt und zur Verstärkung der Eingliederungs-
bemühungen ein Mindestrahmen staatlicher Integrationsangebote aufenthalts-
rechtlich geregelt. Die durch das Staatsziel Sozialstaatprinzip (Art. 20 Abs. 1, Art. 
28 Abs. 1 S.1 GG) verfassungsrechtlich gebotene Integration dauerhaft ansässiger 
ausländischer Bevölkerung in der Bundesrepublik erscheint umso drängender, als 
diese bisher auch und gerade bei den Ausländern der sog. zweiten und dritten Ge-
neration keineswegs immer als gelungen betrachtet werden kann. Zu Recht legt 
das Gesetz daher ein besonderes Augenmerk darauf, nach dem Prinzip „Fördern 
und Fordern“ den Ausländern die deutsche Sprache, Rechtsordnung, Kultur und 
Geschichte zu vermitteln828.

Diese Initiativen sind in vielen westeuropäischen Ländern bekannt. So gibt es 
in Schweden kostenlose Sprachkurse seit 1970 und in heutiger Form seit 2001, in 
Dänemark seit 1999.829 Heute überlegen die europäischen Länder neue Regelungen 

827 6. Kammer des VG Hannover, Urteil vom 04.03.2008, Az.: 6 A 3192/07, Rn. 26.
828 Storr, Ch., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 43 AufenthG, Rn. 

2.
829 BMI (Hrsg.): Evaluation der Integrationskurse nach dem Zuwanderungsgesetz. Abschluss-

bericht und Gutachten über Verbesserungspotenziale bei der Umsetzung der Integrations-
kurse, Berlin 2006, S. 143 – 151.
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für die Integration wie Integrationskurse. In Österreich ist die neue Verordnung 
über Integrationskurse seit dem 01.01.2006 in Kraft getreten, in den Niederlanden 
sind diese seit dem 01.01.2007 eingeführt. Großbritannien und Frankreich setzen 
auf die freiwillige Teilnahme an diesen Kursen. Das deutsche AufenthG und seine 
Anforderungen an Sprachkenntnisse erhielt seine Impulse durch die Veränderun-
gen in der holländischen, schweizerischen und österreichischen Gesetzgebung830. In 
der Schweiz trat am 01.11.2008 das Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlas-
sung von Ausländern (AusländerG) in Kraft. Hauptinhalt des neuen Gesetzes ist 
die Regelung der Integrationsmaßnahmen der ausländischen Bevölkerung. 

Die Integration der Ausländer wird auch in Deutschland durch ein staatliches 
Angebot von Integrationsmaßnahmen wie Integrationskurse unterstützt. Der Inte-
grationskurs umfasst gemäß § 43 Abs. 3 des AufenthG und Abschnitt 3 der IntV831 
Sprach- und Orientierungskurse. 

Gemäß § 11 Abs. 1 IntV umfasst der Sprachkurs 600 Unterrichtstunden. Er ist 
in einen Basis- und Aufbausprachkurs unterteilt. Basis- und Aufbausprachkurs be-
stehen aus drei Kursabschnitten mit unterschiedlichen Leistungsstufen. Am Ende 
des Basis- und des Aufbausprachkurses ermittelt der Kursträger den erreichten 
Leistungstand des Teilnehmers. Der Orientierungskurs gemäß § 12 IntV umfasst 
45 Unterrichtsstunden und findet im Anschluss an den Sprachkurs statt. 

Es gibt auch bei Bedarf ausdrückliche Integrationskurse für spezielle Zielgrup-
pen. Gemäß § 13 Abs. 1 S. 1-4 IntV können diese insbesondere für Teilnahmebe-
rechtigte an einem Integrationskurs eingerichtet werden,
• die nicht mehr schulpflichtig sind und das 27. Lebensjahr noch nicht vollen-

det haben, zur Vorbereitung auf den Besuch weiterführender Schulen oder 
Hochschulen oder auf eine andere Ausbildung (Jugendintegrationskurs);

• die auf familiären oder kulturellen Gründen keinen allgemeinen Integrations-
kurs besuchen können (Eltern-	bzw.	Frauenintegrationskurs);

• die nicht oder nicht ausreichend lesen oder schreiben können (Alphabetisie-
rungskurs);

• die einen besonderen sprachpädagogischen Förderbedarf haben (Förderkurs).

830 Pöschl M., Die Integrationsvereinbarung nach dem österreichischen Fremdgesetz – Lässt 
sich Integration erzwingen?, in: Sahlfeld, K. (Hrsg.). Integration und Recht, München 2003, 
S. 197 – 241.; Groenendijk, K., Rechtliche Konzepte der Integration im EG Migrations-
recht, in: Barwig, K./Davy, U. (Hrsg.), Auf dem Weg zur Rechtsgleichheit? Konzepte und 
Grenze einer Politik der Integration von Einwandern. Hohenheimer Tage zum Auslän-
derrecht 2003 und 2004, Baden-Baden 2004, S. 50 – 65; Abderhalden, U./Ehrenzeller, B., 
Aktuelle Entwicklungen im schweizerischen Ausländerrecht, ZAR 2008, S. 216 – 223.

831 Verordnung über die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer und Spätaus-
siedler (IntV) vom 13.12.2004, BGB1. I., 3370.
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Diese Vorgabe ist begrüßenswert, weil die allgemeine Frist von 600 Stunden für 
oben genannte Zuwanderungsgruppen, eine neue fremde Sprache zu lernen, als 
aussichtslos eingeschätzt worden ist. Für diese spezielle Gruppen umfasst der Integ-
rationskurs bis zu 900 Unterrichtstunden im Sprachkurs und 45 Unterrichtstunden 
im Orientierungskurs. 

Gemäß § 13 Abs. 2 IntV kann bei Bedarf der Integrationskurs als Intensiv-
kurs mit 430 Unterrichtstunden durchgeführt werden. Für die Teilnahme an einem 
Intensivkurs ist es erforderlich, dass das Ergebnis des Einstufungstests die erfolg-
reiche Teilnahme am Sprachtest i.S.d. § 17 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 im Rahmen des Unter-
richtsumfangs erwarten lässt.

Im Zeitraum vom 01.01.2008 bis 31.01.2008 haben im Bundesgebiet an den 
allgemeinen Integrationskursen 67,4 % oder 81.774 Zuwanderer, davon 9,4 % oder 
568 Personen in Berlin und 0,8 % oder 47 Personen in Brandenburg, an einem 
Eltern- und Frauenintegrationskursen 13,1 % oder 15.914 Personen, davon 6,9 % 
oder 73 Zuwanderer in Berlin und 0,1 % oder 1 Person in Brandenburg, an einem 
Förderungskurs 3,0 % oder 3.595 Personen, davon 2,3 % oder 6 Zuwanderer in Ber-
lin, und 1,9 % oder 5 Personen in Brandenburg, an einem Intensivkurs 0,3 % oder 
473 Personen, davon 6,9 % oder 4 Zuwanderer in Berlin, an einem Alphabetisie-
rungskurs 13,9 % oder 16.905 Personen, davon 8,1 % oder 136 Zuwanderer in Ber-
lin und 4,8 % oder 81 Personen in Brandenburg, an einem Jugendintegrationskurs 
1,2 % oder 1.442 Personen, davon 9,9 % oder 11 Zuwanderer in Berlin, an sonstigen 
speziellen Integrationskursen 1,0 % oder 1.172 Personen, davon 1,4 % oder 1 Per-
son in Berlin und 7,1 % oder 3 Personen in Brandenburg teilgenommen.832

Die	 Sprach-	 und	 Orientierungskurse	 als	 Integrationsmaßnahme	 haben	
große	Bedeutung	für	die	allgemeine	Integration	der	 in	Deutschland	lebenden	
Zuwanderer,	einschließlich	ihre	Einbürgerung.	
• Grds. ist gemäß § 10 Abs.1 StAG die Einbürgerung nach acht Jahren In-

landsaufenthalt und Erfüllung der Anforderungen bzgl. der Sprachkenntnisse 
möglich. Der Gesetzgeber eröffnet den Einbürgerungsbehörden ein Ermes-
sen zur Verkürzung der regelmäßigen Frist auf Einbürgerung als höchste 
Stufe der Integration auf sechs Jahre in dem Fall, dass besondere Integrati-
onsleistungen vorliegen. Das betrifft besondere Integrationsleistungen in den 
Bereichen Bildung und Ausbildung, Beruf und Beschäftigung sowie bürger-
schaftliches Engagement.

 In der Rechtsanwendungspraxis wird die Frage erörtet, ob „der normale Schul-
abschluss“ auf dem Haupt- oder Mittelschulniveau bereits eine besondere In-

832 BAMF (Hrsg.), Bericht zur Integrationskursstatistik für den Zeitraum 0.01-31.01.2008 für 
die einzelnen Bundesländer, Stand 28.05.2009, http.//www.integration-in-deutschland.de 
(erfüllt am 24.06.2009).
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tegrationsleistung nicht nur i.S.d. § 44 Abs. 2 AufenthG, sondern auch i.S.d. § 
10 Abs. 3 S. 2 StAG darstellen könne. Die meisten Beobachter sind überzeugt, 
dass „ein ausgezeichneter Realschulabschluss oder eine überdurchschnittlich 
gut abgeschlossene Berufsausbildung zur erleichterten Einbürgerung nach § 
10 Abs. 3 S. 2 StAG führen können“.833

• Gemäß § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 7 AufenthG werden ausreichende Deutschkennt-
nisse sowie gemäß Nr. 8 Grundkenntnisse der Rechts-, Gesellschaftsordnung 
und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet für die Erteilung eines unbefris-
teten Aufenthaltstitels vorausgesetzt. 

6.2.1.1 Integrationskurs für die ansässigen Zuwanderer aus den GUS-Staaten

Ziel des Integrationskurses ist die Förderung der Integration der Zuwanderer, 
einschließlich der Zuwanderer aus den GUS-Staaten, im Sinne gesellschaftlicher 
Teilhabe und Chancengleichheit. Gute Deutschkenntnisse und Kenntnisse der 
Rechts- und Gesellschaftsordnung steigern die Chancen zur Integration auf dem 
Arbeitsmarkt und sind die Grundlage für ein normales Leben im Bundesgebiet.

Die Tabelle präsentiert die Teilnahmeberechtigung an einem Integrationskurs 
gemäß AufenthG bzw. IntV für die ansässigen Zuwanderer aus den GUS- Staaten 
im Bundesgebiet.

833 Z.B. Lämmermann. F., Besondere Integrationsleistungen als einbürgerungsrechtliche Privi-
legierungsmöglichkeit, ZAR 2009, S. 126 – 128.
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Tab. 9: Teilnahmeberechtigung für die Zuwanderer aus den GUS-Staaten an einem 
Integrationskurs

Zuwanderungsgruppe	aus	den	
GUS-Staaten

Integrationskurs Kosten*

Neue Zuwanderer Teilnahmeanspruch gemäß § 
44 Abs. 1 AufenthG 

Kostenpflicht gemäß § 9 
Abs. 1 IntV 

Spätaussiedler und ihre Famili-
enangehörigen

Teilnahmeanspruch gemäß § 
4 IntV

Freigestellt gemäß § 9 Abs. 
1 S. 1 BVFG  bzw. § 9 Abs. 
5 IntV

Jüdische Zuwanderer, die einen 
dauerhaften und rechtmäßigen 
Aufenthalt in Deutschland 
haben

Kein Teilnahmeanspruch, 
nur in Rahmen verfügbarer 
Kursplätze zur Teilnahme 
zugelassen werden (§ 44 Abs. 4 
AufenthG)

Kostenpflicht gemäß § 9 
Abs. 1 IntV

Jüdische Zuwanderer, die zum 
Zeitpunkt der Erteilung eines 
Aufenthaltstitels nach § 23 
Abs. 2 AufenthG nicht über 
ausreichende Deutschkenntnis-
se verfügen

Verpflichtung zur Teilnahme 
gemäß § 44 a Abs. 1 S. b

Kostenpflicht gemäß § 9 
Abs. 1 IntV

Asylsuchende Teilnahmeanspruch gemäß § 
44 Abs. 1 AufenthG

Kostenpflicht gemäß § 9 
Abs. 1 IntV 

Studierende Kein Teilnahmeanspruch ge-
mäß § 44 Abs. 3 AufenthG 

Hochqualifizierte Kein Teilnahmeanspruch 
gemäß § 44 Abs. 3 AufenthG, 
weil bei dieser Gruppe auf 
Grund der beruflichen Qua-
lifikation und des Bildungs-
standes eine Integration ohne 
Förderungsmaßnahmen zu 
erwarten ist.

* I.d.R. erhalten Teilnahmeberechtigte am Integrationskurs einen Kostenbeitrag in Höhe von 
1 Euro pro Stunde, insgesamt 645 Euro, außer, wenn sie gemäß § 9 Abs.2 IntV Bezieher 
von Leistungen nach SGB II und XII, also ALG II bzw. Familiengeld oder Sozialhilfe sind.

Die große Gruppe der Integrationskursteilnehmer sind neue Zuwanderer. Im Jahr 
2006 haben sich 71.323, im Jahr 2007 43.895 und im Jahr 2008 25.474 neue Zu-
wanderer für einen Integrationskurs angemeldet. Im Jahr 2008 haben 7,1 % oder 
5.219 Personen aus Russland, 4,3 % oder 3.167 Personen aus der Ukraine, 2,2 % 
oder 1.638 Teilnehmer aus Kasachstan den Integrationskurs absolviert. Die dauer-
hafte wachsende Tendenz an Integrationsteilnahmeberechtigungen in den Jahren 
2005/2006, 2007, 2008 bezieht sich sowohl auf Altzuwanderer nach § 4 Abs.1 Nr. 3 
IntV (Zulassung durch BAMF i.S.d. § 44 Abs. 4 AufenthG) als auch auf Ausländer 
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nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 IntV (Verpflichtung gemäß § 44 a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 oder S. 3 
AufenthG). 834

Als „Deutsche i.S.d. GG“ stellen Spätaussiedler aus den Staaten der ehema-
ligen Sowjetunion immer noch eine besondere Zuwanderergruppe dar. Nach einer 
Studie aus dem Jahr 2005 hatten ca. 51,9 % der Deutschen, die Spätaussiedler sind, 
vor der Einreise nach Deutschland keine Deutschkenntnisse, ca. 77 % der Einwan-
derer aus den GUS-Staaten reisten ohne Deutschkenntnisse nach Deutschland ein. 
Nur türkische Staatsangehörige sind mit 88,6 % der eingewanderten Personen noch 
schlechter835. D.h. der Bedarf seitens der Spätaussiedler und ihrer Familienangehö-
rigen, an einem Integrationskurs teilzunehmen,  ist sehr hoch. Gegenläufig zu dieser 
Tendenz geht die Zahl der Spätaussiedler als Teilnehmer eines Integrationskurses 
im Jahr 2008 allerdings auf 45,6 % zurück. Die Zahl der Spätaussiedler an einem 
Integrationskurs sank auf 2 % (3.084 Personen) im Jahr 2008 im Vergleich zu 11,4 
% (40,782 Personen) im Jahr 2006 und 3 % (4.233 Personen) im Jahr 2007.836 

Diese Vorgabe zeigt als negative Tendenz, dass die Resonanz auf Förderung 
bei den Spätaussiedlern und die Zahl der Teilnehmer zurückgehen. Vielleicht ein 
Grund dafür ist, dass die Bedürfnisse dieser Zielgruppe nach konkreten Schritten 
zur beruflichen Integration oder Weiterbildung nicht richtig berücksichtigt werden.

Im Bundeshaushalt 2007 standen für die Integrationskurse 140,8 Mio. Euro 
und für die Haushaltsjahre ab 2008 stehen 154,8 Mio. Euro zur Verfügung837. Dem-
zufolge ist es begrüßenswert, dass die Zuwanderer aus den GUS-Staaten die Fi-
nanzierung der Integrationsmaßnahmen auch selbst in die Hand nehmen, außer 
Bezieher von SGB II und Spätaussiedler und ihre Familienangehörigen.

6.2.1.2 Sanktionen bei nicht ordnungsgemäßer Teilnahme am Integrationskurs

Deutschland, die Niederlande, Finnland und Österreich verpflichten alle neuen 
Einwanderer und andere Gruppen der Ausländer (z.B. Spätaussiedler838), gegen 
entsprechende Bestätigungen an einem Integrationskurs teilzunehmen. Lange Zeit 

834 BAMF (Hrsg.), Bericht zur Integrationskursgeschäftsstatistik für das Jahr 2008, Stand 
10.04.2009, S. 1 – 6.

835 Haug, S./Zerger, F., Erste Erfahrungen und Erkenntnisse einer Teilnehmerbefragung. Ein 
Projekt des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Abschlussbericht, Working paper, 
Nr. 5, Nürnberg 2005, S. 14.

836 BAMF (Hrsg.), Bericht zur Integrationskursgeschäftsstatistik für das Jahr 2008, Stand 
10.04.2009, S. 3.

837 BMI (Hrsg.), Migration und Integration. Aufenthaltsrecht, Migrations- und Integrations-
politik Deutschland, Berlin 2008, S. 102.

838 Verordnung über die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer und Spätaus-
siedler (Integrationskursverordnung – IntV). vom 13.12.2004 BGBl. I, S. 3370; zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 V. vom 05.12.2007, BGBl. I, S. 2787.
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war in der Literatur umstritten, welche Pflichtverletzungen zum Anlass für Sankti-
onen genommen werden sollten und wie diese Sanktionen zu gestalten sind839. Die 
Auffassung von Groß, T., dass auch die Pflicht zum Spracherwerb dazu gehört, lasse 
sich schlecht beurteilen, zumal Sanktionen in der Praxis bisher eine geringe Rolle 
spielen.840 Eine andere Meinung haben Stingl, J. und Huber, P.841 Sie gehen davon 
aus, dass es eine wichtige Frage der gegenwärtigen Praxis ist, ob Sanktionsmöglich-
keiten die Durchsetzung von Integrationsanforderungen garantieren. 

Der Gesetzgeber hat mit § 44 a Abs. 3 AufenthG Sanktionen für den Fall 
eingeführt, dass die Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs nicht ord-
nungsgemäß erfüllt wird. Mögliche Folgen der schuldhaften Verletzung der Teil-
nahmepflicht sind:
• Die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis kann gefährdet sein (§ 8 Abs. 3 

AufenthG). Besteht kein Anspruch auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, 
soll bei wiederholter und gröblicher Verletzung der Pflichten nach § 8 Abs. 3 
S. 1 AufenthG die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis abgelehnt werden;

• Die Kürzung der Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) 
um 10 % (§ 31 SGB II bzw. § 44a Abs. 3 S. 2 AufenthG) für die Zeit der 
Nichtteilnahme und damit der Verletzung der Eingliederungsvereinbarung 
kann erfolgen.

• Der voraussichtliche Kostenbeitrag für den Integrationskurs kann vorab in 
einem Gebührenbescheid vom Ausländer verlangt werden (§ 44 a Abs. 3 S. 3 
AufenthG);

• Die Ausländerbehörde kann den Ausländer mit Mitteln des Verwaltungs-
zwangs zur Erfüllung seiner Teilnahmepflicht anhalten (§ 8 Abs. 3 Auf-
enthG);

• Die Verletzung der Teilnahmepflicht stellt eine Ordnungswidrigkeit dar (§ 
98 Abs. 2 Nr. 4 AufenthG) und kann mit einem Bußgeld bis zu 1.000 Euro 
geahndet werden (§ 98 Abs. 5 AufenthG).842

839 BT-Drucks., 14/7387, S.7; BT-Drucks., 14/8046, S. 1; BR-Drucks., 921/01-Beschluss vom 
22.01.2003, S. 9; vgl. Renner, G., AuslR, § 8 AufenthG, Rn. 18; Storr, Ch., in: Storr, Ch, 
Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 44 a AufenthG, Rn. 8; HK-
AuslR/Clodius, § 44 a AufenthG, Rn. 14.

840 Groß, T., Das deutsche Integrationskonzept – vom Fördern zum Fordern, ZAR 2007, S. 
315 – 319.

841 Stingl, J., Das neue Zuwanderungsgesetz – Integration pro Gesetz?, BWGZ 2002, S. 506; 
Huber, P., Recht und Integration – die ausländerrechtliche Pflicht zur Teilnahme an Integra-
tionskursen, Migration und Soziale Arbeit 2007, S. 116 ff.

842 Storr, Ch., in: Storr/Wenger/Eberle/Albrecht/Harms/Kreuzer, ZuwG, § 44 a AufenthG, 
Rn. 9.
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Im Beschluss des SG Detmold vom 14.05.2007 wird festgestellt, dass die sankti-
onsrechtlichen Folgen der Vorschrift des § 9 Abs. 2 S. 3 SGB II ansonsten gegen 
das Grundrecht auf Achtung und Schutz der Menschenwürde (Art.1 Abs. 1 GG) 
verstoßen können, weil sie denjenigen, der sich eigentlich selbst helfen kann, ver-
pflichtet, seine Mittel für andere einzusetzen, mit der Folge, dass er dadurch selbst 
mittellos wird und auf staatliche Hilfe angewiesen ist.843

Thiele, C. kommt durch ihre Untersuchung, welche Bedeutung die Teilnahme 
eines Ausländers an den Integrationskursen hat und wie sich dies auf das Auf-
enthaltsrecht des Ausländers auswirkt, zu dem Ergebnis, dass aufenthaltsrechtli-
che Sanktionen infolge pflichtwidriger Nichtteilnahme eines Ausländers an einem 
Integrationskurs verfassungsrechtlich nicht bedenklich sind.844 Nach Meinung von 
Kau, M. wird künftig die Frage möglicher Sanktionen zudem noch wesentlich an 
Bedeutung gewinnen, da sich im Hinblick auf die Zielsetzung der Integrationskur-
se ein Anforderungswechsel abzeichnet.845 Dabei muss beachtet werden, dass § 44 
a Abs. 3 AufenthG Sanktionen nur an fehlende Integrationsbereitschaft knüpft, 
nicht aber an mangelnde sprachliche Integrationsfähigkeit.846

Eine sehr wichtige Voraussetzung für die Wirksamkeit einer Rechtsfolgenbe-
ziehung zwischen Ablehnung der Teilnahmeverpflichtung an einem Integrations-
kurs und daraus folgenden Sanktionen ist, dass jedem Ausländer konkret, richtig, 
vollständig und verständlich erläutert wurde, welcher Verstoß gegen welche Pflich-
ten zu welchen konkreten Sanktionen führt. Nach Auffassung von Renner, G. müs-
sen dabei die in Art. 44 a Abs. 3 S. 3 genannten Kriterien der Aufenthaltsdauer, der 
schutzwürdigen Bindungen und der familiären Folgen angemessen in Rechnung 
gestellt werden.847

6.2.2	 Die	Bedingungen	der	erfolgreichen	Zuwanderungs-	und	
Integrationspolitik	von	Immigranten	aus	den	GUS-Staaten

Im vorliegenden Teil der Dissertationsschrift wird das öffentliche Interesse der 
Bundesrepublik Deutschland für bestimmte Zuwanderungsgruppen – dargestellt 
an den Immigranten aus den GUS-Staaten – überprüft. Dabei ist es eine Tatsache, 
dass die Integration der verschiedenen Gruppen der Zuwanderer Zeit und Zusam-

843 13. Kammer des SG Detmold, Beschluss vom 14.05.2007, Az.: S 13 AS 11/07 ER, Rn. 25.
844 Thiele, C., Das Integrationserfordernis für Drittstaatsangehörige nach dem Zuwanderungs-

gesetz, DÖV 2007, S. 58 – 65.
845 Kau, M., Sanktionsmöglichkeiten zur Durchsetzung von Integrationsanforderungen, ZAR 

2007, S. 185 – 191.
846 2. Kammer des VG Berlin, Urteil vom 28.01.2009, Az.:2 V 76.07, Rn. 36; vgl. Hillgruber, 

Ch., Mindestalter und Integrationsvorleistung – verfassungsgemäße Voraussetzungen des 
Ehegattennachzugs, ZAR 2006, S. 304 – 315.

847 Vgl. Renner, G., AuslR, § 8 AufenthG, Rn. 20.
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menarbeit braucht. Über die Länge der Zeitperspektive besteht Uneinigkeit. Die 
Spanne erstreckt sich von einigen Jahren bis über zwei, drei oder vier Generatio-
nen848. Alle Indikationsmodelle gehen von unterschiedlich vielen Stufen und Indi-
katoren für den Stand und den Forschritt im Integrationsverlauf aus. Deutschland 
ist ein Einwanderungsland und die gesellschaftliche Situation der   eingewanderten 
Bevölkerung gestaltet sich von Generation zu Generation unterschiedlich. 

Ein rechtlicher, politischer und historischer Überblick ist nicht ausreichend, 
um die Situation der Zuwanderer und ihre Lage in Deutschland verstehen zu kön-
nen. Vielmehr müssen Fragen rund um ihren rechtlichen Status, ihre Herkunft, 
ihre Kenntnisse der deutschen Sprache sowie ihren Zugang zum Arbeitsmarkt und 
zur Ausbildung und ihre Stellung sowie ihr Interesse an Deutschland beantwortet 
werden.

Um diese Situation – dargestellt anhand der Zuwanderer aus den GUS-Staaten 
– zu verstehen, wird im Rahmen der Dissertationsschrift ein Fragebogen vorgestellt, 
in dem die Meinung der Zuwanderer aus den GUS-Staaten zu o.g. Problemen 
ermittelt worden ist. Die Fragepunkte befassen sich mit ausgewählten Fragen der 
Integration wie Sprachkenntnisse und Selbstbewusstsein der russisch sprechenden 
Zuwanderer in Deutschland.

Das Ausfüllen des Bogens erfolgte freiwillig und anonym. 526 Personen haben 
an der Umfrage teilgenommen, davon sind 462 Bogen durch die russisch sprechen-
de Gesellschaft der jüdischen Gemeinden in Potsdam und Berlin, in orthodoxen 
Kirchen, russischen Fahr- und Grundschulen und im Kindertheaterstudio am Kur-
fürstendamm sowie 64 Bogen via Internet ermittelt worden. 

An der Umfrage haben 352 (67 %) der Befragten weiblichen Geschlechts und 174 
(33 %) männlichen Geschlechts teilgenommen. Die Teilnehmer können auf vier 
Altersgruppen aufgeteilt werden: 18 bis zu 30 Jahre: 19 % oder 100 Personen, davon 
81 Frauen und 19 Männer, 31 bis zu 40 Jahre: 29 % oder 153 Personen, davon 95 
Frauen und 58 Männer; 41 bis zu 55 Jahre: 38 % oder 199, davon 116 Frauen und 
83 Männer; älter als 55 Jahre: 11 % oder 58, davon 44 Frauen und 14 Männer849.

Der Anteil der Spätaussiedler, der an der Umfrage teilgenommen hat, beträgt 
218 Personen oder 41,4 %; der Anteil der jüdischen Einwanderer umfasst ist 129 
Personen oder 24,5 %. Von den Befragten sind in Deutschland als Asylsuchende 10 
Personen oder 2 %, als Hochqualifizierte 4 Personen oder 0,7 %, als Studierende 13 
oder 2,4 % anerkannt. Die Zahl der Zuwanderer, die als Familienangehörige durch 

848 Franzioch, M., Die Vertriebenen. Hemmnisse Antriebskräfte, Wege ihrer Integration in der 
Bundesrepublik Deutschland. Mit einer kommentierten Bibliographie. Schriften zur Kul-
tursoziologie, Band  9, Berlin 1987.

849 16 oder 3 % der Befragten haben das Alter nicht angegeben. 
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Familiennachzug nach Deutschland gekommen sind, beträgt 133 Personen oder 
25,2 %. 19 Befragte oder 3,6 % haben die Antwort „andere“ ausgewählt.

Im Bezug auf den Ausbildungsabschluss der Befragten in Deutschland stellt 
sich folgendes Bild dar: etwa 38,6 % oder 203 der Befragten haben keinen Aus-
bildungsabschluss, 69,7 % oder 367 Personen haben einen Ausbildungsabschluss 
erreicht, davon schlossen 127 die Schule/Berufsschule und 161 eine Hoch- oder 
Fachschule ab, 54 studieren in der Universität, 131 wählen die Antwort „andere“ 850.

Eine wichtige Bedeutung wurde in der Umfrage der Klärung der Qualität und 
der Rolle der Integrations- und Sprachkurse sowie der sprachlichen Präferenzen 
der Befragten zu Hause und bei der Kommunikation mit Bekannten und Freunden 
geschenkt. Von 526 Befragten haben nur 315 an Integrationskursen teilgenommen, 
44 Respondenten haben keine Antwort auf diese Frage gegeben. 

Nach Meinung der Teilnehmer ist die Qualität ihrer Integrationskurse als „sehr 
gut“: 0 %, „gut“: 13,3 % (das sind 42 Kursteilnehmer), „zufriedenstellend“: 15,2 % 
(das entspricht 48 Befragten), „mittelmäßig“: 47,3 % (das sind 149 Kursteilnehmer), 
„schlecht“: 24 % (das entspricht 76 Kursteilnehmern) zu beurteilen.

Um diese Kennziffer zu prüfen, wurden zwei	Fragen in den Fragebogen auf-
genommen, „Welche	Sprache	sprechen	die	Befragten	überwiegend	zu	Hause	und	
mit	ihren	Bekannten	und	Freunden?“851. Die Antworten sehen wie folgt aus:

Russisch als überwiegende Sprache sprechen zu Hause 191 Spätaussiedler 
(87,7%), 69 Juden (53,4 %), 59 Zuwanderer aus Familiengründen (44,3 %), 174 
(79,8 %) Spätaussiedler, 65 (50,3 %) Juden 75 (56,3 %) Zuwanderer aus familiä-
ren Gründen wählen überwiegend Russisch als Sprache mit ihren Bekannten und 
Freunden.

24 Spätaussiedler (das sind 11,2 %), 53 Kontingentflüchtlinge (das sind 41 %), 
49 Zuwanderer aus familiären Gründe (36,8 %) sprechen zu Hause Deutsch und 
Russisch und weniger als 2 % der Spätaussiedler, 7 Juden (5,4 %), 25 Zuwanderer 
aus familiären Gründen (18,9 %) haben mit „andere Sprache“ geantwortet. 

Große Bedeutung hat auch die Frage	„Wie	würden	Sie	ihre	Deutschkennt-
nisse	beurteilen?“ für die Integration“

Dabei war festzustellen, dass sich die Zufriedenheit mit den Deutschkennt-
nissen in Übereinstimmung mit der Altersgruppe und dem Geschlecht sowie dem 
Status der Befragten befindet. Auskunft über die Beurteilung der Deutschkenntnis-
se nach dem rechtlichen Status der Befragten und ihrem Geschlecht geben folgende 
Tabellen:

850 Die Befragten können mehrere Antworten auf diese Frage geben.
851 Es war möglich, mehrere Antworten zu geben.
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Abb. 9:  Beurteilung der Deutschkenntnisse nach dem Status der Befragten

Abb. 10: Beurteilung der Deutschkenntnisse als „gut“ und „auszeichnet“ nach dem 
Geschlecht der Befragten

Die Respondenten des weibliches Geschlechts beurteilen ihre Deutschkenntnisse 
als „gut, ich bin zufrieden“ und „ausreichend“, oft gegen den Trend bei den männli-
chen Befragten aller Altersgruppen, außer die Gruppe von 31 bis 40 Jahre und älter 
als 55 Jahre. 

Die	Beantwortung	der	Frage	hat	zwei	interessante	Aspekte	aufgezeigt: Ers-
tens sind nach statistischen Angaben eine große Zahl der Zuwanderer aus den 
GUS-Staaten Frauen, die aus familiären Gründen zu ihrem deutschen Ehemann 
ziehen (vgl. 2.2.4). Gleichzeitig ist diese Gruppe der Zuwanderer „sehr zufrieden“ 
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mit ihren Deutschkenntnissen. Der Grund kann darin liegen, dass Deutschland 
eine kluge Strategie mit den sog. Sprachtests für Familienangehörige entwickelt 
hat. Aber augenscheinlicher ist, dass sich die Integration der Ausländer in der „fa-
miliären“ Umgebung schneller und erfolgreicher vollzieht, so dass die Sprachprü-
fung nicht erforderlich ist.

Die zweite	interessante	Tendenz ist, dass die Kontingentflüchtlinge oder jüdi-
schen Zuwanderer aus den GUS-Staaten ihre Deutschkenntnisse im Vergleich mit 
den so genannten „ethnischen Deutschen“ – den Spätaussiedlern – höher beurtei-
len. Ein großer Anteil von jüdischen Zuwanderern spricht zu Hause, mit Freunden 
und Bekannten sowohl die russische als auch die deutsche Sprache. 

Hervorzuheben ist in diesem Kontext, dass der Fragebogen in zwei Sprachen 
entworfen und den Respondenten angeboten wurde, ihn in der deutschen oder rus-
sischen Version auszufüllen. 83,4 % von allen Befragten (439 Personen) haben die 
russische Version ausgefüllt. Nur 87 Respondenten oder 16,5 % haben das Ausfül-
len des Fragebogens in deutscher Sprache vorgenommen.

Viele Befragte haben in der Umfrage betont, dass sie „die deutsche Sprache 
nicht richtig erlernt haben und die russische Sprache bereits zu vergessen begin-
nen.“ (Spätaussiedler, 58 Jahre alt)

Gleichzeitig bleibt als Tendenz festzustellen, dass die russische Sprache auch 
in der jungen Generation der Zuwanderer aus den GUS-Staaten die dominieren-
de Sprache darstellt. „Ich möchte nicht in mein Heimatland zurückkehren, weil 
alle meine Freunde und Bekannten in Deutschland sind. In Krasnoyarsk hatte ich 
früher ein paar Freunde, heute rufe ich nicht mehr an … Alle meine Freunde in 
Deutschland sind Russen und wir sprechen gerne Russisch wie zu Hause.“ (Frau, 
22 Jahre alt)

Dennoch haben die jungen Leute das Gefühl, dass der Mangel an Deutsch-
kenntnissen ein unüberwindliches Hindernis zur Verwirklichung ihrer Träume ist. 
So hat eine 21- jährige Spätaussiedlerin dieses Gefühl in der Umfrage wie folgt 
zum Ausdruck gebracht: „Ob ich zufrieden bin, in Deutschland zu leben? Das weiß 
ich nicht genau. Ich habe den Wunsch Bank-Management zu studieren, leider ist 
meine  Sprache nicht so gut, aber die letzten Jahre in der Schule habe ich viel Spaß 
gehabt“. (Spätaussiedlerin, Azubi in der Bäckerei, 21 Jahre alt)

Die folgende Tabelle zeigt das Interesse der Zuwanderer aus den GUS-Staaten 
an Politik, Kultur und sozialem Engagement in Deutschland und ihrem Heimat-
land.
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Abb. 11: Interesse der Zuwanderer aus den GUS-Staaten an Politik, Kultur und 
sozialem Engagement in Deutschland und ihrem Heimatland

81,8 % der Befragten interessieren sich für das Geschehen in beiden Ländern, 7,4 
% der Zuwanderer haben nur an der deutschen Politik und Kultur ein Interesse, ca. 
5,4 %  der Respondenten nur am Engagement in ihrem Heimatland und 4,8 % der 
Befragten haben kein Interesse oder können nicht richtig sagen, was sie interessiert 
und wo.

Dennoch: Ohne Zweifel, stellen 430 Befragte – ca. 81,8 % der Zuwanderer aus 
den GUS- Staaten – eine Bereicherung für Deutschland und ihr Heimatland wegen 
ihres Interesses an Politik, Kultur und sozialem Engagement dar.

Interessante Antworten wurden auch auf die Frage:	„Welchen	Lebensstan-
dard	haben	Sie	in	Deutschland	verglichen	mit	Ihrem	Herkunftsland?“	gegeben. 
Es ist auffällig, dass Frauen mit dem Leben in Deutschland zufriedener sind als 
Männer. 68 % der Frauen haben die Antwort – hoch (21 %) oder zufriedenstellend 
(47 %) – gegeben. Auch gibt es weniger Respondenten weiblichen Geschlechts, 
die in ihr Herkunftsland zurückkehren möchten. 48,5 % der weiblichen Befragten 
haben die Antwort „nein“ auf diese Frage gegeben. Andererseits möchten 29,5 % 
oder 51 der männlichen Befragten in ihr Herkunftsland zurückkehren; 8 % oder 
14 Respondenten wissen es nicht genau; 38,5 % oder 67 Männer sind bereit, an 
Rückkehrprogrammen unter bestimmen Voraussetzungen teilzunehmen. Nur 24 % 
oder 42 Befragte männlichen Geschlechts haben kein Interesse, in ihr Heimatland 
zurückzukehren.

Interesse an Politik, Kultur und sozialem Engagement in Deutschland
Interesse an Politik, Kultur und sozialem Engagement in ihrem Heimatland

weiß nicht genau
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Aus dieser Sicht ist die Frage von Interesse, welchen	Lebenstandard	haben	
die	Befragten	in	Deutschland	verglichen	mit	ihrem	Herkunftsland, wenn man 
dabei die verschiedenen	Altersgruppen betrachtet. Mit dem Leben in Deutsch-
land sind die Befragten im Alter von 18 bis 30 Jahren in vollem Grad zufrieden (79 
% oder 79 Personen, 34 % oder 52 Personen im  Alter von 31 bis 40, 27 % oder 54 
Personen im Alter von 41 bis 55 Jahren, 12 % oder 7 Personen älter als 55 Jahre). 
Die Untersuchung zeigt, dass sich mit zunehmendem Alter die Zufriedenheit mit 
der Qualität des Lebens im Vergleich zur Heimat verringert. Der mit dem Leben 
unzufriedene Teil der Bevölkerung umfasst 194 Personen oder 36,8 % der Gesamt-
zahl der Befragten, darunter 105 oder 52,7 % der Menschen im Alter von 41 bis zu 
55 Jahren.

Einen größeren Unterschied hinsichtlich der Zufriedenheit mit dem Leben 
in Deutschland zwischen den verschiedenen Altersgruppen zeigen die Zitate aus 
den Interviews der Befragten in der Umfrage. „Wir sind keine richtigen Deutschen, 
gleichzeitig wir sind keine echten Russen“. (Mann, 38 Jahre alt) „Ich fühle kein Un-
behagen wegen der Tatsache, dass mein Vater Deutscher und meine Mutter Russin 
ist. Im Gegenteil betrachte ich dies als doppelte Chance für mich. Wir Russland-
Deutschen haben sehr viel Glück“. (Mann, 27 Jahre alt, studiert am HU)

„In mir werden zwei Völker zusammengebracht. Ich kann sagen, dass ich mich 
unter Russen und unter Deutschen, jedenfalls unter Russland-Deutschen wohl füh-
le“. (Mann, 22 Jahre alt)

„Wir sind sozusagen der „Dünger“, wir und unsere Kinder sind zwei verlorene 
Generationen. Zurückfahren macht keinen Sinn – die Kinder und die Enkel sind 
hier, aber hier zu leben, habe ich keine Kraft“. (Spätaussiedlerin, 73 Jahre alt, ehe-
malige Direktorin einer Grundschule in Kasachstan)

Der Unterschied zwischen jungen und älteren Zuwanderern aus den GUS-
Staaten zeigt sich nicht nur in der Zufriedenheit mit dem Leben und im Mangel 
von Deutschkenntnissen, sondern mehr noch in dem Gefühl der ersten und zweiten 
Generation der Zuwanderer aus den GUS-Staaten, hier „nicht zu Hause zu sein …
wir sind keine Deutschen in Deutschland, wir sind keine Landsleute in den GUS-
Staaten“. (Aussiedlerin, 61 Jahre) 

Junge Leute haben mehr Optimismus und blicken nach vorn. Sie erkennen, 
dass sie „eine Naht, der verbindende Faden der zwei Völker, der zwei Staaten sind“. 
(Mann, 29 Jahre, promoviert, FU Berlin)

Viele Respondenten sprechen über ihr Empfinden der Spannung, Zerrissen-
heit  und Zwiespältigkeit in Bezug auf Sprache, Kultur und Selbstbewusstsein. Die-
ses Gefühl steigert sich mit zunehmendem Alter und zeigt sich tendenziell stärker 
bei den Befragten männlichen Geschlechts.

„Ich habe das Gefühl, dass ich keine Wurzeln habe oder dass sie angeschlagen 
wurden. Es gibt ein solches Volk – die Russland-Deutschen, und anscheinend gibt 
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es für dieses Volk keine echte Heimat – niemand weiß, wo diese Heimat ist, ich 
auch nicht“. (Frau, 43 Jahre alt)

„Als ich mir bewusst wurde, dass ich Deutsche bin, war ich 32 Jahre alt und 
habe den Entschluss gefasst, nach Deutschland zu fahren. Jetzt bin ich schon mehr 
als 15 Jahre hier und das Gefühl der Zerrissenheit, der Untauglichkeit, der Suche 
und ... der Ausfälle bleibt. Ich bin sehr traurig darüber, dass meine Kinder zwischen 
zwei Feuern hin und her laufen: sie möchten keine Russen sein und gleichzeitig 
können sie nicht echte Deutsche sein. Es ist in vieler Hinsicht meine Schuld. Ich 
begann damit, in ihnen „das Deutschtum“ zu entwickeln, über die Geschichte unse-
rer Familie, meiner Großeltern zu erzählen. Besser hätte ich das nicht getan. Besser 
wäre es gewesen, wenn alles mit mir ausgelaufen wäre und wir nirgendwohin und 
niemals ausgewandert wären“. (Mann, 48 Jahre)

Aus der Auswertung der Aussagen des Fragebogens ergibt sich: Das verallge-
meinerte Porträt des Menschen, der an der Rückkehr interessiert ist, ist der Mann 
zwischen 41 bis 55 Jahren, der nicht Initiator der Übersiedlung nach Deutsch-
land war, sondern als Spätaussiedler oder durch Familienzusammenführung nach 
Deutschland kam, der nur ausreichende, mangelhafte oder ungenügende Deutsch-
kenntnisse hat, der überwiegend zu Hause und mit Bekannten und Freunden die 
russische Sprache spricht und der Interesse an der Politik, Kultur und dem sozialen 
Engagement in seinem Herkunftsland hat. 

Die meisten Befragten haben auf die Frage	„Möchten	Sie	in	Ihr	Herkunfts-
land	 zurückkehren?“	 geantwortet, „Wir haben für die Kinder entschieden, zu-
sammen mit ihnen nach Deutschland zu kommen. Deshalb, wenn die Kinder den 
Entschluss fassen sollten, zurückzukehren, werden wir mit ihnen zurückkehren … 
heute ist das ihre Sache, die Entscheidung zu treffen“. (Besitzerin eines Ateliers, 
Jüdin, 62 Jahre alt)

Die Familieneinheit oder der sog. „Familienverband“ ist eine typische Traditi-
on der russisch sprechenden Zuwanderer. Sie beruht auf der Parole: Einer für alle, 
alle für einen. Die massive Zuwanderung nach Deutschland wurde Realität, weil 
ein Teil der Familie dem anderen nachzog. Insbesondere hat dieses Modell bei den 
Spätaussiedlern stattgefunden. Der Familienachzug war, ist und wird der wachsen-
de Trend der Zuwanderung bzgl. der Zuwanderer aus den GUS-Staaten bleiben.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass sich die Zuwanderer aus den GUS- 
Staaten integriert haben und ein fester Bestandteil der deutschen Gesellschaft ge-
worden sind. Aus der Umfrage ergibt sich, dass die Integration durch Mängel in 



260 Olga R. Gulina

der Qualität der Sprachkurse und bei den Maßnahmen zur Weiterbildung und zur 
beruflichen Fortbildung wesentlich eingeschränkt wird und weiter entwickelt wer-
den muss. 

Jetzt kommt die Zeit, dass die Bundesländer bei räumlicher Streuung der 
Wohnsitze der Zuwanderer aus den GUS- Staaten deren sprachliche, ethnische, 
kulturelle und bildungsmäßige Entwicklung zu gewährleisten haben. Das bedeu-
tet einerseits, die russische Sprache als tägliche Realität zu akzeptieren und ande-
rerseits, die Zuwanderung durch die Entwicklung eines Kulturumfelds und von 
wissenschaftlichen Bildungszentren, bei der gezielten Ausbildung von Fachkräften 
und der Schaffung eines einheitlichen ethno-kulturellen Raumes zu unterstützen. 
Durch Schaffung eines kulturellen und wissenschaftlichen Potenzials sowie den 
Ausbau der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird es möglich, die deutsche 
Identität zu verwirklichen  und zugleich die Identität und die Traditionen der 
Russen, Wolgadeutschen, Juden und aller anderen Nationalitäten der ehemaligen 
UdSSR zu garantieren.

6.2.3	 Fazit

Unsere Zeit ist gekennzeichnet von einer neuen Etappe der Integrationspolitik, die 
bedeutende Änderungen zum Ausländerrecht erwirkt sowie eine Umkehr von der 
Segregation zur Integration beinhaltet. 

Moderne Probleme der Integrationspolitik Deutschlands sind die hohe Ar-
beitslosigkeit, die andauernde Diskriminierung in Beschäftigung und Berufstätig-
keit von Menschen mit Migrationshintergrund. Besondere Integrationshemmnisse 
existieren für die zweite Generation der Spätaussiedler. Sie bestehen oft in kaum 
noch vorhandenen Deutschkenntnissen, der Sozialisation in einem anderen gesell-
schaftlichen System, wegen Mangel an Gleichwertigkeit hier oftmals nicht direkt 
verwertbaren Schul- und Berufsabschlüssen und in der Problematik vieler russ-
landdeutscher Jugendlicher, die in einer ohnehin schwierigen Entwicklungsphase 
mit den Eltern die Ausreise nach Deutschland antreten, Schul- und Bildungswege 
unterbrechen und ihre Freunde im Herkunftsland zurücklassen müssen852.

Das Erfordernis des Spracherwerbs ist eine wesentliche Integrationsvoraus-
setzung, der für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sehr große Bedeutung 
zukommt.853 Eine einheitliche Sprache und Kultur sind Motor der deutschen Inte-
gration und müssen von allen Zuwanderern akzeptiert werden. Die kulturelle In-
tegration geht über die allgemeine Anerkennung der Menschenrechte hinaus. Sie 

852 Vgl. Kusnezowa, L., Die Deutschen von anderswo: Junge Spätaussiedler/innen, Porträts, 
Berlin 2005, S. 32  ff.

853 BT-Drucks., 15/420, S. 72.
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impliziert auch die Bereitschaft zur positiven Begegnung, zur Mitverantwortung an 
der Gesellschaft und – wichtigste Voraussetzung all dessen – zum Erleben der Lan-
dessprache.854 „Die Kenntnis der deutschen Sprache und Kultur ist entscheidend 
für die berufliche und soziale Integration von Zuwanderern. Je besser ein Mensch 
die Sprache des Landes beherrscht, … desto größer ist seine Chance, sich in ange-
messener Zeit zu integrieren“855. Früher verkündigte das BVerwG als Vorausset-
zung „zumindest ein einfaches Gespräch auf Deutsch führen zu können“856. Aber 
wer heute als Ausländer in Deutschland eingebürgert werden will, muss nicht nur 
Deutsch sprechen und verstehen, sondern auch lesen und schreiben857.

Im diesem Sinn ist eine wichtige	 Komponente	 der	 zukünftigen	 Integra-
tionspolitik	 nicht die Verstärkung der Sanktionen bei nicht ordnungsgemäßer 
Teilnahme am Integrationskurs, sondern der Abschluss eines Integrationsvertra-
ges zwischen Behörden und Ausländern, die in der BRD dauerhaft leben wollen. 
Integration wird als ein obligatorischer Prozess für Zuwanderer begriffen, durch 
den ein Ausländer seine „Bereitschaft“ zur Erfüllung der Anforderungen für den 
Daueraufenthalt präsentieren soll. Das bedeutet z.B., dass jeder Einwanderer, be-
vor er die befristete Aufenthaltserlaubnis erhält, einen Vertrag zur Aufnahme und 
Integration unterschreiben soll – ähnlich dem contract d‘accueil et d‘intégration in 
Frankreich gemäß Art. L311-9 des Gesetzes über Immigration und Integration 
vom 25.06.2006858. Verstöße gegen die die im Integrationsvertrag übernommenen 
Pflichten können bei der Verlängerung des Aufenthaltstitels berücksichtigt wer-
den. Aus rechtlicher Sicht wird Integration als Verbindung betrachtet, die auf der 
Grundlage der gemeinsamen Interessen die Rechte und Pflichten der Zuwanderer 
und des beteiligten Staates verbindlich widerspiegelt.

Ein anderer	 wichtiger	 Aspekt	 der	 zukünftigen	 Integrationspolitik betrifft 
die Strategie der sog. „Co-Entwicklung“ auf der Grundlage der Grund- und Men-
schenrechte, durch die eine echte Partnerschaft zwischen Bund, Ländern, Kommu-
nen und Ausländern zur Steuerung der Migration aufgebaut werden kann. 

Demzufolge sind die Behörden verantwortlich für die Schaffung der Voraus-
setzungen für Freiheit und Gleichheit der Menschen und verpflichtet, Hindernisse 
zu beseitigen oder zu verringern, so dass die Beteiligung aller Menschen am politi-
schen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Leben des Landes erfolgen kann. 

854 Bielefeldt, H., Einbürgerungspolitik in Deutschland. Zur Diskussion über Leitkultur und 
Staatsbürgerschaftstest, Essay, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin 2006, S. 12.

855 Schäuble, W., Pressemitteilung des BMI vom 17.01.2007.
856 BVerwGE 124, 268 (271). 
857 Dorf, I., Schriftsprachkenntnisse von Einbürgerungsbewerbern?, ZAR 2008, S. 96 – 101.
858 Gesetz über Immigration und Integration vom 25.07.2006 (LOI n 2006-911 du 24 juillet 

2006 relative à l‘immigration et à l‘intégration); Az.: NOR: INTX0600037L, http://www.
legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000266495&dateTexte=&fast
Pos=1&fastReqId=1160250715&oldAction=rechTexte (erfüllt am 12. Dezember 2008).
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Diese Rolle der Regierung sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Inte-
gration von Zuwanderern die Verantwortung von allen ist: Regierung, Gesellschaft 
des Gastlandes und Zuwanderer selbst. In den zukünftigen Integrationsplänen des 
Bundes, der Länder und Kommunen müssen folgende Eckpunkte	der	allgemeinen	
Integrationspolitik	Deutschlands aufgezeigt werden:
• Integration ist ein langfristiger Prozess, ihr Ziel ist es, alle Ausländer, die 

dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland leben, in die Gesellschaft einzube-
ziehen;

• Integration ist ein zweiseitiger Prozess der Anpassung von Einwanderern und 
an die Gesellschaft des Gastlandes und der Bevölkerung des Gastlandes an 
die Zuwanderer;

• Integration ist gemeinsame Verantwortung. Die Verantwortung für die Inte-
gration liegt in der Verantwortung von Einwanderern und gesamter Gesell-
schaft;

• Integration verlangt die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den 
staatlichen Ämtern und Behörden und der Zivilgesellschaft, die Schaffung 
und die Verbesserung neuer Initiativen in diesem Bereich;

• Integration erfordert einen gemeinsamen, umfassenden und gleichen Ansatz 
in der Einwanderungspolitik und Integration von Einwanderern; 

• Integration verlangt die Universalität der öffentlichen Maßnahmen. Dafür 
spricht die Forderung nach einer gemeinsamen Sprache als ein Teil der Inte-
grationspolitik und die Förderung und Garantie des Zugangs von Zuwande-
rern zum öffentlichen und privaten Sektor;

• Die Integrationspolitik muss als ein Schnittpunkt in der allgemeinen Politik 
verstanden werden. 

6.3	 Rückkehrprogramme

„Wir	 wollen	 durch	 geeignete	 Maßnahmen	 die	 Rückführung	 von	 ausrei-
sepflichtigen	 Ausländern	 verbessern	 und	 praktische	 Hindernisse	 der	 Ab-
schiebung,	insbesondere	von	Straftätern,	soweit	wie	möglich	beseitigen“.859

Die Idee zur Förderung der Rückkehrbereitschaft von Ausländern in ihre Heimat 
ist nicht neu. Am 1.12.1983 trat das RückHG860 in Kraft, das sich an folgenden 
Punkten orientierte:

859 Der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD. Abschnitt 1.2. „Rückführung von 
ausreisepflichtigen Ausländern“ des Kapitels VIII „Sicherheit für unsere Bürger“.

860 BGB1. I, S.1377.



 Rechtspolitische und rechtliche Probleme der Zuwanderung 263

• Rückkehrberatung am Prinzip der Freiwilligkeit, d.h. die Entscheidung für 
eine Integration oder Reintegration trifft der/die Ausländer/in selbst;

• Vorzeitige Verfügbarkeit über staatlich begünstigte Sparleistungen ohne Ver-
lust der staatlichen Vergünstigungen (Prämien, Steuervorteile);

• Ursprünglich auch Regelungen für finanzielle Anreize zur Rückkehr, die 
jedoch nur ca. ein Jahr lang galten. Dann wurden andere Programme und 
Initiativen in Deutschland gestartet, die unten erklärt werden.

Heute existieren in Deutschland verschiedene Programme zur Förderung und Un-
terstützung von heimkehrwilligen Personen. Neben den Programmen der IOM und 
den Projekten von Bund und Ländern sowie REAG/GARP gibt es auch einzelne 
Programme und von Hilfsorganisationen wie Caritas, Raphaels-Werk, Diakoni-
sches Werk usw., die mit der Rückkehrberatung von Ausländern beschäftigt sind861.

6.3.1	 REAG	(Reintegration	and	Emigration	Programme	for	
Asylum	Seekers	in	Germany)	/	GARP	(Government	assisted	
Repatriation	Programme)

Immigranten und Flüchtlinge, die freiwillig zurückkehren, können mit der finanzi-
ellen Unterstützung des deutschen Staates unter bestimmten Bedingungen rechnen. 
Für die Festsetzung der Beihilfen ist das BAMF zuständig. Das Geld entstammt 
dem Bundeshaushalt sowie den Länderhaushalten im Rahmen der Programme 
zur Unterstützung der Repatriierung. Eines der ersten dieser Programme, REAG, 
wurde auf nationaler Ebene entwickelt und startete schon 1979. Dem zweiten Pro-
gramm, genannt GARP, schloss sich Deutschland 1989 an. Dieses Programm wur-
de von der IOM862 initiiert. Ab 2002 wurden beide Programme in Deutschland 
unter der allgemeinen Bezeichnung – REAG/GARP – vereinigt. 

Das Prinzip der Programme für Ausländer, Flüchtlinge, Illegale oder für die-
jenigen, die wegen Menschenhandels nach Deutschland geraten sind, ist im All-
gemeinen gleich. Das Programm kann unabhängig davon angewendet werden, in 
welchem Stadium sich die Frage des Aufenthaltes im Land des Migranten bei den 
entsprechenden Behörden befindet. Das Wichtigste ist das freiwillige Einverständ-
nis, in die Heimat zurückzukehren (oder in ein Drittland auszureisen) und das Feh-
len von Geld für die Ausreise. 

861 Es gibt bereits mehr als 90 Projekte und Programme im Bereich der Rückkehr, vgl. 
Hemingway,B./Becker, H., Förderung der freiwilligen Rückkehr ausländischer Mitbürger, in: 
Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (Hrsg.), Wanderungsbewegun-
gen Flüchtlinge und Integration, Nürnberg 2003, S. 131 ff.

862 Dazwischen – Staatliches Komitee für Europäische Auswanderung (jetzt IOM).



264 Olga R. Gulina

Die GARP-Zusatz-Starthilfe wird Staatsangehörigen aus allen GARP-Staa-
ten gewährt, das sind Ägypten, Äthiopien, Afghanistan, Algerien, Angola, Arme-
nien, Aserbaidschan, Bangladesch, Benin, Belarus, Bhutan, Burkina Faso, China, 
Cote d’Ivoire, DR Kongo, Eritrea, Georgien, Ghana, Guinea, Indien, Irak, Iran, 
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kuba, Libanon, Liberia, Mali, Marokko, 
Mazedonien, Montenegro, Nigeria, Pakistan, Russische Föderation, Serbien, Sierra 
Leone, Somalia, Sri Lanka, Syrien, Türkei, Ukraine und Vietnam.

Im Jahr 2006 kehrten 97,6 % der geförderten ausgereisten Personen freiwillig 
in ihre Herkunftsländer zurück. 2,5 % davon zogen in einen anderen Staat, über-
wiegend in die USA. Von 1999 bis 2005 nutzten den „Komfort“ dieser Programme 
in Deutschland etwa 160.000 Menschen. In letzter Zeit verringerte sich jedoch 
die Zahl der Rückkehrer zunehmend: 1999 – 2000: 115.000 Menschen; 2000 – 
2004: 45.000 Menschen; im Jahr 2007 hat die Zahl der „Kunden“ des Programms 
REAG/GARP 7.500 Menschen nicht überstiegen. Im Jahr 2006 haben 5.764 Per-
sonen im Rahmen dieses Programms Deutschland verlassen. Für fast ein Fünftel 
der geförderten Rückkehrer (18,3 %) waren Serbien und Montenegro die Ziellän-
der (absolut: 1.056 Personen), 11,5 % kehrten in die Türkei zurück (664 Personen), 
9,3 % in den Irak (538 Personen).863

Zu überlegen ist, worin der Grund der Effektivitätssenkung dieser Programme 
liegt, ob es jetzt weniger Ausländer im Land gibt oder ob sich die Zahl der Migran-
ten, die in ihre Heimatländer zurückkehren will, verringert. Es ist schwer, diese Fra-
ge unter den Bedingungen des modernen Deutschlands eindeutig zu beantworten.

In der Arbeit „Die soziale Lage älterer Migrantinnen in Deutschland“ analy-
sieren Grube, P./Tamayo, M. die Motive für das Verbleiben in der deutschen Ge-
sellschaft und die Rückkehr in die Heimatländer. Die vorherrschenden Gründe für 
den Verbleib im Bundesgebiet sind Familienfaktoren (z.B. keine Verwandten mehr 
im Herkunftsland), Entfremdung, Lebensgefahr (d.h. äußerer Zwang oder Krieg 
im Herkunftsland). Für die Entscheidung sprechen Familiengemeinschaft im Bun-
desgebiet, Trennung von Familien, Klima, Krankheit/Gesundheit, Ausländerfeind-
lichkeit und Ausländerpolitik. 864 

Das BAMF vertritt die Auffassung, dass der Anteil der Ausländer, die danach 
streben, so lange wie möglich in Deutschland zu bleiben, deutlich zugenommen hat. 
Einer der indirekten Gründe ist die nicht endende Diskussion über die Notwendig-
keit, das Recht auf Aufenthalt für bestimmte Kategorien von Flüchtlingen, z.B. aus 
dem Kosovo, zu modernisieren. 

863 BAMF (Hrsg.), Migrationbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auf-
trag der Bundesregierung. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Stand 12.2007, S. 
151 – 152.

864 Grube, P./Tamayo, M., Migrationsforschung, in: Zoll, R. (Hrsg.), Die soziale Lage älterer 
Migrantinnen in Deutschland, Münster 1997, S. 33.
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Vor einigen Jahren war die Situation eindeutiger: Deutschland gewährte den 
Flüchtlingen Asyl für die Zeit des Krieges im ehemaligen Jugoslawien. War der 
Krieg beendet, begann man über die Repatriierung zu sprechen, danach über die 
Berücksichtigung der realen Situation in der sog. „friedlichen“ Region. Damit ent-
wickelten sich Forderungen, den Flüchtlingen mehr Rechte für den Aufenthalt in 
Deutschland zu gewähren865. Die Folge ist, dass sich einige von denen, die noch 
nicht ausgereist sind, auch jetzt nicht mit der Ausreise beeilen, weil sie denken, dass 
sich die Situation zu ihren Gunsten entscheiden könnte. 

Im Rahmen des REAG/GARP Programms werden folgende Hilfen gewährt:
• Übernahme der Beförderungskosten (mit Flugzeug, Bahn oder Bus);
• Benzinkosten in Höhe von 205,00 € pro PKW;
• Reisebeihilfen, deren Höhe abhängig vom Bundesland ist, in dem sich die 

Ausreisenden aufhalten.

Seit dem 01.07.2007 werden Starthilfen für die Rückkehr nach Ländern nicht mehr dif-
ferenziert. Eine Zusatz-Starthilfe wird einheitlich in Höhe von 100 € sowohl Erwach-
senen/Jugendlichen als auch Kindern unter 12 Jahren gewährt. Für die GARP-Zusatz-
Starthilfe gilt kein Familienhöchstbetrag.

Vorher betrugen die Starthilfen für die Rückkehr nach Ägypten, Äthiopien, Algerien, 
Angola, Bangladesch, Benin, Bhutan, Burkina Faso, China, Cote d’Ivoire, DR Kongo, 
Eritrea, Ghana, Guinea, Indien, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kuba, Li-
banon, Liberia, Mali, Marokko, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, 
Syrien und Vietnam 200,00 € pro Erwachsener und Jugendlicher bzw. 100,00 € pro 
Kind unter 12 Jahren (maximal jedoch 600,00 € pro Familie).

Starthilfen für die Rückkehr nach Armenien, Aserbaidschan,  Belarus, Georgien, 
Iran, Mazedonien, Montenegro, in die Russische Föderation, nach Serbien (einschließlich. 
Kosovo, außer Minderheiten der Serben und Roma aus dem Kosovo), in die Türkei und 
die Ukraine wurden in Höhe von 250,00 € pro Erwachsener und Jugendlicher bzw. 
125,00 € je Kind unter 12 Jahren (maximal jedoch 750,00 € pro Familie) gewährt.

Die Starthilfen für Afghanistan, Irak und Minderheiten der Serben und Roma aus 
dem Kosovo betrugen 500 € pro Erwachsener und Jugendlicher bzw. € 250 pro Kind 
unter 12 Jahren (maximal jedoch € 1.500 pro Familie) 

Die geringfügigen Starthilfen sind ein anderer Grund dafür, dass weniger Aus-
länder freiwillig in ihre Heimatländer zurückkehren. Die Mehrheit der Migranten 
selbst bezeichnet die finanziellen Unterstützungen als mangelhaft. Der Leiter der 
Vertretung der Internationalen Arbeitsorganisation in Deutschland Hemingway, B. 
meint: „Die Reisebeihilfe in Höhe von 205,00 € würde bei den heutigen Benzin-

865 Grimm, S., Die Rückführung von Flüchtlingen in Deutschland, Berlin 2007, S. 51 – 52.
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preisen nicht einmal dafür reichen, um den Kosovo zu erreichen! … Und das ist eine 
verhältnismäßig nahe, europäische Region“. 

Die Aktivisten für Menschenrechte führen als gutes Beispiel Großbritannien 
an, das die Reisebeihilfe für die ausreisenden Rückkehrer erhöhte. Die Folge war, 
dass die Zahl der Migranten, die dieses Programm nutzen wollten, zunahm. 

In Deutschland versucht man jedoch, dieses Problem anders zu lösen. Im Juni 
des Jahres 2007 stimmte der Bundestag für eine Kürzung um 40 % der Mittel, die 
aus dem Staatshaushalt für die Realisierung des Programms REAG/GARP zur 
Verfügung gestellt werden. Als Argument wurde die Verringerung des „Programm-
kontingentes“, das heißt, der Zahl der in das Heimatland zurückkehrenden Mig-
ranten, die die Reisebeihilfe beantragen, angeführt. Dabei wird seit 2004 eine aktive 
Informationskampagne unter den Migranten geführt, deren Ziel es ist, das Wesen 
des Programms zu erklären und sie damit zusätzlich zur Ausreise zu motivieren. 
Wenn die Informationskampagne sich als erfolgreich erweist, wird die Zahl derje-
nigen, die das Programm nutzen wollen, zunehmen. Und es wird im Haushalt kein 
Geld mehr dafür geben... 

Das Außenministerium bedauert zwar die Kürzung der Haushaltsfinanzierun-
gen, äußert aber die Hoffnung, dass das Programm der finanziellen Unterstützung 
für Ausreisende die Lebenskraft nicht verlieren wird. In den Augen der Ausländer, 
denen die Aufenthaltserlaubnis entzogen wird, die aber wegen finanzielle Schwie-
rigkeiten nicht ausreisen können, ist die Reisebeihilfe die bessere Perspektive als die 
Zwangsabschiebung.

6.3.2	 Reintegration	nach	Russland	aus	Deutschland	

Lenin, V. I., stellte in seiner Arbeit „Der Kapitalismus und die Immigration der 
Arbeiter“ fest, dass die westlichen Länder, die alle im großen Maßstab qualifizierte 
Arbeitskräfte heranziehen, alle reicher und reicher werden. Die „Spender- Länder“, 
die die Spezialisten verlieren, aber werden ärmer und ärmer866. Das Fehlen einer 
klaren demografischen Politik, der Abfluss von qualifizierten Fachkräften, junger 
und talentvoller Spezialisten, Wissenschaftler und Kulturpersönlichkeiten am Ende 
der 90er Jahre ist die Ursache dafür, dass Russland ein staatliches Reintegrations-
programm für alle Zuwanderer aus den GUS-Staaten, die im Ausland leben und die 
freiwillig in ihre Heimat zurückkehren möchten, entwickelt hat. 

Dieses am 22.06.2006 gestartete staatliche Programm gewährt Mitbürgern – 
einschließlich Mitgliedern anderer Nationalitäten der ehemaligen Sowjetunion, die 

866 Ленин, В.И., Капитализм и иммиграция рабочих,в кн.: Полн. собр. соч., 5 изд., Т. 24, 
Москва 1990, С. 90.
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im Ausland leben und die freiwillig zurückkehren wollen – eine finanzielle Unter-
stützung867.

Die Realisierung des Programms erfolgt in die drei Etappen: 
•	 Erste	Etappe (2006 – 2008): Erarbeitung und die informative Arbeit; 
•	 Zweite	Etappe (2007 – 2008): die unmittelbare freiwillige Übersiedlung der 

Teilnehmer des Programms und ihrer Familienmitglieder in die Russische 
Föderation im Rahmen der regionalen Programme der Übersiedlung;

•	 Dritte	Etappe (2009-2012): die Realisierung der regionalen Programme der 
Übersiedlung, die Einschätzung ihrer Produktivität sowie – falls notwendig – 
die Durchführung von zusätzlichen Maßnahmen.868

Im Rahmen des Programms werden folgende Leistungen angeboten: Reisekosten, 
eine einmalige Unterstützung (im Jahr 2007 umfasste die Maßnahme ca. 40- bis 
60-tausend Rubel (ca. 1.500 Euro), im Jahr 2009 120-tausend Rubel (ca. 3.000 
Euro), eine halbjährliche Arbeitslosenunterstützung, ein unbefristetes soziales Pa-
ket für Ausbildung und medizinische Dienstleistungen und ein günstiger hypothe-
karischer Kredit mit niedrigen Zinsen.

Im Jahre 2008 wurde die zweite Etappe realisiert, d.h. die „massive“, freiwilli-
ge Übersiedlung der Zuwanderer aus dem Ausland nach Russland. Der Chef des 
Föderalen Migrationsdienstes, Romodanovskij, K., hat die Situation beschrieben: 
“88-tausend Menschen wurden im Jahr 2008 vom Föderalen Migrationsdienst er-
wartet. Sie kamen im Rahmen des Programms der Übersiedlung an ... Im Jahr 2007 
wurden etwa zehntausende Menschen erwartet, allerdings sind nur 890 Menschen 
angekommen ... Das Programm ist aus fehlendem Interesse der Regionen abgeris-
sen. Vierzehn Subjekte der Russische Föderation869 haben sich von der Teilnahme 
am Programm einfach losgesagt, und zwei Hauptstädte – Moskau und St. Peters-
burg – haben besondere Bedingungen für die Reimmigranten aufgestellt. Dane-
ben war die Rückführung des Programms für die nächsten drei Jahre auf 300-tau-

867 Указ Президента РФ от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом» (вместе с «Государственной программой по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом»), in: Собрание законодательства РФ, 26.06.2006, N 26, ст. 2820. (Beschluss 
des Präsidenten der Russischen Föderation vom 22.06.2006, Az.: 637 RF.).

868 Vgl. Ivakhnyuk, I., New Answers to Irregular Migration Challenges in Russia, ZAR 2008, 
S. 12 – 24.

869 Vierzehn Regionen Russlands haben erklärt, dass dieses Programm für sie nicht aktuell ist. 
Ausschließlich Moskau, Inguschetien, Dagestan, Tschetschenien, Tschuktschenhalbinsel, 
Astrachan, Stavropolgebiet erkennen das Programm an. Moskau und St. Petersburg haben 
die Bereitschaft geäußert, am Programm teilzunehmen, aber nur als Transitpunkte, wo es 
z.B. möglich wäre, dass die Auswanderer umlernen und/oder ihre Qualifikation erhöhen.
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send Rückkehrer (Mitbürger) vorgesehen. Allerdings sind die Bedingungen für die 
Rückkehr wie Behausung und nicht abgeschlossene Arbeit bzgl. der rechtlichen 
Fragen nicht ausreichend, um Risiken für das Programm im vollen Umfang aus-
schließen zu können”870.

Das Budget des staatlichen Programms bildeten im Jahr 20.074,6 Milliarden 
Rubel, davon wurden für die Realisierung des Programms nur 252 Mio. Rubel ver-
braucht. Im Jahr 2009 wird die Finanzierung des Programms aus dem staatlichen 
Budget wegen der Finanzkrise und des fehlenden Interesses am Programm bis auf 
1,8 Milliarden Rubel verringert.871

Diese Tatsachen zeigen, dass das russische Programm der Übersiedlung für 
Rückkehrer nicht im gehörigen Umfang erfüllt wird. Iontsev, W., Inhaber des Lehr-
stuhls für Bevölkerung an der Staatlichen Universität Moskau, ist überzeugt, dass 
“das Programm der Übersiedlung von den Mitbürgern nicht angenommen wird, 
da die Mitbürger mit westlichem Segment kein Interesse an diesem Programm 
haben872 und dieses nur – wenn überhaupt – von Mitbürgern mit „sowjetischen 
Wurzeln“ wahrgenommen wird“873. Der Stellvertreter des Komitees der Staatsduma 
Russlands für die Zusammenarbeit mit den GUS-Staaten und den Mitbürgern, 
Zatulin, K., erklärte, dass die Autoren des Programms prinzipielle Fehler zugelassen 
haben. Das Programm wurde begonnen, allerdings wurde die Realisierung der Ver-
pflichtungen für diejenigen Bürger, die sich schon in Russland befinden, vergessen 
und ihre Notlage war keine Werbung für die Rückkehrkampagne. Die Bedingun-
gen des Programms passen nur für die Menschen, die flüchten müssen, … für alle 
anderen sind sie uninteressant.874 Hinzu kommt, dass eine Rückkehr nicht nur von 
Seiten der potenziellen Rückkehrer oft als ein Scheitern angesehen wird.

Russland hat versucht, seine Migrationspolitik zu liberalisieren und das Poten-
zial ehemaliger Mitbürger zurückzurufen. Es zeigen sich aber bereits gegenwärtig 
Tendenzen, die durchgeführten Reformen sowohl auf föderaler Ebene als auch in 
den Regionen rückgängig zu machen. Die neuen gesetzlichen Regelungen und In-

870 Ромодановский, К., Иностранцы строят пол-России, а мы гордимся ее преображени-
ем. Интервью директора ФМС России Константина Ромодановского, in: Профиль, № 
4(560), 04.02.2008.

871 Россия недобрала соотечественников, Коммерсантъ, №  63(4118), 09.04.2009. 
872 Die Statistik bestätigt das. Von ausländischen Bürgern, die 2008 die Staatsangehörigkeit 

der Russischen Föderation bekamen, überwiegen Bürger der Länder des nahen Auslands 
wie Kirgistan, Tadschikistan, der Ukraine, Armenien und die Staatenlosen, Die regionale 
Migrationspolitik in den Regionen der Russischen Föderation: Gesetzgebung und Rechts-
anwendungspraxis, Kaliningrad 2009, S. 79.

873 Стешин, Д., Трудовая эмиграция разоряет Россию, Комсомольская правда, 31.03.2008 
года.

874 Затулин, К., Необходимо ускорить подготовку программы возвращения наших со-
отечественников, Московские новости, 12.12.2005.

http://kommersant.ru/daily.aspx?date=20090409
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itiativen sowie das Rückkehrprogramm bewirken zudem eine völlige Abhängigkeit 
der Migranten von den staatlichen Migrationbehörden. 

Die erste Unzulänglichkeit des Programms ist in der Unklarheit des Begriffs 
„Landsleute“ und demzufolge im mangelnden Verständnis der Zielgruppe des 
Reintegrationsprogramms zu sehen. Nach Meinung des zuständigen Referats im 
Außenministerium sind Landsleute alle Bürger der ehemaligen UdSSR. Nach 
Auffassung des Föderalen Migrationsdienstes gehören zu den Landsleuten nur die 
Immigranten aus der UdSSR und Russland, die die russische Sprache sprechen 
und mit der russischen Kultur verbunden sind. Im Programm es gibt keine klaren 
Abgrenzungen dieser Definition.

Zweitens gibt es im Rahmen des Programms viele Auflagen. Reimmigranten 
können ihren gewünschten Wohnort oder ihre Region in der Russischen Föderati-
on aus drei Kategorien wählen. Die Kategorie „A“ umfasst die strategisch wichtigen 
Grenzterritorien, die mit weniger russisch sprechender Bevölkerung charakterisiert 
werden können und dafür die Reimmigranten vermuten lässt, die volle staatliche 
Unterstützung zu bekommen. Zu der Kategorie „B“ gehören die Territorien, in de-
nen große Anlageprojekte realisiert werden, die die Auswanderer massenhaft her-
anziehen. Hier erhält der Reimmigrant teilweise staatliche Unterstützung. Die Ter-
ritorien der Kategorien „C“ sind sozial-ökonomisch stabil und entwickelt, aber es 
ist ein Migrationsabfluss zu beobachten. In diesen Territorien bekommen Reimmi-
granten keine staatliche Unterstützung. Es wichtig zu bemerken, dass es im Laufe 
von zwei Jahren für Reimmigranten und ihre Familienangehörigen verboten ist, die 
gewählte Region zu verlassen. Im Fall der Rückübersiedlung des Reimmigranten 
muss er alle Zahlungen, inklusive Reisekostenunterstützung, geleistete Unterstüt-
zungen sowie unbefristete Sozialleistungen zurückzahlen.875

Das gegenwärtige Reintegrationsprogramm hat viel schlechte Werbung ge-
macht. So leben ca. 15 Mio. Landsleute aus der ehemaligen UdSSR, die in den 90er 
Jahre nach Russland eingereist sind bis heute wie illegale Migranten ohne Rechte 
im Land. Niemand hat Interesse an ihnen.876

Schließlich fehlen die erforderlichen Kooperationsbeziehungen und die Zu-
sammenarbeit der zuständigen staatlichen Migrationsbehörden Russlands mit de-
nen der EU, einschließlich Deutschlands. Damit ist das Programm aus der Sicht der 
meisten Beobachter durchgefallen.

875 Магомедова, М., Зубченко, Е., Избирательная гостеприимность, Новые известия, 
1.08.2006.

876 Соколова, В., Великое переселение, Известия, 27.07.2006. 
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6.3.3	 Freiwilliges	Rückkehrprogramm	nach	Kasachstan

Das Programm „Nurli Kosch“ wurde durch die Verordnung der Regierung der Re-
publik Kasachstan Nr. 1126 vom 02.12.2008877 bestätigt. Es entspricht der Konzep-
tion zur Migrationspolitik der Republik Kasachstan für die Jahre 2007 – 2015878. 
Die Hauptaufgabe des Programms (Art. 4) ist die Stimulierung des Ansiedelns 
der Teilnehmer des Programms entsprechend den wirtschaftlichen Bedürfnissen, 
den Arbeitsressourcen und der Realisierung der ökonomischen Projekte im Land. 
Die Zielgruppe des Programms sind die Oralmanen (die ethnischen Kasachen), 
die ehemaligen Bürger Kasachstans, die zum Zweck der Verwirklichung des Er-
werbslebens nach Kasachstan kamen, einschließlich Spätaussiedler, und die Bürger 
der Republik Kasachstan, die in ungünstigen Gebieten des Landes wohnen und in 
andere umziehen wollen (Art. 5.1. des Programms). 

Im Rahmen des Programms werden abhängig von der Zielgruppe (Art. 5.3.2.) 
folgende Leistungen angeboten: Für ethnische Zuwanderer und ehemalige Bürger 
Kasachstans bietet das Programm den Erwerb der kasachischen Staatsangehörig-
keit, Qualifizierung und Umschulung für bestimmte Berufe, danach Bereitstellung 
einer Arbeitsstelle, Gewährung günstiger Kredite sowie Reise- und Umzugskosten.

Das Programm hat verschiedene Startzeitpunkte. Im Jahr 2009 fängt das Pro-
gramm für Oralmanen an, ab 2010 wird es gültig für alle anderen, die in Kasachstan 
wohnen wollen oder gelebt haben. Nach Angaben des Komitees für Migration beim 
Ministerium der Arbeit und des sozialen Schutzes in der Republik Kasachstan wird 
die Realisierung des Rückkehrprogramms in Jahren 2009 – 2011 mit 197.795,6 
Mio. KZT (ca. 992.014,119 Euro)879 gefördert. 

6.3.4	 Sonderrückkehrprogramme	für	Migranten	aus	den	GUS-
Staaten

Neben staatlichen Programmen in Deutschland und Russland existieren auf eu-
ropäischer Ebene einige Sonderprogramme, die sich an bestimmte Gruppen von 
Ausländern (hier: Zuwanderer aus den GUS-Staaten) richten, deren Aufzählung 
und Erläuterung den Rahmen dieses Teils der Dissertation sprengen würden. 

877 Das Programm „Nurli Kosch“, http://www.zakon.kz/nurli-kosh.asp?id=30370776 (erfüllt 
06. April 2009).

878 Die Konzeption der Migrationspolitik der Republik Kasachstan in den Jahren 2007 – 2015, 
http://www.enbek.kz/law/lawdetail.php?recordID=364 (erfüllt 06. April 2009).

879 Die nationale Nachrichtenagentur „KasInform“ vom 10.01.2009.

http://www.zakon.kz/nurli-kosh.asp?id=30370776
http://www.enbek.kz/law/lawdetail.php?recordID=364
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Deutschland hat seit den 50er Jahren bereits eine Vielzahl von Abkommen 
mit den Staaten der ehemaligen Sowjetunion880 sowie mit Estland881, Lettland882 
und Litauen883 am 16.12.1998 geschlossen. Seit dem Amsterdamer Vertrag vom 
02.10.1997 ist der Abschluss bilateraler Abkommen durch einzelne Mitgliedstaaten 
möglich, solange die EU kein solches Abkommen mit dem betreffenden Drittstaat 
abgeschlossen oder der Rat kein Mandat zur Aufnahme von Verhandlungen durch 
die Gemeinschaft erteilt hat884. Durch diese Regelung verstärkt die Europäische 
Kommission die Standardrückübernahmeklauseln in den Abkommen mit Armeni-
en885, Aserbaidschan886, Georgien887, Usbekistan888. Auch ein Rückkehrabkommen 
mit Russland889 ist unterzeichnet.

Im Zusammenhang von der Anwendung des zwischen der EU und der Russi-
schen Föderation geschlossenen Rückübernahmeabkommens stehenden Erklärun-
gen des Generalkonsulats der Russischen Föderation in Bonn ist davon auszugehen, 
dass es auch russischen Staatsangehörigen, die sich ohne aktuell gültige Reisedo-
kumente in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, auf Grund der einschlägi-
gen gesetzlichen Regelungen des Föderalen Gesetzes Nr. 14-FG möglich ist, nach 
Identifizierungsmaßnahmen sog. „Heimkehrdokumente“ in Form von Passersatz-
papieren zu erhalten und damit in Russische Föderation einzureisen.890

Die europäischen Initiativen im Rahmen der Abkommen verbinden sich mit 
den Programmen und Projekten im Bundesgebiet, die durch den europäischen 
Rückkehrfonds gefördert sind. 

Das Programm „Heimatgarten“ bietet Hilfe für die freiwillige Rückkehr ver-
schiedener Gruppen von Ausländern sowie jüdischen Zuwanderern, Spätaussied-
lern, Flüchtlingen, illegalen Migranten, die in Deutschland wohnen und in die 
GUS- Staaten zurück einreisen wollen. 

Im April 2009 startete ein Rückkehrprogramm	„Brücken	 guter	 Nachbar-
schaft“ für Russland und die GUS- Staaten. Hauptziele des Projekts sind die För-
derung der Migrationszusammenarbeit zwischen Herkunfts-, Transit- und Ziel-

880 Schiedermair, R./Wollenschläger, M., Handbuch des Ausländerrechts der Bundesrepublik 
Deutschland, Neuwied 2006, S. 233 ff.

881 BGB1. 2000 II, S. 570.
882 BGB1. 2000 II, S. 579.
883 BGB1. 2000 II, S. 588.
884 Art. 63 Abs. 3 (b) EGV i.V.m. Art. 24 EUV, BGB1. 1999 II, S. 416.
885 AB1. EG L 246 vom 17.09.1999, S. 22.
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890 2. Senat des OVG des Saarlandes, Beschluss vom 27.11.2008, Az.: 2 A 288/08, Rn. 7, vgl. 
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ländern bei der Migration, die Stärkung des NGO-Sektors für die Übernahme 
migrations- und entwicklungspolitischer Aufgaben sowie die Unterstützung frei-
williger Rückkehr und Reintegration

Am 01.12.2007 startete das Projekt	„Saturn“, in dessen Rahmen illegale Mi-
granten aus der Ukraine mit Unterstützung der EU eine Hilfe zur Rückkehr be-
kommen. Das Projekt SATURN (Social Assistance, Return and Support Networ-
king Project for the Ukraine) koordiniert die Beratung und Betreuung von legalen 
und illegalen Migranten, die in die Ukraine zurückkehren wollen. Im Rahmen des 
Projektes werden u.a. der Rücktransport in die Rückkehrregion, die Beschaffung 
von notwendigen Dokumenten, die Klärung der gesundheitlichen Versorgung und 
vieles mehr organisiert.

Das Programm richtet sich sowohl an die Zielgruppe des Europäischen Flücht-
lingsfonds als auch an alle ukrainischen Migranten, die im rechtlichen Sinn illegal 
in der Bundesrepublik leben. Dabei handelt es sich beispielsweise um die Opfer von 
Menschenraub, Personen ganz ohne Papiere oder mit abgelaufenem (Besucher-)
Visa, Arbeitsmigranten, alte und kranke Menschen oder unbegleitete Minderjäh-
rige, die in ihre Heimat zurückkehren möchten. Diese Personen befinden sich zum 
Teil nicht freiwillig in Deutschland, haben aber selbst meist nicht die Möglichkeit, 
aus eigener Kraft in die Ukraine zurückzukehren. „Heimatgarten“ unterstützt mit 
diesem Projekt auch ukrainische Flüchtlinge, die bereits in Abschiebehaft sitzen.

6.3.5	 Fazit

Zukünftig werden das Thema der freiwilligen Rückkehr im Bereich der Rückfüh-
rung und Abschiebung geduldeter Ausländer und die Zusammenarbeit zwischen 
den Ländern große Bedeutung gewinnen. In allen Ländern der EU existieren un-
zählige Programme der freiwilligen Rückkehr, meistens zielgerichtet für besondere 
Regionen (Kongo, Afghanistan, Kenia u.a.) und Zielgruppen (Flüchtlinge, Vertrie-
bene). Gleiches gilt auch für Deutschland. Es gibt Programme und Projekte, die 
auf Sicherung, Hilfe und Schutz für Migranten bei der Rückkehr in ihre Heimat, 
einschließlich die Staaten der ehemaligen Sowjetunion, ausgerichtet sind.

Nach einer Studie von „Heimatgarten“891 ist der Bedarf, nach Kasachstan und 
Russland zurückzukehren, relativ groß. Im Zeitraum von Ende Januar bis Anfang 
März 2009 gab es 345 Nachfragen bei den Regionsbüros „Heimatgarten“ in Berlin, 
Frankfurt, Bremerhaven und Bielefeld, darunter 59 Anrufe von Zuwanderern, die 
nach Kasachstan und 230 Anrufe von Zuwanderern, die nach Russland zurückkeh-
ren möchten und ca. 20 Anrufe von Spätaussiedlern, die früher in der Ukraine gelebt 

891 „Heimatgarten“ ist ein Projekt zur Unterstützung der freiwilligen Rückkehr und humanitä-
ren Reintegration in Deutschland. 
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haben, ca. 30 Anrufe von Spätaussiedlern, die früher in Weißrussland, Moldawien, 
Armenien gewohnt haben, die auch nach Russland oder Kasachstan im Rahmen 
des Rückkehrprogramms zurück wollen. Die Zielorte, die am meisten beantragt 
wurden, sind Tomsk, Omsk, Pavlodar, Petropavlovsk, die Städte der Republik Altai. 
Ca. 90 % der Personen, die angerufen haben, wählen die russische Sprache und ca. 
30 % von allen sind junge Leute bis 40 Jahre. Die Hauptgründe für ihre Unzu-
friedenheit sind Arbeitslosigkeit, Sprachschwierigkeiten, Heimweh, Krankheit und 
hohes Alter. 892 Die deutsche Regierung kennt die Situation, will aber nicht dazu 
ermuntern, solchen Menschen zu helfen. Bergner, G., der Beauftragte der Bundes-
regierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten und Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesminister, hat während seines Besuches in Kaliningrad 
erklärt: “Wir kennen eine große Menge Zuwanderer deutscher Staatsangehörig-
keit, die im Bundesgebiet leben, die im Rahmen des russischen Programms der 
freiwilligen Übersiedlung zurückkehren wollten, aber unsere Regierung wird solche 
Menschen nicht dazu anhalten”893.

Die geförderte freiwillige Rückkehr und Kooperation mit den Heimatländern 
der Migranten haben erhebliche Vorteile, insbesondere, wenn wie in Deutschland 
die wichtigsten Herkunftsländer außer der Türkei, Russland mit 9,4 % aller Zuge-
wanderten und Kasachstan mit 3,7 %, davon über zwei Millionen Spätaussiedler, 
sind894 Aus deutscher Sicht hat die geförderte Flüchtlingsrückkehr und die Reinte-
gration der Bürger des Landes (hier: Spätaussiedler) unterschiedliche Bedeutung. 
Aus internationaler Sicht ist die geförderte freiwillige Reintegration aller Migran-
ten, einschließlich der Spätaussiedler, Ausdruck der Achtung der Menschenwürde.

Zweifellos, hängt die erfolgreiche Rückführung wesentlich davon ab, dass der 
Zielstaat überhaupt zur Aufnahme des Ausländers bereit ist895. Dies zeigt, dass die 
Zusammenarbeit der einzelnen Staaten untereinander sehr wichtig ist. Zukünftig 
müssen die Heimatländer die Verantwortung gegenüber zurückkehrenden Natio-
nalangehörigen stärker übernehmen. Die Effizienz der Rückkehrprogramme hängt 
nicht nur von der Rückkehr, sondern auch von den Möglichkeiten im Heimatland 
Erwerbstätigkeit, soziale und medizinische Versorgung u.a.m. ab. In die rückkehr-
begleitenden Programme müssen zudem auch Maßnahmen der Nachkontakt- und 
Nachbetreuungsarbeit im Heimatland integriert sein. 

892 Die Daten stammen aus dem Berliner Büro von „Heimatgarten“, Stand vom 09.04.2009.
893 Германия не поддержит переселенцев в Россию,  http://www.kaliningrad.ru/news/com-

munity/k282240.html (erfüllt 20. April 2009).
894 Die Statistik des Bundesamtes von 2008, http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/ (er-

füllt 19. April 2009).
895 Hailbronner, K., AuslR., § 60, Rn. 60.

http://www.kaliningrad.ru/news/community/k282240.html
http://www.kaliningrad.ru/news/community/k282240.html
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/
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7	 Schlussfolgerungen

Deutschland ging einen langen, wechselvollen Weg in der Einwanderungspolitik. 
Er reicht von der vollständigen Verweigerung der Anerkennung der Einwanderung 
als Tatsache bis zur gegenwärtigen Integrationspolitik durch Steuerung der Mig-
rationsströme als Staatsaufgabe. Die vorliegende Arbeit dient der Erforschung der 
Besonderheiten der Zuwanderung und Integration in die BRD – exemplarisch ge-
zeigt anhand der Zuwanderer aus den GUS-Staaten, die sich an den Schnittstellen 
dieser sozialwissenschaftlichen, rechtlichen und praktischen Problematik befinden. 
Die wachsende Komplexität des Untersuchungsbereichs lässt wichtige Einzel-
aspekte in der Masse der Probleme verblassen. Es gibt jedoch viele Gründe, die 
vorgegebene Richtung der wissenschaftlichen Forschung beizubehalten. Folgende 
Schlussfolgerungen können gezogen werden:

1. Die in der Einleitung aufgestellte	 erste	 Hypothese kann man als bewiesen 
ansehen, da es im Verlauf der Entwicklung des gestellten Problems gelang 
aufzuzeigen, dass es bei den Zuwanderern aus der ehemaligen UdSSR nach 
Deutschland entweder ökonomische, historische oder politische Gründe für 
eine getrennte Betrachtung gibt.

Nach dem Zerfall der UdSSR kamen Spätaussiedler und deren Familien-
angehörige in ihre historische Heimat. Die jüdischen Flüchtlinge sind über-
wiegend aus ökonomischen Motiven eingereist. Auf Grund der unterschiedli-
chen Sicht auf den Kaukasuskonflikt zwischen Russland und Europa hat sich 
eine neue Zuwanderungsgruppe aus Russland – die tschetschenischen Asylsu-
chenden – aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen gebil-
det. Allein die Familienzusammenführung weist wachsende Tendenz auf und 
umfasst die größte Zahl der Einwanderer aus den GUS-Staaten, einschließlich 
Frauen, die zu ihrem deutschen Ehegatten gezogen sind. In Zukunft werden 
Studienangebote von deutschen Hochschulen, die Anerkennung der berufli-
chen Abschlüsse und Qualifikationen und der freie Zugang zum Arbeitsmarkt 
für die Spezialisten aus den GUS-Staaten eine große Rolle spielen.
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2. Die zweite	Hypothese ist nur teilweise bewiesen.	Zweifellos ist es in Deutsch-
land erforderlich, die Einwanderungsquoten für hochqualifizierte Arbeitskräf-
te entsprechend den wirtschaftlichen Bedürfnissen zu ändern. Allerdings sind 
russische Spezialisten nicht die stärkste Gruppe der qualifizierten Arbeitsmi-
granten unter den Drittstaatsangehörigen, weil es in Europa, insbesondere in 
Deutschland, schwierig ist, eine ständige Anstellung zu erreichen, die den Er-
fahrungen nach einer solchen Ausbildung und Position in Russland entspricht.

Die gegenwärtige Gesetzgebung in Deutschland bringt für die hochqua-
lifizierten Zuwanderer viele Vorteile. Es ist eine wichtige Aufgabe der deut-
schen Regierung, mehr Spezialisten nach Deutschland zu holen. Gleichzeitig 
beschränkt Deutschland damit den Zuzug neuer Einwanderer auf Grund an-
derer Aufenthaltszwecke. Das spezifische Zuwanderungsprofil Deutschlands 
ließ zunächst das deutsche Interesse an einer möglichst restriktiven Politik 
gegenüber neuen Zuwanderern vermuten. Wenn es Deutschland in den nächs-
ten zehn Jahren gelingt, die verschiedenen Generationen von Ausländern zu 
integrieren, dann wird Deutschland in Europa ein Land ohne ein migration-
politisches Dilemma sein.

3.  Die dritte	Hypothese	der Dissertation	zeigt, dass die deutsche Politik während 
der Jahre der Masseneinwanderung von russisch sprechenden Deutschen und 
Juden nach Deutschland nicht bereit war, die Mehrheit der deutschen Bevöl-
kerung auf das Leben mit der neuen „Minderheit“ vorzubereiten. Unterschied-
liche Faktoren spielten dafür eine Rolle, insbesondere die spezifischen Inter-
essen der politischen Parteien. Die Rückkehr der Russland-Deutschen nach 
Deutschland in ihre historische Heimat begann auf Initiative der CDU bereits 
im Jahre 1950, als Russland-Deutschen Deutschen von ihrer Rehabilitation 
nicht einmal zu träumen wagten. In dieser Situation als verfolgte Minderheit 
waren sie auch „akzeptierte Einwanderer“ bei den linken Parteien. „Meis-
tens haben linke Parteien die Zuwanderer mit geringen Deutschkenntnissen 
gleichgesetzt. Das ist ein Grund der gegenseitigen Entfremdung zwischen den 
Russland-Deutschen, den Sozialdemokraten und den Grünen.896

Der Zerfall der Sowjetunion ermöglichte eine neue Migrationswelle: Die 
neuen Einwanderer waren nicht bereit und begeistert, die Aufgaben und die 
Selbstverantwortung zu übernehmen, die von ihnen im gastgebenden Land 
erwartet wurden. Viele Zuwanderer, die in den 90er Jahren nach Deutsch-
land eingereist sind, hatten keine Deutschkenntnisse, weil sie vermuteten, dass 

896 Vgl. Гусейнов, Г., Русский в контексте немецкого, in: Oтечественные записки 2005, Nr. 
2 (22).
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die russisch vorgeprägte gesellschaftliche Infrastruktur in Deutschland ausrei-
chend sein würde. 

Diese qualitative Veränderung in der Sicht der einwandernden Bevölke-
rung hat in Deutschland niemand sofort bemerkt und verstanden. Gemeinsam 
war allen deutschen Parteien eine sehr schwammige Vorstellung von dem, dass 
Hunderttausende von Menschen in den nächsten Jahren in ihr Land kommen 
werden.

Die gegenwärtigen politischen Programme der deutschen Parteien ent-
halten Aufrufe an die in Deutschland lebenden Ausländer. Sie verneinen die 
Segregation und die Marginalisierung, insbesondere die SPD fordert die Be-
seitigung sog. Einwandererghettos und der Zwangassimilation. Der Mangel 
aller politischen Programme, außer Die Linke, ist das Fehlen des Verständnis-
ses für die Zielgruppe Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund. 
Die Zuwanderungs- und Integrationspolitik der FDP ist sehr innovativ und 
wird zukünftig größere Bedeutung gewinnen, so die Idee, den Aufenthalt im 
Zuwanderungsland Deutschland für die Zugewanderten mit Rechten und 
Pflichten zu verknüpfen. Das Angebot ist modern und kann durch den sog. 
Integrationsvertrag gemacht werden. 

4.	 Die vierte	Hypothese	ist durch viele Nachweise bestätigt.	
Erstens: Heute dominiert in der Bundesrepublik Deutschland ein ge-

meinsames Modell der Einwanderungs- und Integrationspolitik. Zukünftig 
sollte an der Trennung der Politik in zwei verschiedene Bereiche so Einwan-
derungsproblematik und Integrationsaufgaben festhalten werden. Im Bereich 
der Migrationspolitik hat der Staat die Befugnis, auf der Basis des AufenthG 
zu entscheiden, ob er Einwanderungswilligen die Einreise erlaubt oder nicht 
erlaubt – einschließlich, ob Einreisewillige auch kulturell und sprachlich inte-
grationsbereit sind. In der Integrationspolitik steht hingegen der Zuwanderer 
im Mittelpunkt des Handelns, weil er alle Voraussetzungen des Staates erfüllt 
hat und es alleine an ihm liegt, inwieweit er am gesellschaftlichen Leben parti-
zipiert und wie selbstbestimmt er agiert und damit in die Gesellschaft eintritt. 
Aus dieser Sicht erscheint es sinnvoll, die Integration als Vertrag zwischen dem 
Zuwanderer und dem aufnehmenden Staat zu betrachten und durch ein Inte-
grationsgesetz zu regeln.

Zweitens: Deutschland braucht eine Reihe neuer Gesetze, um die In-
tegration zu effektivieren und auf eine neue rechtliche Stufe zu heben. Das 
erste Gesetz ist ein Integrationsgesetz. Es fordert gemeinsame Normen und 
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Verfahren, die in Deutschland bei der Integration Drittstaatsangehöriger im 
Einklang mit den Grundrechten, einschließlich der Verpflichtung zur Achtung 
der Menschenwürde und der Grundrechte, herangezogen werden können.

Das zweite Gesetz ist ein Anerkennungsgesetz. Es fördert die berufli-
che Integration von Ausländern und hilft, mehr hochqualifizierte Spezialisten 
nach Deutschland zu holen. Das wird zukünftig eine wichtige Frage im Hin-
blick auf die Ratifizierung der Lissaboner Konvention897 durch Deutschland 
im Jahr 2007 sein. Demzufolge ist Deutschland verpflichtet, die Anerkennung 
der beruflichen und akademischen Qualifikation mit den Anforderungen der  
Chancengleichheit  in Bezug auf andere Regionen der Welt, einschließlich 
Drittstaaten, in Übereinstimmung zu bringen.. 

Drittens: Die Integration darf nicht nur dem kulturellen, soziologischen, 
politischen oder ökonomischen Denken angehören. Integration basiert auf der 
rechtlichen Verankerung und wird im gesetzlichen Rahmen verwirklicht. Da-
her wird die Frage des rechtlichen Umfangs und der rechtlichen Aspekte des 
Begriffs „Integration“ das Thema vieler zukünftiger wissenschaftlicher Unter-
suchungen sein. 

Viertens: Die Integration muss mit den Grund- und Menschenrechten 
verbunden sein. Das Begreifen der Grund- und Menschenrechte und ihre Be-
achtung sollen das kreative Potenzial der Persönlichkeit der Ausländer stärken 
und zur Verbesserung der gegenwärtigen Migrations- und Integrationspolitik 
beitragen sowie die Stabilität des Staates festigen. Nur die gleichberechtigten 
Beziehungen in der Gesellschaft, die entwickelten Rechte und Freiheiten von 
Ausländern sowie der Zugang zum Arbeitsmarkt, Ausbildungschancen und 
Familienzusammenführung können zur Beseitigung der gegenwärtigen Inte-
grationshindernisse beitragen. Im diesem Sinn sind die Initiativen der Lin-
ken und der SPD zu begrüßen, die das aktive und passive Wahlrecht auf der 
kommunalen Ebene für die Zugewanderten, die ihren Lebensmittelpunkt in 
Deutschland haben, fordern.

Darüber hinaus müssen Grundrechte des GG als Jedermann-Rechte aus-
gestaltet werden. Das Recht auf Bildung als Menschenrecht sollte in das GG 
aufgenommen werden. Die aktive Ausübung des Rechts auf freie Entfaltung 
der Persönlichkeit wird im Bereich der zukünftigen Integrationspolitik ein we-
sentliches Element darstellen.

Fünftens: Die Rückkehrprogramme müssen weiter gefördert werden, 
weil die freiwillige Rückkehr und Kooperation mit den Heimatländern der 
Migranten erhebliche Vorteile haben. Gleichzeitig müssen diese Programme, 

897 Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der 
europäischen Region vom 11.04.1997.
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insbesondere diejenigen, die sich an russisch sprechende Zuwanderer richten, 
berücksichtigt werden, weil eine Generation die folgende Generation nach 
zieht und der Bedarf auf Rückkehr ansteigen wird. 

5.	 Die fünfte	Hypothese	zu den rechtlichen Hindernissen der Zuwanderung aus 
Drittstaaten, einschließlich aus den GUS-Staaten, wurde einer Überprüfung in 
der Dissertation unterzogen. Dabei haben sich drei Bereiche herauskristallisiert:

1.		 Familiennachzug

Für den Bereich des ehelichen und familiären Lebens sind folgende Probleme und 
Schwierigkeiten anerkannt:
• Die rechtliche Regelung des Familiennachzuges hängt vom Status der nach-

ziehenden Personen ab. Der Gesetzgeber gibt den Ehegatten der Unionsbür-
ger aus den Drittstaaten ein Privileg im Bereich der sprachlichen Qualifika-
tion.

• Elternteilen, die zu einem deutschen Ehepartner und einem deutschen Kind 
nachziehen, für das sie sorgeberechtigt sind, wird immer wieder fälschlich ein 
Visum und nicht die Aufenthaltserlaubnis gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 3 Auf-
enthG erteilt und es wird ein Sprachtest verlangt.

• Personen, die sich bereits legal in Deutschland aufhalten, z. B. mit einem Be-
suchervisum, und hier die nötigen Deutschkenntnisse erworben haben, wird 
oft eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Ehegattennachzugs verweigert, 
da die Voraussetzungen von § 30 AufenthG umgangen worden seien.

• Im AufenthG fehlt eine Härtefallregelung für Schwangere, Analphabeten 
und ältere Menschen.

Das Recht auf Familieneinheit bzgl. der Ausreisepflicht eines Ausländers muss in der 
deutschen Rechtsanwendungspraxis die Rechtsprechung des EGMR stärker wider-
spiegeln. Die Position, dass „der Schutz der Ehe und Familie hinter das öffentliche 
Interesse an der Durchführung eines ordnungsgemäßen Visumverfahrens zurücktre-
ten müsse“898, ist mehr als kritisch zu betrachten und muss diskutiert werden.

2.		 Zugang	zum	Arbeitsmarkt	und	die	Anerkennung	der	Bildungsnachweise

In diesem Bereich sind alle Gruppen der russisch sprechenden Zuwanderer in Bezug 
auf die Anerkennung des Studienabschlusses, den Vergleich der akademischen Grade, 

898 13. Senat des Niedersächsischen OVG, Beschluss vom 28.08.2008, Az.: 28.08.2008 (hier: 
der Familiennachzug einer weißrussischen Frau zum russischen Ehemann, § 30 AufenthG, 
Ablehnung wegen sog. Heiratstourismus).
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die Verwertbarkeit der Ausbildung, das Finden eines Arbeitsplatzes, den Lebensstan-
dard sowie das Verhältnis von Berufsqualifikation und Einkommen stark betroffen.

Die Situation wird dadurch erschwert, dass die gegenwärtige rechtliche Rege-
lung sich hinsichtlich der Anerkennung ausländischer Qualifikationen nach Bun-
desländern, Zuwanderungsgruppen und Berufen unterscheidet. Nur Spätaussiedler 
haben gemäß § 10 BVFG einen Rechtsanspruch auf Anerkennung der beruflichen 
und akademischen Qualifikation. Die Zustimmungsfreiheit für andere ausländi-
sche Fachkräfte ist in der BeschV nicht normiert. Drittstaatsangehörige mit einem 
in einem Drittstatt erworbenen Hochschulabschluss, die in Deutschland arbeiten 
wollen, bekommen Zugang zum Arbeitsmarkt Deutschlands nur durch das Zu-
stimmungserfordernis der Bundesagentur für Arbeit.

3.		 Frage	der	Sprachkompetenz	oder	Kenntnis	der	deutschen	Sprache	von	Zu-
wanderern,	einschließlich	der	Zuwanderer	aus	den	GUS-Staaten

Die besondere Bedeutung der Sprache ist unbezweifelt. Von Wittgenstein, L. stammt 
der Satz: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“.899

Die Politik der Bundesregierung versucht, in den letzten Jahren die Grenzen 
ausländischer Welten zu erweitern. Deshalb bemüht sie sich, die Qualität von In-
tegrationskursen und die Motivation der Ausländer für die Teilnahme an einem 
Integrationskurs zu erhöhen. Aber es gibt auch andere Wege, diese Probleme zu 
lösen. Deutschland muss von der Politik „Fördern und Fordern“ zur Migrations-
politik mit Punktesystemen bei den neuen Zuwanderern übergehen. Das würde 
zur Verwirklichung der gestellten Ziele – der Einfahrt ins erwünschte Land der 
Migranten und der qualifizierten Fachkräfte – beitragen. Andererseits hat solche 
Politik Spannungen und rechtliche Kollisionen zugelassen, z.B. Ausschluss der 
Sprachkompetenz der Familienangehörigen aus den Drittstaaten auszuschließen. 
Deutsche Sprachkenntnisse könnten ein wichtiges Kriterium des Punktesystems 
sein. Der Gesetzgeber könnte selbst regeln, welche Kriterien, wie z.B. Alter, Aufent-
haltstitel für andere Familienangehörige im Land, Ausbildung oder Sprachniveau 
zugelassen werden. Demzufolge kann der Gesetzgeber folgende Werte der Sprach-
kenntnisse eines Ausländers bestimmen: Sprachniveau B1: 5 Punkte, Sprachniveau 
B2: 10 Punkte oder Sprachniveau C1: 15 Punkte.

Deutschland zeigt viel Verständnis für die Integrationssorgen der Einwande-
rer aus den Drittstaaten. Das sind Gründe, hoffungsvoll in die Zukunft zu sehen. 
Es gibt in Deutschland viele Programme und Initiativen, die Integration auf allen 
Ebenen voranzubringen. Gleichzeitig gibt es viele Bereiche der deutschen Zuwan-
derungs- und Integrationspolitik wie die Steigerung der Qualität der Sprach- und 

899 Wittgenstein, L., Philosophische Untersuchungen, Sonderausgabe 1967, § 12, § 242.
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Orientierungskurse, die aktive Nutzung des Leistungspotenzials der heutigen Ein-
wanderer, die Verbesserung der Chancen von Einwanderern ohne deutsche Aus-
bildung, die weiter qualifiziert werden können. Zuwanderung aus den Drittstaa-
ten, einschließlich aus den GUS-Staaten, ist heutige Realität und das zukünftige 
Potenzial Deutschlands. Demzufolge ist Integration kein Nebeneinander, sondern 
ein friedliches Miteinander, ein gemeinsames Weiterentwickeln der deutschen und 
ausländischen Bevölkerung in der deutschen Gesellschaft. 
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8	 Anlage

Fragebogen 
(Der Fragebogen wurde in deutscher oder russischer Sprache ausgegeben.)

Der Fragebogen wurde im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts an der 
Universität Potsdam entworfen. In diesem Fragespiegel soll die Meinung der 
Zuwanderer aus den GUS-Staaten ermittelt werden. Die folgenden Fragepunkte 
befassen sich mit Problemen der Integration und Sprachkenntnisse, die anhand 
der Zuwanderer aus den GUS-Staaten kurz dargestellt werden sollen. Es wurde 
versucht, dabei die Grundlagen zu berücksichtigen. 
Wir bitten Sie, die folgenden Fragen in aller Kürze nacheinander zu beantworten.
Ihre Meinung ist uns wichtig und wird von uns umfassend berücksichtigt. Die 
Bearbeitung des Fragebogens dauert 3 – 5 Minuten. Das Ausfüllen des Bogens 
ist freiwillig und völlig anonym. Eine Rückverfolgung der eingegebenen persön-
lichen Daten ist ausgeschlossen. Die Auswertungen sind entsprechend anonymi-
siert.

Vielen Dank!
Und nun viel Spaß beim Ausfüllen …

1. Alter ___________ Jahre
1.1. 18 bis zu 30 Jahre
1.2. 31 bis zu 40 Jahre
1.3. 41 bis zu 55 Jahre
1.4. älter als 55 Jahre

2. Geschlecht
2.1. weiblich
2.2. männlich

3. Herkunftsland
3.1. ehemalige Sowjetunion (bis 1990)
3.2. Russische Föderation
3.3. Kasachstan
3.4. Ukraine
3.5. andere
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4. Wann sind Sie nach Deutschland ausgesiedelt? ______________________
 Bitte hier nur das Jahr angeben, in dem Sie nach Deutschland gekommen sind.

5. Wer ist als erster aus Ihrer Familie ausgesiedelt?
5.1. Sie selbst
5.2. Ihre Ehefrau; Ihr Ehemann
5.3. Ihre Eltern
5.4. Ihre Kinder
5.5. andere Verwandte
5.6. weitere

6. Sind Sie in Deutschland anerkannt als
6.1. Aussiedler, Spätaussiedler
6.2. jüdischer Einwanderer
6.3. Asylsuchender
6.4. Familiennachzug
6.5. Studierender
6.6. hochqualifizierter Spezialist
6.7. andere

7. Haben Sie einen Ausbildungsabschluss in Deutschland gemacht?
 Sie können mehrere Antworten geben.
7.1. Schule/Berufsschule
7.1.2. Universität
7.1.3. Hoch- und Fachschule
7.1.4. Facharbeiter
7.1.5. andere
7.2. nein

8. Welche Sprache sprechen Sie überwiegend zu Hause?
 Sie können mehrere Antworten geben.
8.1. deutsche Sprache
8.2. russische Sprache
8.3. andere
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9. Welche Sprache sprechen Sie überwiegend mit Ihren Bekannten und
 Freunden?
 Sie können mehrere Antworten geben.
9.1. deutsche Sprache
9.2. russische Sprache
9.3. andere

10. Wie würden Sie Ihre Deutschkenntnisse beurteilen?
10.1. ausgezeichnet
10.2. gut, ich bin zufrieden
10.3. ausreichend
10.4. mangelhaft
10.5. ungenügend
10.6. ich habe keine Deutschkenntnisse

11. Welchen Lebensstandard haben Sie in Deutschland, verglichen mit Ihrem
 Herkunftsland?
11.1. hoch
11.2. zufrieden stellend
11.3. niedrig
11.4. andere

12. Haben Sie an einem Integrationskurs teilgenommen?
12.1. ja
12.2. nein

13. Haben Sie an einem Sprachkurs teilgenommen?
13.1. ja
13.2. nein

14. Wie beurteilen Sie die Qualität Ihres Integrations- und Sprachkurses?
14.1. sehr gut
14.2. gut
14.3. zufrieden stellend
14.4. mittelmäßig
14.5. schlecht
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15. Haben Sie Interesse an Politik, Kultur und sozialem Engagement in
 Deutschland?
15.1. nein
15.2. ja
15.3. weiß nicht genau

16. Haben Sie Interesse an Politik, Kultur und sozialem Engagement in Ihrem
 Heimatland?
16.1. nein
16.2. ja
16.3. weiß nicht genau

17. Möchten Sie in Ihr Herkunftsland zurückkehren?
17.1. ja
17.2. nein
17.3. weiß nicht genau
17.4. unter bestimmten Voraussetzungen

Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit!
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Die Zuwanderung und der Integration von Zuwanderern aus den GUS-
Staaten in Deutschland ist eine bedeutsame politische und rechtliche 
 Thematik. Diese Thematik ist in Deutschland bisher noch wenig untersucht 
und nur in Teilbereichen bearbeitet. Deshalb untersucht das vorgestellte 
Werk folgende Fragen und Aspekte: Analyse der Zuwanderung aus den 
GUS-Staaten; Darstellung von Zuwanderungsgruppen aus den GUS-Staaten 
und ihres rechtlichen Status; die Wellen der Zuwanderung anhand der 
Zuwanderer aus den GUS-Staaten, einschließlich (Spät)Aussiedlern und 
jüdische Zuwanderern, tschetschenischen Asylsuchenden, Familienangehö-
rige, Studierende, qualifizierte Arbeitskrafte usw., Analyse der Integrations-
programme und Integrationsmaßnahmen für die Zuwanderer aus den 
GUS-Staaten; Darstellung der Integrationschancen und Integrationshemm-
nisse am Beispiel der Zuwanderer aus den GUS-Staaten, einschließlich das 
Recht auf Annerkennung der akademischen und beruflichen Qualifikation, 
das Recht auf Arbeit u.a., die russischen Rückkehr- und (Reintegrations-) 
Programme für die im Bundesgebiet lebenden Zuwanderer aus den GUS-
Staaten – ihre Analyse und Bewertung.
Eine weitere Besonderheit der Veröffentlichung besteht darin, dass die 
Autorin Ihre wissenschaftlichen Ausführungen zur rechtlichen Stellung der 
GUS-Zuwanderer und zu den Erfolgen bei ihrer Integration, aber auch zu 
den Integrationshemmnissen und Integrationsproblemen auf eine sozio-
logische Befragung von Zuwanderern aus den GUS-Staaten in den Ländern 
Brandenburg und Berlin stützt. Die empirische Untersuchung bezieht sich 
auf den Zeitraum 1991 bis 2009.

 ISBN 978-3-86956-066-3
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